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Beginn: 9.06 Uhr. 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich eröffne die 91. Sitzung des Landtages 
von Sachsen-Anhalt der sechsten Wahlperiode, 
begrüße alle Mitglieder des Hohen Hauses und 
Gäste herzlich und stelle die Beschlussfähigkeit 
des Hohen Hauses fest. 

 

Ich kann zum Auftakt mit einer frohen Botschaft 
aufwarten: Ein langjähriger, geschätzter Kollege 
dieses Hohen Hauses hat uns heute eingeladen, 
an seinem Geburtstag über ernsthafte Themen zu 
beraten.  

 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Norbert 
Born! Glück und Gottes Segen! Alles Gute im Na-
men dieses Hohen Hauses! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Da er gesagt hat, wir sollen zügig weiterarbeiten, 
er will nach Hause, die Familie wartet, werden wir 
dies tun.  

 

Wir setzen die 44. Sitzungsperiode fort und begin-
nen die heutige Beratung mit zwei Aktuellen De-
batten, den Tagesordnungspunkten 6 und 27. 

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 6 auf: 

 
 
 

Aktuelle Debatte 

 

Gute Arbeit - Entwicklung der Arbeitsbedin-
gungen und der Einkommen in Sachsen-Anhalt 

 

Antrag Fraktion SPD - Drs. 6/4101 

 
 
 

In der Aktuellen Debatte zu dem Thema beträgt 
die Redezeit je Fraktion zehn Minuten. Die Lan-
desregierung hat ebenfalls eine Redezeit von zehn 
Minuten. Es wurde die folgende Reihenfolge ver-
einbart: SPD, DIE LINKE, CDU, GRÜNE.  

 

Zunächst hat die Antragstellerin das Wort. Für 
die Fraktion der SPD spricht Abgeordneter Herr 
Steppuhn. 

 

 

Herr Steppuhn (SPD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Gute Arbeit sorgt für Fach-
kräftesicherung und Wirtschaftswachstum. Erfolg-
reiche Wirtschaftspolitik braucht gute Arbeit. - Mit 
dieser Kernaussage möchte ich die heutige Debat-
te zum Thema „Gute Arbeit“ beginnen.  

 

Eine vorwärts gerichtete Entwicklung der Arbeits-
bedingungen und Einkommen ist ein Garant für ei-
ne positive Wirtschaftsentwicklung im Land. Nur 
wer mit Leidenschaft gute Arbeit im Land fördert, 
der kann auch eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik 
gestalten.  

Dem DGB und seinen Gewerkschaften ist dafür zu 
danken, dass sie im Rahmen des DGB-Index Gute 
Arbeit in Sachsen-Anhalt mit einer auf einer Be-
schäftigtenbefragung basierenden Studie Anfang 
2015 auf aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeits-
markt aufmerksam gemacht haben. Dies war für 
uns auch Anlass, diese Debatte heute anzumelden 
und zu führen.  

 

Im Ergebnis der Studie ist deutlich geworden: 
Sachsen-Anhalt darf kein Billiglohnland mehr sein 
und muss zusehen, dass der begonnene Aufwärts-
trend bei der Einkommensentwicklung fortgesetzt 
wird.  

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 

Meine Damen und Herren! Ich bin der festen 
Überzeugung, Fachkräfte wirbt man nicht am 
Stammtisch in Baden-Württemberg, sondern mit 
einem positiven Image von guter Arbeit und attrak-
tiven Arbeits- und Lebensbedingungen im eigenen 
Land. 

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Aber immerzu; er 
hat heute gute Laune!) 

 

Meine Damen und Herren! Auch mit „Früher Auf-
stehen!“ kann man keine jungen Fachkräfte mit ih-
ren Familien ins Land locken. 

 

(Zuruf von der CDU: Doch!) 

 

- Ach!  

 

(Zuruf von Herrn Scheurell, CDU) 

 

- Wir können das ja noch diskutieren. 

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Nee!) 

 

Meine Damen und Herren! Fachkräfte ins Land ho-
len, Fachkräfte anziehen - dies geht nur mit dem, 
was zwischen Daumen und Zeigefinger heraus-
kommt, und mit attraktiven Rahmenbedingungen, 
wie zum Beispiel einem lebenswerten Umfeld, ei-
ner guten Kinderbetreuung, mit Familienfreund-
lichkeit, Gesundheitsförderung und attraktiven 
Weiterbildungsmöglichkeiten für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer. 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 

 

Meine Damen und Herren! Zu der Debatte zum 
Thema „Gute Arbeit“ gehört natürlich der Mindest-
lohn. Wir als Sozialdemokraten sind froh darüber, 
dass der Mindestlohn zum 12. Januar 2015 einge-
führt worden ist.  

 

All diejenigen, die sich Sorgen darüber gemacht 
haben, dass die Arbeitslosigkeit steigt, sei ge-
sagt - Herr Professor Sinn hat davon gesprochen, 
eine Million Arbeitsplätze geht verloren -: Auch 
wenn die Zahlen vielleicht noch nicht so belast-
bar sind, kann man jedenfalls für Sachsen-Anhalt, 
aber auch in Gesamtdeutschland feststellen: Die 
Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeits-
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plätze steigt und nichts ist an Arbeitsplätzen also 
verlorengegangen.  

 

Richtig ist: Die Anzahl der Minijobs geht leicht zu-
rück,  

 

(Zuruf: Ja, aber langsam!) 

 

die klassische Niedriglohnbeschäftigung, gleichzei-
tig nimmt die sozialversicherungspflichtige Teil-
zeitarbeit zu, meine Damen und Herren. - Dazu 
sage ich: Das war ein gewollter Effekt. Es ist gut 
so, dass das passiert.  

 

Wir werden die Arbeitsmarktzahlen im Verlauf des 
Jahres weiter beobachten. Aber ich glaube, wir 
können sagen: Der Mindestlohn wirkt; es gibt mehr 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Alle, 
die geschrien haben, Arbeitsplätze werden ver-
nichtet oder Mindestlöhne schaden der Wirtschaft, 
sind heute, glaube ich, zumindest eines Besseren 
belehrt. Wir können stolz darauf sein, dass sich 
der Arbeitsmarkt entwickelt. Er ist nicht nur stabil, 
sondern er entwickelt sich nach vorn.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Meine Damen und Herren! Wirtschaft und Arbeit 
müssen zukünftig wieder mehr zusammengedacht 
werden. Deshalb brauchen wir nicht nur eine 
Weiterentwicklung des Vergabegesetzes, sondern 
auch eine Weiterentwicklung der GRW-Richtlinie.  

 

Die Forderungen der Sozialdemokraten, wie wir 
die GRW-Richtlinie auch mit sozialen Kriterien, mit 
Leben erfüllen, liegen auf dem Tisch. Ich glaube, 
das ist ein Thema, das wir uns ernsthaft vor-
nehmen werden, auch in der nächsten Legislatur-
periode.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, ein ganz 
entscheidendes Thema für die Zukunft wird sein, 
dass wir mehr für die Ausbildung und für die Wei-
terbildung tun. Ich glaube, hierbei sind die Unter-
nehmen zunächst selbst gefragt. Ich glaube, es ist 
auch an der Zeit, dass wir in Sachsen-Anhalt ein 
Weiterbildungsgesetz bekommen, das zum Bei-
spiel auch die berufliche Weiterbildung sehr stark 
regelt; denn wer Fachkräfte für die Zukunft sichern 
will, muss etwas für die Weiterbildung tun, muss 
etwas für die Ausbildung tun. Ich glaube, dies ist 
ein Thema, das uns gerade in der nächsten Zeit 
sehr beschäftigen wird. Deshalb ist es richtig, auch 
in diesen Bereich zu investieren. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Dazu gehört, dass unser Land für eine vorbildliche 
Sozialpartnerschaft, für eine Stärkung der Tarif-
landschaft und für mehr Demokratie durch mehr 
Mitbestimmung in den Betrieben eintritt. Hierbei 
setzen wir insbesondere auf einen Branchendialog 
der Landesregierung mit den Sozialpartnern.  

Sehr oft wird das Beispiel des Branchendialoges in 
der Chemieindustrie erwähnt. Ich glaube, gerade 
daran wird deutlich, wie gut es einer wirtschaft-
lichen Entwicklung tun kann, wenn Sozialpartner in 
einer Branche zusammenarbeiten.  

 

Ich sage sehr deutlich: Wir brauchen einen Bran-
chendialog in allen Branchen. Auch das muss 
Wirtschaftspolitik leisten: diesen Branchendialog 
zu organisieren, zu unterstützen, und zwar nicht 
nur in der Chemieindustrie, sondern in allen Bran-
chen. Das, glaube ich, muss der Ansatz sein. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Meine Damen und Herren! Wirtschaftspolitische 
Sonntagsreden und marktradikale Sprüche allein 
bringen unser Land nicht voran. Das, was wir in 
unserem Land brauchen, ist eine gute und vor-
wärtsgerichtete Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspoli-
tik.  

 

Arbeitsmarktpolitisch läuft es bereits. Die Wirt-
schaftspolitik hinkt noch ein wenig hinterher. Des-
halb haben wir Sozialdemokraten - das ist be-
kannt - etwas andere Vorstellungen von der Wirt-
schaftspolitik, als sie im Moment bei uns im Land 
betrieben wird. 

 

Meine Damen und Herren! Gute Arbeit braucht das 
Land. Fachkräftesicherung ist, glaube ich, das, wo-
rum es zukünftig gehen wird, wenn wir sagen, 
dass wir die Wirtschaft voranbringen und Wirt-
schaftswachstum wollen. Deshalb gibt es ver-
schiedene Bausteine, die anzupacken sind; einige 
habe ich genannt.  

 

Das Wichtigste ist - davon bin ich fest überzeugt -: 
Wir brauchen eine vorwärtsgerichtete Einkom-
mensentwicklung. Die Einkommen müssen besser 
werden. Mindestlohn ist das eine. Aber ich glaube, 
wir müssen gerade in den Branchen, in denen 
es absehbar einen deutlichen Fachkräftebedarf 
gibt, dafür sorgen und diese Prozesse unterstüt-
zen, damit es positive Einkommensentwicklungen 
gibt. 

 

Es gibt sehr viele Bereiche, in denen mittlerwei-
le eine Einkommensentwicklung erreicht ist, die 
nahezu dem Westniveau entspricht. Aber es gibt 
auch Bereiche, in denen noch vieles zu tun ist. 
Dabei schaue ich insbesondere auf das Hand-
werk.  

 

Wenn wir uns einmal die Industriebereiche und die 
Handwerksbereiche anschauen, dann stellen wir 
fest: Es gibt noch eklatante Unterschiede, auch bei 
den Einkommen. Daher sage ich sehr deutlich: 
Das Handwerk steht mit der Industrie in einem 
Wettbewerb um Fachkräfte. Daher gibt es, gerade 
was die Einkommensentwicklung im Handwerk 
anbelangt, noch einiges zu tun. 

 

Fachkräftesicherung ist der Schlüssel zu weiterem 
Wirtschaftswachstum, meine Damen und Herren. 
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Daher ist es gut, wenn wir zukünftig unsere Kräfte 
darauf konzentrieren. Ich bin froh darüber, dass 
der DGB mit dem Index „Gute Arbeit“ einige Dinge 
im Rahmen einer Beschäftigtenbefragung ausge-
wertet und auch dargelegt hat. 

 

Allen Abgeordneten wurde diese Broschüre zur 
Verfügung gestellt. Darin kann man einiges nach-
lesen. Darin kann man nachlesen, wo man anset-
zen muss, wenn man arbeitsmarktpolitisch etwas 
im Hinblick auf gute Arbeit gestalten will. Deshalb 
sollten wir genau an der Stelle ansetzen, meine 
Damen und Herren.  

 

Ich halte es für wichtig, diese Debatte heute zu 
führen. - Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam-
keit. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Herr Abgeordneter Steppuhn, Herr Abgeordneter 
Gallert hat eine Frage. Möchten Sie sie beantwor-
ten? 

 

 

Herr Steppuhn (SPD): 

 

Immer. 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Bitte, Herr Gallert. 

 

 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Steppuhn, Sie sind ganz bestimmt mit mir der 
Meinung, dass wir für die Entwicklung von guter 
Arbeit einen hohen Organisationsgrad der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Durchset-
zung ihrer eigenen Interessen benötigen. Wir sind 
ganz bestimmt auch einer Meinung, wenn ich sa-
ge, dass gerade in Sachsen-Anhalt an der Stelle 
die Säge noch klemmt, und zwar in erheblichem 
Maße. 

 

Ich bin vor Kurzem in Bremen mit einer interessan-
ten Institution vertraut gemacht worden, und zwar 
der dortigen Arbeitnehmerkammer. So etwas Ähn-
liches gibt es im Saarland auch, aber sie ist etwas 
lahm - so erzählen es mir alle -, in Bremen ist sie 
aber richtig gut. Sie kümmert sich um die Durch-
setzung von Arbeitnehmerinteressen - also guter 
Arbeit -, und zwar mit einer viel größeren Durch-
schlagskraft, als bei uns aufgrund des Organisa-
tionsgrades Gewerkschaften allein haben. Die Ar-
beitnehmerkammer wird im Wesentlichen auch 
von Gewerkschaften bestückt, aber die Institution 
ist anders. 

 

Meine Frage: Haben Sie schon einmal die Über-
legung angestellt, vor dem Hintergrund der Situa-
tion in Sachsen-Anhalt bei uns auch über so etwas 
nachzudenken? 

Herr Steppuhn (SPD): 

 

Wir können über alles nachdenken. Ich kenne so-
wohl die Arbeiterkammer im Saarland als auch die 
in Bremen. Ich halte sie für gute Einrichtungen, 
weil gerade dort Dinge nach vorn entwickelt wer-
den.  

 

Ob das ein Modell für Sachsen-Anhalt oder andere 
Bundesländer sein kann, das muss man mitein-
ander diskutieren. Wichtig ist, dass wir uns bezüg-
lich der Ziele, die wir arbeitsmarktpolitisch und 
wirtschaftspolitisch im Bereich der guten Arbeit 
verfolgen, einig sind. 

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Darüber sind wir uns eher einig als darüber, wie 
wir da hinkommen können, Herr Steppuhn.  

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Weitere Anfragen gibt es nicht. - Bevor wir fort-
fahren, dürfen wir weitere Gäste im Haus begrü-
ßen, und zwar Damen und Herren der Stabsstelle 
des Rektors der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg. Willkommen im Landtag von Sachsen-
Anhalt! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Nun spricht im Rahmen der Aktuellen Debatte mit 
dem Titel „Gute Arbeit - Entwicklung der Arbeits-
bedingungen und der Einkommen in Sachsen-An-
halt“ der Minister für Arbeit und Soziales Herr Bi-
schoff. 

 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 

 

Herr Präsident! Guten Morgen, meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Meiner Meinung nach wird 
es aus zwei Gründen immer wichtiger, das Thema 
„Gute Arbeit in Sachsen-Anhalt“ voranzubringen. 

 

Zunächst bin ich grundsätzlich der Auffassung, 
dass allen ein anerkennendes und wertschätzen-
des Miteinander im Arbeitsleben guttut. Erwerbs-
tätigkeit sollte nicht nur dem Zweck der Einkom-
menssicherung dienen, sondern den Menschen 
auch persönliche Befriedigung und Wertschätzung 
aus der Arbeit vermitteln. 

 

Darüber hinaus wird das Thema „Gute Arbeit“ zu-
nehmend zum entscheidenden Faktor im Wett-
bewerb der Regionen und Betriebe um gute Fach-
kräfte. In diesem Sinne trägt gute Arbeit dazu bei, 
dass die Menschen in Sachsen-Anhalt auch lang-
fristig solide wirtschaftliche und soziale Entwick-
lungsperspektiven haben. 

 

Die schwierigen wirtschaftlichen Entwicklungen der 
Vergangenheit haben viel zu häufig und zu lange 
dafür gesorgt, dass der Blick nicht genug auf die 
Bedürfnisse und Nöte der arbeitenden Menschen 
im Land gerichtet werden konnte. Eine Arbeit zu 
haben oder zu beschaffen stand häufig an erster 
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Stelle. Die Frage nach der Qualität oder der Ent-
lohnung der Arbeit war dabei oft zweitranging. 

 

Mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 
- das hat Herr Steppuhn schon gesagt - wurde 
nunmehr ein erstes wichtiges Signal gesetzt, um 
auch von politischer Seite Wertschätzung gegen-
über den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
auszudrücken. Das überwiegend positive Interesse 
und Meinungsbild in der Bevölkerung und der 
Wirtschaft zeigen, dass dies der richtige Weg ist. 
Der häufig beschworene Arbeitsplatzabbau im 
großen Stil ist bislang nicht eingetreten. 

 

Umso mehr finde ich es schade, dass bis heute mit 
teilweise großer Erbitterung über den Mindestlohn 
gestritten wird. Ich denke, viel wichtiger ist die 
Konzentration auf die Chancen, die aus dem Min-
destlohn resultieren, also einerseits - das hören wir 
von vielen Betroffenen - die große Zufriedenheit 
und das bessere Einkommen - zumindest für einen 
Teil der Beschäftigten -, andererseits das gestie-
gene Qualitäts- und Gerechtigkeitsbewusstsein bei 
den Konsumenten.  

 

Viele haben gesagt: Jetzt wissen wir erst einmal, 
was Dienstleistung für einen Wert hat, selbst wenn 
die Preise in bestimmten Handwerksberufen für 
die Konsumenten gestiegen sind. 

 

Mit dem bundeseinheitlichen Mindestlohn wurde 
zumindest formal Einkommensgleichheit in Ost- 
und Westdeutschland - zumindest am unteren 
Rand der Lohnstrukturen - erreicht. Für die mittle-
ren und höheren Einkommensbereiche ist das lei-
der noch nicht der Fall.  

 

Generell weist Sachsen-Anhalt bei den Löhnen in 
den letzten Jahren eine recht gute Entwicklung 
auf. Von 2009 bis 2013 stieg das durchschnitt-
liche Lohnniveau der sozialversicherungspflichti-
gen Vollzeitbeschäftigen in Sachsen-Anhalt um gut 
12 %, also von 1 989 € auf 2 235 €. Der Anstieg 
lag damit sogar über dem Anstieg in Gesamt-
deutschland, der bei nur etwa 10,5 % lag. 

 

Trotzdem - das ist gestern auch gesagt worden - 
ist die Einkommenslücke zwischen Ost und West 
mit immerhin noch 20 % bzw. über 20 % sehr 
hoch. Das ist gerade deswegen hoch problema-
tisch, weil sich der Arbeitsmarkt immer mehr zu 
einem Arbeitnehmer- und Fachkräftemarkt wan-
delt.  

 

Vor allem gut ausgebildete und mobile junge 
Fachkräfte finden heute eine völlig andere Chan-
censtruktur auf dem Arbeitsmarkt vor als noch vor 
Jahren. Das bewirkt, dass sich gut qualifizierte 
Fachkräfte ihres Wertes viel stärker bewusst sind 
und bewusst werden.  

 

Ganz aktuell ist diese veränderte Erwartungshal-
tung bei gut qualifizierten ausländischen Fach-
kräften zu beobachten. Wir waren vor Jahren in 

Richtung Spanien und Portugal unterwegs. Weil 
die Arbeitslosigkeit dort so hoch ist, haben wir ver-
sucht, junge Leute dazu zu motivieren, nach 
Deutschland zu kommen. Es zeigte sich, dass das 
Interesse der Zuwanderung von dort nach Ost-
deutschland sehr gering ist. Sie bleiben meist in 
Westdeutschland hängen, weil sie wissen, dass 
sie da andere Chancen, andere Aufstiegschancen, 
ein anderes Lohnniveau und Ähnliches haben. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Mehr Geld!) 

 

Immerhin haben in einigen Schlüsselbranchen 
- das finde ich wichtig, auch für die Wirtschaftspoli-
tik hier und in Richtung Wirtschaftsministerium - 
schon viele Betriebe im Land entsprechend rea-
giert und Lohnanhebungen vorgenommen.  

 

Die vor wenigen Tagen veröffentlichte Fachkräfte-
studie für Sachsen-Anhalt zeigt deutlich: In einigen 
Branchen - beispielsweise Maschinenbau, Ernäh-
rungsbranche, Gesundheitsbereich - hat bereits 
knapp die Hälfte der Betriebe Lohnsteigerungen 
vorgenommen, teilweise in Höhen, die deutlich be-
merkbar sind. 

 

Es gibt - das muss man auch zugeben - Schlüs-
selbranchen in Sachsen-Anhalt, in denen nur ein 
Viertel bis ein Drittel der Betriebe auf die Notwen-
digkeit reagiert hat. Dazu zählen Branchen wie 
Bau, Biochemie und Einzelhandel.  

 

Die Studie zeigt ganz deutlich: Hier muss in den 
nächsten Jahren noch mehr getan werden. Denn 
bei einem prognostizierten Fachkräftebedarf von 
rund 80 000 Menschen bis 2020 ist es im Interesse 
der Wirtschaft von Sachsen-Anhalt, dass konkur-
renzfähige und attraktive Löhne gezahlt werden. 

 

Eine gut geführte Debatte zum Thema „Fachkräf-
temangel und gute Arbeit“ muss jedoch über Fra-
gen von Entgelt und Mindestlohn hinausgehen. 
Denn gut qualifizierte Fachkräfte haben außer at-
traktiven Löhnen und Einkommen auch andere 
Erwartungen an ihre Arbeitgeber.  

 

Das betrifft die häufig vernachlässigten „weichen 
Faktoren“ der guten Arbeit. Es wurde bereits ge-
nannt, jedoch wiederhole ich es: Berufliche Ent-
wicklungen und Qualifizierungsmöglichkeiten ste-
hen an erster Stelle bei Arbeitnehmern, aber auch 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, physische 
und psychische Gesunderhaltung am Arbeitsplatz, 
arbeitnehmerfreundliche Strukturen und die Orga-
nisation der Arbeit und der Arbeitszeit sowie die 
partizipative und wertschätzende Unternehmens-
kultur und die betriebliche Mitbestimmung. 

 

Die Fachkräftestudie, der DGB-Index „Gute Arbeit 
in Sachsen-Anhalt“ und das Betriebspanel zeigen 
deutlich, dass zwar einerseits Fortschritte erzielt 
wurden, andererseits jedoch noch große Potenzia-
le brachliegen. Bei der Weiterbildungsbeteiligung 
liegt Sachsen-Anhalt etwa im Durchschnitt. 
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Dagegen liegt das Land bei betrieblichen Maß-
nahmen zur Kinderbetreuung, bei der Unterstüt-
zung bei Pflegeverantwortung, bei der Anpassung 
der Arbeitszeit, bei der gezielten Frauenförderung 
oder bei betrieblichen Angeboten für Eltern noch 
zurück.  

 

Nur 27 % der Unternehmen haben Maßnahmen 
ergriffen, auch wenn davon immerhin gut die Hälfte 
aller Beschäftigten profitiert. Das betrifft eher grö-
ßere Unternehmen, die sich diesbezüglich enga-
gieren. Die Tarifbindung stagniert ebenfalls, auch 
wenn der Abwärtstrend gestoppt scheint. Insge-
samt besteht also noch Aufhol- und Änderungs-
bedarf. 

 

Im arbeitsmarktpolitischen Gesamtkonzept wurden 
deshalb schon im Jahr 2013 die Grundsätze „gute 
Arbeit“ und „attraktive Arbeitsbedingungen“ als 
Handlungsschwerpunkte definiert.  

 

Mit der jetzt beginnenden ESF-Förderperiode hat 
unser Ministerium ein umfangreiches Maßnahmen-
paket geschnürt. Dabei sind zum einen Program-
me zur Förderung der beruflichen Weiterbildung 
hervorzuheben. Das ist eine wesentliche Voraus-
setzung dafür, dass Menschen gute Beschäfti-
gungsperspektiven haben. Damit wird den Unter-
nehmen geholfen, Fachkräftepotenziale in den Be-
trieben weiterzuentwickeln. Diese Programme ha-
ben sich in der Vergangenheit als mehr als nützlich 
erwiesen. 

 

Zum anderen wird den Beschäftigten in den Unter-
nehmen mit der neuen Landesinitiative „Fachkraft 
im Fokus“ - so nennen wir das - ein umfassender 
Beratungs- und Unterstützungsservice zu betrieb-
lichen Möglichkeiten und Strategien zur Umset-
zung der Maßnahmen für gute Arbeit geboten.  

 

Das Fachkräfteportal „Pfiff“ kennen Sie alle. Das 
ist jetzt zu einem Marktplatz weiterentwickelt wor-
den, bei dem sich Arbeitgeber informieren und Ar-
beitnehmer Beschäftigungsmöglichkeiten finden 
können. Mit Pfiff sind auch die ersten Schritte un-
ternommen worden, familienfreundliche und tarif-
gebundene Unternehmen und Stellenangebote ge-
sondert auszuweisen. Wer sich darüber informie-
ren will, welche Betriebe tarifgebunden sind, kann 
das bei Pfiff gut tun. 

 

Parallel dazu werden Unternehmen finanziell un-
terstützt, wenn sie mithilfe professioneller Berate-
rinnen und Berater Maßnahmen und Prozesse der 
Personal- und Organisationsentwicklung umsetzen 
möchten.  

 

Schließlich: Um auch überregional dafür zu sor-
gen, dass attraktive Beschäftigungsbedingungen in 
Sachsen-Anhalt bekannter werden, ist für die kom-
menden Jahre ein Unternehmenswettbewerb Ar-
beitgeberattraktivität in Sachsen-Anhalt geplant. 
Das wollen wir gemeinsam mit dem Wirtschafts-
ministerium auf den Weg bringen.  

All diese Maßnahmen zielen darauf ab, die ver-
schiedenen Aspekte guter Arbeit und zukunftsori-
entierter Personalpolitik stärker in der betrieblichen 
Praxis zu verankern. Vor allem die kleinen und 
mittleren Unternehmen sind es, die dabei Unter-
stützung benötigen. Allen muss aber klar sein, 
dass die Mittel einer Landesregierung endlich und 
begrenzt sind. Auch wenn an vielen Punkten Mittel 
und Instrumente zur Verfügung gestellt werden 
können, sind die Unterstützung und die Zusam-
menarbeit aller Akteure auf dem Arbeitsmarkt un-
erlässlich. 

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 

 

Unsere weitere Aufgabe muss es also sein, den 
Diskussions- und vor allen Dingen den Vernet-
zungsprozess im Land weiter voranzubringen. In 
diesem Sinne freue ich mich auf die rege Diskus-
sion, auf konstruktive Vorschläge und über alle, die 
sich aktiv bei den Maßnahmen für gute Arbeit in 
Sachsen-Anhalt einsetzen.  

 

(Zustimmung bei der SPD, von Herrn Kurze, 
CDU, und von Herrn Weigelt, CDU) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Herr Minister. - Wir fahren in der 
Aussprache fort. Für die Fraktion DIE LINKE spricht 
nun Abgeordneter Herr Dr. Thiel. 

 

 

Herr Dr. Thiel (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 
SPD hat das Thema Arbeitsbedingungen der Be-
schäftigten erneut auf die Tagesordnung gesetzt, 
und das, kann man mit SPD-Duktus sagen, ist 
auch gut so. 

 

Die Wirtschaftsentwicklung im Land ist eben nichts 
Abstraktes oder Anonymes. Sie wird von Men-
schen gestaltet, welche ihre Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, ihr Wissen und Können in diese Pro-
zesse einbringen. Das ist auch kein neues Thema 
im Landtag. Das haben sowohl Herr Kollege 
Steppuhn als auch Herr Minister Bischoff bereits 
gesagt. 

 

Wir haben immer wieder über die Arbeitsbedin-
gungen geredet, zum Thema Mindestlohn, zum 
Thema Mitbestimmung oder erst gestern wieder 
zum Thema Tarifeinheit.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Jawohl, 
Deutschland hat endlich den Weg zur Einführung 
eines Mindestlohngesetzes gefunden. Wenn auch 
mit Ecken und Kanten - unsere eigene Unzufrie-
denheit darüber haben wir lautstark artikuliert -, 
wurden doch endlich Haltelinien eingebaut, um die 
Dumpingspirale nach unten, und zwar nicht nur bei 
Löhnen, sondern auch bei anderen Leistungen, die 
Unternehmen zu erbringen haben, abzubremsen. 
Existenzsicherung durch eigener Hände Arbeit hat 
endlich eine neue Perspektive.  
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Bei aller Kritik an den Problemen, die mit diesem 
Gesetz verbunden sind, sollte die Auseinanderset-
zung über die künftige Entwicklung nicht vorrangig 
über die Nachweispflicht von Arbeitszeiten oder 
die Frage geführt werden, wie man den Mindest-
lohn am besten umgehen kann, 

 

(Zustimmung von Frau Prof. Dr. Dalbert, 
GRÜNE) 

 

sondern vor allen Dingen darüber, wie es möglich 
ist, dass wir für alle Beschäftigten existenzsichern-
de und armutsfeste, einfach bessere Einkommen 
erzielen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Vor Kurzem hat die Presse über die Ergebnisse 
bei der Entwicklung der Minijobs als Folge des 
Mindestlohnes in Deutschland geschrieben. Bun-
desweit gingen diese Jobs um 3,5 % zurück und 
in Sachsen-Anhalt um 7,7 %; damit in Sachsen-
Anhalt am stärksten. Gegenwärtig sind bei uns 
96 000 Minijobber tätig. Wir haben damit bundes-
weit pro 1 000 Einwohner die wenigsten. Das 
muss man der Ehrlichkeit halber hinzufügen. Die 
Entwicklungen sind sehr unterschiedlich: in Indus-
trie und Handel deutlich mehr als bei haushalts-
nahen Dienstleistungen und dem Gastgewerbe. 
Die Arbeit ist ja nicht weg; sie fällt nur nicht mehr in 
die Kategorie bis 450 €. 

 

Dem Chef der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt/ 
Thüringen Kay Senius ist mit seiner Meinung nur 
zuzustimmen: Es findet eine Normalisierung der 
Arbeitsverhältnisse statt.  

 

Auch wenn die IHK Halle meinte, Unternehmen 
würde damit die Flexibilität genommen, um Stoß-
zeiten zu bewältigen - um Stoßzeiten abzufangen, 
gibt es nach geltendem Arbeitsrecht noch ge-
nügend Möglichkeiten, nur keine Bezahlung mehr 
unter 8,50 € pro Stunde.  

 

Ist es gute Arbeit, wenn ich meine Ware Arbeits-
kraft auf Abruf zur Verfügung stellen muss? - Wohl 
kaum. 

 

Ernüchternd war auch für mich die Zahl von insge-
samt 285 000 Beschäftigten in Sachsen-Anhalt, 
die vom Mindestlohn profitieren - ernüchternd des-
halb, weil dieses Problem existenzsichernder und 
armutsfester Einkommen etwa ein Viertel aller Be-
schäftigten in Sachsen-Anhalt betrifft. Die lange 
Jahre betriebene Standortpolitik der Landesregie-
rung mit der Werbung für weniger Tarifbindung 
und niedrige Löhne hat eine Wirkung entfacht, die 
kurzfristig kaum zu beseitigen ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 

Das, lieber Herr Minister Bischoff, war nicht gott-
gegeben, sondern konkrete Politik. 

Dazu kommen noch die Zahlen für prekäre Be-
schäftigung. Im Jahr 2013 betrug der Anteil der 
atypischen Beschäftigungsverhältnisse in Sach-
sen-Anhalt 24,1 %. Rechnet man noch die Teil-
zeitbeschäftigten mit einer Arbeitszeit von mehr 
als 20 Stunden hinzu, sind es 34,4 %, also ab-
solut insgesamt 308 000 Beschäftigte in Sachsen-
Anhalt. Das heißt, etwa ein Drittel der abhängig 
Beschäftigten arbeiten in atypischen Beschäfti-
gungsverhältnissen. 

 

(Herr Rosmeisl, CDU: Das ist Ihre Definition, 
Herr Dr. Thiel!) 

 

- Es ist die offizielle Definition, die man in den Sta-
tistiken finden kann, lieber Kollege Rosmeisl. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Frau 
Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE) 

 

Mit Stand vom 30. Juni 2014 gab es in Sachsen-
Anhalt 22 718 Leiharbeitnehmerinnen, was einem 
Anteil von 2,9 % der sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten entspricht. Damit liegen wir übrigens 
im Mittelfeld der ostdeutschen Bundesländer. Wir 
haben keine besonders herausgehobene Stellung, 
weder nach oben noch nach unten. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Immer 
wieder kommt in Deutschland die Frage auf, ob 
Arbeit bei uns zu teuer ist. Na klar, höre ich schon 
wieder. Meine natürlich nicht, aber die bei ande-
ren.  

 

Die Fakten sind eindeutig: Im Jahr 2014 zahlten 
die Arbeitgeber in Deutschland in der Privatwirt-
schaft pro 100 € Bruttoverdienst zusätzlich 28 € 
Lohnnebenkosten. Damit lagen die Lohnnebenkos-
ten in Deutschland laut den Statistikern unter dem 
EU-Durchschnitt von 31 €. Im EU-weiten Vergleich 
befindet sich Deutschland auf Rang 15, also im 
Mittelfeld. In den Ländern, die die Plätze 1 bis 14 
einnehmen, steht der wirtschaftliche Kollaps auch 
nicht bevor.  

 

Postchef Frank Appel betonte erst kürzlich: Wir 
sind zu teuer. Die Arbeitskosten sind zu hoch. 
Gleichzeitig verspricht er einen Gewinn in Höhe 
von 3 Millionen € für die Aktionäre. Das ist das 
Widersprüchliche in diesem System: Viele sollen 
für weniger Geld mehr Leistung bringen, damit 
andere mit Geld mehr Geld verdienen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Was versteht man unter guter Arbeit? - Herr Kolle-
ge Steppuhn und Herr Minister Bischoff haben da-
zu eine Menge gesagt. Der DGB hat dazu wirk-
lich einen sehr interessanten Index erstellt, mit 
dem man die Entwicklung über Jahre verfolgen 
kann. Das ist ein Thema, das immer wieder neuen 
Ansprüchen gerecht werden muss.  

 

Wir finden in dem Index 15 Indikatoren, weil gute 
Arbeit eben nicht nur guter Lohn heißt. Das wird 
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oftmals vergessen. Dazu gehören auch unbefriste-
te Arbeitsverträge, gleiches Geld für gleiche Arbeit 
auch zwischen den Geschlechtern, Mitbestimmung 
und Beteiligungsrechte am Wertschöpfungspro-
zess. Die Arbeit soll flexibel sein für die Beschäftig-
ten, nicht nur für die Unternehmen, und eine bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auch 
anzustreben.  

 

Gerade deshalb, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, weil Wissenschaft und Innovation in der 
nächsten Zeit in einer völlig neuen Qualität die 
Entwicklung der Produktivkraft beeinflussen wer-
den, ist die soziale Sicherheit eine notwendige 
Voraussetzung für die Bewältigung des sich rasant 
vollziehenden gesellschaftlichen Wandels, den die 
Wissensgesellschaft mit sich bringt.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Das betrifft beispielsweise die Anforderungen für 
ein höheres Maß an Flexibilität, Mobilität, Indivi-
dualisierung und Kreativität. Die Innovationsfähig-
keit einer Gesellschaft misst sich eben nicht an ei-
nem Weniger von sozialer Sicherheit, sondern im 
Gegenteil an einem Mehr von sozialer Sicherheit, 
gerade unter veränderten Bedingungen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und von Frau 
Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE) 

 

Doch wie sieht die Realität aus? - Lieber Kollege 
Steppuhn, man muss den DGB-Index nicht nur 
lesen, sondern auch sagen, wie die Realitäten 
sind. Die Stammbelegschaften werden mit Arbeits-
zeitverkürzungen, Werkverträgen und Leiharbei-
tern oder Unternehmensschließungen unter Druck 
gesetzt. Unsicherheiten werden geschaffen, was 
die Beschäftigten dazu treibt, sich entweder abzu-
ducken oder einfach wegzugehen. Das ist eines 
der zentralen wirtschaftspolitischen Probleme un-
seres Landes: Gut ausgebildete Leute gehen weg, 
weil sie woanders bessere Arbeitsbedingungen 
finden. 

 

Für ältere Arbeitnehmer in modernen Fertigungs-
linien wird es immer schwieriger, geeigneter Ar-
beitsplätze zu finden. Leistungsdruck und Anforde-
rungen werden immer höher. 

 

Es finden Betriebsaufspaltungen statt - darüber 
haben wir gerade gestern diskutiert -, um die Mit-
bestimmung einzugrenzen oder den KMU-Status 
wegen der Fördermittel zu erhalten oder um inter-
ne Unternehmen in einen Inhouse-Wettbewerb zu 
drängen.  

 

Die Arbeit hat sich verändert. Die Arbeitsbedin-
gungen werden heute von ganz anderen Dingen 
geprägt als noch vor fünf oder zehn Jahren. Das 
hat weitreichende Folgen für die Beschäftigten. 
„Arbeitsintensivierung“, „Zeitdruck“, „ständige Er-
reichbarkeit“, „Stress“ und „Burn-Out“ sind Schlag-

wörter, die immer häufiger die Situation der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer beschreiben.  

 

Deshalb ist dem Kollegen Steppuhn eindeutig da-
rin zuzustimmen, dass die Beschäftigungspolitik 
viel enger mit der Wirtschaftspolitik zu verknüpfen 
ist. Das betrifft nicht nur die inhaltliche Verzah-
nung, sondern vielleicht in der Perspektive auch 
die organisatorische.  

 

Ich kann nicht nur auf der einen Seite nur über 
Wirtschaftswachstum reden, ohne gleichzeitig auf 
der anderen Seite die Bedingungen zu beschrei-
ben, unter denen es stattfindet. Gute Wirtschafts-
politik muss immer beide Seiten im Blick haben: 
diejenigen, die die Wertschöpfung organisieren, 
und diejenigen, die sie leisten. Dabei kann es Wi-
dersprüche geben. Die Politik ist dafür da, um mit 
diesen Widersprüchen umzugehen. 

 

Wir sollten auch nicht vergessen, dass gute Arbeit 
nicht nur auf die Erwerbsarbeit ausgerichtet ist. 
Gute Arbeit gibt es bei individuellen Tätigkeiten, 
die gesellschaftliche Relevanz haben: Familien-
arbeit, Kinderbetreuung, Pflege im persönlichen 
oder familiären Umfeld, ehrenamtliche Arbeit in 
Vereinen und Organisationen oder kreative Arbeit 
in Kunst und Kultur oder Wissenschaft und Bil-
dung. Auch das ist gute Arbeit. Das wird oftmals 
leider vergessen. 

 

(Zustimmung von Herrn Mormann, SPD) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Deutschland 2015: ein Jobwunder. Die Steuern 
sprudeln. Die Wirtschaft boomt. Es geht uns doch 
gut. Einige Beiträge in der Wirtschaftsdebatte in 
der „Mitteldeutschen Zeitung“ versuchen auch die-
sen Eindruck zu vermitteln.  

 

Das Leben ist aber viel differenzierter. Mit der Dis-
kussion über Durchschnittswerte kommen wir nicht 
weiter. Deshalb unsere Forderungen, die wir mehr-
mals hier im Hohen Hause benannt haben; das ist 
die Frage, wie soll gute Arbeit über entsprechende 
Tarifbindung besser organisiert werden; das ist die 
Frage, wie die sich verändernde Arbeitswelt mit 
den dynamischen Lebensmodellen der Beschäftig-
ten in Einklang zueinander zu bringen ist. Es geht 
darum, dass gesundes Arbeiten bis zur Rente da-
zu gehört, über ein entsprechendes Gesundheits-
management.  

 

Wir in der Politik müssen das Bedürfnis der 
Beschäftigten nach einer humanen Arbeitswelt in 
den Mittelpunkt stellen. Das sollte doch drin sein. 
Oder? - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. - Als Nächster spricht für die Frak-
tion der CDU Herr Abgeordneter Rotter. 
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Herr Rotter (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Das Thema der heutigen Aktuellen Debat-
te „Gute Arbeit - Entwicklung der Arbeitsbedingun-
gen und der Einkommen in Sachsen-Anhalt“ ist 
meiner Meinung nach gut gewählt und kommt 
durchaus zum richtigen Zeitpunkt. Deshalb an die-
ser Stelle schon einmal einen Dank an die Einbrin-
ger dafür, dass wir uns heute mit diesem Thema 
befassen dürfen. Ich freue mich, feststellen zu 
können, dass die bisherigen Redebeiträge von ei-
ner hohen Sachlichkeit geprägt waren, trotz einiger 
Ausnahmen an einigen Stellen. 

 

Meine Damen und Herrn! Neben der Kinderbe-
treuung, der Asyl- und Flüchtlingsproblematik, der 
Gesundheitsversorgung und der wirtschaftlichen 
Entwicklung stellt der Aspekt gute Arbeit einen we-
sentlichen Faktor für die Zukunft unseres Landes 
dar, wobei sich wirtschaftliche Entwicklung und gu-
te Arbeit unmittelbar bedingen.  

 

Wir können glaube ich, mit Stolz und mit Recht sa-
gen, dass wir in Sachsen-Anhalt in Richtung der 
wirtschaftlichen Entwicklung einiges erreicht ha-
ben. Wenn man sich zum Beispiel den Wande-
rungssaldo in den letzten Quartalen anschaut, 
dann sind wir, denke ich, im Positiven. Das ist ein 
Ausdruck einer sich deutlich entwickelnden wirt-
schaftlichen Leistung. Auch die Lohnentwicklung in 
den letzten Jahren ist durchaus als positiv zu be-
trachten.  

 

Nichtsdestotrotz sollen uns diese Erfolge nicht da-
zu verführen, uns zurückzulehnen und zu sagen: 
Alles gut und wir machen weiter so. 

 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich im fol-
genden Beitrag in einigen Kernsätzen erläutern, 
wie ich mir persönlich gute Arbeit vorstelle und wie 
sie aus meiner Sicht zur Entwicklung unseres 
Bundeslandes einen entscheidenden Beitrag leis-
ten kann.  

 

Erstens. Arbeit hat Wert und Würde. Dies als 
Kernsatz zu begreifen und in reales Handeln um-
zusetzen, muss die Grundlage allen politischen 
Handelns sein; denn Erwerbsarbeit schafft die Vor-
aussetzungen für ein eigenständiges Leben. Daher 
ist es die Aufgabe von Staat und Politik, faire 
Chancen auf Teilhabe an Erwerbsarbeit für alle zu 
organisieren.  

 

Die Teilhabe an Arbeit ist ein soziales Grund-
bedürfnis eines jeden Menschen; denn Arbeit ist 
wertvoll, nicht nur weil sie materielle Sicherheit und 
emotionale Stabilität schafft. Sie weist Menschen 
einen Platz im Leben zu und stiftet Identität. Nicht 
zuletzt ermutigt sie zu Lebensentscheidungen wie 
Ehe und Familiengründung.  

 

Bei unserem christlich-sozial geprägten Men-
schenbild - ich spreche für mich und die Mitglieder 
meiner Fraktion - hat der arbeitende Mensch Wür-

de. Deshalb muss auch die Arbeit, die er verrich-
tet, Würde haben. Diese Erkenntnis leitet uns. Wir 
wollen arbeitnehmerfreundliche Rahmenbedingun-
gen für gute Arbeit schaffen. Dieses Ziel endet 
nicht an Ländergrenzen, und das darf es auch 
nicht. Ich meine dabei nicht nur die Grenzen zwi-
schen einzelnen Bundesländern.  

 

Zweitens. Arbeit muss auskömmlich und gerecht 
entlohnt werden. Soziale Partnerschaft und Tarif-
autonomie sind die besten Garantien für eine faire 
Lohnfindung. Ein gerechter Lohn muss auf Augen-
höhe von Arbeitgebern und Gewerkschaften aus-
gehandelt werden. Besonders die Finanzkrise und 
deren Auswirkungen nach dem Jahr 2008 haben 
sich gezeigt, wie wertvoll das Erfolgsmodell Tarif-
partnerschaft auch für unser Land Sachsen-Anhalt 
war.  

 

Damit dieses Modell weiter so erfolgreich sein 
kann, ist ein hoher Organisationsgrad sowohl auf 
Arbeitnehmer- als auch auf Arbeitgeberseite erfor-
derlich. Deshalb kann ich nur alle Beschäftigten 
auffordern, in Gewerkschaften einzutreten, und na-
türlich ist es gleichermaßen erforderlich, das mög-
lichst alle Arbeitgeber in tarifschließenden Arbeit-
geberverbänden Mitglied werden.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zur ge-
rechten Entlohnung gehört auch der gesetzliche 
Mindestlohn als untere Auffanglinie. Das ist von 
meinen Vorrednern schon betont worden. Mit sei-
ner Einführung wurde ein wichtiges Signal gesetzt. 
Gott sei Dank ist der vielfach befürchtete massive 
Arbeitsplatzabbau bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
zu beobachten gewesen, und ich hoffe, dass das 
auch so bleiben wird.  

 

Dass wir mit dem bundeseinheitlichen Mindestlohn 
erstmals eine Einkommensgleichheit in allen Bun-
desländern, wenn auch am unteren Rand des 
Lohngefüges, erreicht haben, ist für sich betrachtet 
erst einmal positiv zu bewerten. Das reicht aber 
bei Weitem nicht aus. Ziel muss es sein, dass wir 
den Menschen über einen gerechten Lohn ein Le-
ben unabhängig von staatlichen Transferleistun-
gen ermöglichen.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Drittens. Arbeit für alle, notfalls auch am zweiten 
Arbeitsmarkt. Oberste Prämisse ist und bleiben die 
Aktivierung von Arbeitslosen und deren Vermitt-
lung in den ersten Arbeitsmarkt. Dabei konnten in 
der Vergangenheit durchaus beachtliche Erfolge 
erzielt werden, die mit Sicherheit nicht nur den sich 
verändernden demografischen Gegebenheiten zu-
zuschreiben sind. Dennoch wird es zukünftig wich-
tig sein, einen eng einzugrenzenden Personen-
kreis, für den eine Beschäftigung auf dem ersten 
Arbeitsmarkt trotz Inanspruchnahme bestehender 
Unterstützungsinstrumente absehbar als nicht rea-
listisch erscheint, lieber in Arbeit zu fördern, anstatt 
Arbeitslosigkeit zu finanzieren.  
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Grundlage für eine ausgewogene Entscheidung 
hinsichtlich der Bereitstellung eines zweiten Ar-
beitsmarktes ist die Gegenüberstellung von mit 
ihm verbundenen Kosten und Erträgen bzw. Ein-
sparungen, wie dies im Modell des Passiv-Aktiv-
Transfers möglich ist.  

 

Meine Damen und Herren! Wenn ich eben noch 
von der Notwendigkeit eines sogenannten zweiten 
Arbeitsmarktes gesprochen habe, so möchte ich 
jetzt auf eine Notwendigkeit aufmerksam machen, 
die unmittelbar mit der Existenz eines solchen Ar-
beitsmarktes zusammenhängt. Damit wäre ich bei 
meinem nächsten Kernsatz: Hebung bisher noch 
unzureichend genutzter Arbeitskräfte- bzw. Ausbil-
dungspotenziale für die Wirtschaft.  

 

Der Arbeits- und Ausbildungsmarkt im Land Sach-
sen-Anhalt wird sich als eine Folge des demo-
grafischen Wandels zugunsten der Arbeitskräfte 
weiter verändern. Die damit verbundene Chance, 
bisher unzureichend erschlossene Potenziale mit-
hilfe adäquater Unterstützungsangebote in Be-
schäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt bzw. in 
Ausbildung zu integrieren, gilt es konsequent zu 
nutzen. Hierzu zählen Menschen mit Behinde-
rungen, aber auch Arbeitslose mit zusätzlichen 
Vermittlungshemmnissen, zum Beispiel Ältere, Ge-
ringqualifizierte, Langzeitarbeitslose, Alleinerzie-
hende.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Besonders Menschen mit Behinderung sind dabei 
verstärkt in den Fokus zu rücken.  

 

(Zustimmung von Frau Gorr, CDU)  

 

Wenn wir zukünftig Inklusion auch im Bereich des 
Arbeitsmarktes so ernst nehmen, wie wir dies im-
mer behaupten, dann können wir die Potenziale 
dieser Menschen nicht länger fast brachliegen 
lassen, dann müssen sie auch mit Blick auf den 
sich entwickelnden Fachkräftebedarf verstärkt nut-
zen.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

Dies kann gelingen, wenn einerseits Unterstüt-
zungsangebote konsequent an dem individuellen 
Bedarf und den Problemlagen der Betroffenen an-
setzen, andererseits gilt es institutionelle Rahmen-
bedingungen und Anreize zu schärfen, die eine 
Integration in Beschäftigung bzw. in Ausbildung 
begünstigen. Hierzu zählt auch der Grundsatz, 
dass sich Arbeit lohnen muss.  

 

Meine Damen und Herren! Technische Neuerun-
gen, soziale und politische Umwälzungen, Arbeit 
und Arbeitswelt haben sich in der Geschichte im-
mer verändert, aber nie so schnell, permanent und 
so grundlegend wie derzeit. Die Internationalisie-
rung erhöht den Leistungs- und Wettbewerbsdruck 
auf Unternehmen und Beschäftigte. Computerisie-
rung und Digitalisierung schaffen neuartige Tätig-

keiten mit enormen Anforderungen und Belastun-
gen. Die Arbeit verdichtet sich. Man muss in 
gleicher Zeit mehr Leistung bringen, mehr Infor-
mation verarbeiten, mehreres gleichzeitig tun. Be-
schäftigte spüren diesen Wandel, vor allem see-
lisch.  

 

Fünftens. Arbeit darf nicht krank machen. Auch mit 
Blick auf den zukünftig ansteigenden Anteil älterer 
Beschäftigter in den Belegschaften sowie die Zu-
nahme von arbeitsbedingten Erkrankungen kom-
men der altersgerechten Arbeitsorganisation, ei-
nem umfassenden und weiterentwickelten Arbeits-
schutz sowie dem Ausbau des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements eine wichtige Bedeutung 
zu. Dies gilt auch oder gerade für psychische Be-
lastungen. Wichtigstes Ziel ist es, dass Arbeits-
kräfte bis zu ihrem regulären Altersrenteneintritt 
- wenn gewünscht, auch darüber hinaus - ihre Po-
tenziale und Fähigkeiten in den Arbeitsmarkt ein-
bringen.  

 

Meine Damen und Herren! Arbeit ist gut, wenn sie 
menschengerecht gestaltet ist. So sehen es das 
Arbeitsschutzgesetz in § 2 und das Betriebsver-
fassungsgesetz in § 90 vor. Aber was macht Arbeit 
menschengerecht? Die Antwort hängt davon ab, 
welches Leitbild von Arbeit und welches Men-
schenbild eine Gesellschaft prägen.  

 

(Zuruf von der LINKEN: Genau!)  

 

Meine Damen und Herren! Jeder Mensch hat eine 
von Gott gegebene Würde, die sich in der Arbeit 
und ihrer sozialen Absicherung widerspiegeln 
muss. - Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD)  

 

 

Präsident Herr Gürth:  

 

Kollege Rotter, Kollege Steppuhn würde gern eine 
Frage stellen. Möchten Sie diese Frage beantwor-
ten?  

 

(Herr Kurze, CDU: Ach nee!)  

 

 

Herr Rotter (CDU):  

 

Ja, ich werde es versuchen.  

 

 

Präsident Herr Gürth:  

 

Er würde gern antworten, also lohnt sich auch das 
Fragen. Bitte schön, Herr Steppuhn.  

 

 

Herr Steppuhn (SPD):  

 

Lieber Kollege Peter Rotter, es ist erfreulich, fest-
zustellen, dass wir in vielen Bereichen, was das 
Thema gute Arbeit angeht, offensichtlich schon ei-
ner Meinung sind. Trotzdem hätte ich die Frage: 
Wie würden Sie das Thema gute Arbeit im Kontext 
mit der Wirtschaftspolitik des Landes sehen, und 
was könnte zum Beispiel der Wirtschaftsminister 
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unseres Landes tun, um das Thema gute Arbeit 
wirtschaftspolitisch zu befördern? 

 

(Zuruf von der CDU: Das ist eine komische 
Frage!) 

 
 

Herr Rotter (CDU):  

 

Kollege Steppuhn, wenn ich darauf umfassend 
antworten würde, dann würde es sicherlich den 
Zeitrahmen dieser Sitzung sprengen,  

 

(Lachen bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

weil man dazu wirklich sehr viel sagen kann. 
Schauen Sie sich die Wirtschaftspolitik an, die 
auch von Wirtschaftsminister Möllring geleistet 
wird. Sie ist von dem Ziel geprägt, gute Arbeit im 
Land Sachsen-Anhalt zu gewährleisten. Darauf bin 
ich - das sage ich ganz ehrlich - sehr stolz.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  

 

Kollege Rotter, Kollegin Dirlich möchte Sie auch 
gern befragen. Möchten Sie die Frage beantwor-
ten? 

 
 

Herr Rotter (CDU):  

 

Ich war mir nicht bewusst, dass mein Redebeitrag 
einen solchen Nachfragebedarf provoziert. Aber 
ich werde versuchen, auch eine Antwort auf die 
Frage von Kollegin Dirlich zu finden.  

 
 

Frau Dirlich (DIE LINKE):  

 

Herr Kollege, wir haben schon ein paar Mal vor-
geführt bekommen, wie mehrheitsfähig Ihre Posi-
tion in Ihrer Fraktion, geschweige denn in Ihrer 
Partei ist. Mich würde das anhand dieses Themas 
interessieren. Wie mehrheitsfähig ist Ihre Position 
in Ihrer Fraktion und in Ihrer Partei? 

 

(Herr Bommersbach, CDU: Kommen Sie zu 
unserem Parteitag, dann wissen Sie es! - 
Herr Weigelt, CDU: 97,3 %! - Weitere Zurufe 
von der CDU) 

 
 

Herr Rotter (CDU):  

 

Kollegin Dirlich, ich muss ganz ehrlich sagen: Ich 
weiß nicht, wie Sie zu dieser Auffassung kommen. 
Ich empfinde das nicht so. Ich kann nur noch ein-
mal bekräftigen: Das ist die Position meiner Frak-
tion, die ich hiermit eindeutig rüberbringe. Das 
muss auch für Sie genügen. - Danke.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  

 

Wir fahren fort in der Aussprache. Als Nächste 
spricht für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Frau Abgeordnete Latta.  

Frau Latta (GRÜNE):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Der DGB in Sachsen-Anhalt de-
finiert gute Arbeit wie folgt - ich zitiere -:  

 

„Gute Arbeit bedeutet: faires Einkommen, 
berufliche und soziale Sicherheit sowie Ar-
beits- und Gesundheitsschutz, der hilft, ge-
sund das Rentenalter zu erreichen. Weitere 
Aspekte guter Arbeit sind ein respektvoller 
und wertschätzender Umgang zwischen den 
Beschäftigten einschließlich der Vorgesetz-
ten, umfassender und klarer Informations-
fluss, ausgewogene Arbeitszeiten und gute 
betriebliche Qualifizierungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten. Auch Arbeitnehmermit-
bestimmung ist elementarer Bestandteil des 
Leitbilds.  

 

Der Begriff ‚gute Arbeit‘ geht auf den eng-
lischen Begriff ‚Decent Work‘ zurück, der 
wörtlich so viel wie ‚menschenwürdige Ar-
beit‘ bedeutet. Die Internationale Arbeits-
organisation, IAO, hat mit der ‚Decent Work 
Agenda‘ ihre Grundsätze und Prioritäten für 
die menschenwürdige Gestaltung der welt-
weiten Arbeits- und Lebensbedingungen for-
muliert.“ 

 

Dieses Verständnis von guter Arbeit zugrunde le-
gend, wurde der DGB-Index „Gute Arbeit“ ent-
wickelt, mit dem die Qualität der Arbeit am Urteil 
der Beschäftigten über ihre Arbeitsbedingungen 
gemessen wird. Dazu wird seit dem Jahr 2007 
jährlich eine Repräsentativerhebung durchgeführt. 
Befragt werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer aller Branchen, Einkommensgruppen, Regio-
nen, Betriebsgrößen, Berufsgruppen und Beschäf-
tigungsverhältnisse.  

 

Für das Land Sachsen-Anhalt gibt es eine Studie 
zu den Arbeits- und Einkommensbedingungen. 
Wie sieht die Situation in Sachsen-Anhalt aus? 
- Dazu einige Auszüge aus der Zusammenfassung 
der Studie.  

 

Die Einkommens- und Beschäftigungssituation im 
Land Sachsen-Anhalt entspricht weitgehend der 
Situation in Ostdeutschland und stellt sich tenden-
ziell schlechter dar als in Westdeutschland. Das 
Bruttoarbeitseinkommen in Sachsen-Anhalt liegt 
tendenziell unter dem ostdeutschen Durchschnitt.  

 

In Sachsen-Anhalt ist die Bereitschaft, den Arbeit-
geber zu wechseln, deutlich höher als in den alten 
Bundesländern. Gründe dafür sind die Unzufrie-
denheit mit der Entlohnung und den Arbeitsbedin-
gungen.  

 

Das vergleichsweise niedrige Arbeitseinkommen in 
Sachsen-Anhalt ist ein wesentliches Problem der 
Fachkräftebindung. Auch die Arbeitsplatzunsicher-
heit ist im Land Sachsen-Anhalt groß. Beschäf-
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tigte sind laut der Studie deutlich besorgter um 
die Arbeitsplatzsicherheit als in Westdeutschland.  

 

Darüber hinaus dürfen wir auch die Situation bei 
den Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mern in Sachsen-Anhalt nicht vergessen.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Die Leiharbeit ist in Sachsen-Anhalt ein aktuelles 
Thema. Zurzeit sind 22 800 Menschen in einem 
Leiharbeitsverhältnis angestellt. Insgesamt ist die 
Quote an Leiharbeitnehmern in Sachsen-Anhalt ge-

stiegen. Im Dezember 2013 waren es noch 21 294 
Menschen, in den Jahren zuvor waren es weniger 
Leiharbeitnehmer, die in einem Leiharbeitsverhält-
nis angestellt waren.  

 

Die Zufriedenheit der Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer ist gesunken. Dies führen die 
Forscher zum einen auf die Löhne von Leiharbei-
tern zurück. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN will gleichen Lohn für gleiche Arbeit und zu-
sätzlich einen Flexibilitätsbonus von 10 % für die 
Leiharbeitsbeschäftigten.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Zum Thema gute Arbeit gehören auch Equal Pay, 
gleiche Entlohnung von Männern und Frauen. Die 
Ausgabe der Zeitschrift „Böckler Impuls“ der Hans-
Böckler-Stiftung berichtete im Mai 2012 über die 
anonyme Umfrage des Info-Portals „Frauenlohn-
spiegel“, in der die Arbeitsentgelte von knapp 
22 000 Frauen und Männern untersucht wurden.  

 

Nach den Ergebnissen dieser Umfrage liegt der 
Bruttoverdienst von Frauen im Durchschnitt rund 
21 % bis 23 % unter dem der Männer. Diese Zah-
len machen doch deutlich, wie weit wir noch von 
einer gerechten Entlohnung für Frauen entfernt 
sind.  

 

Gerade Frauen sind öfter von atypischer Beschäf-
tigung betroffen als ihre männlichen Kollegen. Das 
heißt, sie arbeiten auch öfter in Teilzeit als ihre 
männlichen Kollegen. Laut der Zeitschrift „Böckler 
Impuls“ der Hans-Böckler-Stiftung arbeitete in 
Sachsen-Anhalt im Jahr 2012 ein Drittel der Frau-
en in Teilzeit. Dies hat natürlich fatale Auswirkun-
gen auf die Höhe des späteren Rentenanspruchs. 
Diese Ungerechtigkeiten auf dem Arbeitsmarkt 
müssen ein Ende haben 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und von 
Herrn Dr. Thiel, DIE LINKE)  

 

Durch den ESF werden in Sachsen-Anhalt viele 
gute Jobprojekte gefördert, beispielsweise das 
Jobeinstiegsprogramm für junge Menschen in 
Sachsen-Anhalt namens „Pfiff“ und viele weitere 
Projekte und Programme.  

 

Grüne Arbeit liegt uns Grünen am Herzen. Als 
Grüne wollen wir weder einen Raubbau an der 
Natur noch einen Raubbau am Menschen. Dieser 

Aspekt fehlt mir etwas in der Begründung zu Ihrem 
Antrag. Sie verweisen auf die Notwendigkeit der 
Unternehmen, durch gute Arbeitsbedingungen ih-
ren Fachkräftebedarf zu decken. Und Sie verwei-
sen auf das Problem, dass gut ausgebildete junge 
Menschen das Land verlassen.  

 

Gute Arbeit nützt also den Unternehmen und dem 
Land. Aber, verehrte SPD, gute Arbeit nützt in ers-
ter Linie den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern. Arbeit, die gerecht entlohnt wird, Arbeit, die 
erfüllt - eine solche Arbeit ist für die arbeitenden 
Menschen ein Wert an sich. Es geht schließlich um 
Arbeitnehmerrechte.  

 

Damit komme ich zu einem aktuellen Beispiel, zum 
Streik der Erzieherinnen und Erzieher. Deren Ent-
lohnung ist beileibe nicht angemessen. Die Erwar-
tungen und Ansprüche, die wir an die frühkindliche 
Bildung stellen, und die geforderte Professionali-
sierung stehen in keinem Verhältnis zum öffent-
lichen Bild dieses Berufes, zur Ausbildungsstruktur 
und zur Bezahlung - abgesehen davon, dass nicht 
einmal alle Erzieherinnen und Erzieher nach Tarif 
bezahlt werden.  

 

Ich möchte an dieser Stelle erwähnen: Wir hatten 
damals im Rahmen der KiFöG-Novellierung gefor-
dert, Landesgeld nur an diejenigen Träger auszu-
reichen, die dem öffentlichen Tarif entsprechend 
entlohnen. Jetzt findet sich dazu im Gesetz nur ein 
allgemeiner Hinweis auf tarifliche Bezahlung.  

 

Neben den konkreten grünen Forderungen bezüg-
lich der Leiharbeit, der Werkverträge und des 
Mindestlohns knüpfen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gute Arbeit zentral an das Kriterium der Zeitsouve-
ränität. Unter Zeitsouveränität und letztlich Zeit-
politik bündeln sich für uns Anliegen wie Verein-
barkeit von Familie und Beruf und Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf, aber auch die Problematik 
der erwarteten ständigen Erreichbarkeit von Ar-
beitnehmerinnen sowie Tendenzen der Arbeitsver-
dichtung. Es betrifft Forderungen nach einem 
Anspruch auf Home Office und alle Modelle flexib-
ler Arbeitszeiten sowie ein Rückkehrrecht in Voll-
zeit.  

 

In diesem Sinne verstehen wir von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gute Arbeit auch als 
ein Freiheitsthema. Menschen sollten mehr und 
besser über ihr Leben und über ihre Zeit verfügen 
können. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Frau Kollegin Latta. - Damit ist die 
Aussprache zur Aktuellen Debatte abgeschlossen 
und der Tagesordnungspunkt 6 ist erledigt.  

 

 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 27 auf:  
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Aktuelle Debatte 

 

Kollektives Versagen bei der Aufsicht über die 
IBG 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 
6/4119 

 
 
 

Für die Einbringerin spricht der Abgeordnete Herr 
Meister.  

 

 

Herr Meister (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Die Vorgänge um die IBG haben uns im Landtag 
und in seinen Ausschüssen in den letzten Jahren 
wiederholt beschäftigt. Mit der Mitteilung über die 
Prüfung von aktuellen Entwicklungen bei der IBG 
Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH vom 
28. Mai 2015 hat der Landesrechnungshof nach 
den Prüfungen in den Jahren 2003 und 2013 nun-
mehr aktuelle Ergebnisse einer Prüfung vorgelegt.  

 

Wenn der Landesrechnungshof mit der ihm gege-
benen Unabhängigkeit im Ergebnis seiner Prüfung 
zu dem harten Urteil eines kollektiven Versagens 
kommt, können wir als Landtag nicht einfach zur 
Tagesordnung übergehen,  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN)  

 

sondern wir müssen dieses Ergebnis aus dem par-
lamentarischen Raum heraus politisch bewerten. 
Es stellt sich die Frage: Hat der Landesrechnungs-
hof mit seiner Feststellung des kollektiven Ver-
sagens Recht und welche politischen Konsequen-
zen wollen wir daraus ziehen?  

 

Nach mir wird gleich Herr Minister Möllring spre-
chen und - das hat der Ministerpräsident vor-
gestern bereits angedeutet - versuchen, eine Er-
folgsgeschichte der IBG zu zeichnen. Ich möchte 
das nur vorab schon einmal klarstellen.  

 

Die Kritik an den Zuständen in der IBG richtet sich 
nicht gegen die Förderung innovativer Unterneh-
men. Sie richtet sich gegen die zweckfremde Ver-
wendung von Fördermitteln für Unternehmen, die 
eben nicht innovativ waren, die ihren Sitz nicht im 
Land Sachsen-Anhalt hatten, die nicht als klein 
oder mittelständisch gelten, und nicht zuletzt da-
gegen, dass Einzelne mit öffentlichen Mitteln ganz 
eigene private Zwecke verfolgten, die mit den Be-
teiligungsgrundsätzen und -vorschriften nichts, 
aber auch gar nichts mehr zu tun hatten. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

In der „Süddeutschen Zeitung“ vom 3. Juni 2015 
war von einem Jahresbericht des Europäischen 
Amts für Betrugsbekämpfung - Olaf - zu lesen. Un-
ter der Überschrift „Zunehmende Hinweise auf 
Korruption in der EU“ wird von der „Süddeutschen 

Zeitung“ berichtet, dass einer der wichtigsten Fälle 
dieser Behörde in Deutschland die IBG Beteili-
gungsgesellschaft Sachsen-Anhalt sei. Das ist der 
einzige Fall, der genannt wird. Ich erwähne das, 
um die Außenwirkung deutlich zu machen. Die 
harte Kritik des Landesrechnungshofs habe ich be-
reits erwähnt. Angesichts solcher Umstände und 
solcher Reaktionen von einer Erfolgsgeschichte 
reden zu wollen, ist schon mutig und abseits der 
Realität.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Zu einer solchen bewussten Verfehlung des The-
mas kann man nur gelangen, wenn man die Dis-
kussion über die Frage, wer denn dabei versagt 
hat, vermeiden will, indem man die Existenz des 
Problems bestreitet. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN)  

 

Nun hat der Landesrechnungshof mit der ihm ei-
genen trockenen Art auf 112 Seiten in 44 Textzif-
fern das von ihm Festgestellte zusammengetra-
gen. Zum Teil, aber tatsächlich nur zum Teil, er-
geben sich Überschneidungen mit den im Unter-
suchungsausschuss bearbeiteten Fragestellungen. 
Ich nenne ein paar Feststellungen des Landes-
rechnungshofes, die die generellen Probleme be-
treffen, um Ihnen eine ungefähre Vorstellung zu 
vermitteln.  

 

Bei zehn geprüften Fällen wurde festgestellt, dass 
nur bei einem Unternehmen das KMU-Kriterium 
geprüft worden war, also die Frage, ob das Unter-
nehmen überhaupt klein oder mittelständisch ist. 
Dieser Punkt ist ganz wesentlich für die Frage, ob 
gefördert werden kann. Wenn dieses Kriterium 
nicht erfüllt ist, geht das nicht. Einer von zehn Fäl-
len wurde daraufhin geprüft.  

 

Des Weiteren erfolgte keine Prüfung des Krite-
riums „Unternehmen in Schwierigkeiten“. Ist dieses 
Kriterium gegeben, ist das ein absolutes Aus-
schlusskriterium. Das wurde nicht geprüft.  

 

Es gab keine systematische Dokumentation. Wir 
reden insgesamt über dreistellige Millionenbeträge, 
die dort ausgereicht worden sind. Doch es gibt 
keine systematische Dokumentation. 

 

Der Beteiligungsausschuss hatte nicht ausreichend 

Gelegenheit, sich mit den Angelegenheiten zu be-
fassen. Es hatte sich die Praxis eingebürgert, 
Tischvorlagen zu verteilen. Wie will man dann aber 
ordentlich arbeiten? 

 

Vorschriftswidrig fanden bis zum Jahr 2011 keiner-
lei Vor-Ort-Kontrollen durch das Wirtschaftsminis-
terium statt, danach nur einige. Der Landesrech-
nungshof weist darauf hin, dass gerade die Vor-
Ort-Kontrollen für die Europäische Union ein ganz 
wesentlicher Faktor sind, auf den sie Wert legt.  
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Weiterhin wurde nicht kontrolliert, ob wirklich Ar-
beitsplätze geschaffen oder erhalten wurden. Die 
Schaffung von Arbeitsplätzen wird in Verträgen 
nicht berücksichtigt. Ich möchte Sie bitten, diesen 
Punkt im Kopf zu behalten für den Fall, dass Red-
ner nach mir auf geschaffene oder gesicherte Ar-
beitsplätze hinweisen werden. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Ein letzter Punkt, den ich nennen will, vielleicht 
sogar der wichtigste: Es fehlen strategische Vor-
gaben zur Gewichtung finanzpolitischer, arbeits-
markt- und wirtschaftspolitischer Faktoren. Auf gut 
Deutsch: Bei einem mit erheblichen Finanzmitteln 
ausgestatteten Förderinstrument findet ein weit-
gehender Blindflug statt. Wir geben nicht vor, wel-
che Ziele wir erreichen wollen. Wir prüfen die Krite-
rien, wenn überhaupt, nur unzureichend. Der Be-
teiligungsausschuss ist - bzw. hoffentlich war - 
nicht willens oder nicht in der Lage, ordnungs-
gemäß zu arbeiten. Das Elend dokumentieren wir 
konsequenterweise nicht.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Und am Ende wissen wir nicht, was wir erreicht 
haben. Ich finde, das ist insgesamt irgendwie ein 
stimmiges Konzept. Ich kann auch eine Geschich-
te erkennen, aber das kann man nicht ernsthaft als 
Erfolgsgeschichte verkaufen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Übrigens handelt es sich nicht um rasend neue 
Feststellungen. Der Landesrechnungshof hatte 
sich im Jahr 2003 schon einmal mit der IBG be-
fasst und kam unter anderem zu folgenden Ergeb-
nissen: Die Unterlagen seien formal nicht ord-
nungsgemäß geführt worden; der Aufsichtsrat ha-
be seine Funktion nur bedingt ausgeübt; der Betei-
ligungsausschuss erhalte nicht immer alle notwen-
digen Informationen - na, so etwas -; die Gesell-
schafterrechte seien durch das Finanzministerium 
nicht mit der gebotenen Sorgfalt wahrgenommen 
worden; es sei keine Erfolgskontrolle der Beteili-
gung hinsichtlich der Zielerreichung erfolgt; mehr-
fach seien die Mittel nicht zweckentsprechend ein-
gesetzt worden.  

 

Man erkennt durchaus eine gewisse Konstanz, die 
auch die Privatisierung des Beteiligungsmanage-
ments im Jahr 2006 mühelos überstand. In dem 
Jahr 2006 wurde das Management der Beteiligun-
gen mit Kosten in Höhe von dann 4 Millionen € 
jährlich doppelt so teuer wie bisher, obwohl die 
gleichen Leute die gleichen Aufgaben erledigten.  

 

Wenn man fragt, was sich nach der Prüfung im 
Jahr 2003 oder nach der Privatisierung im Jahr 
2006 inhaltlich änderte, welche Lehren man ge-
zogen hat und wie die Landesregierung auf die 

Feststellungen reagierte, stellt man fest, dass das 
System unverändert fortgesetzt wurde.  

 

Anmerken möchte ich, dass derzeit eine erneute 
Vergabe des Managements läuft und in Kürze ab-
geschlossen werden soll. Weder eine aktuell aus-
stehende Evaluierung der Wirksamkeit des Förder-
instruments noch der Bericht des Landesrech-
nungshofs oder gar der noch zu erwartende Be-
richt des Untersuchungsausschusses flossen in 
die Entscheidung, wie wir zukünftig mit dem Ein-
satz von Risikokapital umgehen, ein. Man macht 
eben einfach weiter.  

 

Ich bin noch mit keinem Wort auf die Unregel-
mäßigkeiten um Herrn von der Osten, die 
Schlossgruppe Neugattersleben der Herren Hüb-
ner oder sonstige Einzelfälle eingegangen. Auch 
das schlicht nicht fair durchgeführte Vergabever-
fahren an von der Ostens Firma GoodVent im 
Jahr 2006 habe ich nur mit einem Halbsatz ge-
streift. Ich erspare uns nähere Ausführungen zu 
diesen Aspekten schon aus Zeitgründen, aber 
auch weil das Aufgabe des 14. Parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses ist und wir später 
noch Gelegenheit haben werden, diese Aspekte zu 
erörtern. 

 

Dass ein solches System, wie es vom Landes-
rechnungshof beschrieben worden ist, zu miss-
bräuchlichem Verhalten einlädt, ist doch klar. In-
sofern muss man natürlich fragen: Wer trägt die 
Verantwortung dafür? Welches Kollektiv hat denn 
kollektiv versagt? - Selbstverständlich ist es die 
Landesregierung. Wer denn sonst? 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Selbstverständlich ist es das extra gebildete und 
durch die Landesregierung besetzte Aufsichtsgre-
mium, der Aufsichtsrat. Selbstverständlich ist es 
der Aufsichtsratsvorsitzende. Von 2006 bis 2011 
war das unser jetziger Ministerpräsident. Wir, 
Herr Haseloff und ich, hatten im Untersuchungs-
ausschuss ein interessantes Gespräch zum The-
ma politische Verantwortung. Ich habe ihn ge-
fragt - -  

 

(Herr Leimbach, CDU: Gespräch kann man 
das nicht nennen! Er war Zeuge und Sie wa-
ren Ausschussmitglied!)  

 

- Ja, gut, ich habe ihn also befragt. - Ich habe ihn 
gefragt, ob es schon aufgrund des Zeitbudgets 
nicht sinnvoll wäre, dass nicht ein Minister, son-
dern eine fachlich kompetente Person der Arbeits-
ebene den Vorsitz übernimmt. Wir hatten gestern 
kurz die Möglichkeit zu hören, was andere dazu 
meinen. Sie, Herr Ministerpräsident, sagten sinn-
gemäß und - diesen Eindruck hatte ich - mit einer 
gewissen Nachdenklichkeit: Wissen Sie, die poli-
tische Verantwortung, die nimmt einem keiner ab. 
- Sie haben Recht.  
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Sie haben mich dann aber damit überrascht, dass 
Sie die Verantwortung für Handlungen anderer 
dann doch ablehnten. Es ist doch aber gerade der 
Witz bei der politischen Verantwortung, dass man 
für das Ganze Verantwortung trägt, in guten wie in 
schlechten Zeiten, bei Erfolgsgeschichten, die man 
feiert, wie bei Dramen, die man erleidet, nämlich 
weil man als politisch Verantwortlicher das Kon-
trollsystem in der Hand hat, es gestalten kann oder 
eben gestalten könnte.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Wir haben jetzt das Risiko eines finanziellen Scha-
dens von etwa 70 Millionen €, vom Imageschaden 
gar nicht zureden.  

 

(Herr Schröder, CDU: Das wissen wir noch 
gar nicht!) 

 

Ich sehe derzeit leider niemanden, der bereit ist, 
tatsächlich die politische Verantwortung zu über-
nehmen. Ich meine aber, Herr Ministerpräsident, 
sie liegt bei Ihnen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN - Herr Striegel, GRÜNE: Es sind schon 
Leute wegen weniger zurückgetreten!) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Herr Kollege. - Für die Landesregie-
rung spricht nun Herr Minister Möllring.  

 

 

Herr Möllring, Minister für Wissenschaft und 
Wirtschaft: 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Herr Meister hat Recht, die IBG ist eine 
wichtige und erfolgreiche Wirtschaftsförderungs-
einrichtung des Landes. 

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Haben Sie zuge-
hört?) 

 

- Ja, Sie haben das in einem Halbsatz gesagt. 
Dann haben Sie das nur noch schlechtgeredet. 

 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

 

- Wir haben vorhin über gute Arbeit geredet und 
wie man gute Arbeitsplätze schafft. Aber wenn 
man alles schlechtredet, was durchaus erfolgreich 
ist,  

 

(Beifall bei der CDU) 

 

dann macht man genau diesen Fehler, den man 
nicht machen sollte. 

 

Frau Budde hat neulich völlig zu Recht darauf hin-
gewiesen, dass Wirtschaftspolitik zum Teil auch 
Psychologie ist - zur Hälfte. Das verhält sich wie 
bei der Werbung: Die Hälfte der Werbung ist raus-
geschmissenes Geld, man weiß nur nicht, welche.  

 

(Zuruf von Herrn Striegel, GRÜNE) 

Deshalb muss man auch einmal die Punkte be-
nennen, wo Sachsen-Anhalt Erfolg hatte. Deshalb 
benötigen wir für Unternehmen in oftmals schwie-
rigen Gründungsphasen finanzielle Mittel. Und das 
ist Risikokapital.  

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

 

Es ist doch trivial, dass es gerade junge Gründer 
schwer haben, zur Bank oder zur Sparkasse zu 
gehen und zu sagen: Ich hätte gern eine Million; 
ich habe eine gute Idee.  

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Für junge Gründer 
wie Herrn Hübner, oder was?) 

 

- Zu Herrn Hübner komme ich auch noch. Wissen 
Sie, Herr Hübner hat in Sachsen-Anhalt viele, viele 
Arbeitsplätze geschaffen und erhalten. Dass Sie 
jetzt, nur weil er einmal im Bundestag gesessen 
hat, versuchen, an ihm herumzukratzen - - Man 
hat doch kein Berufsverbot, nur weil man einmal 
Politiker gewesen ist. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

 

Da Banken zunehmend das Risiko scheuen, jun-
gen Unternehmern Geld zu leihen, war und ist eine 
öffentliche Risikobeteiligungsgesellschaft wie die 
IBG notwendig.  

 

Die IBG hat sich in ihrer Zeit an 162 Unternehmen 
beteiligt. Es wurden insgesamt 287 Millionen € 
ausgezahlt. Die IBG beteiligt sich aber immer nur 
als Minderheitsgesellschafterin mit maximal 25 %. 
Das bedeutet, dass die Finanzierung der IBG nur 
ein Baustein ist und dass weitere Bausteine hinzu-
kommen müssen. Wenn ich sage, dass sich die 
IBG mit maximal 25 % beteiligt, dann müssen min-
destens 75 % von dritter Seite kommen, entweder 
von Banken, von dem Unternehmer oder von der 
Oma des Unternehmers. Jedenfalls muss er sich 
das Geld dann irgendwo besorgen. Das heißt, je-
der Euro, den wir als Fördermittel in die IBG hin-
eingeben, vervierfacht sich; denn es kommen drei 
Teile hinzu.  

 

Wir verschenken das Geld nicht. Es wird immer 
der Eindruck erweckt, das Land tue etwas Gutes 
und das Geld sei hinterher weg. Wer sich eine sol-
che Beteiligung ins Haus holt, der muss sie teuer 
bezahlen. Wir haben für dieses Risikokapital ein 
durchschnittliches Entgelt von 13 %, und dies bei 
der heutigen Niedrigzinsphase. Das heißt, wenn 
das Land 1 Million € hineingibt, dann muss der Un-
ternehmer ein jährliches Entgelt von 130 000 € 
zahlen. Dieses Geld muss der Unternehmer erst 
einmal erwirtschaften.  

 

Wie wichtig die Arbeit der IBG ist, möchte ich an 
einigen wenigen Beispielen deutlich machen. Ich 
nenne die Lipocalyx GmbH mit Sitz in Halle. Die-
ses Unternehmen ist im Jahr 2011 gegründet wor-
den. Es stellt ein Viromer her, das ist eine Art Taxi 
für Wirkstoffe, damit DNA in andere Zellen gelangt. 
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Dieses Unternehmen ist mittlerweile weltweit aktiv, 
insbesondere bei Medizinern in den USA, Japan 
und anderswo.  

 

Ich nenne die EKF Diagnostics GmbH in Mag-
deburg, die Präzisionsmessgeräte herstellt und in 
70 Länder exportiert. Sie hat inzwischen 150 Be-
schäftigte und würde gern noch 30 mehr einstel-
len, wenn sie sie auf dem Arbeitsmarkt finden wür-
de. Ich nenne die Icubic AG in Magdeburg, die ei-
ne Standardsoftware entwickelt hat und mittlerwei-
le 150 Mitarbeiter beschäftigt. Das alles sind doch 
Erfolgsgeschichten, über die man einmal sprechen 
kann.  

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

 

Oder nehmen wir das Beispiel Aimess. Herr Kurze 
und ich waren neulich bei der Firma Aimess. Die 
Gründer haben an der Hochschule Anhalt studiert, 
haben Erfindungen gemacht, haben Patente an-
gemeldet und haben inzwischen, glaube ich, 
60 Mitarbeiter. An dieser Stelle könnte ich noch 
viele andere Unternehmen nennen. 

 

Sie sehen, die IBG ist mit ihren Investitionen ein 
Ankerinvestor für Investments, die im Land Sach-
sen-Anhalt getätigt werden. Im Moment ist die IBG 
noch an 47 Unternehmen beteiligt. Über die Betei-
ligung der IBG konnten Koinvestoren gewonnen 
werden, die zusätzlich rund 360 Millionen € zur 
Verfügung gestellt haben. Die IBG hat 98 Millio-
nen € gegeben. Mehr als das Dreieinhalbfache 
haben also zusätzliche Investoren aufgebracht.  

 

Ein weiterer Fakt: Diese 47 Unternehmen, an de-
nen die IBG noch beteiligt ist, beschäftigen mehr 
als 900 Menschen auf hochwertigen Arbeitsplät-
zen. Wir haben gerade über hochwertige Arbeits-
plätze diskutiert. Hier ist der Beweis. Diese Unter-
nehmen wollen sich auf 1 700 Arbeitsplätze stei-
gern. Nun rechnen wir einmal: Wenn 47 Unter-
nehmen in der letzten Zeit 900 Arbeitsplätze ge-
schaffen haben und die Anzahl der Arbeitsplätze 
auf 1 700 erhöhen wollen, wie viele Arbeitsplätze 
schaffen dann 162 Unternehmen? - Das kann man 
verdreifachen und kommt auf mehr als 5 000 Ar-
beitsplätze. 

 

Wenn Sie jetzt sagen, das sei eine Hochrechnung, 
dann möchte ich Ihnen zwei Beispiele nennen. Al-
lein bei Q-Cells waren zwischenzeitlich 2 700 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern beschäftigt. Heute 
hat Q-Cells immerhin noch 450 Mitarbeiter. Und 
diejenigen, die nicht mehr bei Q-Cells beschäftigt 
sind, haben andere hochwertige Arbeitsplätze be-
kommen. Sie sind nicht zum Arbeitsamt gegangen, 
sondern sie sind vermittelt worden, auch unter der 
Beteiligung von Q-Cells.  

 

Oder nehmen Sie die Schlossgruppe - Hübner ist 
gerade genannt worden. Übrigens war die Beteili-
gung an Q-Cells für die IBG bisher die erfolg-
reichste; denn bei der Veräußerung, beim Exit hat 

das Land 13 Millionen € erlösen können, also an 
Gewinn, Überschuss gemacht. Von den Gesell-
schaften in der Schlossgruppe Neugattersleben 
haben wir uns im letzten Jahr getrennt. Wir haben 
bei den Gesellschaften, von denen wir uns Ende 
letzten Jahres getrennt haben, immerhin 1,2 Millio-
nen € mehr erwirtschaftet, als wir selbst hineinge-
geben haben. Das muss man doch auch einmal 
sagen.  

 

(Zustimmung von Frau Budde, SPD, und 
von Herrn Harms, CDU) 

 

Das ist eine ganz große schwarze Null. Da kann 
der Landesrechnungshof vielleicht sagen: Kauf-
männisch kann man das anders rechnen. Aber 
wenn man das hineingegebene Geld und das, was 
man herausbekommen hat, betrachtet, ist die Dif-
ferenz positiv, nämlich 1,2 Millionen €.  

 

Und außerdem: Allein in den Unternehmen der 
Hübners, von denen wir uns getrennt haben, sind 
mehr als 700 Menschen beschäftigt. Bei der ge-
samten Schlossgruppe sind weit mehr als 1 000 
Menschen beschäftigt. Sie können also nicht sa-
gen, dass das alles falsch war. Vielleicht ist nicht 
immer - darin gebe ich Ihnen Recht - alles so ge-
macht worden, wie es die Vorschriften vorsahen. 
Deshalb haben wir inzwischen auch Konsequen-
zen gezogen.  

 

Als im Sommer 2013 das „Handelsblatt“ bei uns 
anfragte, was mit Herrn von der Osten ist, ob er 
sich privat beteiligt hat, haben wir sofort die Kon-
sequenzen gezogen und die Trennung von Herrn 
von der Osten eingeleitet. Das war nicht ganz so 
leicht, wie ich es mir vorgestellt habe, weil die Ver-
träge sehr kompliziert sind, aber wir haben uns in-
zwischen von ihm getrennt. Wir haben neu aus-
geschrieben. Am 1. Juli 2015 wird eine neue Ma-
nagementgesellschaft die IBG führen; dann kön-
nen wir weiter darüber diskutieren.  

 

Zum Versagen. Allein der Aufsichtsrat der IBG hat 
im Jahr 2014 sämtliche internen Prozessabläufe 
und Kontrollmechanismen in der IBG intensiv 
durchleuchtet und Verbesserungsvorschläge erar-
beitet.  

 

(Frau Tiedge, DIE LINKE: Das hätte er vor-
her machen sollen! - Zuruf von Herrn Strie-
gel, GRÜNE)  

 

- Wissen Sie, der Pathologe ist der schlaueste 
Arzt. 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU und bei 
der SPD - Herr Gallert, DIE LINKE: Der Auf-
sichtsrat war leider erst der Pathologe!) 

 

Allein der Aufsichtsrat hat im letzten Jahr intensiv 
sämtliche internen Prozesse - - Wissen Sie, hin-
terher kann man immer sagen, dass alles hätte 
anders sein müssen. Das weiß ich auch. Es ist na-
türlich etwas ganz anderes, wenn ich Zeit habe, 
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etwas prüfen kann und dann sage: Menschenskin-
der, vor zehn Jahren hättet ihr aber anders ent-
scheiden können. Das weiß ich auch. Aber glau-
ben Sie mir, wenn der Pathologe entsprechende 
Entscheidungen trifft, dann ist es sowieso zu spät.  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU und bei 
der SPD - Unruhe)  

 

Wir haben im Aufsichtsrat vorübergehend einen 
sechsmonatigen Stopp  

 

(Zuruf von Frau Tiedge, DIE LINKE) 

 

- ich komme noch zu den Prüfungen - für das neue 
Geschäft ausgesprochen. Diese Zeit wurde ge-
nutzt, um Prozessketten zu verbessern, zu stan-
dardisieren. Dabei kam es dem Aufsichtsrat bei-
spielsweise darauf an, dass die Grundsatzkriterien 
- kleine und mittlere Unternehmen, Vorhaben in 
Sachsen-Anhalt, kein Unternehmen in Schwierig-
keiten - nicht nur beim Eingehen der Beteiligung, 
sondern während der gesamten Beteiligung ge-
prüft werden und auch entsprechend dokumentiert 
werden. Des Weiteren hat der Aufsichtsrat die 
Musterverträge für Beteiligungen überarbeiten las-
sen, damit für den Fall, dass ein Beteiligungsunter-
nehmen ein Grundsatzkriterium nicht oder nicht 
mehr erfüllt, Sanktionsmöglichkeiten wie Vetorecht, 
Kündigungsrechte usw. verankert werden.  

 

Erst nachdem eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft die verbesserten Prozessabläufe und Kon-
trollmechanismen überprüft hat und grünes Licht 
gegeben hat, ist das neue Geschäft Ende 2014 
wieder aufgenommen worden. Gleichzeitig haben 
wir natürlich durch entsprechende Anwaltskanz-
leien ständig prüfen lassen, ob es Pflichtverletzun-
gen der früheren Managementgesellschaften um 
Herrn von der Osten gegeben hat und ob gegebe-
nenfalls Schadensersatzansprüche bestehen oder 
durchgesetzt werden müssen.  

 

Auch den Entwurf der Prüfungsmitteilung des Lan-
desrechnungshofes haben wir Anfang des Jahres 
bereits zum Anlass genommen, wichtige Anregun-
gen und Hinweise des Landesrechnungshofes 
umgehend in die Tat umzusetzen. Das war ein 
Entwurf. Dies ist auch ein Entwurf. Das sind die 
Prüfungsmitteilungen, die mir am letzten Montag 
mit der Post zugegangen sind. Jedenfalls habe ich 
sie am Montag auf meinem Schreibtisch gefunden. 
Daraus stand: Vertraulich - persönlich! 

 

(Zuruf von Herrn Striegel, GRÜNE)  

 

Am nächsten Tag konnte ich das meiste zusam-
mengefasst in der Zeitung lesen, was mir die Ar-
beit sehr erleichtert.  

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Haben Sie sie an 
den Ministerpräsidenten weitergeleitet? - La-
chen bei der CDU und bei der SPD) 

 

- Nein, an den Ministerpräsidenten habe ich es 
nicht weitergeleitet, weil darin steht, ich soll binnen 

drei Monaten dazu Stellung nehmen. Es ist, glaube 
ich, nicht üblich, dass ein Minister solche Unter-
lagen an die Staatskanzlei schickt mit der Bitte um 
Sachbearbeitung.  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU und bei 
der SPD)  

 

Das müssen wir tun.  

 

Ich möchte Ihnen Folgendes sagen: Auf diesen 
112 Seiten plus Anlagen sind ab der Seite 72 acht 
Unternehmen als Einzelfälle aufgeführt - acht von 
162 Unternehmen. Das entspricht nicht einmal 
5 %. Das heißt, 95 % stehen hier überhaupt nicht 
drin. Da steht zum Beispiel auch Probiodrug, weil 
es vielleicht nicht zu 100 % den Richtlinien ent-
sprochen hat. Der Rechnungshof schreibt hier, wir 
sollen die Richtlinie so anpassen, dass die Beteili-
gung an Probiodrug dann wieder den Richtlinien 
entspricht. Gut, das kann man hinterher machen.  

 

Ich möchte aber sagen: Probiodrug ist ein Er-
folgsmodell. Die sind im letzten Jahr mit einer Ka-
pitalerhöhung an die Börse gegangen und haben 
in Amsterdam von privaten Leuten immerhin Mittel 
in Höhe von 22,5 Millionen € eingesammelt, von 
Leuten, die in dieses Unternehmen Vertrauen ha-
ben. Dann ist es mir nicht egal - darüber möchte 
ich mit dem Rechnungshof gern reden - - Das ist 
ein innovatives Unternehmen. Wenn es diesem 
Unternehmen gelingt, ein Medikament gegen Alz-
heimer zu finden, dann ist unsere Beteiligung von 
einem Tag auf den anderen Milliarden wert  

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

 

Nun zu dem Vorwurf des angeblichen kollektiven 
Versagens. Wenn ein Verkehrsunfall passiert, hat 
jemand versagt. Das ist klar.  

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Die Landesregie-
rung!) 

 

Aber dieser Vorwurf erweckt den Eindruck, dass 
die IBG in den letzten Jahren nicht oder nicht sorg-
fältig geprüft worden sei. Das ist aber falsch. Die 
IBG und auch die Beteiligungen der IBG sind in 
den letzten Jahren natürlich regelmäßig von Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften im Rahmen des 
Jahresabschlussberichtes geprüft worden, sind 
vom Landesrechnungshof mehrfach geprüft wor-
den, der keinerlei Beanstandungen hatte bzw. Be-
anstandungen, die abgestellt worden sind.  

 

Sie sind von der europäischen Prüfbehörde geprüft 
worden; diese hat Deloitte & Touche beauftragt. 
Ich darf das Ergebnis vorlesen. In den Mitteilungen 
steht: Ergebnis der Prüfung war, dass das Ge-
samtsystem IBG in die Kategorie II - Funktions-
fähigkeit vorhanden - eingestuft wurde. Die Prü-
fung ergab insbesondere keine Hinweise auf För-
derung von Nicht-KMU, Unternehmen in Schwie-
rigkeiten oder Unternehmen ohne Betriebsstätte in 
Sachsen-Anhalt. Es wurden einige wenige Hand-
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lungsempfehlungen gegeben. Und weiter steht da-
rin: Im Jahr 2012 fand eine Folgeprüfung statt, die 
ebenfalls keine Beanstandung ergeben hat. Es 
wurde vielmehr festgestellt, dass die Handlungs-
empfehlung aus der Prüfung im Jahr 2012 umge-
setzt worden sind.  

 

Die Generaldirektion Regio hat geprüft. Der Euro-
päische Rechnungshof hat geprüft. Es hat im 
Rahmen von Vor-Ort-Kontrollen - vielleicht nicht 
häufig genug - Prüfungen der zwischengeschalte-
ten Stelle und der europäischen Verwaltungs-
behörde gegeben.  

 

Es kommt also nicht darauf an, wie häufig man 
prüft, sondern dass man genau prüft. Das werden 
wir in Zukunft auch tun. Aber wir können insge-
samt sagen: Die IBG ist mit ihren Beteiligungen ei-
ne absolute Erfolgsgeschichte. Darüber sollte man 
in diesem Land reden, und nicht darüber, ob in 
acht Fällen oder in fünf Fällen oder in wie vielen 
Fällen die Richtlinien nicht zu 100 % eingehalten 
wurden. Jedes Mal, wenn wir sie nicht richtig ein-
halten, ist das ein Mal zu viel, das gebe ich zu. 
Aber 95 % stehen in diesem Bericht gar nicht drin 
und über diese 95 % und über diesen Erfolg soll-
ten wir reden. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Herr Minister, es gibt drei Nachfragen von den Ab-
geordneten Kollege Weihrich, Kollege Gallert und 
Kollegin Tiedge. Bevor der erste Fragesteller zu 
Wort kommt, können wir Gäste in unserem Hause 
willkommen heißen, nämlich Schülerinnen und 
Schüler des Hegel-Gymnasiums in Magdeburg. 
Herzlichen willkommen!  

 

(Beifall im ganzen Hause)  

 
 

Herr Weihrich (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Minister Möllring, Sie haben ei-
nen schönen Vergleich gebracht, den Vergleich mit 
dem Pathologen, der letztlich an der Leiche arbei-
tet. Insofern fand ich diesen Vergleich ganz pas-
send für die IBG.  

 

(Herr Schröder, CDU: Sie haben den Ver-
gleich nicht verstanden! - Weitere Zurufe 
von der CDU) 

 

- Lassen Sie mich ausreden, dann können Sie Ihre 
Fragen stellen. - Hier geht es darum, noch einmal 
nachzufragen: Wie erklären Sie denn, dass es zu 
diesen Verfehlungen gekommen ist, die der Lan-
desrechnungshof festgestellt hat? Es gab doch in 
der Vergangenheit massive Verfehlungen bei der 
Kontrolle der Mittel, die ausgegeben wurden. Sie 
haben in ein paar Sätzen gesagt, wie darauf rea-
giert wird. Aber für die Vergangenheit muss doch 
klargestellt werden, dass mehr getan werden 
muss, um für die Zukunft solche Dinge auszu-

schließen. Das, was sie jetzt für die Zukunft darge-
legt haben, ist nicht ausreichend.  

 

(Zuruf von der CDU)  

 

Meine erste Frage ist: Was tun Sie, um das zu 
verbessern?  

 

Die zweite Frage, die sich mir im Hinblick auf die 
Haftung und aus meiner Sicht letztlich auch mit 
Blick auf den Aufsichtsrat stellt: Was ist, wenn die 
EU tatsächlich dazu kommt, Mittel zurückzufor-
dern? Dazu würde ich auch gern eine Stellung-
nahme von Ihnen haben wollen. 

 

 

Herr Möllring, Minister für Wissenschaft und 
Wirtschaft: 

 

Erst einmal gibt es im Moment noch gar keinen 
Anlass zu glauben, dass die EU Mittel zurückfor-
dert, weil auch in der IBG Mittelrückflüsse zu ver-
zeichnen sind. Diese Rückflüsse sind nach herr-
schender Ansicht - jedenfalls bisher; das ist von 
der EU auch immer so anerkannt worden - originä-
re Landesmittel, sodass sie, wenn wir sie eventuell 
fälschlicherweise verausgabt hätten, nicht von der 
EU zurückgefordert werden können; vielmehr wä-
ren das dann Landesmittel gewesen.  

 

Zweitens habe ich gesagt, dass wir die Prozess-
abläufe verbessert haben und dass wir uns das 
auch von einer Wirtschaftsfördergesellschaft ha-
ben bescheinigen lassen.  

 

Zudem werden wir mit dem Landesrechnungshof 
darüber reden - ich habe das Beispiel Probiodrug 
genannt -, dass man eben sagt: Ändert eure 
Grundsätze, eure Richtlinien! Dann ist Probiodrug 
in Ordnung, weil sie eben Forschung und Entwick-
lung betreiben und weil sie im Moment noch nichts 
produzieren, was sie verkaufen können, sondern 
im Moment nur Kosten produzieren. 

 

Aber wie gesagt, die Entwicklung eines Medika-
ments dauert eben zehn, 20 Jahre. Dann muss 
man eben auch einmal eine Zeitlang investieren.  

 

Wir haben diese Forscher in Halle, die das offen-
sichtlich können. Wenn Privatleute in Amsterdam 
22,5 Millionen € auf den Tisch legen, dann habe 
die sich vorher mit dieser Firma beschäftigt und 
vertrauen offensichtlich dieser Firma. Deshalb wer-
den wir mit dem Rechnungshof darüber sprechen 
müssen. 

 

Ich will auch etwas zu K57 und der Hübner-Gruppe 
sagen. Das hat sicherlich nicht 100-prozentig den 
Grundsätzen entsprochen. Es wäre vielleicht bes-
ser gewesen, damals vor den Ausschuss zu gehen 
und zu sagen: Passt auf, wir haben hier zwei Mög-
lichkeiten: Entweder wir tun gar nichts - dann ist 
das Geld weg und dann sind die Arbeitsplätze 
weg - oder wir treten noch einmal mit Geld an und 
helfen dieser Gruppe, erhalten die Arbeitsplätze 
und sichern uns das Geld so gut wie möglich.  
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Dass dieser Weg Erfolg gehabt hat, habe ich ge-
sagt, weil wir im November des letzten Jahres 
1,2 Millionen € mehr bekommen haben, als wir 
eingezahlt haben. Also ist hier gar nicht von Lei-
chen die Rede. Sondern das ist einfach nur das 
Sprichwort, dass man hinterher immer alles besser 
weiß und dass es einfach ist, nach zehn oder fünf 
Jahren jemandem zu sagen, wie man es hätte 
besser machen können.  

 

Nur, das möchte ich eben nicht. Vielmehr möchte 
ich sagen, wie wir es in Zukunft machen. Dafür 
haben wir neue Richtlinien aufstellt. Diese sind von 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und 
für gut befunden worden. In fünf Jahren wird eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kommen und sa-
gen: Das hättet ihr vor fünf Jahren noch besser 
machen können. Aber dann sagen Sie es uns bitte 
und kritisieren nicht die letzten 20 Jahre. Sagen 
Sie uns, was wir in den nächsten fünf Jahren bes-
ser machen wollen. Wenn Sie gute Idee haben, 
dann werden wir sie umsetzen. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Kollege Gallert. 

 

 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Möllring, wissen Sie, das zentrale Problem 
sowohl bei Ihrer Darstellung als bei der des Minis-
terpräsidenten ist, dass man sagt: Es ist einmal 
etwas gut gegangen - weniger als in anderen Län-
dern; die Statistiken kennen wir alle - und das Risi-
kokapital an sich geht eigentlich auch, und weil 
einmal etwas gut gegangen ist, sind wir nicht be-
reit, darüber zu diskutieren, wo es massive Regel-
verstöße gegeben hat und wo es massive Fehler 
gegeben hat. Dazu sage ich, das ist klar die Diffe-
renz in unserer Positionierung.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN)  

 

Sie entschuldigen die Regelverstöße mit den Fäl-
len, in denen es gut gegangen ist. 

 

(Herr Schröder, CDU: Das haben wir nicht 
gemacht!) 

 

Herr Möllring, wir kennen solche Rechnungen wie 
zum Beispiel bei der Hübner-Gruppe mit den 
1,2 Millionen € oder wie bei Q-Cells genau. Be-
rechnen wir doch bitte einmal alle anderen öffent-
lichen Mittel, die ebenfalls als Zuschüsse in die 
Unternehmen geflossen sind. Dann machen wir 
einmal einen Strich drunter und dann kommen 
wir zu einer ehrlichen Bilanz. Die ist rot, nicht 
schwarz. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

Herr Möllring, Minister für Wissenschaft und 
Wirtschaft: 

 

Ich wusste bisher nicht, dass Sie rot so schlimm 
finden. 

 

 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Bei der Bilanz schon.  

 

 

Herr Möllring, Minister für Wissenschaft und 
Wirtschaft: 

 

Gut, dann sind wir uns darin einig. - Ich versuche 
gar nicht zu vertuschen. Als ich damals davon ge-
hört habe, dass Herr von der Osten sich daran be-
teiligt hat, habe ich sofort darauf gedrungen, sich 
von ihm zu trennen. Nur, ich musste es vorher 
wissen.  

 

Herr von der Osten hatte uns das nicht offenbart. 
Man hätte darüber ganz anders sprechen können, 
dass man sagt: Wenn einer auch mit eigenem Ka-
pital antritt, dann kann das auch vertrauensbildend 
sein. Also kann man offen darüber sprechen. 
Wenn er sagt, ich vertraue meiner Empfehlung so, 
dass ich auch eigenes Kapital einbringe, dann 
kann man auch sagen, das ist positiv. Aber das 
war nicht zugelassen. Er hat es trotzdem gemacht. 
Das ist ein Vertrauensmissbrauch. Also muss man 
streichen.  

 

Ich habe gesagt, wir haben acht Fälle, von denen 
ich einen noch nicht zugestehe. Das ist Probio-
drug. Über den Fall will ich mit dem Landesrech-
nungshof streiten. 

 

Dann kann man natürlich hinterher darüber disku-
tieren, ob die Worte 100-prozentig eingehalten 
worden sind. Aber das ist eine politische Entschei-
dung.  

 

Dass Risikokapital eben das Wort „Risiko“ in sich 
trägt und Risiken schlagend werden können, ist 
klar. Deshalb kostet das auch 13 % Entgelt. Wenn 
es kein Risiko wäre, dann würde doch die Spar-
kasse hingehen und 3 oder 4 % verlangen. Aber 
die Sparkasse ist nicht bereit, dieses Geld zu ge-
ben. 

 

Daher hat sich dieses Land vor 19 oder 20 Jahren 
entschieden, einen entsprechenden Risikokapital-
fonds aufzumachen, nämlich die IBG. Damit haben 
wir ganz schöne Erfolge. Wir haben natürlich auch 
Misserfolge, wie es bei Risikokapital eben sein 
kann.  

 

Q-Cells hat heute immerhin noch 450 Mitarbeiter. 
Das sind hoch qualifizierte und damit gut bezahlte 
Arbeitsplätze. Daher kann ich nicht sehen, dass 
das von vornherein ein Flop war. 

 

Wir hatten, glaube ich, noch eine dritte Wortmel-
dung. 
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Präsident Herr Gürth: 

 

Die nächste Fragestellerin ist die Kollegin Tiedge. 
Dann hat sich noch Herr Wagner gemeldet.  

 
 

Frau Tiedge (DIE LINKE):  

 

Herr Minister, zunächst eine Zwischenintervention 
und dann eine Frage.  

 

Sie haben den Vergleich mit dem Pathologen be-
müht. Darin muss ich Ihnen widersprechen. Den 
überwiegenden Teil seiner Arbeitszeit verbringt ein 
Pathologe damit, Untersuchungen an lebenden 
Patienten durchzuführen und nicht an Toten. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN)  

 

Das heißt im Umkehrschluss, dass der Aufsichtsrat 
sehr wohl die ganzen Jahre hätte untersuchen 
müssen und nicht erst im Jahr 2014. 

 

(Oh! bei der CDU)  

 

Meine Frage. Es ist nicht meine Lieblingsfrage aus 
dem Untersuchungsausschuss - keine Angst -; da-
rauf bekomme ich sowieso keine richtige Antwort. 
Vielmehr lautet meine Frage: Wie viele der von 
Ihnen genannten Unternehmen sind zwischenzeit-
lich in Insolvenz gegangen? 

 

 

Herr Möllring, Minister für Wissenschaft und 
Wirtschaft: 

 

Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil wir Unter-
nehmen, an denen wir nicht mehr beteiligt sind, 
nicht mehr erfassen. 

 

(Zuruf von Frau Tiedge, DIE LINKE) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Es folgt der Kollege Wagner.  

 

 

Herr Wagner (DIE LINKE): 

 

Danke schön, Herr Präsident. - Herr Minister, ich 
hoffe, ich habe Sie richtig verstanden, dass Sie ei-
nen Teil Ihrer Rede auch dafür verwendet haben, 
das Instrument des Venture Capital grundsätzlich 
zu verteidigen.  

 

Ich frage Sie dazu: Kennen Sie Personen im Land, 
vielleicht sogar hier im Raum, die sich grundsätz-
lich gegen das Instrument Venture Capital, ge-
gebenenfalls auch unter der Maßgabe öffentlicher 
Beteiligungen, ausgesprochen haben?  

 

(Zuruf: Da gibt es in jeder Fraktion jede 
Menge! - Weitere Zurufe) 

 

 

Herr Möllring, Minister für Wissenschaft und 
Wirtschaft: 

 

Ich habe in meiner Rede deutlich gemacht, dass 
ich das für erforderlich halte. Offensichtlich hat 

eine Mehrheit in diesem Hause das vor 19 Jahren 
auch für erforderlich gehalten, als dieses Instru-
ment geschaffen worden ist. Dass es immer Men-
schen gibt, die sagen, das ist falsch, ist die Le-
benserfahrung. Aber ich kann Ihnen die jetzt nicht 
namentlich benennen. 

 

 

Herr Wagner (DIE LINKE): 

 

Aber Sie glauben, dass es Leute gibt, die diese 
Meinung haben? 

 

 

Herr Möllring, Minister für Wissenschaft und 
Wirtschaft: 

 

Ich bin davon überzeugt, bei jeder politischen Ent-
scheidung, die getroffen wird, gibt es immer je-
manden, der diese für falsch hält. 

 
 

Herr Wagner (DIE LINKE): 

 

Auch hier? 

 

 

Herr Möllring, Minister für Wissenschaft und 
Wirtschaft: 

 

Möglicherweise auch hier im Landtag, möglicher-
weise auch vor 19 Jahren. Ich weiß es nicht. 

 

(Herr Wagner, DIE LINKE: Okay!) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. Weitere Fragen sehen wir nicht. 
- Dann fahren wir in der Aussprache zur Aktuellen 
Debatte fort. Es spricht nun für die Fraktion der 
SPD Herr Abgeordneter Erben. 

 

 

Herr Erben (SPD): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich will den Antragstellern für die heutige Aktuel-
le Debatte und auch dem Landesrechnungshof in 
der Wortwahl gar nicht widersprechen. Kollektives 
Versagen ist wahrscheinlich eine durchaus zuläs-
sige Bewertung, wenn man bedenkt, dass all die 
Gremienberatung wie Beteiligungsausschuss, Auf-
sichtsratssitzung und Prüfung, aber auch die Prü-
fung des Landesrechnungshofes und von EU-Be-
hörden, nicht die Ereignisse verhindert haben, auf 
die der jetzt eingetretene Vertrauensverlust gegen-
über der IBG zurückzuführen ist.  

 

(Zuruf: Es geht schon noch um die Grunds-
ätze!) 

 

Man darf an der Stelle aber auch nicht vergessen, 
dass die Ursache der Misere nicht die mangelnde 
Kontrolle, sondern das Fehlverhalten eines Einzel-
nen, nämlich des früheren Geschäftsführers und 
späteren Chefs von GoodVent Herrn von der Os-
ten war. 

 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD - Zu-
ruf: Jawohl!) 
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Das ist die eigentliche Ursache.  

 

(Unruhe) 

 

Ich glaube, das geriet in den letzten Wochen etwas 
aus dem Fokus. Wir reden eigentlich nur noch 
über mangelnde Kontrolle und über Kontrollver-
sagen. Das Fehlverhalten des Herrn von der Os-
ten, ob es nun strafrechtlich relevant ist oder nicht, 
gerät in der öffentlichen Debatte, vor allem auch in 
dem, was Opposition und teilweise auch der 
Rechnungshof dazu sagen, doch etwas aus dem 
Fokus. 

 

(Herr Meister, GRÜNE: Wieso war das denn 
möglich? - Unruhe) 

 

Im Kern geht es bei der öffentlichen Risikokapital-
beteiligung darum, dass der Staat im Interesse der 
wirtschaftlichen Entwicklung Start-ups und ande-
ren Unternehmen unter den Arm greift, die auf-
grund einer noch sehr jungen Unternehmens-
geschichte, aufgrund innovativer und noch nicht 
etablierter technologischer Ansätze oder aufgrund 
kreativer neuer Geschäftsmodelle am Markt noch 
nicht genug Vertrauen haben und erst einmal Kapi-
tal gewinnen müssen. 

 

Dabei liegt es meines Erachtens auf der Hand, 
dass dieses Engagement im staatlichen Auftrag 
zumindest belastet wird, wenn die Risikokapital-
gesellschaft durch das Verhalten ihrer Geschäfts-
führung selbst Vertrauen verspielt und die staat-
liche Aufsicht nicht so funktioniert hat, wie sie hätte 
funktionieren sollen.  

 

Das sind genug Gründe, um die Arbeit des 14. Par-
lamentarischen Untersuchungsausschusses sorg-
fältig zu Ende zu führen und den gesamten Unter-
suchungsauftrag abzuarbeiten. 

 

Keinen Grund sehe ich allerdings dafür, weder aus 
den bisherigen Erkenntnissen des Untersuchungs-
ausschusses noch aus den öffentlich bekannt ge-
wordenen Bewertungen des Rechnungshofes, ein-
zelne Beteiligte hier politisch motiviert herauszu-
picken und ihnen dann isoliert Verantwortung zu-
zurechnen.  

 

(Herr Meister, GRÜNE: Dem Chef!) 

 

Hat hier nicht eher ein ganzes System der Aufsicht 
nicht funktioniert? Dann gäbe es dafür tatsächlich 
eine kollektive Verantwortung. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 
brauchen zweifelsohne auch zukünftig eine staat-
liche Risikokapitalförderung. 

 

(Beifall bei der CDU - Zustimmung von Frau 
Niestädt, SPD) 

 

Auch wenn mich persönlich mancher in diesen 
Wochen eher mit traditionsreichen großen Braun-
kohleförderern in Verbindung gebracht haben mag, 
muss ich sagen, dass Sachsen-Anhalt bei der wirt-

schaftlichen Entwicklung in Deutschland und in 
Europa nur noch vorn mitspielen kann, wenn In-
novation in unserem Land Vorrang hat. Dabei liegt 
es auf der Hand, dass wir mit einem Instrument 
wie der IBG gerade diese Innovation auch fördern. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Deshalb ist es wichtig, dass die IBG aus den Ne-
gativschlagzeilen herauskommt, aber nicht durch 
Verschweigen, sondern durch eine echte und 
nachhaltige Reform. Aus der Sicht der SPD in die-
sem Haus braucht Sachsen-Anhalt eine IBG, die 
an ihre erfolgreichen Beteiligungen anknüpfen und 
auch neue Geschäftsfelder und Beteiligungen er-
schließen kann. 

 

Dabei kommt es darauf an, dass ein möglicher 
Mehrwert für das Land in Form von Niederlassun-
gen, von Produktionsstätten und von Arbeitsplät-
zen in unserem Land entsteht,  

 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 

 

kurz, dass das eingesetzte Kapital der Wirtschaft 
unseres Landes dient.  

 

„Bei der Wachstumsfinanzierung“ 

 

- ich zitiere -  

 

„durchschreiten unsere Start-ups ein Tal des 
Todes.“  

 

So hat es der Vorstandschef des Bundesverban-
des Deutsche Start-ups vor drei Wochen gegen-
über dem „Handelsblatt“ gesagt. 

 

Auf der Bundesebene setzt sich meine Partei des-
halb für ein Wagniskapitalgesetz ein, das der Bun-
desfinanzminister bislang noch nicht vorgelegt hat. 
Aber wir sind der festen Überzeugung, dass dieser 
Weg im Interesse einer nachhaltigen Wachstums-
strategie dringend beschritten werden muss. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die IBG darf nicht 
kaputtgeredet werden. Schönfärberei führt aber 
auch nicht weiter. Ich lobe Kommentare der 
„Volksstimme“ nicht sehr häufig. Aber wenn die 
„Volksstimme“ vor wenigen Tagen kommentiert 
hat, dass man bei der IBG Erfolgsgeschichte nicht 
einfach bejubeln könne und Missstände klein ge-
redet würden, dann ist das sicherlich richtig. 

 

Der Vorsitzende meiner Bundespartei hat einmal 
gesagt: Wir müssen dahin gehen, wo es stinkt.  

 

Ich glaube, wir tun uns als politisch Verantwortliche 
keinen Gefallen, wenn wir dahin gehen, wo jeder 
findet, dass es stinkt, und dann sagen: Riecht ei-
gentlich super hier.  

 

(Zuruf) 

 

Nein, wenn es in einem Laden wie der IBG stinkt, 
dann muss der Dreck weggeräumt, durchgelüftet 
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und neu angefangen werden; denn so gewinnen 
wir Glaubwürdigkeit für die Politik und für die Un-
ternehmen, die wir voranbringen wollen. 

 

Die Landesregierung hat nach dem Aufdecken der 
Missstände gehandelt. Das war in den letzten Jah-
ren nicht ganz unkompliziert und auch noch nicht 
100-prozentig erfolgreich. Wir sind jedoch davon 
überzeugt, dass wir an dieser Stelle auf dem rich-
tigen Weg sind. - Ich danke für die Aufmerksam-
keit. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Kollege Erben, es gibt eine Nachfrage des Abge-
ordneten Herrn Gallert. Möchten Sie antworten?  

 
 

Herr Erben (SPD):  

 

Aber gern.  

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Erben, noch einmal zu Ihrer Einschätzung, 
die eigentliche Quelle des Problems sei der Kolle-
ge von der Osten. Sie formulierten es sogar dras-
tischer. Ich sage einmal: Er hat meines Wissens 
nichts anderes gemacht, als die Spielräume, die 
man ihm gegeben hat, für sich auszunutzen. Das 
Problem scheint doch wohl darin zu bestehen, 
dass er genau das gemacht hat, was ihm das Land 
als Vertragspartner ermöglicht hat. 

 

Wir reden über einen privaten Investmentbanker 
und nicht über einen Sozialarbeiter. Angesichts 
dessen wäre doch die Ursache für dieses Problem 
bei denjenigen zu suchen, die ihm diese Spielräu-
me ermöglicht haben. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

 

Herr Erben (SPD): 

 

Sie wissen doch ganz genau, dass ihm dieser 
Spielraum nicht durch positives bzw. aktives Han-
deln ermöglicht wurde,  

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Unterlassen!) 

 

sondern dass er zugegebenermaßen eine Lücke 
ausgenutzt hat.  

 

Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass in dem Fall, 
in dem Herr von der Osten mit offenen Karten ge-
spielt hätte, in die Beteiligungsverwaltung oder ins 
MW oder wo auch immer gegangen wäre und ge-
sagt hätte „Seht ihr darin eigentlich ein Problem? 
- Wir fördern Q-Cells und ich bin dort Aktionär.“, 
kein Problem darin gesehen worden wäre. Ich bin 
mir sicher, dass man ein Problem darin gesehen 
hätte. 

 

(Zurufe von Frau Budde, SPD, und von 
Herrn Striegel, GRÜNE) 

- Ein richtiger Einwurf meiner Fraktionsvorsitzen-
den. Denn die Handelnden waren ja meist Beamte. 
Sie hätten sich vorgestellt: Wenn du als Beamter 
an dieser Gesellschaft beteiligt wärst - warum sol-
len wir ihm das eigentlich zugestehen? 

 

Ich glaube, es ist ein Riesenunterschied, ob ein 
Herr von der Osten eine Regelungslücke nutzt 
oder ob man ihm diese Möglichkeit aktiv einge-
räumt hat. Letzteres ist zweifelsohne nicht erfolgt.  

 

(Zustimmung bei der SPD und von Herrn 
Schröder, CDU) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Es gibt noch eine Nachfrage.  

 

 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Es würde die Stimmung von uns allen heben, 
wenn ich Ihnen glauben könnte.  

 

(Frau Budde, SPD: Wir sind aber nicht für 
Ihre Stimmung zuständig!) 

 

Ich habe mich leider lange genug mit diesen Akten 
beschäftigt. Wir haben die Situation, dass auf 
Wunsch des Kollegen von der Osten ein solcher 
Passus aus seinem Vertrag herausgestrichen wur-
de. Dies betraf die Beteiligungen, die er bis zu die-
sem Zeitpunkt hatte. Es gab genau den Fall, den 
Sie geschildert haben.  

 

 

Herr Erben (SPD): 

 

Lieber Herr Gallert, Sie wissen genau, dass die-
se Passage mehrfach Gegenstand der Sitzungen 
des Parlamentarischen Untersuchungsausschus-
ses und nach meiner Erinnerung auch des Finanz-
ausschusses war.  

 

(Zuruf von Herrn Leimbach, CDU) 

 

Dabei ging es um diese missverständlichen Ge-
schichte, bei der heute alles sagen: Was hat er 
denn damals damit gemeint? 

 

Natürlich kann man den Beamten, der damals den 
Vertrag ausgehandelt hat, fragen: Wie blind bist du 
denn gewesen? Aber dass irgendjemand aktiv ge-
wollt hat, Herrn von der Osten mit dieser Passage 
eine Millionenbeteiligung bei Q-Cells einzuräumen, 
halte ich für sehr weit hergeholt. Das war sicherlich 
nicht die hohe juristische Kunst, die der Bearbeiter 
angewandt hat. Aber dass man das damit aktiv 
eingeräumt hat, halte ich für sehr konstruiert.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön. Weitere Nachfragen gibt es nicht. 
- Als Nächster spricht in der Aktuellen Debatte der 
Abgeordnete Herr Dr. Thiel für die Fraktion DIE 
LINKE. 
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Herr Dr. Thiel (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Worum 
es heute geht, hat Herr Meister hinreichend klar 
und eindeutig erläutert.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Daher kann ich mir Wiederholungen sparen. Was 
er heute gesagt hat, was seit Montag durch die 
Gegend wabert, war zum Teil nichts Neues. Be-
reits im Januar hat der ehemalige Präsident des 
Landesrechnungshofes Herr Seibicke in der öffent-
lichen Zeugenvernehmung diese Dinge öffentlich 
benannt. Der Bericht des Präsidenten des Landes-
rechnungshofes fiel nicht wie gottgegeben vom 
Himmel, sondern die Dinge waren bekannt.  

 

Umso verwunderlicher war für mich die Aussage 
des Ministerpräsidenten Haseloff in seiner Ver-
nehmung vor dem Ausschuss am Mittwoch, er 
freue sich auf den heutigen Tag, weil Minister Möll-
ring endlich die Erfolgsgeschichte der IBG vorstel-
len könne. Es hat auch meine Vorfreude erhöht, so 
etwas zu hören. Allerdings nährten sich auch die 
Zweifel, ob sich denn unsere Bewertung aus dem 
Jahr 2013 mit neuartigen Kenntnissen verändert 
könnte. Ich muss feststellen: Das ist eigentlich 
nicht passiert.  

 

Lieber Kollege Minister Möllring, natürlich gibt es 
Erfolgsmodelle im Wagniskapitalgeschäft in Sach-
sen-Anhalt, ohne Zweifel. Sie haben die Dinge be-
nannt. Natürlich gibt es auch in anderen Be-
reichen, in denen Wirtschaftsfördermittel einge-
setzt wurden, Erfolgserlebnisse. Ohne Zweifel! Die 
Liste erfolgreicher Unternehmen in Sachsen-An-
halt ist durchaus lang. Das heißt aber nicht, dass 
dies für alle Bereiche zutrifft.  

 

Wenn wir 160 Beteiligungen haben und davon sind 
im Laufe der Zeit 52 insolvent gegangen, also ein 
Drittel, dann kann man sagen, es habe sich um 
Wagniskapitalgeschäfte bei jungen und innova-
tiven Unternehmen gehandelt. Das ist aber nur die 
halbe Wahrheit. Es waren auch gestandene Un-
ternehmen darunter, die in die Insolvenz gegangen 
sind.  

 

Wenn 30 davon noch außerhalb des Landes Sach-
sen-Anhalt mit Beteiligungskapital versehen wer-
den, könnte man auch noch ein Auge zudrücken, 
sofern Wertschöpfung wirklich in Sachsen-Anhalt 
hätte realisiert werden können; aber das war nicht 
der Fall. 

 

Wenn der Landesrechnungshof 5 % der Fälle 
prüft, heißt das noch lange nicht, dass bei den 
restlichen 95 % die Welt in Ordnung ist.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Ich will die Erfolgsgeschichte nicht weiter aus-
bauen. Herr Kollege Leimbach hat vielleicht die 

Gelegenheit, das noch einmal zu wiederholen. 
Vielmehr möchte ich mich den wirklichen Proble-
men zuwenden, mit denen wir hierbei zu tun ha-
ben.  

 

Wenn ich eine Erfolgsgeschichte für Beteiligungs-
fonds zeichnen will, dann muss ich ganz andere 
Fragen stellen: Was sind die Einnahmen? Wie ist 
die Fondsgröße? Wie ist die Anzahl der Beteili-
gungen? Wie ist die gemeinsame Beteiligung, 
auch mit privatem Kapital wertmäßig zu sehen? 
Wie sind die Rückflüsse? Wie ist der Exit bzw. das 
Entgelt? Was sind Verwaltungskosten und was 
sind Abschreibungen?  

 

Davon habe ich heute in der Zusammenfassung 
nichts gehört. Dann muss ich mich noch einmal 
durch die Jahresabschlussberichte der IBG quä-
len, um zu einem Ergebnis zu kommen. Ich habe 
gehofft, dass das gesagt wird. 

 

Die obersten Kassenprüfer des Landes haben sich 
mehrfach mit diesem Problem beschäftigt und im-
mer darauf verwiesen. Themen sind dabei der Ka-
pitalverzehr, Mängel in der Nachweisführung und 
mangelnde Kontrollfunktionen. Das wurde über 
Jahre hinweg angesprochen.  

 

Der Kapitalverzehr ist durchaus ein Problem. Im 
Jahr 2013 sprachen wir von 69 Millionen €, die 
verbraucht wurden. In diesem Jahr spricht der 
Präsident des Landesrechnungshofes von einem 
Fehlbetrag von 80 Millionen €. Das ist eine Menge 
Geld, und es stellt sich die Frage, wo es ist. Es ist 
nicht im schwarzen Loch verschwunden, sondern 
es hat lediglich den Besitzer gewechselt. Aber 
darüber kann man doch offen reden.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Jede private Venture Capital-Gesellschaft wäre 
lange pleite gewesen, wenn sie so mit den öffent-
lichen Geldern umgegangen wäre.  

 

Natürlich ergibt sich die Frage, wie wir mit Risiko-
kapital weiterhin umgehen wollen. Um es klar und 
eindeutig zu formulieren - das haben wir auch 
schon 2011 gesagt -: Jawohl, wenn wir Forschung 
und Entwicklung als ein Hauptproblem bei unseren 
kleinen und mittelständischen Unternehmen an-
sehen, dann benötigen wir dazu auch die erforder-
lichen Förderinstrumente. Das gilt im besonderen 
Maße auch für Wagniskapital. Daran gibt es gar 
keinen Zweifel. Die Frage ist nur, in welcher Grö-
ßenordnung wir Geld geben und wie das Geld 
verwaltet wird. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 

Gerade weil beim Management der Fonds so viele 
Ungereimtheiten aufgetreten sind, ist die Frage 
nach einer Diskussion darüber mehr als notwen-
dig. Warum also nicht gleichberechtigt auch diesen 
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kleinen innovativen Unternehmen verlorene Zu-
schüsse in der Start-up- oder in der Seed-Phase 
geben? 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Momentan haben wir den Fall, dass sich die klei-
nen Unternehmen mit Darlehen und Beteiligungs-
entgelten begnügen müssen, wahrend die Großen 
Zuschüsse gezahlt bekommen. An dieser Stelle ist 
ein Umdenken erforderlich, 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

auch deshalb, weil in der Perspektive der Förder-
mittelstrom geringer werden wird.  

 

Revolvierende Fonds, wie Wagniskapital, können 
auch in Zukunft ein geeignetes Instrument für 
Sachsen-Anhalt sein. Das ist die Frage.  

 

(Herr Borgwardt, CDU: Für uns nicht; das 
wissen wir doch!) 

 

- Das wird immer angezweifelt. Die LINKEN hätten 
nur komische Positionen, lieber Kollege Borgwardt. 
Deswegen sage ich das noch einmal klar. 

 

(Herr Schröder, CDU: Ich bin sehr gespannt, 
was jetzt kommt!) 

 

Das Problem war folgendes: Geld war offenbar 
genügend da. Mehr als verblüffend war die Aus-
sage von Herrn von der Osten am vergangenen 
Mittwoch. Er verglich in seiner nonchalanten Art 
Sachsen-Anhalt mit der Stadt Köln, was die Wirt-
schaftskraft betrifft. Er meinte, wenn man 300 Mil-
lionen € über Köln ausschütte, gebe es dort ein 
Problem. 

 

(Zuruf von Herrn Leimbach, CDU) 

 

Die Aussage war folgende: Es war nicht immer 
einfach, mit entsprechendem Geld, das vorhanden 
war, genügend attraktive Beteiligungen zu finden. 
Das hat er gesagt, lieber Kollege Leimbach.  

 

Offenbar war es ein Leichtes, beispielsweise ei-
nem Einmann-Unternehmen 1 Million € zu geben, 
das bis heute außer der Stelle des Geschäftsfüh-
rers in fast zehn Jahren keinen einzigen Arbeits-
platz geschaffen hat. Man kann sagen, das seien 
Einzelfälle, bei denen man nicht genau hinge-
schaut hat.  

 

Das alles erinnert an den 13. Untersuchungsaus-
schuss zu einem anderen Fördermittelskandal. In 
den Jahren von 2006 bis 2008 war auch viel Geld 
unterwegs, was einen nachhaltigen Einsatz such-
te. Auch das bot reichlich Ansatz für Missbrauch. 
Aber das ist ein weiteres Kapitel. 

 

Kollege Schröder beklagte diese Woche, dass wir 
heute über die IBG reden, obwohl die Arbeit des 
Untersuchungsausschusses noch gar nicht be-
endet ist. Darin gebe ich Ihnen Recht; das stimmt.  

 

(Zustimmung von Herrn Rothe, SPD) 

Bestimmte Aussagen, die wir hier treffen können, 
sind zwar im Rahmen der Zeugenvernehmungen 
protokolliert worden, die Unterlagen sind aber nur 
uns, nicht jedoch der Öffentlichkeit zugänglich.  

 

Das heißt, die Probleme, die wir im Abschluss-
bericht auflisten werden, werden sehr umfangreich 
sein, worin das Versagen auch der Kontrollgre-
mien zu begründen ist. Auch das wird im Ab-
schlussbericht eine Rolle spielen. Deswegen ist 
das nicht so ohne Weiteres möglich.  

 

Präsident Barthel sprach vom kollektiven Versagen 
bei der IBG und meinte damit fehlendes Regelwerk 
bei Arbeit, Controlling und Nachweisführung. Das 
wird sicherlich im Abschlussbericht eine große Rol-
le spielen.  

 

Aber Sanktionsmöglichkeiten bei der Missachtung 
von Beteiligungsgrundsätzen und weitere förder-
rechtliche Vorgaben durch die Managementfirma 
GoodVent waren selbst im Geschäftsbesorgungs-
vertrag nicht geregelt, so auch Ex-Präsident Sei-
bicke.  

 

Herr Ministerpräsident, als Sie am Mittwoch mein-
ten, die IBG wäre ein Erfolgsmodell und Sie wür-
den wieder alles so machen, wie es einmal war, 
war selbst ich für einen Moment sprachlos.  

 

(Ministerpräsident Herr Dr. Haseloff: So ha-
be ich das aber nicht gesagt!) 

 

Zumindest die Insider räumen Mängel ein. Staats-
sekretärin Zieschang sprach vorsichtig von Ent-
scheidungen, die nicht im Einklang mit den Beteili-
gungsgrundsätzen standen. Heute hat Minister 
Möllring einen ähnlichen Satz gesagt; zumindest 
habe ich ihn so verstanden.  

 

Sie sprachen die Firmengruppe Hübner an, die 
hier in Rede stand. Klaas Hübner hat im Unter-
suchungsausschuss klipp und klar gesagt: Er ist 
vor allem deshalb aus der IBG ausgestiegen, weil 
die Verbindung seiner Firmengruppe mit der IBG 
für ihn rufschädigend war. 

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Das sagt der Rich-
tige!) 

 

Aber 50 % von André Schröders Klage sind nicht 
berechtigt. Denn im Untersuchungsauftrag steht, 
dass wir uns auch mit den Vergabeprinzipien zu 
beschäftigen haben.  

 

Deshalb gibt uns die Aktuelle Debatte die Gele-
genheit, das noch einmal anzusprechen. In der 
übernächsten Woche sollen wir in einer gemein-
samen Sitzung der Ausschüsse für Finanzen so-
wie für Wissenschaft und Wirtschaft zur Kenntnis 
nehmen, wie das künftige Beteiligungsmanage-
ment vergeben wird. Obwohl der Untersuchungs-
bericht nicht vorliegt; obwohl es eine Reihe von 
Problemen gab, die wir hier diskutiert haben; 
obwohl dieses Problem einen breiten Raum in 
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Zeugenbefragungen eingenommen hat: Wer kann-
te wen? Wer hatte besondere Interessen? Wie lief 
das Vergabeverfahren ab? Wie wurden Verträge 
formuliert? Welche Bedingungen standen in den 
Geschäftsführerverträgen, die zu festgestellten 
Verwerfungen und Ungereimtheiten führten und 
schlussendlich zum Versagen der Aufsichtsgre-
mien? 

 

Das ist das Dilemma, vor dem wir jetzt stehen, 
dass wir das in der übernächsten Woche zur 
Kenntnis nehmen müssen, ohne dass der Unter-
suchungsauftrag abgeschlossen wurde.  

 

Bei der Debatte zum Einsetzungsbeschluss hatten 
wir auf den Mangel einer kurzfristigen Vergabe des 
Managements hingewiesen. Man wird uns be-
stimmt erklären, Brüssel habe Druck gemacht. 
Denn im Jahr 2013 lag bereits eine Reihe von 
Vorwürfen zum Umgang mit Mitteln der Euro-
päischen Union in Sachsen-Anhalt auf den Brüsse-
ler Schreibtischen: Dessauer Fördermittelskandal, 
Jahnhalle Wolmirstedt. Im Sommer 2014 kam das 
Schreiben zur Zahlungsunterbrechung von 258 Mil-
lionen € wegen weiterer beanstandeter Förderpro-
jekte hinzu.  

 

Alles in allem ist das eine ziemliche Fülle von Un-
gereimtheiten in Sachsen-Anhalt. Deshalb wollte 
man offenbar in Brüssel nicht weiter auffallen und 
hat auf eine zügige Umsetzung der Dinge gesetzt. 
Sie können sich also auf kritische Nachfragen im 
Ausschuss freuen.  

 

Ein letzter Satz. Kollege Erben; Sie haben es an-
gesprochen: Kollektives Versagen der Kontroll-
organe.  

 

(Herr Leimbach, CDU: Das hat er nicht ge-
sagt!) 

 

Man ist dann leicht dabei, zu sagen, wir überneh-
men auch eine kollektive Verantwortung. Eigentlich 
ist es keiner gewesen, sondern wir alle. Aber das 
ist zu einfach und das werden wir nicht zulassen. 
- Vielen Dank.  

 

(Lebhafter Beifall bei der LINKEN - Beifall 
bei den GRÜNEN) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Für die Fraktion der CDU spricht nun der Abge-
ordnete Herr Thomas Leimbach. 

 

 

Herr Leimbach (CDU):  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Liebe Kollegen! Ausgerechnet diejenigen, 
die diese Thematik unbedingt in einem Unter-
suchungsausschuss behandeln wollten, sind nun 
diejenigen, die das Ganze heute auf die Tages-
ordnung gesetzt haben. Es gibt ein Sprichwort, das 
besagt: „Über ungelegte Eier spricht mach nicht!“ 

Treffender kann man die derzeitige Situation, ehr-
lich gesagt, auch nicht formulieren. 

 

(Zuruf von Herrn Gallert, DIE LINKE) 

 

Jedes der Mitglieder im Untersuchungsausschuss 
muss sich heute düpiert fühlen, weil man sich 
fragt, warum man in 19 Sitzungen 38 Zeugen ver-
nommen hat, weil man sich fragt, warum man 
500 Aktenordner und 200 000 Seiten Dokumenta-
tionsmaterial liest, und weil man sich fragt, wozu in 
den letzten anderthalb Jahren gut 2 000 Protokoll-
seiten entstanden sind, wenn die ganze Arbeit in 
einer Aktuelle Debatte im Zehnminutenrhythmus 
abgefrühstückt wird. 

 

(Beifall bei der CDU - Herr Gallert, DIE LIN-
KE: Keine Angst, Herr Leimbach, das wer-
den wir nicht abfrühstücken!) 

 

- Angst ist mir bei Ihnen fremd, Herr Gallert! 

 

(Beifall bei der CDU - Lachen bei der LIN-
KEN) 

 

Hinzu kommt, dass der Untersuchungsausschuss 
noch nicht einmal mit den Zeugenvernehmungen 
fertig ist. Wie widersprüchlich ist das denn? Im 
Zweifel diskutiert man heute über Ergebnisse, die 
sich am Ende als vollkommen unzutreffend dar-
stellen, und macht sich auch noch mit Empörungs-
rhetorik in der Bevölkerung unglaubwürdig. 

 

(Unruhe bei der LINKEN) 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
schlimmsten Fall - Herr Dr. Thiel hat es ja ein-
geräumt - kann diese Aktuelle Debatte sogar die 
Ergebnisse des Ausschusses verfälschen, weil 
nachfolgende Zeugen durch Details dieser Debatte 
beeinflusst werden. Was Sie als Begründung für 
diese Aktuelle Debatte hier präsentiert haben, er-
scheint mir eher schwach, kraftlos. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Idee 
der Risikofinanzierung durch das Land entstand 
bereits Anfang der 90er-Jahre. Scheinbar gibt es 
tatsächlich Anhaltspunkte dafür, dass es Lücken in 
der Konstruktion dieser Idee gibt, so wie es auch 
Kollege Rüdiger Erben angedeutet hat. 

 

Anhaltspunkte gibt es sowohl in der Entstehung 
und in der Architektur der IBG als auch und insbe-
sondere in der Person und der Handlungsfreiheit 
des Geschäftsführers, vielleicht auch in der - je-
denfalls aus der Erfahrung des Ausschusses - 
schwer zu beschreibenden Einstellung der Admi-
nistration in den Ministerien, sicher auch in der 
Rolle der beteiligten Wirtschaftsprüfer und in der 
Frage, wie die Organe der Gesellschaft unterstützt 
wurden.  

 

Es gibt einzelne skandalisierbare Vorgänge, die 
die Gesamtbilanz, die Herr Minister Möllring - wie 
ich finde, zu Recht - vorgetragen hat, eintrüben, 
einzelne Vorgänge, nicht pars pro toto, einzelne 
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Engagements, die sowohl eine zu oberflächlich 
vorbereitete Beteiligung als auch eine durch den 
Geschäftsführer induzierte Missbrauchsverwen-
dung der Beteiligungsmittel anzeigen, unzu-
reichende Durchsetzung von Mindestbedingungen 
für Beteiligungen im Einzelfall - zum Beispiel die 
Frage: Habt ihr tatsächlich schon eine Betriebs-
stätte in Sachsen-Anhalt eröffnet, bevor ihr das 
Geld von uns bekommt? -, wiederholte und inso-
weit auch mehrfache Risikoallokationen. Ich muss 
ja in diesem Zusammenhang wohl nur den Bereich 
Life Science und die Schlossgruppe nennen.  

 

Übrigens war der Ministerpräsident derjenige, der 
frühzeitig die Reißleine gezogen hat. Deswegen 
habe ich mich über Ihre seltsam politisch an-
mutende Verantwortungszuweisung so sehr ge-
wundert. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Es gibt ohne Frage auch ein noch zu bewerten-
des Rückforderungsrisiko der EU, weil Vor-Ort-
Kontrollen nicht durchgeführt wurden. Aber das 
war noch nie Gegenstand des parlamentarischen 
Untersuchungsausschusses in all seinen 19 Sit-
zungen. 

 

Natürlich gibt es das, was Staatssekretärin Zie-
schang beschrieben hat, die erfolgreiche Rettung 
von Arbeitsplätzen mit den möglicherweise fal-
schen Mitteln.  

 

Ob überhaupt von einem kollektiven Versagen ge-
sprochen werden kann, kann doch jetzt noch gar 
nicht festgestellt werden. 

 

(Zuruf von der CDU: Genau!) 

 

Fakt ist doch, dass die Ursachen für die jetzige Si-
tuation nicht in den letzten Jahren, sondern schon 
viel früher hätten gesucht werden müssen. Jeden-
falls ist mehr zu erkennen als nur ein Betriebsun-
fall, vielleicht sogar systemische Mängel.  

 

Die unleugbaren, teilweise sogar beeindruckenden 
Erfolge des Instruments der Risikofinanzierung 
werden im Moment so stark von Emotionen über-
lagert, dass eine nüchterne und sachliche Korrek-
tur, die geboten ist, offensichtlich von den Opposi-
tionsfraktionen gar nicht gewollt ist, sondern eher 
banale Effekthascherei. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Be-
richt des Landesrechnungshofes kann für die Mit-
glieder des Untersuchungsausschusses aus mei-
ner Perspektive kein tragendes Argument sein, die 
Erkenntnissuche aufzugeben.  

 

Es ist jetzt nicht genug Zeit, um auf Details einzu-
gehen, dennoch möchte ich auf einige Unzuläng-
lichkeiten aufmerksam machen. Es wurde ver-
säumt, wie es bei anderen landeseigenen Beteili-
gungsgesellschaften üblich ist, wie zum Beispiel 

der Berliner IBB, einen zweiten gleichberechtigten 
Geschäftsführer einzusetzen. 

 

(Zustimmung von Herrn Meister, GRÜNE) 

 

Das Vieraugenprinzip, das uns nicht sicher be-
wahrt hätte, das aber geholfen hätte, das unab-
hängige Schalten und Walten des Geschäftsfüh-
rers einzugrenzen, hat nicht funktioniert.  

 

Bis heute ist übrigens auch nicht klar, wie der 
Mann, der von allen Beteiligten nur als freundlich, 
smart, dynamisch auftretend beschrieben wurde, 
überhaupt aus Berlin, wo er mit seiner eigenen Be-
teiligungsverwaltung in Konkurs gegangen war, im 
Jahr 1998 nach Sachsen-Anhalt kam und Millio-
nenbeträge verwalten durfte. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Dieser Dr. Dinnies Johannes von der Osten schaff-
te es in all den Jahren, perfide und heimlich sein 
eigenes Vermögen und das seiner engsten Freun-
de und Geschäftspartner zu mehren. Das begann 
alles damit, dass er 1999 dieses Q-Cells-Engage-
ment mitbrachte. Alles, was danach kam, spielte 
ihm dann zusätzlich in die Hände. 

 

Q-Cells, ein Unternehmen, das aus dem, ich zitiere 
einmal, Wuseltronik-Kollektiv und der SOLON AG 
hervorging, also aus den eher linksgrünen Berliner 
Unternehmen, entwickelte sich in den Folgejahren 
zu einem der erfolgreichsten Projekte der IBG. 

 

(Beifall bei der CDU - Zurufe von der LIN-
KEN) 

 

Aber gerade dieser Erfolg blendete viele, so glau-
be ich. Er führte dazu, potenzielle Kritiker und Kon-
trolleure dieses angeblich erfolgreichen Geschäfts-
führers, der offensichtlich das richtige Näschen für 
erfolgreiche Projekte hatte, zu blenden und zu irri-
tieren. Von der Osten war somit politisch einer der 
unumstrittensten Geschäftsführer und eine über 
lange Jahre über jeden Zweifel erhabene Person 
im Land. Wahrscheinlich würde er heute noch die 
IBG-Beteiligungen verwalten, wenn nicht das 
„Handelsblatt“ im Sommer 2013 dessen heimliche 
Beteiligung an Q-Cells aufgedeckt hätte. 

 

Retrospektiv ist es meiner Meinung nach auch ein 
Fehler, die Aufsichts- und Entscheidungsorgane in 
zwei Ministerien und mehreren Aufsichtsgremien 
zu verankern.  

 

Vielfache, aber auch immer nur selektive Prüfun-
gen durch die unterschiedlichsten Prüfungsinstan-
zen haben einen trügerischen Eindruck bezüglich 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfte in der IBG 
vermittelt. Normalerweise könnte man ja behaup-
ten, viel Kontrolle hilft viel. Ich glaube aber, viele 
Köche haben hierbei den Brei verdorben. 

 

Wenn man bedenkt, dass selbst der Unter-
suchungsausschuss nach dem bisherigen Stand 
nicht abschließend belegen kann, an welcher Stel-
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le die Kontrollsysteme der IBG versagt haben, so 
muss man am Ende wohl eher von einem Sys-
temmangel sprechen, der die IBG in ihrer Gesamt-
heit betrifft. 

 

Letztlich wurden aber genau diese Fehler - Herr 
Erben sagte es richtig: diese Lücken - von den 
Profiteuren dieses Systems egoistisch ausgenutzt. 
Rücksichtslosigkeit wird jedes System ausnutzen 
können, egal ob gut aufgestellt oder nicht. 

 

Hier und heute bleibt politisch klarzustellen, dass 
niemand weiß, ob es seitens der EU wirklich Rück-
forderungen in Millionenhöhe geben wird. Nur die 
Hellseher der Opposition wollen uns glauben ma-
chen, sie könnten die Zukunft voraussagen, und 
machen aus einem Risiko einen schon feststehen-
den Schaden, Herr Meister. 

 

(Zuruf von Herrn Meister, GRÜNE) 

 

- Ja, genau, wörtlich zitiert. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Das, was vom Landesrechnungshof möglicherwei-
se subjektiv als kollektives Versagen bezeichnet 
wird, ist vielmehr ein Zusammenwirken von Sys-
temmängeln in der IBG. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Kollek-
tives Versagen als Begriff ist das sehr unbefriedi-
gende, schon fast resignierend wirkende Synonym 
für die von Ihnen in der Ausnutzung des Begriffs 
beabsichtigte umgekehrte institutionelle Diskrimi-
nierung, ein Phänomen politischer Unkultur. Der 
Begriff verzichtet absichtlich verallgemeinernd auf 
klare Differenzierung und auf Ursachenanalyse. 
Der Begriff ist falsch. 

 

Zu viel Geld: Ja. Zu leicht verfügbar, die Hoff-
nung auf ein sich selbst refinanzierendes System, 
zu wenig Professionalität in der Administration, 
manchmal schon verblendete Bewunderung, ein 
raffinierter, smarter, egoistischer Geschäftsführer, 
der wie der Hauptmann von Köpenick agiert, ab-
hängige Mitarbeiter, zersplitterte Kompetenzen der 
Organe - all das führte dazu, dass die richtige Idee 
der Risikoförderung beeinträchtigt wurde.  

 

(Zuruf von Herrn Meister, GRÜNE) 

 

Die Opposition war heute nicht nur aus sehr kri-
tisch zu beurteilenden Motiven bereit, das Kind mit 
dem Bade auszuschütten, sondern sie stellt auch 
leichtfertig das Instrument der Unterstützung der 
Zukunftsfähigkeit durch Innovationsförderung infra-
ge, obwohl sie teilweise erhebliche Mitverantwor-
tung für die Entstehung des Problems trägt - also 
aus Motiven, die schwer zu ertragen sind und die 
manche hier als politisch bezeichnen, die in Wahr-
heit aber diffamierend und verächtlich machend 
sind.  

 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU) 

Den Wählern in Sachsen-Anhalt werden wir unge-
schminkt und ganz klar sagen, dass die Idee be-
schädigt, aber richtig ist. Wir werden sagen, dass 
Sie nur Schaumschläger sind und sich vor Ihrer ei-
genen Verantwortung verstecken und dass die 
Sorgen und die Hoffnungen der Menschen auf ei-
ne leidenschaftliche Unterstützung von hoffnungs-
vollen Unternehmen und damit auf gut bezahlte 
Arbeitsplätze uns unentwegt antreiben wird, um es 
noch besser zu machen. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Präsident Herr Gürth:  

 

Kollege Leimbach, es gibt Nachfragen der Abge-
ordneten Henke und Gallert. Möchten Sie die be-
antworten? 

 

 

Herr Leimbach (CDU):  

 

Gern. 

 

 

Herr Henke (DIE LINKE):  

 

Herr Kollege Leimbach, als Vorsitzender des Un-
tersuchungsausschusses habe ich mich bis jetzt 
zurückhalten können. Aber Ihr Redebeitrag veran-
lasst mich zu zwei Vorbemerkungen, zu zwei Fra-
gen und zu einem Hinweis. 

 

Erste Vorbemerkung. Sie verwendeten die Be-
zeichnung, diese Debatte und die Arbeit im Unter-
suchungsausschuss seien Effekthascherei.  

 

 

Herr Leimbach (CDU):  

 

Nein. 

 

(Zuruf von der CDU: Das ist falsch!) 

 

 

Herr Henke (DIE LINKE):  

 

Dann korrigiere ich mich gleich. - Ich habe die Ar-
beit im Untersuchungsausschuss bislang als sehr 
kollegial und sehr sachkundig empfunden. Ich 
denke, mit der Einschätzung werde ich nicht allein 
stehen. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Ich hoffe, das wird so bleiben. 

 

Zweitens. Sie haben die Begründung für diese Ak-
tuelle Debatte der Kollegen von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN infrage gestellt. Nun wissen Sie genau-
so gut wie ich, dass der Untersuchungsauftrag un-
seres gemeinsamen Untersuchungsausschusses 
- ich betone bewusst: unseres gemeinsamen Un-
tersuchungsausschusses - im Oktober 2013 endet. 
Wir wissen aber, dass aktuell ein neues Vergabe-
verfahren für die Ausschreibung des neuen priva-
ten Beteiligungsmanagements läuft.  

 

Das ist genau der aktuelle Bezug, den ich in dieser 
Debatte gesehen habe und den Kollege Meister 
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wie auch Kollege Dr. Thiel angesprochen haben: 
wo denn die gezogenen Lehren für die künftige 
Vergabe sind. 

 

Uns wird man in zwei Wochen eine Mitteilung ge-
ben. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 

Aber wir wissen aus dem Ausschuss, es ist das 
gleiche Grundkonstrukt, es sind die gleichen Be-
arbeiter, es sind die gleichen externen Berater und 
es ist offensichtlich das gleiche Ziel, das wieder 
zugrunde gelegt wird. Wo ist denn bitte eine 
Schlussfolgerung für Künftiges? - Das ist die Ak-
tuelle Debatte. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Nächstes Stichwort: Künftig. Auch in dieser Aktuel-
len Debatte. Der Prüfbericht des Rechnungshofes, 
aus dem wir ja im Detail nicht zitieren dürfen, weist 
zu Recht darauf hin, dass die bis jetzt zurückgehal-
tenen oder nicht fließenden europäischen Förder-
mittel noch im Raum stehen. Er war aber maß-
geblich Anlass. Die Prüfungen durch die Kollegen 
der EU, dass es überhaupt zu Vor-Ort-Kontrollen 
kommt, die dann ihrerseits erst wieder die Chance 
einräumen könnten, dass es EU-Fördermittel für das 

Land geben könnte, sind ein sehr aktueller Bezug. 

 

Im Übrigen, was die Sperrung von Fördergeldern 
durch die EU-Kommission angeht, verweise ich 
nur zur Ergänzung, weil es nicht zum Thema ge-
hört - die Kollegen Meister und Herbst mögen es 
mir das nachsehen -, auf die Antwort der Landes-
regierung in der Drs. 6/4109, überschrieben mit: 
„Sperrung von Fördergeldern durch die EU-Kom-
mission“, in der es um interessante Bauprojekte in 
diesem Land geht. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 
 

Herr Leimbach (CDU):  

 

Ich denke mir mal eine Frage dazu. - Zunächst ha-
be ich, glaube ich, die Arbeit im parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss nicht als Effekthascherei 
beschrieben, sondern die Begründung, mit der Sie 
eine Aktuelle Debatte außerhalb der seriösen 
Arbeit im parlamentarischen Untersuchungsaus-
schuss angestrengt haben. Das war ganz eindeu-
tig Effekthascherei, wie übrigens auch Ihre Nach-
frage zeigt; denn Sie sagen, der Auftrag des Un-
tersuchungsausschusses ende im Oktober 2013, 
jetzt laufe eine neue Ausschreibung. Was hat das 
mit der Begründung der Aktuellen Debatte zu tun? 
- Nichts, gar nichts! 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Der Prüfbericht des Landesrechnungshofes ist 
jetzt zur Begründung der Aktuellen Debatte ge-
nommen worden. Sie behaupten sogar, wir dürften 

aus dem Prüfbericht nicht zitieren. Wozu machen 
wir dann eine Aktuelle Debatte? Nur für Insider, 
die die Vernehmungen der Zeugen mitgemacht 
haben? Was ist das denn für eine seriöse Art 
und Weise, den Ergebnissen des parlamentari-
schen Untersuchungsausschusses vorzugreifen? 
- Als Vorsitzender hätte ich Ihre Empörung erwar-
tet, dass Ihre Arbeit blockiert wird.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Was die fehlenden, nachzuholenden Vor-Ort-Kon-
trollen anbelangt: Ich kann mich tatsächlich nicht 
erinnern, dass das jemals Gegenstand von öffent-
lichen Zeugenvernehmungen im parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss gewesen ist. Das 
steht in dem Prüfbericht des Landesrechnungs-
hofs. Soweit ich das gelesen habe, haben beide 
Ministerien erklärt: Solange diese Vor-Ort-Kontrol-
len nachholbar sind, ist auch das Risiko eingrenz-
bar. - Das ist also weit entfernt von Schaden. Aber 
natürlich braucht man politisch eine Beängstigung 
der Bevölkerung, dass dem Land Sachsen-Anhalt 
tatsächlich Schaden droht, um das zu rechtferti-
gen, was Sie hier heute veranstaltet haben. Ich 
kann Ihnen darauf nur sagen: Ihre Begründung 
trägt Ihre Empörung nicht. - Da lassen wir Sie auch 
nicht davonkommen. 

 

(Beifall bei der CDU - Frau Lüddemann, 
GRÜNE: Ich finde, der Schaden ist schon 
entstanden!) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Herr Kollege Gallert? - Er verzichtet. 

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Als Fraktionsvor-
sitzender!) 

 

- Dann spricht der Vorsitzende der Fraktion DIE 
LINKE Herr Gallert und anschließend ebenfalls in 
der Funktion einer Fraktionsvorsitzenden Abgeord-
nete Frau Professor Dr. Dalbert. 

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Dass den Vertretern der Koalition eine solche Ak-
tuelle Debatte nicht passt, dass sie sie anzweifeln, 
war ja nun nicht überraschend. Die Motive, die da-
hinter liegen, sind so durchsichtig wie fadenschei-
nig.  

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Ich sage noch einmal ganz deutlich: Wenn Sie 
denn diese Form von Zweifel hätten, hätten Sie 
sich heute Morgen bei der Tagesordnung oder 
gestern melden und die Unrechtmäßigkeit einer 
solchen Debatte beklagen müssen; das haben Sie 
nicht getan. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN - Herr Schröder, CDU: Doch! Haben 
wir schon Mittwoch getan!) 
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Sie wissen selbst, dass es falsch ist, dass das hier 
in dieser Art und Weise dargestellt wird.  

 

(Zuruf von der CDU: Ach was!) 

 

Ich will über zwei andere Dinge reden. Erstens. 
Wer übernimmt hier eigentlich wofür Verantwor-
tung? - Da wissen Sie, wir können jetzt über mög-
licherweise 70 Millionen € Mittel von der Europäi-
schen Union, die nicht kommen werden, vielleicht 
doch oder nur zur Hälfte kommen werden, reden, 
wir können über eine ganze Reihe von anderen 
Dingen reden. Wir reden leider nicht über die Kos-
ten, die bereits entstanden sind  

 

(Frau Weiß, CDU: Was soll denn das hei-
ßen?) 

 

und die Sie natürlich leugnen werden, aber die ha-
ben wir in der öffentlichen Debatte, und zwar die 
Kosten, die bei der Debatte über das politische 
Vertrauen entstanden sind.  

 

(Zuruf von Herrn Leimbach, CDU) 

 

Das eigentliche Problem ist in dieser Debatte, 
glaube ich, noch ein anderes, nämlich die Be-
obachtung der Menschen in diesem Land, wie die 
politische Klasse mit der Frage von politischen 
Fehlern umgeht. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN) 

 

Ich habe vorhin meine Bemerkung nicht umsonst 
getan. - Wir konnten das uns erlauben; denn an 
anderer Stelle war entweder unsere Absicht oder 
unser Erfolg gut. 

 

Zweitens. Möglicherweise ist irgendjemand ver-
antwortlich, aber ich bin es nicht. 

 

(Zuruf von der LINKEN: Ja!) 

 

Drittens. Vielleicht hat das System versagt, das ich 
unterstützt habe. Aber für Systemversagen bin ich 
nicht verantwortlich. - In Wahrheit hat doch für die-
se Kalamität bisher niemand persönliche Verant-
wortung übernommen. 

 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN)  

 

Im Untersuchungsausschuss ist die Verantwortung 
übrigens an den Rechnungshof abgeschoben wor-
den. 

 

(Herr Leimbach, CDU: Das stimmt doch gar 
nicht!) 

 

Wenn kollektive Verantwortung, dann kann er sich 
nur selbst meinen, 

 

(Herr Leimbach, CDU: Nein, stimmt nicht!) 

 

Zitat aus einer öffentlichen Anhörung,  

 

(Herr Leimbach, CDU: Das stimmt nicht! 
Das ist falsch!) 

Punkt. 

 

(Herr Leimbach, CDU: Das ist wieder eine 
Verdrehung von Worten, Herr Gallert! Das 
ist unseriös, was Sie machen!) 

 

- Nein, Sie saßen dabei,  

 

(Herr Leimbach, CDU: Hören Sie auf!) 

 

ich war dabei,  

 

(Herr Leimbach, CDU: Nein!) 

 

die Öffentlichkeit saß dabei. Letztere kann dann 
darüber urteilen, ob das so gewesen ist  

 

(Herr Leimbach, CDU: Was?) 

 

oder ob das nicht so gewesen ist.  

 

(Herr Leimbach, CDU: Auch das Vertrauen 
ist dann kaputt! - Zuruf von der CDU: Wir 
haben eine andere Wahrnehmung!) 

 

Insofern haben wir es hier mit einem Problem poli-
tischer Glaubwürdigkeit zu tun. Ich habe in der 
ganzen Debatte einen Satz noch nicht gehört; der 
lautete: Ich habe einen Fehler gemacht. - Das ist 
das Problem. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Herr Lienau, CDU: 
Das ist doch ein Wort) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Herr Gallert, der Abgeordnete Herr Bönisch hätte 
gern eine Frage gestellt. - Sie würden diese gern 
beantworten. - Herr Bönisch, bitte. 

 
 

Herr Bönisch (CDU): 

 

Herr Gallert, es ging ja hier um die Frage der 
Sinnhaftigkeit der heutigen Debatte. Da war Herr 
Henke vorhin aufgestanden und hatte gesagt: Na-
türlich. Denn wir wollen ja Schlussfolgerungen zie-
hen für die Neubesetzung der Stelle, die gerade 
unterwegs ist. Nun hatte ich bei Herrn Dr. Thiel 
nichts dazu gehört, welche Schlussfolgerungen Sie 
ziehen und welche Vorschläge prospektiv von 
Ihnen kommen, damit es besser wird. Ich dachte, 
wenn Sie jetzt ans Rednerpult gehen, würden Sie 
das bringen. 

 

(Zuruf von der LINKEN: Was würden Sie 
denn sagen?) 

 

Sie haben es aber auch nicht gemacht. Kommt 
noch ein Redner für die LINKE? Oder kommen 
keine solchen Vorschläge? 

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Bönisch, das können wir gern noch einmal 
wiederholen. Das hat Herr Thiel in den letzten 
14 Tagen inzwischen zehn, zwölf Mal in meinem 
Beisein zumindest auch getan. Er hat es möglich-
erweise aufgrund der begrenzten Redezeit soeben 



 Landtag von Sachsen-Anhalt  Plenarprotokoll 6/91  05.06.2015 7551 

 

nicht noch einmal ausreichend genug für Sie aus-
geführt. 

 

Erstens. Er hat gesagt: Risikokapital ja. Zweitens 
- jetzt, Herr Bönisch, sind wir wirklich einmal in der 
inhaltlichen Debatte -:  

 

(Zuruf von Herrn Leimbach, CDU) 

 

Das größte Problem bei Risikokapital ist doch, 
dass Sie, im Gegensatz zu normalen Bank-
geschäften, nicht mit einer normalen Bilanz agie-
ren können, weil immer die Aussage kam: Leute, 
es ist Risikokapital, da kannst du auch Verluste 
einfahren. Ich finde, auch die Debatte um die 
Alternative verlorener Zuschuss, der ja auch ein 
Verlust wäre, ist durchaus eine sinnvolle. Des-
wegen kann man sagen: Okay, ich mache Risiko-
kapital, weil ich hier junge Unternehmen etablieren 
möchte, und weil ich das tun möchte, gehe ich das 
Risiko ein, am Ende mit einer roten Zahl raus-
zugehen. Wir sind trotz allem einer Meinung, dass 
das auch weiterhin möglich sein muss; das ist das 
entscheidende Kriterium.  

 

Wenn ich aber so einen Prozess in Gang setze, 
dann ist eine Entscheidung über eine Risikokapi-
talbeteiligung immer letztlich eine politisch deter-
minierte. Wäre es eine rein finanztechnisch deter-
minierte, zum Beispiel Anlagekapital aus dem Pen-
sionsfonds, darf es nur eine finanzpolitische, eine 
finanzielle sein. Hier geht es um eine wirtschafts-
politische Entscheidung.  

 

Der Wahnsinn, der im System steckte,  

 

(Zuruf von der CDU) 

 

unter anderem bei Herrn von der Osten, war, dass 
er erst als Landesbediensteter jede Freiheit be-
kam, sich daneben privat zu engagieren, und dann 
mit der Privatisierung der Managementführung im 
Grunde genommen das legitimiert bekommen hat, 
was er vorher nicht ganz offen getan hat, nämlich 
die Privatisierung des Managements, das letztlich 
die Entscheidung nicht nur vorbereitet, sondern, 
wie wir aus dem Untersuchungsausschuss wissen, 
in den allermeisten Fällen auch getroffen hat. Ein 
privates Management, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, hat aber privatwirtschaftliche Renditeinteres-
sen und nicht die wirtschaftspolitischen Entschei-
dungen dieses Landes im Blick; das ist doch so 
klar wie Kloßbrühe. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Himmelherrgott: Warum machen wir den gleichen 
Fehler wieder und nehmen private Investment-
banker, die unser öffentliches Geld wirtschaftspoli-
tisch verteilen sollen nach Kriterien, die denen mit 
höchster Wahrscheinlichkeit völlig egal sind?  

 

(Zuruf von Herrn Leimbach, CDU) 

 

Die haben Renditeerwartungen; das ihr Ziel. 

(Zustimmung bei der LINKEN - Zurufe von 
Herrn Leimbach, CDU, von Herrn Daldrup, 
CDU, und von Herrn Bommersbach, CDU 
- Zuruf: Da sagen Sie es doch!) 

 

Wir haben wirtschaftspolitische Entwicklungserwar-
tungen; das ist ein anderes Ziel. Deswegen darf 
man das nicht wieder machen. Das wird aber wie-
der gemacht.  

 

(Zuruf: Warum?) 

 

Deswegen ist das unserer Alternative, Herr Bö-
nisch. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe von der 
CDU) 

 

 

Herr Bönisch (CDU): 

 

Dann nur noch eine kleine Intervention oder ein 
kleiner Kommentar auf Ihre nicht gegebene Ant-
wort. Da bin ich ja ganz froh, dass ich gefragt ha-
be; denn die ganze Schlussfolgerung, die Sie dar-
aus ziehen, ist die, die Sie ideologisch schon seit 
vielen Jahren verfolgen. 

 

(Zuruf von der LINKEN: Ja!)  

 

Insofern: Vielen Dank für diese Debatte. 

 

(Beifall bei der CDU - Lachen bei der LIN-
KEN) 

 

 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Bönisch, wissen Sie, im Gegensatz zu vielen 
anderen ist für mich „Ideologie“ kein Schimpfwort,  

 

(Zuruf von Herrn Bommersbach, CDU) 

 

weil für mich diejenigen die schlimmsten Ideologen 
sind, die nicht offenlegen, was ihre Ideologie ist. 

 

(Zurufe von Herrn Daldrup, CDU, und von 
Herrn Rosmeisl, CDU) 

 

Hier müssen wir mal klar sagen: Spätestens das, 
was im Jahr 2006 passiert ist, war Ausdruck einer 
knallharten Privatisierungsideologie.  

 

(Herr Leimbach, CDU: Ach was!) 

 

Heute stehen wir vor der Bilanz dieser Privatisie-
rungsideologie.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe von Herrn 
Daldrup, CDU, und von Herrn Leimbach, 
CDU) 

 

Da sage ich: Wenn Sie die Kritik an dieser Privati-
sierungsideologie heute als „Ideologie“ bezeich-
nen, sage ich: Ja, da bin ich Ideologe aus Erfah-
rung, Herr Bönisch. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe von Herrn 
Rosmeisl, CDU, und von Herrn Bommers-
bach, CDU) 
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Präsident Herr Gürth: 

 

Herr Kollege Rothe möchte noch eine Frage stel-
len. 

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Bitte.  

 

(Frau Tiedge, DIE LINKE: Oh nein!)  

 

- Oh doch. 

 

(Herr Dr. Thiel, DIE LINKE, meldet sich zu Wort) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Auch Herr Dr. Thiel möchte seinen Fraktionschef 
befragen? 

 

 

Herr Dr. Thiel (DIE LINKE): 

 

Ich habe eine Intervention. 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Er möchte intervenieren. 

 

(Herr Leimbach, CDU: Was können wir uns 
denn jetzt noch alles ausdenken, um mitzu-
gehen? - Zuruf von Frau Tiedge; DIE LINKE 
- Herr Leimbach, CDU: Es gibt auch noch 
einen Debattenbeitrag, Frau Tiedge!) 

 
 

Herr Rothe (SPD): 

 

Herr Kollege Gallert, habe ich Sie richtig verstan-
den, dass Ihre Alternative nicht die Marktwirtschaft 
ohne IBG ist, sondern die Stamokap-Traditions-
pflege? 

 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU - Hei-
terkeit bei der CDU) 

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Die Frage kann ich Ihnen jetzt so intensiv nicht be-
antworten, weil ich mich mit Stamokap als Ansatz 
im Gegensatz zu vielen Gewerkschaftsfunktionä-
ren und anderen nicht so auskenne. Deshalb kann 
meine Antwort jetzt falsch sein.  

 

Nein, ich sage Ihnen jetzt mal auf einer Abstrak-
tionsebene tiefer: Wenn ich öffentliche Mittel als 
Risikokapital wirtschaftspolitisch einsetze, möchte 
ich das nicht von einem privaten Investmentbanker 
machen lassen, dessen einziges Ziel eine maxima-
le Renditeerwartung sein würde. Dann möchte ich 
das von Leuten entschieden bekommen haben, 
die sich politisch in der Verantwortung des Landes 
befinden, qua Arbeitsvertrag, die für das Landes-
interesse zu arbeiten haben und von deren Loyali-
tät ich vielleicht sogar bei Beamten ausgehen 
kann. Auch Beamte dürfen übrigens wirtschafts-
politische Kompetenz haben; das schließt sich 
nicht immer aus. 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN) 

Dass die Leute aus dieser Interessenslage über 
wirtschaftspolitische Entscheidungen von Risiko-
kapital entscheiden, das wäre meine Alternative. 
Das müssen nicht unbedingt Beamte sein. Es gibt 
eine ganze Investitionsbank bei uns, die im Grun-
de genommen genau auf solche Überlegungen 
blickt. 

 

(Beifall bei der LINKEN - Oh! bei der CDU) 

 

Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, Herr Rothe, 
aber ich glaube, diejenigen, die diese Investitions-
bank bei uns im Land Sachsen-Anhalt gegründet 
haben, waren, obwohl ich mir nicht hundertprozen-
tig sicher bin, keine Anhänger der Stamokap-
Theorie. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Ich glaube, das waren FDP, CDU und SPD. Aber 
darüber müssen Sie sich vielleicht mit Ihren Kolle-
gen noch einmal unterhalten. Wie gesagt, ich bin 
da theoretisch nicht so ganz sattelfest. 

 

(Herr Leimbach, CDU: Nee! Aber ganz nah 
dran an der Theorie! - Heiterkeit bei der 
CDU - Unruhe bei der LINKEN) 

 

- Noch eine Nachfrage?  

 

(Zuruf von der CDU: Nee!) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Weitere Nachfragen sehe ich nicht. - Dann wäre 
Kollegin Dalbert jetzt das Wort zu geben, was ich 
hiermit tue. Ich begrüße in der Zwischenzeit weite-
re - -  

 

(Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE, begibt sich 
zum Rednerpult - Herr Dr. Thiel, DIE LINKE, 
meldet sich zu Wort) 

 

- Frau Kollegin Dalbert, ich muss mich entschuldi-
gen. Abgeordneter Herr Dr. Thiel wollte noch eine 
Zwischenintervention bringen. 

 

 

Herr Dr. Thiel (DIE LINKE): 

 

Meine Zwischenintervention bezog sich auf die 
Frage von Herrn Bönisch. Ich möchte hier noch 
einmal mit aller Klarheit sagen, dass sich die Mit-
glieder aller vier Fraktionen im Beirat der Investi-
tionsbank für ein Verwaltungsmodell der IBG-
Fonds ausgesprochen haben, was sich offenbar 
am Ende gegenüber dem Kompetenzteam des Mi-
nisteriums der Finanzen nicht durchsetzen konnte. 
Alles andere werden wir zu gegebener Zeit öffent-
lich machen. - Vielen Dank. 

 

(Herr Leimbach, CDU: Alles klar!) 

 

 

Präsident Herr Gürth: 

 

Danke schön, Kollege Dr. Thiel. - Ich darf noch 
Gäste im Haus begrüßen, Damen und Herren der 
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Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutsch-
land. Willkommen im Landtag von Sachsen-Anhalt! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Nun hat die Vorsitzende der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN Frau Professor Dr. Dalbert 
das Wort. 

 

 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich bin in der Debatte mit Interesse gefolgt und 
möchte für meine Fraktion einige Dinge feststel-
len.  

 

Erster Punkt. Ich glaube, in der Wirtschaftspolitik 
tun wir gut daran, auf unsere eigenen Stärken zu 
setzen, unsere eigenen Stärken weiterzuent-
wickeln. Da sind zwei Punkte entscheidend: Das 
ist einmal die Verbindung unserer kleinen und mit-
telständischen Unternehmen mit unseren Hoch-
schulen im Land, um Forschung und Entwicklung 
zu fördern; das ist aber heute nicht das Thema. 
Das andere ist eben die Frage: Wie können wir 
kleine, innovative Unternehmen hier bei uns im 
Land fördern? - Das ist die Frage von Risikokapi-
tal. 

 

Herr Wagner hat soeben diese Frage gestellt. Ich 
glaube, diese Frage ist nicht wirklich verstanden 
worden. - Ich glaube, Sie wollten darauf hinaus, 
dass sich alle hier in diesem Hohen Hause einig 
darin sind, dass wir kleine und mittlere innovative 
Unternehmen in Sachsen-Anhalt fördern müssen. 
Ich glaube, das ist erst mal ein Konsens in diesem 
Hohen Hause. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Die Frage ist nur: Wie kann das erfolgen? - Wenn 
wir uns angucken, was wir jetzt an Kenntnis ha-
ben, müssen wir feststellen: Natürlich geht es um 
Unternehmen, die ihren Sitz in Sachsen-Anhalt ha-
ben und ihn dort auch haben, bevor sie den ersten 
Euro von uns bekommen. Es geht um die kleinen 
und mittelständischen Unternehmen; denn das ist 
die Basis unserer Wirtschaft hier im Lande, das ist 
eben das Typische für unser Land. Und es geht 
um innovative Produkte und nicht um die alten 
Wirtschaftsformen, dass wir die sozusagen noch 
an einem Schlauch am Leben erhalten. Es geht 
um die innovativen Produkte. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Dann geht es natürlich auch um die Frage von Ar-
beitsplätzen. Wenn wir dann hören, dass Arbeits-
plätze gar kein Gegenstand der vertraglichen Ver-
einbarungen bei der Risikofinanzierung waren, 
kann das nur verwundern. Dann geht es eben 
auch um die Frage, wie wir Risikofinanzierungen 
vornehmen wollen. Das war für uns als Fraktion 
der Anlass, heute diese Debatte zu führen und zu 
sagen: Wir wissen doch inzwischen schon eine 

ganze Reihe von Dingen, die uns, ich sage mal, 
besorgt machen.  

 

Wir wissen: Es soll neu ausgeschrieben werden. 
Das ist der Zeitpunkt, die Debatte darüber anzu-
stoßen, auch die öffentliche Debatte darüber an-
zustoßen: Wohin wollen wir denn? - In der öffent-
lichen Debatte stellen wir fest: Wir alle wollen die-
se kleinen innovativen Unternehmen unterstützen, 
aber wir brauchen einen anderen Weg, um das zu 
tun. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Dabei geht es zum einen um die angesprochene 
Frage: Macht es Sinn, Darlehen zu geben? Ist es 
nicht besser, ihnen das Geld so zu geben, als ei-
nen verlorenen Zuschuss zu geben? Zum anderen 
geht es um die Frage, wie darüber entschieden 
wird. Sie alle wissen, dass ich aus der Wissen-
schaft komme. In der Wissenschaft beurteilt man 
solche Dinge, indem man ein kompetentes Kollek-
tiv zusammenruft, das die Geschäftspläne und die 
Innovation der Ideen beurteilen kann. Diese Be-
urteilung macht man zur Grundlage einer Ent-
scheidung. Das ist ein ganz anderer Weg, eine 
solche Entscheidung herbeizuführen, als eine her-
kömmliche Investmententscheidung zu treffen.  

 

Es geht um die Interessen unseres Landes. Wenn 
der Wirtschaftsminister sich hier hinstellt und vor-
gibt - ich sage bewusst: vorgibt; denn dass er die 
Zahlen nicht kennt, glaube ich ihm nicht -, dass er 
nicht weiß, wie viele Firmen von denjenigen, an 
denen sich das Land beteiligt hat, in die Insolvenz 
gegangen sind, dann - -  

 

(Zuruf von der CDU: Wenn sie nicht mehr 
daran beteiligt sind, hat er gesagt!) 

 

- Ja, aber es geht doch um die Interessen des 
Landes. Dann müssen Sie doch auch drei Tage 
weiter gucken und nicht sagen: Wir haben unser 
Geld da herausgenommen, jetzt interessiert uns 
das nicht mehr. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN - Zurufe von der CDU) 

 

Wir wollen ein Start-up-Klima hier im Lande haben 
und wollen dann auch gucken, wie das hier im 
Land weitergeht. Darum geht es. 

 

(Zurufe von der CDU - Unruhe) 

 

Deswegen müssen wir bei der Vergabe des Risiko-

kapitals umsteuern. 

 

(Unruhe bei der CDU - Glocke des Präsi-
denten) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 

 

Kolleginnen und Kollegen! Zu Beginn hatte ich fast 
die Sorge, dass das hier eine Tranquilizerrunde 
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wird, aber das hat sich jetzt, Gott sei Dank, ge-
ändert. 

 

(Zuruf von der CDU: Aber bitte zum Thema 
sprechen! - Zuruf von der LINKEN) 

 

Die Akustik im Saal lässt das Verfolgen der Debat-
te besser zu, wenn eine andere Geräuschkulisse 
da ist. - Danke schön. 

 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 

 

Genau. 

 

(Zuruf von der CDU: Ja, aber Sie haben das 
Thema verfehlt!) 

 

Ein letztes Wort zum kollektiven Versagen. Wir 
haben die Debatte beantragt, um den Blick nach 
vorn anzustoßen; denn der Untersuchungsaus-
schuss beschäftigt sich mit dem Blick nach hinten: 
Wer hat die Verantwortung? - Ich nehme es sehr 
ernst, wenn der Landesrechnungshof von „kollek-
tivem Versagen“ spricht. Aber eines ist für BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN auch klar: Es wird mit uns 
keine Verantwortlichkeitsdiffusion geben. Irgend-
jemand muss die Verantwortung übernehmen, und 
Sie wissen, was ich an dieser Stelle gern sage: 
Der Fisch stinkt vom Kopf. 

 

(Zuruf von der CDU: Ja, ja! - Oh! bei der CDU) 

 

Es gibt ein Aufsichtsratsgremium und es gibt einen 
Aufsichtsratsvorsitzenden. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  

 

Damit schließen wir die Aktuelle Debatte ab. Ge-
mäß unserer Geschäftsordnung werden Beschlüs-
se in der Sache nicht gefasst.  

 

Ich darf Gäste im Landtag von Sachsen-Anhalt 
herzlich willkommen heißen: Schülerinnen und 
Schüler des Gymnasiums „Stephaneum“ in 
Aschersleben. Willkommen im Haus! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Auch wenn die Volksbewegungen hier noch im 
Gange sind, fahren wir in der Tagesordnung fort.  

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 15 auf: 

 
 
 

Erste Beratung 

 

Ausbildung für jugendliche Flüchtlinge ermög-
lichen 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/4057 

 
 
 

Einbringerin ist die Abgeordnete Frau Görke. Bitte 
sehr, Sie haben das Wort. 

Frau Görke (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Bildung wirkt - und ich möch-
te an dieser Stelle noch ausdrücklich hinzufügen: 
nachhaltig. Das ist ein aus der Sicht der LINKEN 
besonders wichtiges Wesensmerkmal von Bildung. 
DIE LINKE hat nicht umsonst in der Vergangenheit 
beharrlich darauf verwiesen, dass einem Land oh-
ne eine nachhaltige Infrastruktur im Bildungs-
bereich, sei diese nun im frühkindlichen, schu-
lischen, betrieblichen, volkshochschulischen oder 
universitären Bereich angesiedelt, sehr schnell 
- salopp gesagt - die Puste ausgehen kann. Einen 
langen Atem gewinnt man durch Kondition, und 
diese beinhaltet im bildungspolitischen Ressort 
auch und gerade eine Chancengleichheit, 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Chancengleichheit selbstverständlich auch für ju-
gendliche Flüchtlinge, die in unserem Land Zu-
flucht und, wenn möglich, auch Zukunft und ein 
Zuhause finden. Nun bedürfen sie dringend einer 
beruflichen Perspektive, um aktiv dazu beitragen 
zu können, ihre eigene Zukunft zu sichern. 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es hilft uns der-
zeit leider auch nicht weiter, dass der Bund durch 
seine Gesetzgebung den jugendlichen Flüchtlin-
gen zwar per se den Zugang zu Ausbildung er-
möglicht, die reale Umsetzung jedoch daran schei-
tert, dass die finanzielle Unterstützung bis heute 
gesetzlich nicht geregelt ist. In unseren Augen ist 
das nichts weiter als ein Kartenhaus, das bei der 
ersten Betrachtung zwar recht schön aussieht, 
aber beim ersten Windhauch leider wieder in sich 
zusammenfällt. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Dabei möchte ich betonen, dass wir die Änderun-
gen im Asylverfahrensgesetz und in der Beschäfti-
gungsverordnung für durchaus gute Schritte in die 
richtige Richtung halten, aber sie greifen zu kurz 
bzw. behindern sich mitunter sogar gegenseitig. 
Gedacht sei hier auch an die sogenannte BAföG-
Falle. 

 

Was nutzt uns eine Verkürzung der Zugangsfris-
ten zum Arbeitsmarkt und zur Ausbildung, wenn 
dieses Ziel dadurch ad absurdum geführt wird, 
dass die Fristen des Zugangs zu den Instrumenten 
der Ausbildungsförderung nicht entsprechend ver-
ändert wurden? - Dies ist ein Widerspruch, der zu-
gunsten der jungen Menschen dringend aufge-
hoben werden muss.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Auch die Unterteilung in die verschiedensten Auf-
enthaltstitel macht es Betroffenen und auch Be-
hörden nicht leicht. Damit jugendliche Flüchtlinge 
aber überhaupt in die Lage versetzt werden kön-
nen, einen Ausbildungsplatz anzunehmen, sind sie 
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- wie übrigens auch viele deutsche Auszubilden-
de - auf Ausbildungsbeihilfe oder auf Leistungen 
nach dem BAföG angewiesen.  

 

Nach unserer Auffassung ist die Landesregierung 
dringend dazu aufzufordern, auf der Bundesebene, 
unter anderem im Bundesrat, aktiv darauf einzu-
wirken, dass sich hierbei schnellstmöglich etwas 
tut. Die Zeit drängt. Sie konnten es mitverfolgen: 
Die Bundesagentur für Arbeit selbst startete einen 
Appell an die Politik, verbindliche, einfachere Re-
gelungen zu schaffen, die eine Arbeitsmarkt- und 
Ausbildungsintegration möglich machen. 

 

Gestatten Sie mir, unseren Forderungen durch ein 
Beispiel, das hier nur exemplarisch - Herr Kollege 
Herbst konnte es gestern auch verdeutlichen - für 
viele andere Schicksale stehen kann, ein Gesicht 
zu verleihen. Das von mir nun angeführte Beispiel 
lenkt den Fokus explizit auf die Defizite in der Be-
rufsausbildung von Asylantragstellerinnen und -an-
tragstellern und Flüchtlingen, ohne natürlich die 
besondere Situation in ihren Lebensumständen 
gänzlich außen vor zu lassen. Beide Problemfelder 
sind in diesen Fällen oft untrennbar miteinander 
verknüpft und sollten stets gemeinsam gedacht 
werden. Das bedarf natürlich auch einer beson-
deren Sensibilität bzw. einer besonderen inter-
kulturellen Kompetenz in der öffentlichen Verwal-
tung. 

 

Zu meinem Beispiel: Im Jahr 2012 reiste ein jun-
ger, damals 22-jähriger, Mann aus dem Iran nach 
Deutschland ein und beantragte Asyl. Er wurde in 
eine Unterkunft für Asylsuchende in Magdeburg 
aufgenommen. Durch den Kontakt in seinem nähe-
ren Umfeld erfuhr er vom Projekt „Jobbrücke“, das 
junge Menschen bei der Berufsfindung aktiv unter-
stützt. Die Möglichkeit, eine Berufsausbildung auf-
zunehmen, hatte er nach damaligen Regularien 
noch nicht. Da er aber nicht untätig sein wollte, 
konnte er durch externe Hilfe und ein hohes Maß 
an Eigeninitiative zwei integrative Deutschkurse 
erfolgreich absolvieren. Möglich machte dies un-
ter anderem ziviles Engagement, das die Kurs-
besuche ermöglichte. 

 

Durch die Novellierung des Asylverfahrensgeset-
zes in Verbindung mit der Beschäftigungsordnung 
wurde es Menschen in seiner Situation dann - zu-
mindest theoretisch - ermöglicht, eine Ausbildung 
zu beginnen. Welche Odyssee, angefangen vom 
Eintrag seines geänderten Aufenthaltsstatus bis 
hin zu dem bereits vorher feststehenden Berufs-
ausbildungsvertrag, damit verbunden war, möchte 
ich nicht in allen Etappen aufführen. Hoch moti-
viert, guten Mutes und mit viel Elan startete er 
seine Ausbildung bei einem Magdeburger Unter-
nehmer, der ihn bereits in einem Vorpraktikum ge-
testet und für gut befunden hatte. Ein Antrag auf 
Berufsausbildungsbeihilfe wurde gestellt, da es 
aus nachvollziehbaren Gründen schier unmöglich 
ist, in einer Gemeinschaftsunterkunft den stres-

sigen Alltag einer dualen, theoretischen und prak-
tischen, Berufsausbildung zu absolvieren. 

 

Erst jetzt wurde augenfällig, dass die Nachbesse-
rungen zum Zugang in die Berufsausbildung nicht 
leistungsrechtlich flankiert worden waren. Nur mit 
der Ausbildungsvergütung allein war es ihm schier 
unmöglich, ein Zimmer und den Lebensunterhalt 
zu finanzieren; Eltern sind in diesem Fall nicht er-
reichbar. Neben den theoretischen und prakti-
schen Ausbildungsteilen musste er zudem bestän-
dig seine Deutschkenntnisse festigen und diese 
ausbauen. Wie unschwer zu erkennen ist, erfor-
derte auch dies einen hohen Zeit- und Kostenauf-
wand. 

 

Jedoch lagen die immensen Defizite der Geset-
zesnovelle nicht allein im monetären Bereich. Auch 
die Instrumentarien der Berufsförderung wie Stütz- 
und Einzelunterricht standen ihm nicht zu. Erst 
nach vier Jahren Aufenthalt in Deutschland dürfen 
auch diese berufsbegleitenden Hilfen in Anspruch 
genommen werden. Das ist unfassbar und logisch 
überhaupt nicht nachvollziehbar. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Nein, logisch nachvollziehbar wäre es nur, wenn 
man grundsätzlich davon ausgeht, dass am En-
de des Asylverfahrens grundsätzlich die Abschie-
bung steht - ein zynischer Ansatz, den ich hier 
im Hohen Hause natürlich niemandem unterstellen 
mag.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Tatsächlich hat man hiermit jungen Flüchtlingen 
nun Zutritt zu einem schönen Palast, den ich ein-
mal Berufsausbildung nennen will, gewährt, gleich-
zeitig aber alle Räume und Flure versperrt und die 
Schlüssel weggeworfen. Nun steht er da und will 
in die oberste Etage, die ich als Ausbildungsziel, 
Erlangung der Ausbildungsreife bzw. bestandene 
Ausbildungsprüfung bezeichnen möchte, kommt 
aber nicht dorthin.  

 

Trotz großer Anstrengungen konnte der junge 
Mann die Defizite, die ihm durch die sprachliche 
Benachteiligung in der theoretischen Ausbildung 
erwachsen waren, nicht ausgleichen. Die bis dahin 
absolvierten Deutschkurse reichten für Fach- und 
Spezialbegriffe der berufstheoretischen Ausbildung 
eben nicht aus, da die Kurse erst einmal sehr all-
gemein angelegt sind. Der junge Mann isolierte 
sich zunehmend, da er die Ziele nicht erreichen 
konnte, aus Schamgefühl über sein vermeintliches 
Versagen. Schließlich gab er auf. Und, ja, es blei-
ben auch Blessuren auf der Arbeitgeberseite. Im 
Regen stehen gelassen von der Politik fühlten sich 
beide Seiten. 

 

Eine Geschichte, die so schön, so hoffnungsfroh 
begann, und dem MDR-Fernsehen sogar eine Re-
portage wert war, hatte eben kein Happy End. Ge-
scheitert an der Realität, an bürokratischen Hürden 
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und an nicht aufeinander abgestimmten Regelun-
gen. 

 

Ich frage Sie: Sieht so eine gerechte Zukunftsför-
derung in einem Land aus, das an allen Ecken und 
Enden mehr und mehr die Folgen des Fachkräfte-
mangels spürt? Wenn schon nicht die Interessen 
des jungen Mannes für manchen Politiker im Mit-
telpunkt stehen - können wir uns einen solchen 
Umgang aus wirtschaftlicher Sicht tatsächlich leis-
ten? - Unsere Antworten auf beide Fragen lauten: 
nein. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Der ungehinderte Zugang zu Bildung und damit 
auch zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben, 
zu Informationen und Kommunikation sind ent-
scheidende Elemente für Chancengleichheit, für 
ein selbstbestimmtes Leben, für die Entfaltung der 
eigenen Persönlichkeit und Ressourcen. Er ist eine 
elementare Voraussetzung für eine Wissensgesell-
schaft, die sich frei, solidarisch und kreativ ent-
wickeln kann. Das, sehr geehrte Damen und Her-
ren Abgeordnete dieses Hohen Hauses, schließt 
alle Menschen ein, ungeachtet ihrer ethnischen 
oder sozialen Herkunft. Bildungspolitik ist für DIE 
LINKE inklusiv, demokratisch und selbstbestimmt. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Wir sehen daher die Landesregierung in der 
Pflicht, nach Kräften darauf einzuwirken, dass es 
auf der Bundesebene zu gesetzlichen Vorlagen 
kommt, mit deren Hilfe Länder und Kommunen in 
die Lage versetzt werden, die bisherigen Lippen-
bekenntnisse in die Tat umzusetzen. Ich möchte 
an dieser Stelle einige Problemfelder benennen. 

 

Die in dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zum BAföG geplante Verbesserung der Zugangs-
möglichkeiten für ausländische Staatsangehörige 
und zur Ausbildungsförderung nach dem SGB III 
ist zu begrüßen. 

 

In mehr Fällen als zuvor werden ausländische 
Staatsangehörige künftig eine Ausbildung absol-
vieren können, die gegenwärtig noch von der Aus-
bildungsförderung ausgeschlossen sind. Allerdings 
gehen die Änderungen nicht weit genug: Es blei-
ben auch nach einer Verabschiedung des Gesetz-
entwurfs weiterhin Förderungslücken für bestimm-
te Gruppen bestehen, die aus integrations-, ar-
beitsmarkt- und sozialpolitischen Gründen nicht 
nachvollziehbar sind.  

 

Angesichts des Fachkräftemangels ist es nicht 
nachvollziehbar, dass weiterhin Personen, die über 
eine zumindest zukunftsoffene Aufenthaltspers-
pektive verfügen, von den Leistungen der Aus-
bildungsförderung weiterhin ausgeschlossen blei-
ben sollen. Diesbezüglich besteht im weiteren Ge-
setzgebungsverfahren konkreter Nachbesserungs-
bedarf. 

Zudem bedarf die Novelle bezogen auf die auslän-
derrechtlichen Änderungen eines vorgezogenen 
Inkrafttretens. Es ist den von Leistungsausschlüs-
sen Betroffenen nicht zumutbar, noch bis zum Jahr 
2016 mit der Aufnahme einer Ausbildung zu war-
ten. 

 

Personen mit einer Aufenthaltsgestattung im Asyl-
verfahren bleiben in aller Regel vollständig von 
den Leistungen der Ausbildungsförderung sowohl 
nach dem BAföG als auch nach dem SGB III aus-
geschlossen. Hierfür gibt es keinen nachvollzieh-
baren Grund. Ein erheblicher Teil der Asylantrag-
stellenden erhält nach Abschluss des Asylverfah-
rens einen Aufenthaltsstatus in Deutschland. Da-
her wäre es sinnvoll, so früh wie möglich auch eine 
Integration in den Arbeitsmarkt und insbesondere 
in ein Ausbildungsverhältnis zu ermöglichen.  

 

Dieses politische Ziel ist unbestritten und wird etwa 
in der Neufassung der Beschäftigungsverordnung 
umgesetzt. Hiernach haben Personen mit einer 
Aufenthaltsgestattung nach einem neunmonatigen 
Voraufenthalt die Möglichkeit, eine betriebliche 
Ausbildung ohne Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit aufzunehmen. Diese Ausbildungsmög-
lichkeiten müssen nun aber auch endlich leistungs-
rechtlich flankiert werden. 

 

Auch in dem Pilotprojekt der Bundesagentur für 
Arbeit und des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge zur frühzeitigen Arbeitsmarktintegration 
von Asylsuchenden kommt der genannte politische 
Wille zum Ausdruck. Insofern ist es wenig zielfüh-
rend, Asylantragstellende vollständig von der Aus-
bildungsförderung auszuschließen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Verschärfend wird nämlich die Änderung des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes hinzukommen. Nach 
dem vorliegenden Entwurf werden nur noch für 
15 Monate und nicht mehr wie bisher für vier Jahre 
die Grundleistungen des Asylbewerberleistungs-
gesetzes erbracht werden. Danach besteht An-
spruch auf die sogenannten Analogleistungen ent-
sprechend dem SGB XII. Diese Verbesserung 
führt jedoch zu einer Verschärfung der Förde-
rungslücke im BAföG - ich sprach es vorhin schon 
an: die sogenannte BAföG-Falle.  

 

Während bislang vier Jahre lang auch während ei-
ner dem Grunde nach förderungsfähigen Aus-
bildung die Sicherung des Lebensunterhalts über 
die Grundleistungen des Asylbewerberleistungs-
gesetzes erfolgen konnte, wird dies künftig nur 
noch 15 Monate lang möglich sein. Im Gegensatz 
zu Personen mit Duldung schließt sich für die Be-
troffenen an diesen Zeitraum aber kein Anspruch 
auf Ausbildungsförderung an. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die von mir auf-
geführten Probleme sollten bei der Novellierung 
des bestehenden Gesetzes unbedingt Berücksich-
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tigung finden, da sonst wieder Barrieren aufgebaut 
werden, wo eigentlich Integration stattfinden soll.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Dies kann nicht im Sinn von Bund und Ländern 
sein; denn die Menschen, die in unserem Land ei-
ne neue Heimat finden, müssen die Chance be-
kommen, ihr Leben und ihr neues Zuhause mitzu-
gestalten. - Ich bitte um Zustimmung und danke für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr für die Einbringung, Frau Kollegin Gör-
ke. - Für die Landesregierung spricht Herr Minister 
Bischoff. 

 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
möchte eine Vorbemerkung machen, Frau Görke, 
zu dem jetzt aufgerufenen und zu dem danach 
aufzurufenden Antrag. Das sind zwei Anträge, die 
deutlich darauf hinweisen, vor welchen Herausfor-
derungen wir stehen. Es wurde auch deutlich ge-
macht und zitiert, was alles zurzeit in der Verände-
rung ist. Jetzt wird darüber im Landtag debattiert, 
als würde die Landesregierung gar nichts tun, als 
würde Stillstand herrschen und als müsste man die 
Landesregierung auffordern, etwas zu tun. Ich 
muss annehmen, dass Sie das gar nicht wissen. 
Dann muss ich Sie aufklären. 

 

(Zustimmung von Frau Dr. Späthe, SPD 
- Frau von Angern, DIE LINKE, räuspert sich) 

 

- Richtig, Frau von Angern, so sehe ich das auch. 
Sie wissen es wahrscheinlich. Sie wissen wahr-
scheinlich, worüber diskutiert wird. Sie wissen 
auch, wo die Schwachpunkte sind. Darauf zielen 
Sie aber nicht ab, sondern Sie stellen es so dar, 
als passierte nichts, als müssten wir endlich einmal 
zu Potte kommen. 

 

(Herr Kurze, CDU: Richtig!) 

 

Es ist richtig, wenn Sie sagen, dass die beruf-
liche Ausbildung der wichtigste Schlüssel für eine 
nachhaltige Arbeitsmarktintegration, für eine sozia-
le Integration und für ein selbstbestimmtes Leben 
ist, das zum Beispiel von Transferleistungen unab-
hängig ist. Das gilt insbesondere auch für jugend-
liche Flüchtlinge. Gleichzeitig stellen diese jungen 
Menschen - auch das haben Sie gesagt - ein wich-
tiges Potenzial für die Fachkräftesicherung in 
Sachsen-Anhalt dar.  

 

Die Integration von jungen Flüchtlingen in Ausbil-
dung ist eine der wichtigsten Zielsetzungen, die 
sich die Landesregierung auf die Fahnen geschrie-
ben hat. Das habe ich hier schon einige Male ge-
sagt. Ich habe auch deutlich gemacht, wo wir tätig 
sind.  

Der Landesintegrationsbeirat hat in Vorbereitung 
des zweiten Spitzengesprächs Asyl - ein solches 
hat in diesem Jahr schon zweimal in großer Runde 
stattgefunden; einige von Ihnen sind auch dabei 
und wissen das - entsprechende Empfehlungen 
vorgelegt. Das Spitzengespräch ist noch einmal 
vertagt worden, weil wir abwarten wollten, was der 
Bund am 18. Juni 2015 dazu vorlegen wird, wie er 
die Länder bei diesen Fragen unterstützen will, 
weil wir erst dann wissen, welchen Anteil wir als 
Land selbst leisten müssen. 

 

Derzeit werden in diesem Zusammenhang ver-
schiedene Maßnahmen vorbereitet, mit denen jun-
ge Flüchtlinge bei einer beruflichen Ausbildung un-
terstützt werden können. Es geht dabei unter an-
deren um Maßnahmen der Sensibilisierung und In-
formation von potenziellen Auszubildenden und 
Ausbildungsbetrieben. Es geht um ergänzenden 
Sprachunterricht in der Berufsschule und um Un-
terstützung während einer betrieblichen Ausbil-
dung durch Träger der assistierten Ausbildung. Es 
gibt dazu das Bundesgesetz, in dem die assistierte 
Ausbildung in den Vordergrund gestellt wird. Ich 
verweise in diesem Zusammenhang auf BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, die das im Bundestag expli-
zit mit hineingenommen haben. Es haben auch al-
le zugestimmt.  

 

Die assistierte Ausbildung war auch vorgesehen 
für langzeitarbeitslose Jugendliche hierzulande, 
die also lange aus dem Erwerbsleben heraus sind. 
Diese sollten bei einer betrieblichen Ausbildung 
begleitet werden, damit sie mehr Unterstützung 
erhalten. Das ist jetzt sinnvollerweise erweitert 
worden auf Menschen und Jugendliche, die aus 
anderen Ländern hierher kommen.  

 

Jetzt zu dem, was wir tun. Mit einem Modellprojekt 
in Trägerschaft des Landesnetzwerks der Migran-
tenorganisationen Sachsen-Anhalt sollen bereits 
ab diesem Sommer jugendliche Migranten bei der 
Integration in der Ausbildung begleitet werden. So 
sollen Erkenntnisse dazu gesammelt werden, wel-
cher Unterstützungsbedarf vonnöten ist. Das be-
trifft eine ganze Menge jugendlicher Migranten, die 
aus verschiedenen Ländern kommen.  

 

Gerade die Migrantenselbstorganisationen haben 
viel mehr authentisches Wissen darüber, wie die 
Bedingungen sind, wenn man aus anderen Län-
dern hierherkommt. Sie haben auch authentische 
Kenntnisse dazu, welche Schwierigkeiten gerade 
diejenigen haben, die kurze Zeit hier sind, wie man 
sich zurechtfindet, welche rechtlichen Regelungen 
bestehen usw. Deshalb finde ich diese Idee mehr 
als gut, das Fachwissen derer, die aus diesen 
Ländern kommen und schon längere Zeit hier sind, 
einzubeziehen. 

 

(Zustimmung von Frau Dr. Späthe, SPD) 

 

In der Vergangenheit - das gebe ich zu; es 
herrschten andere Bedingungen - ist es nur in sehr 
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begrenztem Maß gelungen, die Potenziale von 
jungen Flüchtlingen für den Arbeitsmarkt zu er-
schließen. Zu den wesentlichen Hinderungsfak-
toren zählten Informationsdefizite, geringere inter-
kulturelle Erfahrung in der Wirtschaft in Sachsen-
Anhalt, unzureichende Deutschkenntnisse der Ju-
gendlichen und nicht zuletzt - das ist richtig - auch 
die rechtlichen Unsicherheiten.  

 

Mittlerweile - das haben Sie teilweise auch zitiert -, 
in den letzten Monaten, wurden die rechtlichen 
Voraussetzungen für die Aufnahme einer Ausbil-
dung durch jugendliche Flüchtlinge deutlich ver-
bessert. Aufenthaltsrechtlich ist die Aufnahme ei-
ner Berufsausbildung nun sehr schnell möglich. In 
diesem Punkt habe ich Ihre Ausführungen nicht 
verstanden; denn das ist an gar keine Voraus-
setzung gebunden, also nicht an den Aufenthalts-
status, den sie haben. Das ist immerhin ein Rie-
senschritt.  

 

Auch wird derzeit geprüft, wie jungen Flüchtlingen, 
die einen Ausbildungsplatz in Aussicht haben, ein 
sicherer Aufenthalt während der Ausbildung ge-
währt und dieser anschließend zum Zweck der Ar-
beitssuche auch noch verlängert werden kann 
oder überhaupt, dass sie einen Aufenthaltsstatus 
erlangen, der von Dauer ist. Dies ist zugegebener-
maßen eine wichtige Rahmenbedingung auch für 
Unternehmer, nicht nur für Auszubildende, damit 
sie wissen: Wenn wir ihn ausbilden, dann bleibt er 
auch bei mir und ich kann ihn in meinen Betrieb 
übernehmen.  

 

Jetzt kommt hinzu, dass wir vieles anpassen müs-
sen. Parallel dazu müssen auch die arbeitsmarkt-
politischen Instrumente auf diese neuen aufent-
haltsrechtlichen Regelungen abgestimmt werden. 
Das ist - damit haben Sie Recht - noch ein Pro-
blem. Das ist noch nicht abgestimmt. Es gibt noch 
viele Diskussionen. Teilweise ist es erfolgt. Sie ha-
ben selbst gesagt, dass die jugendlichen Flüchtlin-
ge spätestens nach drei Monaten Zugang zur Aus-
bildungsvermittlung erhalten und zu den wichtigs-
ten Leistungen der aktiven Arbeitsförderung, unter 
anderen zu Berufsorientierungsmaßnahmen, zur 
Berufseinstiegsbegleitung und auch zum Instru-
ment der Einstiegsqualifizierung. Das haben wir 
bisher auch; das erweitern wir.  

 

Teilweise gibt es aber noch - das will ich nicht ver-
schweigen, weil es derzeit noch in der Diskussion 
ist - erhebliche Differenzen, zum Beispiel beim An-
spruch auf Berufsausbildungsbeihilfe, die Gedulde-
te erst nach vier Jahren des ununterbrochenen 
Aufenthalts erhalten. Dabei gibt es jetzt Bewe-
gung. Die Wartefrist - das haben Sie gesagt - wird 
ab August 2016 auf 15 Monate verkürzt. Dabei be-
steht natürlich noch erheblicher Verbesserungs-
bedarf. Darüber muss diskutiert werden. Deshalb 
war meine Eingangsbemerkung so, weil ich glau-
be, dass Sie in den Gremien, in denen darüber 

diskutiert wird, mit dabei sind oder davon Kenntnis 
haben.  

 

Zurzeit wird darüber diskutiert, die Wartefrist auf 
sechs Monate zu verkürzen. Ich hoffe, dass es 
auch so kommt. Die jugendlichen Flüchtlinge brau-
chen ergänzend zum Lehrlingsgeld zusätzliche 
Mittel, damit sie sich Wohnraum leisten und Miete 
und Ähnliches zahlen können, anders als es bisher 
war. Warum das bisher vier Jahre waren und wa-
rum das im politischen Bereich nie thematisiert 
worden ist, liegt, vermute ich, daran, dass der 
Druck nicht so groß war, weil es nicht so viele wa-
ren, die eine Ausbildung gesucht haben, und man 
erst abwarten wollte, ob sie tatsächlich auf Dauer 
hier sind. 

 

Jetzt befinden wir uns in anderen Zwängen. Wir 
haben einen großen Bedarf an Fachkräften; wir 
brauchen diese Jugendlichen. Deshalb müssen wir 
es ihnen leichter machen, wie alle anderen vom 
Bafög oder von der Berufsausbildungsbeihilfe zu 
profitieren. All das ist in der Diskussion. Ich bin 
überzeugt davon, dass wir in den nächsten Mona-
ten noch viel mehr regeln müssen.  

 

Meine Leute - heute Morgen war noch Herr Beck, 
mein Abteilungsleiter, dabei - sind zurzeit vor allen 
Dingen damit befasst, das mit der Arbeitsagentur 
abzustimmen. Diese übernimmt einen wesent-
lichen Teil und macht das Vermittlungsgeschäft. 
Wir müssen mit den Optionskommunen zusam-
menkommen - dafür sind wir zuständig -, und wir 
müssen die Landkreise generell mit ins Boot holen, 
weil dort die Vermittlung geschieht.  

 

Um das andere kümmert sich der Innenminister 
- das habe ich jedenfalls heute Morgen noch ge-
lesen -, was die Orientierung betrifft, wenn sie in 
den zentralen Aufnahmestellen sind, dass beizei-
ten geguckt wird, wer welche Ausbildung hat, wer 
zusätzlicher Maßnahmen bedarf und wohin sie 
auch vermittelt werden können, nämlich in die Ge-
genden und die Orte, in denen es einen Ausbil-
dungsmarkt gibt und in denen die Betriebe sind, 
die zurzeit schon auf der Suche nach jungen Leu-
ten sind. 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Es gibt eine Nachfrage. - Herr Gallert.  

 

 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Herr Minister, aufgrund Ihrer anfänglichen Verär-
gerung möchte ich doch noch einmal darauf hin-
weisen: Es gibt Anträge im Landtag, die lauten: 
Wir finden hervorragend, was die Landesregierung 
tut. Dafür haben Sie zwei Fraktionen. Wenn Sie 
das von uns auch noch erwarten, dann sage ich 
dazu: Das wäre ein bisschen überzogen. 

 

(Heiterkeit bei der LINKEN) 
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Wenn wir Anträge stellen, dann sehen wir schon 
einen Handlungsbedarf und einen Handlungs-
druck. Im Wesentlichen haben Sie eben auch be-
stätigt, dass bei den Dingen, die in dem Antrag 
stehen, noch ein bisschen Druck vonnöten ist. Ich 
muss Sie also enttäuschen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Da gilt der alte Satz: Nicht meckern ist genug ge-
lobt. 

 

 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 

 

Das sagen die Magdeburger. 

 

 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Ja.  

 

 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 

 

Auf Lob war ich gar nicht aus, obwohl Lob immer 
gut tut, auch von der Opposition gelobt zu werden. 

 

(Unruhe bei der LINKEN) 

 

Ich wollte nur sagen: Es klang trotzdem so, als 
würden wir nichts tun. Dem wollte ich entgegen-
treten. Ansonsten ist es Aufgabe der Opposition, 
Druck zu machen. Das halte ich für richtig und 
wichtig. Ich glaube, ich habe eben deutlich machen 
können, dass wir den Weg, den wir eingeschlagen 
haben und auf dem wir noch Bedarf sehen, weiter-
gehen. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Herr Borgwardt, 
CDU: Genau!) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Minister. - Es ist eine Fünfminu-
tendebatte vorgesehen. Als erste Debattenredne-
rin spricht die Abgeordnete Frau Gorr für die CDU-
Fraktion.  

 

 

Frau Gorr (CDU):  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Frau Kollegin Görke kündigte gestern, als sie 
zum Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN sprach, an, dass sie wichtige Punkte zum 
Thema „Ausbildung für junge Flüchtlinge ermög-
lichen“ erst heute zu dem Antrag der Fraktion DIE 
LINKE vortragen wolle. Das hat sie auch getan.  

 

Ich würde es gern umgekehrt handhaben und mich 
auf wichtige Äußerungen im gestrigen Plenum 
zum deutlich komplexeren Antrag „Integration von 
Flüchtlingen durch konkrete Maßnahmen verbes-
sern“ in der Drs. 6/4090 beziehen.  

 

Es ist völlig unstrittig, dass Bildung und Ausbildung 
für jeden Menschen die Grundlage für ein eigen-
ständiges Leben bilden. Erst recht muss das für 
Menschen gelten, die in unser Land kommen, um 

sich hier ein neues Leben aufzubauen - vielleicht 
sollte ich eher sagen „aufbauen zu müssen“; denn 
sie haben sich die Situation nicht selbst ausge-
sucht.  

 

Herr Minister Bischoff ist sehr detailliert auf das 
Modellprojekt des Landesnetzwerks der Migran-
tenorganisation Sachsen-Anhalt und auf die Maß-
nahmen, die derzeit vorbereitet werden, eingegan-
gen, ebenso auf dringend notwendige rechtliche 
Veränderungen und Anpassungen.  

 

In diesem Zusammenhang ist der Ansatz Ihres An-
trages, im Bundesrat und auf Bundesebene darauf 
hinzuwirken, dass Gesetzlichkeiten und Bestim-
mungen zur Ausbildungs- und Arbeitsmarktsitua-
tion von Flüchtlingen miteinander vereinbar gestal-
tet und die Zugangsfristen zu den Instrumenten 
der Ausbildungs- und Arbeitsmarktförderung ein-
ander angeglichen und verkürzt werden, grund-
sätzlich richtig.  

 

Wir dürfen allerdings bei unserer Debatte nicht 
vergessen, dass wir eine hohe Verantwortung da-
für tragen, dass die Schritte, die wir unternehmen, 
auch zu dem Ergebnis führen, das sich die hierher 
geflüchteten Menschen und wir als Gesellschaft 
uns wünschen.  

 

Dafür ist es zunächst nötig - wie es gestern von 
Minister Stahlknecht deutlich gesagt wurde -, dass 
wir nicht danach unterscheiden: Wer wird ge-
braucht und wer wird nicht gebraucht. Wir müssen 
also behutsam schauen, welche Fähigkeiten und 
realistischen Möglichkeiten ein junger Mensch in 
unserem Land hat und braucht, um einen für ihn 
oder für sie angemessenen Weg zu gehen.  

 

Frau Kollegin Schindler hat gestern die frühzeitige 
Kompetenzfeststellung angesprochen, die schon in 
der zentralen Aufnahmestelle erfolgen sollte. Ich 
denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir müs-
sen ferner berücksichtigen, dass die jungen Flücht-
linge nicht nur Sprach- oder sogar Alphabetisie-
rungskurse und eine schulische oder berufliche 
Anleitung und Begleitung brauchen, sondern dass 
sie vielleicht auch schwer traumatisiert sind, und 
wir uns darum kümmern müssen, dass sie eine 
ausreichende psychologische Betreuung oder Be-
handlung erhalten.  

 

Selbstverständlich müssen wir darauf achten, dass 
die Schulen und Betriebe, in denen die jungen 
Menschen aufgenommen werden, offen mit ihnen 
umgehen und sie nach Kräften unterstützen. Dazu 
bedarf es aber noch großer Anstrengungen. Herr 
Minister Bischoff wies auf die nötige Sensibilisie-
rung und auf die kulturelle Kompetenz hin, die auf 
beiden Seiten entwickelt werden muss.  

 

Ich bin sehr froh, dass sich die Landesregierung 
auf den Weg gemacht hat, im Dialog mit der Poli-
tik, mit der Wirtschaft und mit dem Handwerk 
- auch im Diskurs mit unseren Hochschulen - um 
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diese Akzeptanz und Sensibilisierung zu werben, 
damit das neue Wort „Willkommenskultur“ mit In-
halt gefüllt werden kann.  

 

Dieser Inhalt, meine Damen und Herren, setzt sich 
aus dem zusammen, wie wir die Menschen in 
Sachsen-Anhalt insbesondere auf die Flüchtlings-
problematik aufmerksam machen können, damit 
sie die Menschen in ihren Wohnvierteln, in ihren 
Schulen und Betrieben auch wirklich willkommen 
heißen; denn, sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen, wir wollen nicht mit den Flüchtlingen unser 
Fachkräfteproblem lösen, sondern wir wollen Men-
schen in Not eine tatsächliche Perspektive geben, 
ganz im Sinne der Wanderausstellung „Angekom-
men“ in unserem Hohen Haus, die als Unterpunkte 
unter anderem formuliert: Ankunft, erste Unter-
kunft, Suche nach Lohn und Brot, Integration durch 
Arbeit.  

 

Damit auch die heutigen Flüchtlinge einmal sagen 
können, sie sind angekommen, sind weitere ge-
meinsame Schritte von Bund, Land und Kommu-
nen bzw. Landkreisen unerlässlich, nicht nur in 
rechtlicher, sondern auch in finanzieller Hinsicht.  

 

Ich bitte um Überweisung des Antrags in den Aus-
schuss für Arbeit und Soziales, in dem wir die 
vielen angesprochenen Probleme zielführend ge-
meinsam beraten können. - Danke.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Danke sehr, Frau Gorr. - Für die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN spricht der Abgeordnete 
Herr Herbst.  

 
 

Herr Herbst (GRÜNE):  

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Eine bessere und frühzeitige Integration von Asyl-
suchenden ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Entwicklung einer Ankommenskultur in Sachsen-
Anhalt. Dafür gilt es, ihre Teilhabe durch Bildung 
und Arbeit zu gewährleisten. Das forderte, mit 
konkreten Maßnahmen untersetzt - Sie haben es 
eben „komplexer“ genannt, das kann man auch 
sagen -, unser gestern diskutierter Antrag zur ver-
besserten Integration.  

 

Wir werden mit dem Ziel eines Einwanderungslan-
des Sachsen-Anhalt nur erfolgreich sein, wenn wir 
Flüchtlinge und Asylsuchende einbeziehen. Die 
Anwerbung von hochqualifizierten Fachkräften darf 
niemals zulasten der Schutzsuchenden gehen. 
Daher ist es unerlässlich, deren oft sehr gute Aus-
bildung zu berücksichtigen, und zwar so früh wie 
möglich, bzw. ihre Ausbildung zu fördern und 
ihnen vom ersten Tag an Integration zu ermög-
lichen.  

 

Mit den im Jahr 2014 verabschiedeten Erleichte-
rungen beim Arbeitsmarktzugang verkürzt sich die 

Wartefrist für die Arbeitserlaubnis für Asylsuchen-
de mit Aufenthaltsgestattung und für Personen mit 
Duldung auf drei Monate, auch der Zugang zur be-
trieblichen Ausbildung wurde entsprechend ver-
kürzt. Aber damit ist es noch nicht getan. Das 
reicht in der Tat nicht aus.  

 

Zwar haben junge Asylsuchende jetzt einen schnel-
leren Ausbildungszugang, aber dem stehen zwei 
entscheidende Probleme weiterhin im Weg.  

 

Erstens. Jugendliche und junge erwachsene 
Flüchtlinge und Asylsuchende, die die Möglich-
keiten und die Voraussetzungen haben, eine Aus-
bildung zu beginnen, können ihrem Ausbildungs-
betrieb häufig nicht zusagen, für diese Ausbildung 
tatsächlich bis zum Abschluss oder im Idealfall 
darüber hinaus zur Verfügung zu stehen.  

 

Das stellt für die Betroffenen eine unzufriedenstel-
lende Situation dar, aber das gilt auch für die Aus-
bildungsbetriebe. Auch für diese ist das nicht ziel-
führend. Die mangelnde Planungssicherheit ist 
sowohl dem Ausbildungserfolg als auch der Per-
sonalplanung abträglich.  

 

Das zweite Problem ist der Zugang zur Berufsaus-
bildungsbeihilfe nach § 56 SGB III. Neben der Fra-
ge, ob eine Ausbildung grundsätzlich förderfähig 
ist, ob sie bei einem anerkannten Ausbildungsträ-
ger stattfindet, ob die Altersgrenze nicht überschrit-
ten wird usw., stellt sich bei ausländischen Auszu-
bildenden darüber hinaus die Frage, ob sie über-
haupt zum förderfähigen Personenkreis gehören. 
Dies hängt maßgeblich von ihrem Aufenthaltstitel, 
von einer vorherigen Erwerbstätigkeit und von der 
bisherigen Aufenthaltsdauer ab.  

 

Ein asylsuchender Ausländer hat in Deutschland 
grundsätzlich keinen gewöhnlichen Aufenthalt, be-
vor sein Asylantrag im Anerkennungsverfahren 
nicht positiv und rechtskräftig festgestellt worden 
ist. Damit ist seine Berufsausbildung leider auch 
nicht förderfähig. Das muss sich ändern. Jugend-
liche Flüchtlinge sind oft während einer Ausbildung 
auf Berufsausbildungsbeihilfe angewiesen.  

 

Meine Damen und Herren! Jungen Menschen eine 
Zukunft zu ermöglichen, ist ein Gebot der Mensch-
lichkeit. Wir müssen jeden Jugendlichen nach Be-
darf bei seiner Ausbildung unterstützen. Ich habe 
das gestern schon erwähnt; ich habe von „ver-
schwendeter Jugend“ gesprochen. Das sind Zu-
stände und wir sprechen hierbei über eine Grö-
ßenordnung von sehr vielen Menschen und müs-
sen deswegen dringend tätig werden.  

 

Dazu gehört auch, die oft hoch motivierten und 
lernbereiten jugendlichen Flüchtlinge bei ihrem 
Ansinnen zu unterstützen. Jungen Asylsuchenden 
eine Ausbildung zu erschweren, zieht wiederum 
enorme Probleme nach sich, und zwar in der Tat 
an jedem Ort auf der Erde, an dem sie später le-
ben werden, und nicht nur hier in Deutschland.  
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Daher ist das ein Antrag, der viel gemeinsam mit 
dem hat, was wir gestern zu Beginn der Sitzungs-
periode beantragt haben. 

 

(Frau von Angern, DIE LINKE: Und der vor 
Ihrem da war!) 

 

- Er war vor unserem da. Aber wir haben ganz be-
stimmt nicht abgeschrieben, weil unser Antrag 
wirklich deutlich komplexer war. Aber es ist egal, 
ist geschenkt.  

 

(Frau von Angern, DIE LINKE: Genau! - Zu-
ruf von Herrn Borgwardt, CDU)  

 

Der Antrag ist richtig und wichtig. Das habe ich 
eben, glaube ich, auch deutlich gesagt. Dabei geht 
es jetzt nicht um irgendeine Nabelschau.  

 

(Frau von Angern, DIE LINKE: Nein! - Wei-
tere Zurufe von der LINKEN)  

 

Deswegen werden wir einer Überweisung des An-
trages selbstverständlich zustimmen. - Vielen herz-
lichen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Danke sehr, Kollege Herbst. - Für die SPD-Frak-
tion spricht der Abgeordnete Herr Mormann.  

 

 

Herr Mormann (SPD):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die Integration von Flüchtlingen ist ei-
ne gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Anstren-
gungen auf beiden Seiten erfordert. „Gesamt-
gesellschaftlich“ bedeutet auch, dass man bei den 
Integrationsbemühungen keine Ebene ausblenden 
darf. Dazu gehören auch der Arbeitsmarkt und der 
Ausbildungsmarkt. Daher ist es richtig und wichtig, 
dass wir heute über dieses Thema diskutieren.  

 

Es ist wichtig, dass sich junge Erwachsene mög-
lichst ohne Zeitverzug in einer Ausbildung wieder-
finden, gerade dann, wenn die Rückkehr in ihr 
Heimatland unwahrscheinlich und schwierig er-
scheint.  

 

Aber auch für unsere Unternehmen gestaltet sich 
die Suche nach Fachkräften und vor allem Auszu-
bildenden zunehmend schwierig. Daher muss das 
Thema der schnellen Integration auf dem Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt als eine Win-Win-Situa-
tion auch für unsere Unternehmen entwickelt wer-
den.  

 

Wir müssen die Unternehmen dahin gehend unter-
stützen, dass wir den vielen Flüchtlingen, unter 
denen zum Teil gut ausgebildeten junge Menschen 
und Fachkräfte sind, einen schnelleren Zugang 
zum Arbeitsmarkt ermöglichen. Daher begrüßen 
wir ausdrücklich die Verkürzung der Zugangsfris-
ten zum Arbeitsmarkt und zur Ausbildung. 

Dass Flüchtlinge seit November schon nach drei 
Monaten arbeiten und eine Ausbildung beginnen 
dürfen - vorausgesetzt, sie finden einen Betrieb, 
der sie einstellen will - ist gut. Dass die Vorrang-
prüfung nur noch für die ersten 15 Monate vor-
geschrieben ist, ist ebenfalls ein Schritt in die rich-
tige Richtung. Für Fachkräfte wird sie komplett ge-
strichen.  

 

In der Vergangenheit wurden die Potenziale der 
jungen Flüchtlinge oft nicht ausreichend für den 
Arbeitsmarkt genutzt. Es ist unabdingbar, die Un-
ternehmen bei ihren Integrationsvorhaben vollkom-
men zu unterstützen. Ein Hindernis von Geflüchte-
ten bei der Integration in die Unternehmen sind oft 
die rechtliche Unsicherheit und eine mangelnd in-
terkulturelle Erfahrung der Betriebe.  

 

Meine Damen und Herren! Nun sind viele junge 
Menschen bei uns vor Ort und es werden mehr 
werden. Die Gründe für ihre Flucht sind furchtbar. 
Aber zur gelebten Teilhabe und zu einer schnellen 
und vor allem gelungenen Integration gehört auch, 
ihnen die Möglichkeit zu geben, eine Arbeit aufzu-
nehmen oder eine Ausbildung zu beginnen. Nach 
der Opulenz der letzten 20 Jahre leiden einige 
Branchen bereits jetzt unter einem erheblichen 
Fachkräftemangel und viele Unternehmen finden 
nicht mehr genügend Auszubildende.  

 

So unternimmt beispielsweise die Industrie- und 
Handelskammer Magdeburg viele Anstrengungen, 
um junge Spanier von einer Ausbildung in Sach-
sen-Anhalt zu überzeugen. Man bedenke: Allein im 
Land Sachsen-Anhalt blieben im Jahr 2014 fast 
700 Lehrstellen unbesetzt, obwohl mehr Unterneh-
men ausgebildet haben und die Übernahmequote 
gestiegen ist.  

 

Jetzt kommen immer mehr Leute ins Land. Sie in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist sowohl integra-
tionspolitisch als auch wirtschaftspolitisch mehr als 
sinnvoll. Wir sehen: Wir müssen Arbeits- und Aus-
bildungsintegration für beide Seiten als Gewinn 
verstehen. Die Rahmenbedingungen müssen da-
her weiter optimiert werden.  

 

Es stellt sich wiederum die Frage: Was können wir 
tun, um die Integration von Asylbewerbern und Ge-
duldeten in Ausbildung und Beschäftigung auszu-
bauen?  

 

Erstens ist die Deutsch-Förderung sicherzustellen. 
Verschiedentlich bieten Länder ebenfalls Orientie-
rungs- und Deutschkurse für Erwachsene an, die 
als Basis für eine weitere Arbeitsmarktförderung 
dienen können. Beispielsweise führt die Landes-
aufnahmebehörde Niedersachsen im Grenzdurch-
gangslager Friedland den Kurs „Wegweiser für 
Deutschland“ durch, ist in Baden-Württemberg im 
Rahmen der vorläufigen Unterbringung sicherzu-
stellen, dass unentgeltlich Grundkenntnisse der 
deutschen Sprache erworben werden können und 
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gibt es in Hessen sprachliche Intensivförderung für 
junge Flüchtlinge.  

 

Zweitens. Wir müssen den Zugang zu integrations-
fördernden Leistungen erleichtern.  

 

Drittens sind gleiche Chancen für Flüchtlinge in 
Schule und Ausbildung zu schaffen. Ein gesicher-
ter Aufenthalt sollte bundesweit während der ge-
samten Ausbildung und nach erfolgreichem Ab-
schluss auch unmittelbar nach dem Abschluss 
über die Ausbildung hinaus rechtssicher, transpa-
rent und einheitlich garantiert werden.  

 

Meine Damen und Herren! Die Kollegen der Frak-
tion DIE LINKE weisen in Ihrem Antrag darauf hin, 
dass, nachdem die Zugangsfristen zum Arbeits-
markt und zur Ausbildung reduziert worden sind, 
auch die Mittel und Instrumentarien der Arbeits-
markt- und Ausbildungsförderung angeglichen 
werden müssen. Das stimmt, springt aber vielleicht 
doch etwas zu kurz.  

 

Monetäre Aspekte, wie BAföG und Ausbildungs-
hilfe, sind ein Aspekt, der betrachtet werden muss. 
In erster Linie aber müssen wir den Kontakt zwi-
schen den jungen Menschen und den Unterneh-
men aufbauen. Dazu braucht es nicht unbedingt 
direkter Geldleistungen. Dazu braucht es Koordi-
nierung, fachkundige Betreuer, dazu braucht es 
das Wissen um die Ausbildung und die Fähigkei-
ten der jungen Menschen, damit Angebot und 
Nachfrage zusammengebracht werden können.  

 

Darüber würden wir gern noch weiter vertieft mit 
Ihnen ins Gespräch gekommen. Wir bitten daher 
um Überweisung des Antrages zur federführenden 
Beratung in den Ausschuss für Arbeit und Soziales 
und zur Mitberatung in den Ausschuss für Wissen-
schaft und Wirtschaft. - Danke schön.  

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Es gibt an Nachfrage von Kollegin Dirlich. Möchten 
Sie diese beantworten? 

 

 

Herr Mormann (SPD): 

 

Ja, gern.  

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Kollegin Dirlich, bitte.  

 

 

Frau Dirlich (DIE LINKE): 

 

Herr Mormann, Frau Kollegin Görke hat hier ein 
Beispiel genannt. In diesem Beispiel hatte der jun-
ge Mann einen sehr guten Kontakt zu dem Unter-
nehmen; er hat dort ein Praktikum gemacht. Er 
hatte sehr gute Kontakte überallhin, also alles das, 
was Sie gerade eben gefordert haben. 

Gescheitert ist er daran, dass das Geld nicht aus-
gereicht hat. Gescheitert ist er daran, dass er kei-
ne ausbildungsbegleitende Beihilfe bekommen hat, 
die ihn unterstützt. Gescheitert ist er daran, dass 
er keinen Stützunterricht bekommen konnte und 
weil die Fristen einfach noch nicht abgelaufen wa-
ren. Daran ist er gescheitert, nicht an fehlenden 
Kontakten zum Unternehmen, nicht an fehlendem 
Willen und nicht daran, dass das Unternehmen da-
ran gezweifelt hätte, dass er die Ausbildung schaf-
fen könne.  

 
 

Herr Mormann (SPD): 

 

Ich habe jetzt Ihre Frage nicht erkannt. 

 

(Frau von Angern, DIE LINKE: Sie war em-
pört!)  

 

- Ach so, dazu diene ich gern. - Danke schön. 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Mormann. - Wir können an die-
ser Stelle Damen und Herren des Sozialverbandes 
Deutschland aus Salzwedel begrüßen. Seien Sie 
recht herzlich willkommen! 

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Frau Görke, Sie haben die Möglichkeit zu erwi-
dern. - Frau Görke verzichtet. Dann treten wir jetzt 
in das Abstimmungsverfahren zur Drs. 6/4057 ein. 
Es wurde beantragt, den Antrag zur federführen-
den Beratung in den Ausschuss für Arbeit und So-
ziales - ich sehe Nicken - und zur Mitberatung in 
den Ausschuss für Wissenschaft und Wirtschaft zu 
überweisen. Ist das richtig? - Dann lasse ich dar-
über gemeinsam abstimmen. 

 

Wer der Ausschussüberweisung zustimmt, den bit-
te ich um das Kartenzeichen. - Das sind alle Frak-
tionen. Damit ist der Antrag in die genannten Aus-
schüsse überwiesen worden. Wir verlassen den 
Tagesordnungspunkt 15. 

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 16 auf: 

 
 
 

Erste Beratung 

 

Situation unbegleiteter minderjähriger Flücht-
linge verbessern 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/4058 

 

Änderungsantrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN - Drs. 6/4114 

 
 
 

Einbringerin ist die Abgeordnete Frau Hohmann. 
Bevor Frau Hohmann den Antrag einbringt, kön-
nen wir Damen und Herren des Soziokulturellen 
Frauenzentrums Dessau begrüßen. Seien auch 
Sie herzlich willkommen!  

 

(Beifall im ganzen Hause) 
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Frau Hohmann, Sie haben das Wort. 

 
 

Frau Hohmann (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren!  

 

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf För-
derung seiner Entwicklung und auf Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“  

 

Dieser in § 1 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
verankerte Grundsatz muss auch uneingeschränkt 
für Flüchtlingskinder gelten, unabhängig davon, ob 
sie in Begleitung der Eltern, anderer Personen 
oder unbegleitet in unser Land eingereist sind. 

 

Immer mehr Minderjährige sind ohne Eltern auf der 
Flucht. Allein in Deutschland waren es im vorigen 
Jahr 4 399 Kinder und Jugendliche, die hier Zu-
flucht suchten. In Sachsen-Anhalt hat sich deren 
Zahl von 2013 bis 2014 auf 106 Personen mehr 
als verdoppelt.  

 

Laut Informationen aus dem Landesjugendhilfe-
ausschuss und der Antwort auf die Kleine Anfrage 
meiner Kollegin Henriette Quade ist von weiteren 
Steigerungen bei den UMF-Fallzahlen auszugehen. 
UMF bedeutet „unbegleitete minderjähriger Flücht-
linge“. 

 

Warum erhöhen sich die Zahlen so stark? - Einige 
kinderspezifische Fluchtgründe sind zum Beispiel 
die Rekrutierung in den Armeedienst, die soge-
nannten Kindersoldaten, aber auch die Zwangs-
verheiratung oder eine geschlechtsspezifische Ver-
folgung, Flucht vor sexueller Gewalt und vieles 
mehr. Auf den Internetseiten vom Bundesfachver-
band unbegleitete minderjähriger Flüchtlinge e. V. 
und Refugium e. V. sind weitere Gründe nachzu-
lesen, weshalb Kinder und Jugendliche aus ihren 
Heimatländern flüchten. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Auf Initiative des 
Bundesrates plant die Bundesregierung ein Gesetz 
zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung 
und Betreuung ausländischer Kinder und Jugend-
licher. Die auf Bundesebene angedachte Neurege-
lung der Verteilung unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge wird die Herausforderungen auch für 
die Kommunen in Sachsen-Anhalt noch erhöhen.  

 

Bereits im Anhörungsverfahren zum Gesetzent-
wurf gab es viele Stellungnahmen von Verbänden 
und Vereinen. Dabei war die Rede davon, Auf-
nahmekonzepte zu erarbeiten und Gelder zu ver-
teilen, statt Kinder umherzuschieben. Es gab auch 
die Forderung nach dem Aufbau von kompetenten 
Strukturen vor Ort. Ebenfalls hat sich die Kinder-
kommission des Bundestages mit einem eigenen 
Positionspapier eingebracht.  

 

Unter der Überschrift „Bei allen die unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge betreffenden Entschei-

dungen muss in jedem Falle das Kindeswohl als 
Maßstab dienen“ stellte die Kommission 13 Forde-
rungen auf. Einige davon sind auch in unserem 
Antrag zu finden. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Ebenfalls aus-
schlaggebend für unseren Antrag waren die vielen 
Gespräche, die wir vor Ort mit Verantwortlichen in 
Einrichtungen und Institutionen führten. Dabei 
wurde sehr deutlich, wo in unserem Land noch der 
Schuh drückt. Diese Informationen fanden eben-
falls Eingang in unseren Antrag. An dieser Stelle 
möchte ich auch im Namen meiner Fraktion den 
Gesprächspartnerinnen noch einmal Dank sagen, 
auch für die offenen und kritischen Worte. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Nun zum Antrag selbst. Einen Schwerpunkt bildet 
der Dialog mit den verantwortlichen Landkreisen. 
Wir sind der Auffassung, dass eine gelingende 
Aufnahme von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen die Schaffung von Netzwerken vor-
aussetzt. Gute Erfahrungen haben gezeigt, dass 
die Kooperation verschiedener Akteure, ein vor Ort 
passendes Aufnahmekonzept und erfolgreiche 
Strukturen für die Kinder und Jugendlichen von 
großer Bedeutung sind.  

 

Die Jugendhilfe erhält in diesem Netzwerk die Auf-
gabe der Koordinierung. Dabei zielen wir darauf 
ab, dass beim Umgang mit unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen stets das Kindeswohl Vor-
rang hat und die Unterbringung in Einrichtungen 
erfolgt, die in Kommunen mit guter öffentlicher In-
frastruktur und bedarfsgerechten medizinischen, 
sozialen sowie therapeutischen Angeboten gele-
gen sind. 

 

Eine weitere unbefriedigende Situation ist die 
Handhabung des Altersfeststellungsverfahrens. 
Das Thema spielte in den letzten Monaten eine 
wesentliche Rolle. Auch hierbei gibt es viele unter-
schiedliche Prozeduren in den Bundesländern. 
Besonders kritisch ist dabei die Altersfeststellung 
über das Röntgen der Handknochen. Hierbei 
herrscht eine Schwankungsbreite von bis zu drei 
Jahren. 

 

Bei uns im Land ist das Jugendamt Harz für die Al-
tersfeststellung zuständig. Diese erfolgt über eine 
Inaugenscheinnahme. Bei der Entscheidung wäre 
es vorteilhaft, die Expertise einer zweiten fachlich 
erfahrenen Person hinzuziehen zu können.  

 

Dieser Vorschlag stammt nicht von uns, sondern 
ebenfalls von Fachkräften, die langjährige Er-
fahrung in diesem Bereich haben und sich für 
das Vier-Augen-Prinzip aussprechen. Das Vier-
Augen-Prinzip ermöglicht natürlich keine 100-pro-
zentige Sicherheit, ist aber gegenüber der der-
zeitigen Praxis ein wesentlicher Gewinn. 

 

Eine weitere Forderung unseres Antrages bezieht 
sich auf das Erlernen der deutschen Sprache. Wir 
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sprechen uns dafür aus, dass bereits vor dem Be-
ginn der Schulpflicht Maßnahmen zu organisieren 
sind, die „Deutsch als Fremdsprache“ als verläss-
liches Angebot für minderjährige Flüchtlinge er-
möglichen. Dazu gab es, wie wir gestern gehört 
haben, den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! Bereits im De-
zember wurde im Landesjugendhilfeausschuss bei 
der Gesprächsrunde zur Situation unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge sowohl von den Mit-
arbeiterinnen der Clearingstelle in Magdeburg als 
auch von dem Vertreter von Refugium e. V. die 
Schaffung einer zweiten Clearingstelle angeregt. 
Auch die Landesregierung hat mehrfach die Not-
wendigkeit einer zweiten Clearingstelle in Sach-
sen-Anhalt betont.  

 

Diesen Vorschlag halten auch wir für zielführend 
und haben ihn in unserem Antrag aufgenommen. 
Als geeigneten Ort empfehlen wir die Stadt Halle, 
da dort bereits gute Netzwerkstrukturen vorhanden 
sind. 

 

Nun noch einige Anmerkungen zum Änderungs-
antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Die Schaffung lokaler Kompetenzzentren können 
wir mittragen. In vielen Stellungnahmen zum Ge-
setzentwurf der Bundesregierung wurde diese 
Forderung als eine geeignete Maßnahme für die 
gelingende Integration von unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlingen von Verbänden favorisiert.  

 

Ebenfalls unterstützen wir die Erstellung von In-
formationsmaterial für minderjährige unbegleitete 
Flüchtlinge in altersangemessener Sprache und in 
Übersetzung in mehrere Sprachen. 

 

Für eine zügige Umsetzung unserer Forderungen 
im Interesse der unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge schlage ich Ihnen vor, über unseren 
Antrag direkt abstimmen zu lassen. Eine Überwei-
sung in die entsprechenden Ausschüsse würde 
nur eine Zeitverzögerung zur Folge haben. Wir ha-
ben auch von den Ministern gehört, dass wir an 
dieser Stelle dringend eine Lösung brauchen.  

 

Sollten sich die Fraktionen der CDU und der SPD 
jedoch einer Direktabstimmung verweigern, tragen 
wir logischerweise eine Ausschussüberweisung 
mit. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Frau Kollegin Hohmann, für die Ein-
bringung. - Für die Landesregierung spricht Minis-
ter Herr Bischoff. 

 

 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales:  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
verzichte jetzt auf den Beginn meiner letzten Rede, 

weil das Anliegen grundsätzlich zu verfolgen ist. 
Aber es gibt natürlich Aktivitäten, die längst in 
Gang gesetzt worden sind. Mir stellt sich allerdings 
die Frage, Frau Hohmann - - Wo sitzt sie denn? 

 

(Frau Hohmann, DIE LINKE, winkt)  

 

Ich suche Sie immer dort hinten. 

 

(Zuruf von Herrn Henke, DIE LINKE) 

 

- Näher nach vorn rücken, das ist gut. - Also: Mir 
stellt sich die Frage, worum es Ihnen bei dem An-
trag geht. Geht es um die unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge, die jetzt in Sachsen-Anhalt 
sind, oder beziehen Sie sich auf die Situation, wie 
sie kommen wird? Das hat sich mir bei Ihrer Rede 
nicht ganz erschlossen. 

 

Die Herausforderungen, die vor uns stehen, wer-
den ganz andere sein als die, die wir jetzt zu be-
wältigen haben. Ich habe auch die Bemerkung 
nicht verstanden, dass es bereits Netzwerkerfah-
rungen gibt. Denn wir haben nur sehr wenige un-
begleitete minderjährige Flüchtlinge in Sachsen-
Anhalt. In Magdeburg sind es 30 oder 40; so ge-
nau weiß ich das jetzt nicht. Jedenfalls waren es 
immer sehr wenige. Das wird in Halle nicht anders 
sein. Im ländlichen Bereich sind es noch viel weni-
ger. 

 

Das liegt daran, dass bisher geregelt war, dass 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in den Län-
dern bleiben, in denen sie ankommen. Deshalb 
haben die Städte Hamburg - mit Flugplatz und Ha-
fen -, Frankfurt und München seit dem letzten 
Jahr, seit dem Beginn der Flüchtlingsbewegung, 
enorme Schwierigkeiten, die unbegleiteten minder-
jährigen Flüchtlinge unterzubringen. 

 

Von den Hamburger Kollegen wurde gesagt, dass 
sie nicht nur darüber nachdenken, Container zu 
nutzen, sondern sogar Zelte aufzubauen. Sie ha-
ben nicht mehr genügend Jugendeinrichtungen zur 
Verfügung. Es fehlen auch Kindergartenplätze, 
Pflegeeltern und Ähnliches. 

 

Ich habe mich erst in Berlin bei der Stelle, die 
für Flüchtlinge zuständig ist, kundig machen müs-
sen, weshalb so viele unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge, also Personen unter 18 Jahren, ohne 
Eltern zu uns kommen. Wer schickt sie eigentlich 
hierher? Können sie sich selbst ins Flugzeug set-
zen?  

 

Solche Fragen stellt man sich ja. Es handelt sich 
um junge Leute, die manchmal gar nicht wissen, 
ob ihre Eltern überhaupt noch leben, oder deren 
Eltern auf der Flucht sind. Sie werden zum Teil von 
anderen einfach mitgenommen, damit sie bei uns 
in einem sicheren Hafen landen. Es sind Kinder 
und Jugendliche, die traumatisiert sind und mit 
dem Leben nicht so gut zurechtkommen. 

 

Ich habe vor mehr als einem Jahr in der Fach-
ministerkonferenz eigenständig den Vorschlag ge-
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macht, ohne mich mit den Kollegen aus den neuen 
Ländern abzustimmen, diese Flüchtlinge in den 
neuen Ländern aufzunehmen, weil sie durchaus 
die entsprechenden Kapazitäten haben. Wir zah-
len derzeit mehr als 17 Millionen € an die Länder, 
die diese Flüchtlinge aufnehmen, haben aber 
selbst Kapazitäten, um dies zu tun.  

 

Ich freue mich, dass im letzten Jahr viele Träger, 
beispielsweise das Deutsche Rote Kreuz, kirch-
liche Organisationen und das Jugendherbergswerk 
- ich habe sicherlich viele vergessen -, die ihnen 
zur Verfügung stehenden Kapazitäten angeboten 
haben und zugesagt haben, sich um die Flücht-
linge zu kümmern.  

 

Sie haben völlig Recht, wenn Sie sagen, dass die-
se Angebote gezielt angenommen werden müssen 
und man auf diese Strukturen zugreifen muss. 
Deshalb sind meine Mitarbeiter beinahe wöchent-
lich in den Ländern, in München, in Frankfurt und 
in Hamburg unterwegs, um Erfahrungen zu sam-
meln.  

 

Jeder Mensch, aber besonders Kinder haben das 
Recht, menschenwürdig groß zu werden. Gerade 
für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die 
auf der Flucht sind und die Lebensumstände hinter 
sich haben, die keine Zukunft versprechen, ist es 
ungeheuer wichtig, dass wir ihnen die Möglichkeit 
schenken, gut zu leben.  

 

Diese jungen Menschen werden auch auf Dauer in 
Deutschland bleiben, weil sie niemanden mehr ha-
ben. Sie müssen gut ausgebildet werden und sie 
müssen gut groß werden, damit sie hier auf Dauer 
eine Heimat finden und auf Dauer, wenn sie es 
denn wollen, hier leben können.  

 

Deshalb muss das Kindeswohl an erster Stelle 
stehen. Es ist auch erforderlich, dass in den Ein-
richtungen, die wir haben, bzw. in den Pflegefami-
lien, die sich dazu bereit erklären, familiäre und 
persönliche Bindungen entstehen, weil sie sie drin-
gend benötigen, um sich entwickeln zu können.  

 

Die Clearingstelle in Magdeburg ist die erste An-
laufstelle. Diese Clearingstelle hat schon entspre-
chende Erfahrungen und weiß, was gebraucht 
wird. Diese Stelle macht eine wirklich sehr, sehr 
gute Arbeit.  

 

Mit Blick auf die Jugendämter wissen wir noch 
nicht genau, wie die Gerichte entscheiden. Vor-
münder werden durch das jeweils zuständige Ge-
richt bestellt. Darauf haben wir keinen Einfluss. In 
Sachsen-Anhalt gibt es den vom Land geförderten 
Vormundschaftsverein Refugium e. V., der auf das 
Führen von Vormundschaften für unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge spezialisiert ist. Die Gerichte 
folgen nicht in allen Fällen der Empfehlung, die 
dieser Verein ausspricht.  

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins 
Refugium e. V. haben jedoch bei den meisten 

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die in 
Sachsen-Anhalt untergebracht und betreut wer-
den, die Vormundschaft übernommen.  

 

Die Vormünder des Vereins Refugium e. V. si-
chern in Zusammenarbeit mit den Jugendämtern 
über die Jugendhilfe unter anderem die Möglich-
keit des Schulbesuchs ab und unterstützen die Ju-
gendlichen auch bei der Suche nach einer Berufs-
ausbildung.  

 

An die Kommunen sind Handreichungen verteilt 
worden, um den Umgang mit diesen Kindern und 
Jugendlichen, sofern sie auf die Kommune verteilt 
würden, zu unterstützen. Die dritte Auflage ist im 
Jahr 2010 erschienen. Sie haben Recht, wenn Sie 
sagen, dass wir die Jugendämter und die Kommu-
nen vor Ort rechtzeitig informieren müssen.  

 

Ich wäre dankbar, wenn dieser Antrag an den 
Ausschuss überwiesen wird und heute nicht direkt 
darüber abgestimmt wird, weil die darin enthalte-
nen Vorschläge teilweise bereits überholt sein 
könnten; denn der Bund plant, eine Änderung im 
SGB VIII vorzunehmen, um das Bundesprogramm 
„Willkommen bei Freunden“ gemeinsam mit den 
Kinder- und Jugendstiftungen umzusetzen.  

 

Die Mitarbeiter von sechs regionalen Servicebüros 
sollen konkrete Angebote erhalten, die sie vor al-
lem bei der Etablierung lokaler Bündnisse als Be-
hördenverein und der Bildung von Flüchtlingsein-
richtungen vor Ort unterstützen.  

 

Als Land haben wir derzeit keinen Einfluss auf die-
ses Programm und arbeiten daran auch nicht mit. 
Wir sind gespannt, was der Bund tut, und be-
grüßen diese Initiative.  

 

Ein schwieriger Punkt - das wird nicht alle interes-
sieren - ist die Finanzierung; denn zurzeit haben 
die Länder diese Angebote im Nachhinein mit fi-
nanziert. Zu Beginn haben wir 4 Millionen € dafür 
bezahlt; nunmehr sind es 17 Millionen €.  

 

Wenn die Kinder und Jugendlichen künftig nach 
dem Königsteiner Schlüssel verteilt werden, dann 
muss auch die Finanzierung geregelt werden und 
dann muss auch das, was wir jetzt im Nachhinein 
zahlen, verrechnet werden. Sonst ist damit eine 
doppelte Belastung verbunden. Zudem muss si-
chergestellt werden, in welcher Form die Gelder an 
die kommunale Ebene ausgereicht werden.  

 

Deshalb bin ich etwas unsicher, ob die Forderung, 
eine zweite Clearingstelle einzurichten, jetzt sinn-
voll ist. Man sollte erst einmal abwarten, was der 
Bund mit Blick auf die Strukturen vorschlägt. Was 
dann zu tun ist, sollte man entscheiden, wenn der 
Gesetzentwurf zum SGB VIII vorliegt.  

 

Wenn dieser Antrag oder ein ähnlicher Antrag 
noch einmal im November oder Dezember 2015 
gestellt werden würde, dann wären wir mit Sicher-
heit weiter, weil die Verteilung nach dem König-
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steiner Schlüssel wahrscheinlich ab 1. Januar 2016 
praktiziert wird. Bis dahin wird man sich auch über 
die Finanzierung im Klaren sein.  

 

Im Augenblick arbeiten wir mit allen Beteiligten, al-
so mit den Kommunen und dem Landkreistag, da-
ran, möglichst schon jetzt die Strukturen zu schaf-
fen, damit die Kinder und Jugendlichen dort recht-
zeitig und gut ankommen.  

 

Sie haben auf zwei Probleme hingewiesen. Wir 
benötigen für die Kinder im Kindergartenalter gute 
Möglichkeiten. Dies ist übrigens nicht ganz so 
schwierig, weil sie die Sprache am schnellsten ler-
nen - in den Kindertageseinrichtungen meist schon 
nach einem Vierteljahr. Darüber hinaus müssen 
wir die Erzieherinnen und Erzieher vorher informie-
ren, weil der Umgang mit dem kulturellen Hinter-
grund der Eltern im Vordergrund stehen muss.  

 

Für die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen 
muss in der Schule Deutschunterricht angeboten 
werden. Das unterstütze ich. Schwieriger ist es bei 
denjenigen, die nicht mehr schulpflichtig sind, also 
den 16,- 17- oder 18-Jährigen.  

 

Diese Jugendlichen müssen wirklich in Ausbildung 
kommen und sie dürfen auch nicht in den länd-
lichen Räumen - das ist meine Ansicht - unterge-
bracht werden, wo sie dann nichts zu tun haben. 
Wenn 16-, 17- oder 18- Jährige, die voller Taten-
drang stecken, nichts zu tun haben, dann machen 
sie Unsinn. Das ist auch die Altersgruppe, die am 
meisten Schwierigkeiten macht. Man muss sie 
deshalb in Ausbildung bringen, damit sie jeden 
Tag etwas zu tun haben. Sie wollen es auch; denn 
es ist nicht so, dass man sie dort hinbringen müss-
te. Vielmehr sind sie hochmotiviert. Wir haben an 
dieser Stelle genügend zu tun.  

 

Ich glaube aber, dass gerade Sachsen-Anhalt mit 
den vorhandenen Strukturen gut aufgestellt ist und 
eine echte Zukunftsperspektive für die Betroffenen 
und auch für unser Land bietet.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Minister. - Wir treten jetzt in eine 
Fünfminutendebatte ein. Ich würde darum bitten, 
die fünf Minuten Redezeit einzuhalten, auch wenn 
der Minister die Redezeit bei diesem wichtigen 
Thema verdoppelt hat. Wir versuchen, die fünf Mi-
nuten Redezeit einzuhalten. - Als Erster hat Herr 
Jantos für die CDU-Fraktion das Wort.  

 
 

Herr Jantos (CDU):  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Wir alle stehen vor großen Herausforde-
rungen bei der Aufnahme und Unterbringung von 
Flüchtlingen. Ein besonderes Augenmerk müssen 
wir auf allein einreisende Kinder und Jugendliche 
legen.  

Man muss sich diesbezüglich auch einmal vor 
Augen führen, wie groß die Not sein muss, wenn 
Eltern ihre Kinder allein in die Welt schicken in der 
Hoffnung, dass sie dort ein besseres Leben haben. 
Es ist aber auch möglich - der Minister sagte es -, 
dass sie keine Eltern mehr haben und unter 
Mühen und unsäglichen Umständen den Weg in 
unser Land finden. Diesen Kindern muss unsere 
besondere Aufmerksamkeit und unsere besondere 
Fürsorge gelten.  

 

Wenn diese Jugendlichen - das bewegt mich - ir-
gendwann lesen können und diese Debatten, die 
wir von rechts haben, in unseren Tageszeitungen 
und Journalen verfolgen, dann muss ihnen das 
auch sehr nahe gehen; denn die meisten - ich 
kenne einige - kommen hierher und denken, 
Deutschland ist ein Land, in dem Ordnung und 
Sicherheit herrschen und eine Schulpflicht besteht, 
und in dem sie ihr Leben gut aufbauen können.  

 

(Frau Niestädt, SPD: Das ist auch wahr!) 

 

Kinder geben sich auch oft als Erwachsene aus, 
um in Ruhe gelassen zu werden. Ältere suchen 
Schutz im Jungsein. Dies ist alles schon gesagt 
worden. Dies hängt sicherlich mit den unterschied-
lichen Traumata zusammen. Viele der minderjähri-
gen Flüchtlinge haben Dinge erlebt, die wir uns 
kaum vorstellen wollen und können.  

 

Der uns vorliegende Antrag zielt auf eine schnelle 
und individuelle Hilfe ab. Das ist auch gut so. Aber 
wenn wir Kinder bis 18 Jahre in Einrichtungen der 
Jugendhilfe unterbringen wollen, dann brauchen 
wir Plätze, und wir brauchen vermutlich mehr Plät-
ze, als aktuell zur Verfügung stehen. Die Frage ist 
also, was brauchen wir und wo schaffen wir erfor-
derlichenfalls neue Einrichtungen oder Unterbrin-
gungsmöglichkeiten.  

 

Außerdem wäre zu klären, ob es besser ist, Ein-
richtungen der Jugendhilfe nur für Flüchtlingskin-
der zu schaffen - wegen der unterschiedlichen 
Traumata scheint mir dies zumindest eine Überle-
gung wert zu sein -, oder ob wir wegen der 
Sprachförderung und Integration eher eine Einrich-
tung, in der deutsche Kinder und Flüchtlingskinder 
gemeinsam untergebracht werden, favorisieren.  

 

Da die Zahl der Flüchtlingskinder schneller steigen 
wird, weil wir sie demnächst - das haben wir auch 
gerade gehört - nach dem Königsteiner Schlüssel 
zugewiesen bekommen, brauchen wir schnelle 
Antworten. 

 

Es müssen auch die folgenden Fragen geklärt 
werden: Wie schnell wird ein Vormund bestellt? 
Wie viele Personen stehen dafür zur Verfügung? 
Wie werden die Kinder beschult und ausgebildet? 

 

Meine Damen und Herren! Nach der Einbringungs-
rede und dem Redebeitrag der Landesregierung 
bin ich hin- und hergerissen, welcher Darstellung 
ich eher glauben sollte. Selbstverständlich wird in 
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unserem Land viel gemacht. Dies hat die Rede 
des Ministers auch deutlich gezeigt. Wir müssen 
uns aber diesem neuen Bedarf, der auf uns zu-
kommen wird, anpassen.  

 

Um sich mit diesem Antrag vertieft im Ausschuss 
für Arbeit und Soziales befassen zu können und im 
Interesse der unbegleiteten minderjährigen Flücht-
linge Antworten und Lösungen für diese Aufgaben 
zu suchen, neigen wir dazu, diesen Antrag an den 
Ausschuss für Arbeit und Soziales zu überweisen.  

 

Ich würde mich mit der Bitte an die Vorsitzende 
wenden - ich sehe sie gerade nicht -, dass wir die-
ses Thema nicht irgendwann behandeln, sondern 
es auf unserer Liste ganz weit nach oben setzen. 
Wir beantragen die Überweisung des Antrages an 
den Ausschuss für Arbeit und Soziales. - Ich be-
danke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Kollege Jantos. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abgeord-
nete Frau Lüddemann.  

 

 

Frau Lüddemann (GRÜNE): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordneten! Ich freue mich, 
dass es Konsens in diesem Hohen Hause ist, dass 
das Kindeswohl bei jedem Kind - das gilt eben 
auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge - 
Vorrang haben muss. Dies sagen nicht nur wir, 
sondern zuallererst die UN-Kinderrechtskonvention 
in Artikel 3 Abs. 1. Dies muss auch das Ziel unse-
res Handelns sein.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Aus diesem Grund freue ich mich sehr, dass wir 
das Thema heute aus der jugendpolitischen Pers-
pektive und eben nicht - ich will keinem Kollegen 
zu nahe treten - aus der innenpolitischen Pers-
pektive diskutieren; denn - das hat Kollege Rotter 
auch dargestellt - die Kinder haben wirklich 
Schreckliches erlebt.  

 

(Herr Rotter, CDU: Kollege Jantos!)  

 

- Sie sind im Bereich Soziales so präsent bei mir. 
- Kollege Jantos, entschuldigen Sie, dass ich Sie 
eben verwechselt habe.  

 

Als ich mit einigen dieser Kinder und Jugendlichen 
sprechen konnte, war ich sehr beeindruckt. Es ist 
unvorstellbar - manche Deutsche wissen nicht, wie 
sie nach Prag einreisen können -, was diese 
Kinder und Jugendlichen wirklich alles geschafft 
haben, was sie erreicht haben, wie sie diese 
Traumata hintenan stellen und wie sie die weiten 
Wege hierher bewältigen konnten. Dieses Poten-
zial - deswegen ist mir das wichtig; das will ich an 

dieser Stelle deutlich sagen - sollten wir auch nut-
zen. 

 

Diese Kinder und Jugendliche sind hoch motiviert, 
die deutsche Sprache zu erlernen. Sie sind hoch 
motiviert, sich hier zu integrieren, Schulabschlüsse 
zu erreichen, Ausbildungen zu absolvieren und 
Studienabschlüsse zu erreichen. Das sollten wir 
für unser Land nutzen. 

 

Aber zuallererst - das ist, glaube ich, der Kern der 
Debatte - geht es um ein Gebot der Menschlich-
keit, nämlich diese Kinder und Jugendlichen ent-
sprechend zu empfangen, willkommen zu heißen 
und ihnen ein Ankommen zu ermöglichen. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Deswegen - das will ich an der Stelle auch sagen - 
ist es gut und richtig, dass das Land die Mittel für 
die Clearingstelle und für den Verein Refugium 
aufgestockt hat. Das sind erste Schritte, um die-
sem Gebot gerecht zu werden. Aber das kann und 
darf nicht alles sein. Es ist schon mehrfach ange-
sprochen worden, dass sich die Zahl der Kinder 
und Jugendlichen, die allein und unbegleitet in 
Sachsen-Anhalt aufschlagen werden, drastisch er-
höhen wird. 

 

Im Landesjugendhilfeausschuss kam auch zur 
Sprache - das Bundesgesetz ist immer noch in 
Arbeit; es befindet sich derzeit wohl in der Mit-
zeichnung -, dass sich die Zahl der unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlinge von 55 im Jahr 2014 
auf 818 und möglicherweise sogar noch mehr 
erhöhen könnte, wenn der Königsteiner Schlüssel 
auch auf diese Flüchtlinge angewendet wird. 
Das ist exorbitant. Darauf müssen wir uns vorbe-
reiten. 

 

Deswegen stimmt meine Fraktion inhaltlich voll 
und ganz dem zu, was die LINKE hier vorgeschla-
gen hat. Die Standards der Unterbringung müssen 
klar sein. Die nötigen jugendadäquaten Sozialräu-
me müssen gegeben sein. Der schnelle Zugang zu 
Deutschunterricht und zum Ausbildungsmarkt ist 
entscheidend für das Ankommen der jugendlichen 
Flüchtlinge. Ich will jetzt nicht alle Punkte wieder-
holen, die die DIE LINKE und die Kollegin Hoh-
mann in ihrem Antrag dargestellt haben. 

 

Einen Punkt - das will ich auch noch ausführen; 
dankenswerterweise ist es übernommen worden - 
wollen wir präzisieren. Wir haben einen Ände-
rungsantrag gestellt, in dem wir gesagt, wir müs-
sen das Kinder- und Jugendhilferecht, das natür-
lich die Grundlage unseres Handelns ist, auch ein 
bisschen flexibel handhaben. Wir glauben, dass es 
nicht sinnvoll ist, für die unbegleiteten minderjähri-
gen Flüchtlinge bei allen örtlichen Trägern der Ju-
gendhilfe entsprechende Kompetenzen aufzubau-
en. Diese sollten konzentriert werden. Wir halten 
also eine zweite Clearingstelle in Halle für adä-
quat. 
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Ich habe die Kollegin Hohmann anders als der 
Minister so verstanden, dass es dort insgesamt 
gute Strukturen im Bereich der Kinder- und Ju-
gendhilfe gibt. Natürlich kann es im ganzen Land 
nirgendwo Strukturen für den Umgang mit UMF, 
also mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
gen, geben. Ich habe eben die Zahl genannt. 
Das kann schlicht und ergreifend nicht der Fall 
sein. 

 

Zum bundesweiten Verteilungsschlüssel habe ich 
eben schon etwas ausgeführt. Deswegen ist es, 
glaube ich, richtig, sich an ein Jugendamt oder an 
mehrere Jugendämter zu wenden, die diese Kom-
petenzen dann bündeln und aufbauen. Es würde 
natürlich nahe liegen, wenn wir eine Clearingstelle 
in Magdeburg und eine Clearingstelle in Halle ha-
ben, dass diese beiden Jugendämter diese Auf-
gaben dann wahrnehmen. 

 

Vielleicht sollte man das Jugendamt - wenn ich 
das anregen darf - im Harz noch mit einbeziehen, 
weil dort - auch das hat die Kollegin Hohmann 
ausgeführt - die Inaugenscheinnahme zur Alters-
feststellung angesiedelt ist. Das wäre vielleicht 
noch eine Sache, die man mit bedenken sollte. 

 

Wir haben als Politik das Ziel klar auszugeben, wie 
wir vorgehen wollen. Das ist die Konzentration in 
Kompetenzregionen. Ich bin froh, dass dieser An-
trag übernommen wird, und würde mich auch der 
Überweisung in den Ausschuss für Arbeit und So-
ziales, die der Kollege Jantos angeregt hat, an-
schließen, damit wir darüber dann dort entspre-
chend inhaltlich und natürlich auch schnell beraten 
können.  

 

Denn es wurde signalisiert, dass das Bundes-
gesetz noch vor dem Sommer oder am Anfang des 
Sommers kommen soll. Dann wird es aufgrund der 
Notwendigkeit und des Drängens der betroffenen 
Länder wie zum Beispiel Hamburg, die inzwischen 
gar nicht mehr wissen, wie sie das alles händeln 
sollen, sicherlich auch sehr schnell zum Zuge 
kommen. 

 

Ich glaube, da sind wir eher schon zu spät als zu 
früh dran. Deswegen müssen wir das auch im 
Ausschuss schnell behandeln. Ich hoffe, dass der 
Konsens, der sich heute hier in diesem Hause 
doch abzeichnet, dann auch dort zu einem schnel-
len Umsetzen der in Rede stehenden inhaltlichen 
Paradigmen führt. In diesem Sinne danke ich für 
Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die zügige 
Debatte im Ausschuss. - Danke. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Kollegin Lüddemann. - Für die SPD-
Fraktion spricht der Abgeordnete Herr Wanzek. 

Herr Wanzek (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Erst einmal ein paar Sachen. Herr Jantos, 
Sie fühlten sich vorhin hin- und hergerissen zwi-
schen den Ausführungen von Frau Hohmann und 
denen des Ministers. Sie können beiden glauben. 
Einmal sind wir schon auf dem Weg und machen 
auch viel in dem Bereich, und auch Gutes. Aber 
- Frau Hohmann hat es schon festgestellt - wir 
werden eine steigende Zahl von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen haben, auf die wir uns 
einstellen müssen. Deshalb sind beide Ausführun-
gen eigentlich treffend. Wir müssen dann bloß im 
Ausschuss für uns zusammenfassen, was wir ma-
chen wollen. 

 

Frau Lüddemann, weil Sie so betont haben, dass 
es schön ist, dass die Sozialpolitiker sprechen und 
nicht die Innenpolitiker. Für meine Fraktion kann 
ich auf jeden Fall sagen - ich glaube, das ist auch 
bei der CDU so -, auch für unsere Innenpolitiker 
steht das Kindswohl mit an erster Stelle und ist ein 
wichtiger Punkt. Das wollte ich bloß noch einmal 
erwähnen.  

 

(Beifall bei der SPD - Frau Lüddemann, 
GRÜNE: Sehr gut!) 

 

Inhaltlich wurde schon ganz viel gesagt. Des-
wegen werde ich mich da kurz fassen. Es ist nicht 
so, dass wir jetzt warten, bis das Gesetz da ist. Ich 
weiß, dass sich auch schon die interministerielle 
Arbeitsgruppe Asyl um das Thema gekümmert und 
geguckt hat, was sie machen könnten. Auch da ist 
die Diskussion über eine zweite Clearingstelle auf-
gekommen. 

 

Wir wissen nicht, wie viele Kinder kommen wer-
den. Wir müssen schauen; vielleicht brauchen wir 
noch eine mehr. Das werden wir dann sehen. Es 
stimmt, das Gesetz auf der Bundesebene soll noch 
von der Sommerpause kommen. Dann werden wir 
mehr wissen. Dann können wir auch gezielt für uns 
entscheiden, was wir machen können und wie.  

 

Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir es 
schaffen, für die unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge ein Verfahren zu finden, in dem sie ein 
Gefühl von Geborgenheit bekommen, mit dem 
ihnen Zeit gegeben wird, anzukommen, in dem 
ihnen die Möglichkeit gegeben wird, ihr Erlebtes in 
Einzelgesprächen und in Gruppengesprächen zu 
verarbeiten, und in dem man ihnen von Anfang an 
Deutsch beibringt oder - das wurde noch nicht er-
wähnt - Lesen und Schreiben. Viele können gar 
nicht lesen. Wir müssen ihnen auch erst einmal 
Lesen und Schreiben beibringen - das gehört dann 
auch dazu - und sie dann bei der Entwicklung ihrer 
eigenen neuen Perspektive unterstützen. Da ist die 
Clearingstelle in Magdeburg ein gutes Beispiel. 
Das müssten wir quasi kopieren und im Land ver-
teilen.  
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Zum Thema Vormundschaft hat der Minister schon 
Genaues angeführt. Im Bereich Beschulung und 
Sprachunterricht hat in der letzten Sitzung des Bil-
dungsausschusses das MK schon die groben 
Skizzen des Programms dargestellt. Auch da war-
ten wir jetzt noch auf das Genauere, weil auch 
noch der Nachtragshaushalt kommt. Das muss al-
les auch berücksichtigt werden, damit es umge-
setzt werden kann. Auch da sind wir auf die Debat-
ten im Ausschuss gespannt.  

 

Hinsichtlich der Handreichung hat der Minister 
auch schon gesagt, dass man die nach fünf Jahren 
einmal evaluieren und erneuern könnte, damit sie 
passend für die aktuelle Zeit ist. 

 

Dabei will ich es bewenden lassen. Ich möchte 
noch sagen, dass wir den Antrag zur federführen-
den Beratung in den Ausschuss für Arbeit und 
Soziales und zur Mitberatung in den Ausschuss für 
Inneres und Sport überweisen möchten und um 
Zustimmung zur Überweisung bitten. - Danke. 

 

(Beifall bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Herr Wanzek, Sie haben jetzt den Ausschuss für 
Inneres und Sport als mitberatenden Ausschuss 
vorgeschlagen? Das ist hier akustisch nicht ganz 
angekommen.  

 

(Herr Wanzek, SPD, nickt)  

 

Frau Hohmann, Sie haben die Möglichkeit, noch 
einmal zu reden. - Frau Hohmann verzichtet. Dann 
treten wir in das Abstimmungsverfahren ein.  

 

Es ist eine Überweisung zur federführenden Be-
ratung in den Ausschuss für Arbeit und Soziales 
und zur Mitberatung in den Ausschuss für Inneres 
und Sport beantragt worden. Wer dem zustimmt, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. - Damit sind 
beide Drucksachen so überwiesen worden. 

 

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein. Kann ich 
Ihnen vorschlagen, das wir schon um 13.45 Uhr 
weitermachen? Würde das gehen?  

 

(Zurufe: Ja! - Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜ-
NE: Nein!) 

 

Nein. Also dann fangen wir um - -  

 

(Zurufe: Doch!)  

 

Wir treten dann in die Fragestunde ein. Ob ich 
jetzt sage, 12.45 Uhr oder 13 Uhr, ich weiß, wie 
das dann vonstatten geht. Insofern bleibe ich bei 
12.45 Uhr. 

 

(Beifall - Zuruf: 13 Uhr!)  

 

- 13.45 Uhr. Wir müssen nicht gleich weiterma-
chen. 

 

Unterbrechung: 12.54 Uhr.  

Wiederbeginn: 13.45 Uhr. 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Meine Damen und Herren! Wir setzen die Sitzung 
des Plenums fort.  

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 26 auf: 

 
 
 

Beratung 

 

Kleine Anfragen für die Fragestunde zur 44. Sit-
zungsperiode des Landtages von Sachsen-An-
halt 

 

Fragestunde mehrere Abgeordnete - Drs. 6/4108 

 
 
 

Es liegen sechs Kleine Anfragen vor.  

 

Ich rufe die Frage 1 auf. Abgeordneter Herr Guido 
Henke wird zum Thema Mietrechtsnovellierungs-
gesetz fragen. Bitte sehr.  

 

 

Herr Henke (DIE LINKE):  

 

Mit dem im März 2015 beschlossenen Miet-
rechtsnovellierungsgesetz zur Dämpfung des Miet-
anstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten und 
zur Stärkung des Bestellerprinzips bei der Woh-
nungsvermittlung wurde die sogenannte Mietpreis-
bremse in diesem Gesetz einerseits gelobt, ande-
rerseits als verpasste Chance kritisiert. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Wie wird die Notwendigkeit und Anwendbarkeit 
des Gesetzes im Land Sachsen-Anhalt beur-
teilt? 

 

2. Welche Unterschiede und möglichen Perspek-
tiven bestehen diesbezüglich im Vergleich zu 
anderen Bundesländern? 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Für die Landesregierung antwortet Herr Minister 
Webel.  

 

 

Herr Webel, Minister für Landesentwicklung 
und Verkehr: 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Namens der Landesregie-
rung beantworte ich die Kleine Anfrage des Abge-
ordneten Henke wie folgt. 

 

Zu Frage 1: In Sachsen-Anhalt besteht ein ent-
spannter Wohnungsmarkt mit beachtlichen Leer-
ständen. Durch § 558 Abs. 3 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs wird die Landesregierung ermächtigt, 
eine sogenannte Kappungsverordnung zu erlas-
sen, wenn die ausreichende Versorgung der Be-
völkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen 
Bedingungen in einer Gemeinde oder in einem Teil 
der Gemeinde besonders gefährdet ist.  
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Da diese materiellen Voraussetzungen in Sach-
sen-Anhalt nicht vorliegen, vielmehr entspannte 
Wohnungsmärkte mit beachtlichen Leerständen zu 
konstatieren sind, wird die Regierung des Landes 
Sachsen-Anhalt keine Rechtsverordnung nach 
§ 558 Abs. 3 BGB erlassen.  

 

Zu Frage 2: Das Gesetz soll verhindern, dass Mie-
ten in begehrten Wohngegenden zu stark steigen. 
Bei Wiedervermietung in Gebieten mit angespann-
ten Wohnungsmärkten dürfen die Kosten für die 
Wohnung höchstens 10 % über der ortsüblichen 
Miete liegen. Die den Ländern eingeräumte Mög-
lichkeit einer auf fünf Jahre befristeten sogenann-
ten Mietpreisbremse bei Wiedervermietung auf 
maximal 10 % oberhalb der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete gilt nur für Gebiete mit nachgewie-
senen angespannten Wohnungsmärkten.  

 

Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten lie-
gen vor, wenn die Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen in einer Gemeinde oder einem 
Teil der Gemeinde zu angemessenen Bedingun-
gen besonders gefährdet ist. Dies kann insbeson-
dere dann der Fall sein, wenn die Mieten deutlich 
stärker steigen als im bundesweiten Durchschnitt, 
wenn die durchschnittliche Mietbelastung der 
Haushalte den bundesweiten Durchschnitt deutlich 
übersteigt, wenn die Wohnbevölkerung wächst, 
ohne dass durch Neubautätigkeit erforderlicher 
Wohnraum geschaffen wird, oder wenn geringerer 
Leerstand bei großer Nachfrage besteht.  

 

Da die materiellen Voraussetzungen hierfür nicht 
vorliegen, kommt für Sachsen-Anhalt eine Fest-
legung von Gebieten mit angespannten Woh-
nungsmärkten durch Rechtsverordnung der Lan-
desregierung nicht in Betracht.  

 

Bisher ist nach dem Kenntnisstand des MLV im 
Land Berlin zum 1. Juni dieses Jahres eine ent-
sprechende Rechtsverordnung in Kraft getreten. 
Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Län-
der bei Vorlage der materiellen Voraussetzungen 
von der Einführung der Mietpreisbremse Gebrauch 
machen werden. - Danke schön.  

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Minister Webel. Eine Nachfrage 
gibt es nicht.  

 

Die Frage 2 zum Thema Jungendpolitisches Pro-

gramm der Landesregierung stellt Frau Lüdde-
mann von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 
Bitte sehr. 

 

 

Frau Lüddemann (GRÜNE): 

 

In der Beschlussrealisierung der Landesregierung 
vom 19. Februar 2013 in der Drs. 6/1816 stellt die-
se fest: 

 

„Die Landesregierung wird entsprechend 
dem Beschluss des Landtages ein jugend-

politisches Programm im Dialog mit Jugend-
lichen und Verbänden erarbeiten.“ 

 

Der Kinder- und Jugendring übergab im Rahmen 
seiner Mitgliederversammlung am 14. März 2015 
Minister Herrn Bischoff die Ergebnisse seines Pro-
jektes „Jugend. Macht. Zukunft“. Dieses Projekt 
diente dem Ziel, Bausteine für ein jugendpoliti-
sches Programm der Landesregierung zu erarbei-
ten. Es wurde vom Ministerium für Arbeit und So-
ziales gefördert und diente damit der Unterstüt-
zung der Umsetzung der besagten Beschlussreali-
sierung.  

 

Ich frage die Landesregierung:  

 

1. Welche nächsten Schritte sind vonseiten der 
Landesregierung zur Erarbeitung eines jugend-
politischen Programms geplant? 

 

2. Wann ist die Fertigstellung des Programms zu 
erwarten? 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Frau Kollegin Lüddemann. - Minister 
Herr Bischoff wird darauf antworten. Doch zuvor 
begrüßen wir Schülerinnen und Schüler der Ganz-
tagsschule in Wanzleben. Seien Sie herzlich will-
kommen!  

 

(Beifall im ganzen Hause) 

 

Bitte sehr, Herr Minister.  

 

 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales:  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ich 
beantworte die Frage der Abgeordneten Frau Cor-
nelia Lüddemann namens der Landesregierung 
wie folgt. 

 

Zur Frage 1: Das Projekt „Jugend. Macht. Zukunft“ 
ist nicht als statisches Projekt zu sehen. Vielmehr 
lebt es von Ideen und Anregungen aller Beteilig-
ten. Die mir am 14. März 2015 übergebene Ideen-
sammlung der Jugendlichen habe ich Ihnen zur 
letzten Landtagssitzung in Form einer Broschüre 
zur Verfügung gestellt. Manche haben auch kleine 
Zettel mitgenommen, an denen etwas hing.  

 

Die anderen Ressorts sind ebenfalls informiert 
worden. Das Projekt wird nun in seinem partizipa-
tiven Ansatz fortgesetzt. In den kommenden zwei 
Jahren, bis Ende 2016, sollen dabei die Mitbestim-
mung sowie ihre Formen und Methoden und vor 
allem Chancen von jungen Menschen noch stärker 
in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. 
Die von den Jugendlichen erarbeiteten Anregun-
gen und Ideen, die ihrer eigenen individuellen Le-
benswelt entspringen, gilt es nun mit Leben zu er-
füllen. 

 

Insoweit soll durch verschiedene Maßnahmen die 
Möglichkeit der Umsetzung diskutiert und auspro-
biert werden. Dazu zählen die Mikroprojekte - vie-
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les kennen Sie -, die themenspezifischen Work-
shops zur Partizipation in Schulen, Jugendverbän-
den und Politik, die Beteiligungsbox - diese haben 
wir beim letzten Mal gesehen - mit den 800 Vor-
schlägen für die alltägliche Arbeit in Jugendklubs, 
Schulklassen, Jugendgruppen, und auch die Dis-
kussionsveranstaltung „Jugend mischt mit“, bei der 
auch Politikerinnen und Politiker aus dem Haus 
und Kommunalpolitiker dabei waren. Die nächsten 
Veranstaltungen werden noch im Juni 2015 in 
Stendal und in Naumburg stattfinden. 

 

Ich halte also weiterhin daran fest, diesen partizi-
pativen Prozess wie geplant gemeinsam mit dem 
Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt bis Ende 
2016 durchzuführen. 

 

Liebe Frau Lüddemann, in Ihrem dem Landtags-
beschluss zugrunde liegenden Antrag fordern Sie 
auch im Hinblick auf die Erarbeitung eines jugend-
politischen Programms eine breit angelegte Betei-
ligung der Kinder und Jugendlichen und ihrer Inte-
ressenvertretungen. Deshalb wird es kein jugend-
politisches Programm geben, das allein durch die 
Landesregierung erstellt wird. Auch die Umsetzung 
eines partizipativen Ansatzes braucht in diesem 
Zusammenhang Zeit; das sagen die Beteiligten 
auch ausdrücklich und das haben Sie auch be-
antragt. Darüber wurde schon mehrfach informiert, 
auch in der Sitzung des Sozialausschusses am 
15. April 2015. In der betreffenden Sitzung unter-
richtete zum Beispiel der Kinder- und Jugendring 
den Ausschuss auch über die nächsten geplanten 
Etappen.  

 

Diesen Prozess ist - das habe ich am Anfang 
nicht so eingeschätzt; denn üblicherweise läuft 
das nicht so ab - sicherlich auch ein Experiment, 
mit dem Sachsen-Anhalt vorangeht, aber auch 
nicht allein ist. Europa verfolgt in der EU-Jugend-
strategie mit der Methode des strukturierten Dia-
logs ebenfalls solche Partizipationsmodelle. In die-
sem Zusammenhang soll das Projekt „Jugend. 
Macht. Zukunft“ auch in der Landevertretung Sach-
sen-Anhalts in Brüssel beispielhaft vorgestellt wer-
den. Das werden wir am Anfang des nächsten 
Jahres tun. 

 

Zur Frage 2: Eine seriöse Einschätzung, wann mit 
der Fertigstellung des Programms zu rechnen ist, 
ist zurzeit nicht möglich. Im Antrag des Kinder- 
und Jugendrings wird das Jahr 2016 genannt. 
Deshalb ist abzuwarten, wie der weitere partizi-
pative Prozess verläuft und welche Ergebnisse er 
zeitigt.  

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke, Herr Minister. Eine Nachfrage gibt es nicht.  

 

Ich rufe die Frage 3 auf. Frau Professor Dr. Dal-
bert fragt zum Thema Verbesserung der Ver-
kehrsanbindung der Tschechischen Republik. 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 

 

Wie sich der Internetseite der deutschen Botschaft 
in Prag entnehmen lässt, ist Ministerpräsident 
Dr. Reiner Haseloff am 3. März 2015 zu politischen 
Gesprächen nach Prag gereist. Inhalte der poli-
tischen Gespräche waren neben der Nutzung von 
Braunkohle auch die Verbesserung der Verkehrs-
anbindungen (Pkw, Schiff, Bahn). 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche Position hat Ministerpräsident Dr. Rei-
ner Haseloff bezüglich der Verbesserung der 
Verkehrsanbindungen per Schiff gegenüber der 
tschechischen Regierung vertreten? 

 

2. Wurde ebenfalls besprochen, wie eine ganzjäh-
rige Schiffbarkeit der Elbe hergestellt werden 
kann und welche Maßnahmen dabei in Be-
tracht gezogen werden würden? 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr für die Frage. - Es antwortet Minister 
Herr Webel.  

 

 

Herr Webel, Minister für Landesentwicklung 
und Verkehr: 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten! Die Elbe ist eine bedeu-
tende internationale Wasserstraße und verbindet 
Deutschland mit seinen Wirtschaftszentren in 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Ham-
burg im Seehafenhinterlandverkehr mit Tschechi-
en. Die Elbe ist seit 2012 im TEN-Kernnetz. Von 
der Mündung bis weit nach Tschechien hinein ist 
die Elbe Bestandteil des TEN-V-Kernnetzes und 
liegt im TEN-V-Korridor, Orient/East-Med. 

 

Die Korridor-Studie der EU-Kommission vom De-
zember 2014 für die Elbe beschreibt die Entwick-
lung der Elbe als „highly important“. Der aktuelle 
Arbeitsplan der EU-Kommission unterstreicht dies.  

 

In diesem Zusammenhang haben kürzlich auch die 
beiden Landesregierungen von Brandenburg und 
Sachsen-Anhalt einen gemeinsamen Kabinetts-
beschluss gefasst. Beide Landesregierungen be-
kräftigten darin die Notwendigkeit, zügig ein Ge-
samtkonzept Elbe zu erarbeiten. Damit verbunden 
ist die Erwartung an den Bund, bereits vor dem 
Abschluss des Gesamtkonzeptes seiner Verpflich-
tung nachzukommen und alle notwendigen In-
standsetzungsarbeiten durchzuführen, um die ver-
kehrliche Nutzung der Elbe zu gewährleisten. 

 

Der Bund hatte fest zugesagt, die Schiffbarkeit der 
Elbe zwischen Dresden und Geesthacht mit einer 
Fahrrinnentiefe von 1,60 m an 345 Tagen im Jahr 
sicherzustellen. - Dies vorausgeschickt beantworte 
ich die Kleine Anfrage der Abgeordneten Professor 
Dalbert wie folgt. 
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Zu Frage 1: Nach Auskunft der Staatskanzlei vom 
2. Juni 2015 hat der Ministerpräsident im Rahmen 
der politischen Gespräche das grundsätzliche ge-
meinsame deutsch-tschechische Interesse einer 
noch besseren Schiffbarkeit der Elbe betont.  

 

Zu Frage 2: Nach Auskunft der Staatskanzlei war 
dies nicht Fall. - Danke schön. 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Herr Minister, es gibt eine Nachfrage der Frage-
stellerin. - Bitte sehr, Frau Professor Dalbert. 

 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  

 

Herr Minister, Sie haben in Ihren Ausführungen die 
Instandsetzungsmaßnahmen angesprochen, die 
die Schiffbarkeit der Elbe an 345 Tagen im Jahr 
bei einer Tiefe von 1,60 m gewährleisten sollen. 
Welche Instandhaltungsmaßnahmen sind das? 

 
 

Herr Webel, Minister für Landesentwicklung 
und Verkehr:  

 

Ich bin nicht der Zuständige für die Elbe, wenn es 
um die Elbeschifffahrt geht. Dafür ist das Wasser- 
und Schifffahrtsamt oder die Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektion zuständig. Ich kann hier nur die 
Aussage des Staatssekretärs Herrn Ferlemann 
vom September 2011 in Prag wiederholen, wo er 
die Schiffbarkeit mit einer Fahrrinnentiefe von 
1,60 m an 345 Tagen zugesichert hat. Wie das ge-
staltet werden soll, dafür bin ich der falsche An-
sprechpartner. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Die Frage 4 zur geplanten Erhöhung des Kin-
dergeldes wird von der Abgeordneten Monika 

Hohmann von der Fraktion DIE LINKE gestellt.  

 

 

Frau Hohmann (DIE LINKE): 

 

Am 20. April 2015 kritisierte der Ministerpräsident 
Dr. Reiner Haseloff die Bundesregierung scharf für 
die geplante Erhöhung des Kindergeldes. Diese 
sei wesentlich zu niedrig und führe deshalb zu 
„negativen Reaktionen“, so der Ministerpräsident. 
Am 8. Mai 2015 wurde vom Bundesrat die Stel-
lungnahme zu dem Gesetzentwurf der Bundes-
regierung, dem Entwurf eines Gesetzes zur An-
hebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetra-
ges, des Kindergeldes und des Kinderzuschlags, 
beschlossen. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. Welche „negativen Reaktionen“ sieht der Minis-
terpräsident infolge der geringen Erhöhung des 
Kindergeldes und wie hat sich Sachsen-Anhalt 
bei den Abstimmungen im Bundesrat verhal-
ten? 

2. Welche weiteren Schritte plant die Landes-
regierung, um eine spürbare Verbesserung des 
Kindergeldes zu erreichen? 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Die Beantwortung der Frage nimmt Minister Herr 
Bischoff vor. 

 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales:  

 

Frau Präsidentin! Auf die Frage der Abgeordneten 
Frau Monika Hohmann antworte ich namens der 
Landesregierung wie folgt. 

 

Der Entwurf eines Gesetzes zur Anhebung des 
Grundfreibetrages, des Kinderfreibetrages, des 
Kindergeldes und des Kindergeldzuschlags sieht 
einen Katalog von Verbesserungen für Familien 
mit Kindern vor. Das bedeutet eine Erhöhung des 
Kindergeldes um insgesamt 6 € monatlich in zwei 
Stufen, eine Erhöhung des Kinderfreibetrages, ei-
ne Erhöhung des Kinderzuschlags sowie eine Er-
höhung des Unterhaltsvorschusses. Da es sich 
hierbei überwiegend um steuerliche Regelungen 
handelt, liegt die Federführung im Finanzaus-
schuss des Bundesrates. 

 

Zur Frage 1: Ministerpräsident Herr Dr. Reiner Ha-
seloff hat in einem Interview in der Tageszeitung 
„Die Welt“ vom 20. April 2015 gelobt, dass über-
haupt mehr Geld für Familien zur Verfügung ge-
stellt wird. Gleichwohl hat er die Befürchtung zum 
Ausdruck gebracht, dass eine Erhöhung um ledig-
lich 6 € in zwei Stufen nicht - so wörtlich - wie eine 
Wertschätzung für Familien wirkt. Welche nega-
tiven Reaktionen er in diesem Zusammenhang für 
möglich hält, ist in dem Interview der „Welt“ klar 
benannt, nämlich dass Bürgerinnen und Bürger 
denken: Das kann man sich auch sparen. 

 

Im Bundesrat hat Sachsen-Anhalt den Gesetz-
entwurf einschließlich der Verbesserung bei den 
steuerlichen Entlastungsbeträgen für Alleinerzie-
hende unterstützt. Weitergehende Empfehlungen 
der Ausschüsse, auch des Sozialausschusses, die 
von Sachsen-Anhalt unterstützt wurden, fanden im 
Plenum aber keine Mehrheit. 

 

Zur Frage 2: Die Möglichkeiten des Landes im lau-
fenden Gesetzgebungsverfahren sind erschöpft. 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Es gibt eine Nachfrage. Bitte sehr, Frau Hohmann. 

 
 

Frau Hohmann (DIE LINKE): 

 

Herr Minister, könnten Sie noch konkretisieren, 
welche Maßnahmen Sie im Ausschuss angeregt 
haben, die nicht unterstützt worden sind? 

 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales:  

 

Die Fachminister sind in den Ausschüssen frei und 
nicht an Koalitionsregelungen gebunden. Ich kann 
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erst einmal nur für den Sozialausschuss, für den 
ich zuständig bin, sprechen. Im Finanzausschuss 
als dem federführenden Ausschuss hat das sicher 
eine andere Rolle gespielt. Ich habe zum Beispiel 
dafür votiert und halte es noch immer für richtig, 
Alleinerziehende außerhalb von Steuermodellen 
zu unterstützen. Denn ein Großteil der Alleinerzie-
henden, zumindest hier im Osten, kommt gar nicht 
in den Genuss, von Steuerfreibeträgen zu profitie-
ren. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Das hat aber keine Mehrheit gefunden. Deshalb 
gehe ich davon aus, dass wir das in der nächsten 
Wahlperiode gänzlich überlegen sollten, ob das 
System der Steuererleichterung bei Kindern das 
richtige ist oder ob bei manchen Dingen eine Di-
rektzahlung besser wäre. Das muss dann gesetz-
lich geregelt werden. 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Eine weitere Nachfrage sehe ich nicht. Danke 
sehr, Herr Minister.  

 

Dann rufe ich den Fragesteller zur Frage 5 auf, 
Herrn Sebastian Striegel vom BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Es geht um die Briefaffäre in Werni-
gerode. 

 

 

Herr Striegel (GRÜNE):  

 

In der Briefaffäre um Wernigerodes Oberbürger-
meister Peter Gaffert und die von ihm geführte 
Kommunalverwaltung räumt der Betroffene Fehler 
und Versäumnisse ein. Wie Gaffert in einer Erklä-
rung verlauten ließ, bedauere er, detaillierte Infor-
mationen über seinen Wehrdienst nicht ungefragt 
und früher öffentlich gemacht zu haben.  

 

Der Brief, in dem Gafferts Wehrdienst thematisiert 
wurde und der an die bündnisgrüne Stadträtin Sa-
bine Wetzel adressiert war, wurde im Ratsbüro 
geöffnet und dessen Inhalt Dritten offenbart.  

 

Ich frage die Landesregierung:  

 

1. Wie stellt sich nach bisherigem Kenntnisstand 
die Sachlage für die Landesregierung dar, 
handelt es sich bei dem bekanntgewordenen 
Vorfall des Öffnens und der Weitergabe ei-
nes Briefes tatsächlich um eine übliche und 
gegebenenfalls über Jahre andauernde Ver-
waltungspraxis der Wernigeröder Stadtverwal-
tung? 

 

2. Wer trägt für das Öffnen des Briefes und die 
nicht autorisierte Weitergabe des Inhaltes Ver-
antwortung? 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Danke für die Frage. - Herr Minister Stahlknecht 
wird die Antwort geben. 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Ich werde die Antwort geben, soweit wir dazu 
in der Lage sind, weil grundsätzlich nicht wir als 
Innenministerium für die Aufklärung der Vorgänge 
der Stadt Wernigerode zuständig sind, sondern die 
Kommunalaufsicht. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Zur Frage 1: Nach unseren Erkenntnissen über-
nimmt das Ratsbüro der Stadt Wernigerode seit 
Beginn der 90er-Jahre kontinuierlich die Sekreta-
riats- und Servicetätigkeiten für die Stadt, für die 
Arbeit der im Stadtrat der Stadt Wernigerode ver-
tretenen Fraktionen, die rechtlich gesehen Teil der 
Verwaltung sind. Dazu gehört auch die Unterstüt-
zung der Fraktionen bei der Terminkontrolle, dem 
Kopier- und Informations- sowie Postdienst. 

 

Entsprechend der für die Verwaltung der Stadt 
Wernigerode geregelten Dienst- und Geschäfts-
anweisung wird die an den Stadtrat der Stadt Wer-
nigerode bzw. dessen Mitglieder adressierte Post 
nur geöffnet, soweit Anlass für die Annahme be-
steht, dass zur Entgegennahme durch den Adres-
saten Termine oder Fristen verstreichen könnten, 
und wenn in einem solchen Fall zuvor eine Rück-
sprache mit dem Adressaten erfolgt ist. 

 

In dem konkreten Fall handelt es sich um eine Tat-
frage, die durch die Stadt Wernigerode oder gege-
benenfalls durch die zuständige Kommunalaufsicht 
oder, wenn eine dementsprechende Strafanzeige 
vorliegt sollte, durch die zuständige Staatsanwalt-
schaft zu klären ist. 

 

Zur Frage 2: Der Sachverhalt, auf den die Frage 
Bezug nimmt, stellt eine innerorganisatorische An-
gelegenheit der Stadtverwaltung Wernigerode dar. 
Die Frage nach Verantwortlichkeiten muss zu-
nächst innerhalb der Stadt Wernigerode geklärt 
werden. 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Es gibt eine Nachfrage vom Fragesteller. Bitte 
sehr, Herr Striegel. 

 

 

Herr Striegel (GRÜNE):  

 

Nach meiner Kenntnis, Herr Minister, hat die Kom-
munalaufsicht eine Stellungnahme von der Stadt-
verwaltung Wernigerode abgefordert. Was ist denn 
Inhalt dieser Stellungnahme und welche kom-
munalaufsichtsrechtlichen Konsequenzen ergeben 
sich möglicherweise aus dieser? 

 

 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  

 

Welche kommunalaufsichtsrechtlichen Konsequen-

zen sich ergeben, ergibt sich aus der Sachver-
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haltsaufklärung. Das können wir Ihnen nachliefern. 
Das kann ich Ihnen hier nicht sagen. Die Stel-
lungnahme selbst liegt mir nicht vor. Ich denke, 
dass wir darüber gern noch bilateral reden kön-
nen. Wir haben das eher von einer allgemeinen 
Betrachtungsebene aus beantwortet und nicht so 
sehr von einer Ebene, die die Aufklärung und 
Aufarbeitung eines Sachverhaltes zu leisten hät-
te. 

 

Wie gesagt, es gilt auch für diesen Fall das, was 
bei mir gilt immer: Transparenz. Das ist kein The-
ma. Wir werden noch einmal nachfragen, wie die 
Stellungnahme aussieht. Das können wir bilateral 
tun; ich werde Ihnen dann berichten.  

 

Zu der Frage, welche Konsequenzen sich daraus 
ergeben, würde ich sagen: Der zuständige Stadtrat 
in Wernigerode, der auch Dienstvorgesetzter des 
Oberbürgermeisters ist, sollte daraus die richtigen 
Schlüsse ziehen. Möglicherweise liegt auch ein 
Dienstverstoß vor - das weiß ich nicht. Möglicher-
weise liegt auch eine Dienstpflichtverletzung eines 
zuständigen Beamten vor. Auch dann ist es Auf-
gabe des Stadtrates zu kontrollieren, dass dann 
der Bürgermeister als Dienstvorgesetzter gegen-
über dem zuständigen Beamten die erforderlichen 
Schritte einleitet. Ob die Kommunalaufsicht ihrer-
seits Bedarf sieht, im Wege von kommunalrecht-
lichen Mitteln tätig zu werden, das kann ich im Au-
genblick nicht einschätzen. 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Danke sehr, Herr Minister.  

 

Wir kommen zur letzten Frage innerhalb der Fra-
gestunde. Die Frage 6 wird gestellt von der Abge-
ordneten Frau Görke. Es geht um das Arbeits-
bündnis Jugend und Beruf. Bitte sehr. 

 

 

Frau Görke (DIE LINKE):  

 

Das Arbeitsbündnis Jugend und Beruf zielt auf die 
Kompetenzbündelung verschiedener Träger zur 
Förderung der beruflichen Integration junger Er-
wachsener. Einige Bundesländer sind in der Um-
setzung des Arbeitsbündnisses, zum Beispiel bei 
Stellenbesetzungen sowie bei der Schaffung recht-
licher Grundlagen, weiter fortgeschritten als Sach-
sen-Anhalt. 

 

Ich frage die Landesregierung: 

 

1. In welchem Umfang leistet die Landesregie-
rung einen Beitrag zur Umsetzung des Arbeits-
bündnisses Jugend und Beruf? 

 

2. Wodurch und in welchen Punkten ergeben sich 
Unterschiede im Verfahrensstand im Vergleich 
zu anderen Bundesländern, insbesondere zum 
Freistaat Thüringen, der von derselben Regio-
naldirektion der Bundesagentur für Arbeit be-
treut wird? 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Danke für die Frage. - Die Antwort für die Landes-
regierung gibt Herr Minister Bischoff. 

 

 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales:  

 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Ab-
geordneten! Ich beantworte die Frage von Frau Bi-

anca Görke für die Landesregierung wie folgt.  

 

Zur Frage 1: Die Landesregierung hat für die ESF-
Förderperiode von 2014 bis 2020 einen Schwer-

punkt darauf gelegt, kommunale Arbeitsbündnisse 
dabei zu unterstützen, rechtskreis- und institutions-

übergreifende Kooperations- und Unterstützungs-
strukturen für Jugendliche am Übergang von der 

Schule in den Beruf aufzubauen und zu versteti-
gen. Zielstellung ist es, dass Jugendliche nach der 

Schule ohne Umwege und Brüche eine berufliche 
Ausbildung beginnen und diese erfolgreich ab-

schließen. 

 

Hierfür ist das Förderprogramm „Regionales Über-
gangsmanagement Sachsen-Anhalt“ - Abkürzung 

Rümsa - aufgelegt werden, welches für die neue 
Förderperiode in dieser Woche an den Start ge-

gangen ist. Seit dem 1. Juni 2015 ist die Landes-
netzwerkstelle Rümsa tätig. Diese hat die Aufgabe, 

die Kommunen bei der Konzeptentwicklung und 
dem Aufbau funktionierender Kooperationsstruktu-

ren zu beraten und zu begleiten sowie eine hohe 
Qualität und landesweite Vernetzung der kommu-

nalen Initiativen sicherzustellen.  

 

Die Landkreise und kreisfreien Städte haben ab 
sofort die Möglichkeit, ihre Umsetzungskonzepte 
einzureichen. Auf dieser Grundlage können sie ei-
ne Förderung, zum Bespiel für die Koordination 
zum Aufbau des kommunalen Übergangsmana-
gementsystems oder auch für die Umsetzung ei-
nes mobilen Beratungsangebotes in ländlichen Re-
gionen, erhalten. Voraussetzung für die Beantra-
gung von Fördermitteln ist, dass die Kooperations-
partner vor Ort verbindliche Zielvereinbarungen zur 
zuständigkeitsübergreifenden Zusammenarbeit ab-
geschlossen haben. Hierdurch soll eine Nachhal-
tigkeit der Förderung sichergestellt werden. 

 

Darüber hinaus sollen die beteiligten kommunalen 
Arbeitsbündnisse über ein Regionalbudget ver-
fügen können, in dessen Rahmen entsprechend 
den regionalen Bedarfen Unterstützungsprojekte 
umgesetzt werden können, beispielsweise nach 
dem Modell der Kompetenzagenturen. 

 

Sachsen-Anhalt geht damit einen in der Bundes-
republik bisher einmaligen Weg. Das besondere 
Engagement Sachsen-Anhalts beim Aufbau und 
bei der Verstetigung kommunaler Übergangs-
managementstrukturen ist gerade in der vergan-
genen Woche in einer Arbeitsberatung durch das 
Bundesbildungsministerium wieder als beispielhaft 
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herausgestellt und für eine Vorstellung in den 
Bund-Länder-Gremien vorgeschlagen worden.  

 

Zur Frage 2: Zu den unterschiedlichen Verfahrens-
ständen zur Umsetzung regionaler Arbeitsbünd-
nisse, Schule und Beruf, in den einzelnen Bundes-
ländern liegen keine belastbaren Vergleichsdaten 
vor.  

 

Die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen 
hat folgende Einschätzung zu den Umsetzungs-
ständen in Thüringen und Sachsen-Anhalt abge-
geben: In beiden Ländern sind flächendeckend 
und durch Kooperationsvereinbarungen dokumen-
tierte Arbeitsbündnisse „Jugend und Beruf“ ge-
gründet worden.  

 

In Sachsen-Anhalt sind auf der Basis einer Ende 
2013 zwischen dem Ministerium für Arbeit und So-
ziales, dem Kultusministerium und der Regional-
direktion abgeschlossenen Kooperationsverein-
barung zudem konkrete Strukturen eingeführt und 
Maßnahmen eingeleitet worden, um kommunale 
Arbeitsbündnisse beim Aufbau rechtskreisüber-
greifender Übergangsmanagementsysteme zu un-
terstützen.  

 

Im Herbst 2014 ist eine Landessteuerungsgruppe 
Rümsa gegründet worden. Dieser gehören unter 
Leitung des Sozialministeriums die Regionaldirek-
tion der Bundesagentur für Arbeit, das Kultusminis-
terium und die kommunalen Spitzenverbände an.  

 

Die kommunalen Arbeitsbündnisse sind in zahlrei-
chen Gesprächen intensiv bei den Vorbereitungs-
arbeiten zum Abschluss der Zielvereinbarungen 
begleitet worden. Dabei ist auch noch einmal prä-
zisiert worden, dass in den sachsen-anhaltischen 
Rümsa-Verbünden über die obligatorischen Part-
ner Jugendhilfe, Agenturen und Jobcenter hinaus 
auch die Schulen verbindlich einbezogen wurden.  

 

In Thüringen ist die Zusammenarbeit von Kultus-
ministerium, Sozialministerium und Regionaldirek-
tion erst Ende 2014 vereinbart worden. Erst in die-
sem Jahr sind Umsetzungsgespräche aufgenom-
men worden, um Fragen des strukturellen Aufbaus 
eines Übergangsmanagements auszuloten. 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Es gibt eine Nachfrage. - Bitte sehr, Frau Kollegin 
Görke. 

 

 

Frau Görke (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank. - Ich hätte gern noch gewusst, ob die 
dafür vorgesehene Stelle inzwischen besetzt wer-
den konnte. 

 

 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 

 

Frau Görke, das kann ich nicht spontan beantwor-
ten; das muss ich nachliefern. 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Minister. - Damit ist die letzte 
Frage der heutigen Fragestunde beantwortet wor-
den. Wir verlassen den Tagesordnungspunkt 26.  

 

 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 19 auf: 

 

 

 

Beratung 

 

Elfter Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz für die Zeit vom 1. April 
2011 bis 31. März 2013 

 

Unterrichtung Landesbeauftragter für den Daten-
schutz Sachsen-Anhalt - Drs. 6/2602 

 

 

Stellungnahme der Landesregierung zum XI. Tä-

tigkeitsbericht des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz für die Zeit vom 1. April 2011 bis 
31. März 2013 (Drs. 6/2602) 

 

Unterrichtung Landesregierung - Drs. 6/3512 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres und 
Sport - Drs. 6/4046 

 

 
 

Berichterstatter des Ausschusses für Inneres und 
Sport ist der Abgeordnete Herr Dr. Brachmann. 
Bitte sehr. 

 

 

Herr Dr. Brachmann, Berichterstatter des Aus-
schusses für Inneres und Sport: 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Nach § 40 Abs. 1 der Geschäftsord-
nung des Landtages sind der Elfte Tätigkeits-
bericht des Landesbeauftragten für den Daten-
schutz für die Zeit vom 1. April 2011 bis 31. März 
2013 sowie die Stellungnahme der Landesregie-
rung zu diesem Tätigkeitsbericht zur federführen-
den Beratung an den Ausschuss für Inneres und 
Sport sowie zur Mitberatung an nahezu alle ande-
ren Ausschüsse und an den Ältestenrat überwie-
sen worden. 

 

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass sich der In-
nenausschuss bereits im Zusammenhang mit der 
Beratung des Zehnten Tätigkeitsberichtes darauf 
verständigt hatte, den Belangen des Datenschut-
zes einen breiteren Raum einzuräumen. Es war ja 
nicht immer so, dass sich nahezu alle Ausschüsse 
mit dem Tätigkeitsbericht befasst haben. 

 

Mit dem Elften Tätigkeitsbericht befasste sich 
der Innenausschuss erstmalig in der Sitzung am 
27. November 2014. Der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz erhielt dort Gelegenheit vorzutra-
gen. Der Ausschuss widmete sich vornehmlich den 
übergreifenden Fragen des Datenschutzes und je-
nen Sachverhalten, die im Tätigkeitsbericht aufge-
zeigt wurden, die gewissermaßen seinen Zustän-
digkeitsbereich betreffen.  
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Mit den übrigen Abschnitten sollten sich, so war es 
angedacht, die jeweils dafür sachlich zuständigen 
Ausschüsse befassen. Es geschah in der Folgezeit 
auch, dass sich die Fachausschüsse unter Ein-
beziehung des Landesdatenschutzbeauftragten je-
weils mit den sie sachlich betreffenden Fragen be-
fassten. Auch dort war der Landesbeauftragte für 
den Datenschutz jeweils eingeladen und erhielt 
Gelegenheit, sich zu äußern.  

 

Im Ergebnis der Beratungen in den mitberatenden 
Ausschüssen wurde der Elfte Tätigkeitsbericht des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz sowie die 
Stellungnahme der Landesregierung von allen 
Ausschüssen, wie auch schon im Innenausschuss, 
einstimmig zur Kenntnis genommen.  

 

Drei der beteiligten Ausschüsse gaben darüber 
hinaus einstimmige Empfehlungen ab. Der Petiti-
onsausschuss empfahl, neben der bereits erwähn-
ten Kenntnisnahme die Ministerien aufzufordern, 
den Grundsatz der Datensparsamkeit zu beachten. 

 

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfahl, 
die Landesregierung zu bitten, an ihren Maßnah-
men im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit hinsicht-
lich der Verbraucherschutzrechte und des allge-
meinen Verbraucherschutzes festzuhalten, den 
Flyer zu den Datenschutzrechten weiter zu ver-
mitteln, den Tag des Verbraucherschutzes neu zu 
beleben und sich noch stärker dem europäischen 
Datenschutzgedanken zu nähern. 

 

Der Ältestenrat nahm ebenfalls, wie bereits er-
wähnt, beide Drucksachen einstimmig zur Kennt-
nis. Im Ältestenrat wurden insbesondere jene Fra-
gen erörtert, die mit der Mandatsausübung im 
Landtag zusammenhängen. Die Landtagsverwal-
tung wurde gebeten, bis zur abschließenden Bera-
tung im federführenden Innenausschuss zu diesen 
Fragen auch einen Formulierungsvorschlag zu un-
terbreiten; das geschah in der Folge auch. Es gab 
diesbezüglich außerdem noch eine Abstimmung 
unter den parlamentarischen Geschäftsführern. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach-
dem sich die Fachausschüsse und der Ältestenrat 
mit den Drucksachen befasst hatten, hat sich der 
Innenausschuss gewissermaßen in zweiter Runde 
am 7. Mai 2015 erneut mit dem Tätigkeitsbericht 
befasst. Zu dieser abschließenden Beratung wurde 
der Landesbeauftragte für den Datenschutz ein 
weiteres Mal eingeladen und bekam noch einmal 
Gelegenheit, sich abschließend zu den bisherigen 
Beratungen zu äußern. Im Ergebnis dieser Be-
ratung erarbeitete der federführende Ausschuss 
die Ihnen vorliegende Beschlussempfehlung in der 
Drs. 6/4046; diese wurde einstimmig beschlossen. 

 

Neben dem bisher praktizierten Verfahren, den Be-
richt zur Kenntnis zu nehmen, sind in der Be-
schlussempfehlung inhaltliche Eckpunkte aufge-
führt, die gewichtige Handlungserfordernisse bei 
der Entwicklung des Datenschutzrechts und seiner 

Handhabung aufzeigen; darauf möchte ich kurz 
eingehen: 

 

Die Landesregierung wird gebeten, ihre Maßnah-
men im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu Ver-
braucherschutzrechten zu verstärken und den As-
pekten des Datenschutzes besonderen Stellenwert 
zu geben. 

 

Der Landtag sieht besondere Herausforderungen 
rechtlicher und technischer Art für den Daten-
schutz und die Datensicherheit in der digitalen 
Welt. Es bedarf einer Ausgestaltung des Grund-
rechts auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und 
Integrität informationstechnischer Systeme.  

 

Der Landtag betont erneut die Bedeutung der 
Vermittlung von Medienkompetenz in der digitalen 
Informations- und Kommunikationsgesellschaft. Um 

die Wirksamkeit entsprechender Konzepte zu er-
höhen, bedarf es verbindlicher und nachhaltiger 
sowie vernetzter Angebote und Maßnahmen für 
den schulischen und außerschulischen Bereich. 

 

Der Landtag begrüßt, dass die Verhandlungen zur 
Datenschutz-Grundverordnung in den vergange-
nen Monaten vorangegangen sind und mit einer 
zeitnahen Verabschiedung der europäischen Da-
tenschutz-Grundverordnung zu rechnen ist. 

 

Schließlich beinhaltet diese Beschlussempfehlung 
aufgrund der Erörterungen im Ältestenrat eine 
Aussage, die gewissermaßen uns selbst betrifft. 
Sie erinnern sich daran, dass der Landesrech-
nungshof vor geraumer Zeit einige Abgeordneten-
büros prüfte, was damals auch eine Debatte hier 
im Landtag darüber auslöste: Was darf der Lan-
desrechnungshof? Was darf er nicht? - Zu diesen 
Fragen ist damals auch der Datenschutzbeauftrag-
te mit gehört worden. Insoweit findet sich jetzt hier 
die folgende Formulierung - ich darf Sie noch ein-
mal kurz vortragen -: 

 

„Der Landtag teilt die Rechtsauffassung des 
Landesbeauftragten, dass bei der Wahrneh-
mung der Prüfrechte gegenüber den Mit-
gliedern des Landtages durch den Landes-
rechnungshof nicht nur der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit und das Transparenz-
gebot, sondern vor allem auch die - eben-
falls durch die Verfassung gewährleistete - 
Unabhängigkeit der Abgeordneten bei der 
Ausübung ihres Mandats zu beachten sind. 
Deshalb stellen verdachtsunabhängige Be-
obachtungen der Mandatsausübung durch 
den Rechnungshof einen schweren Eingriff 
in das freie Mandat dar, der nur in begrün-
deten Ausnahmefällen gerechtfertigt ist, wie 
auch das Bundesverfassungsgericht un-
längst klargestellt hat.“ 

 

Auch diese in der Beschlussempfehlung aufge-
zeigten Handlungserfordernisse hat der Innenaus-
schuss einstimmig beschlossen.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte ab-
schließend die Gelegenheit nutzen, mich beim 
Landesbeauftragten für den Datenschutz - er ist 
hier anwesend - recht herzlich zu bedanken, nicht 
nur für die Erarbeitung des sehr umfänglichen Tä-
tigkeitsberichtes - mit Anlagen sind es immerhin 
280 Seiten - und für die Mitwirkung in den Aus-
schüssen des Landtages, sondern auch für seine 
unermüdlichen, fortwährenden, mitunter auch nach-

drücklichen Bemühungen, dem Datenschutz in un-
serem Alltag Geltung zu verschaffen. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Im Namen des Ausschusses für Inneres und Sport 
darf ich um Zustimmung zu der Ihnen vorliegenden 
Beschlussempfehlung bitten. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Kollege Dr. Brachmann, für die 
Berichterstattung. - Für die Landesregierung spricht 
Minister Stahlknecht. 

 

 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport: 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Sehr geehrter Herr Datenschutzbeauftragter, 
Ihr Elfter Tätigkeitsbericht stellt ein umfassendes 
Kompendium zum Stand der Debatten um den Da-
tenschutz dar. Immerhin haben sich neun Aus-
schüsse mit diesem Thema befasst. Es ist deshalb 
auch nicht verwunderlich, dass aus diesen Debat-
ten insgesamt fünf Empfehlungen resultieren.  

 

Die Empfehlung unter Punkt 4 - der Kollege Brach-
mann hat es ausgeführt - betrifft das Verhältnis der 
Prüfrechte des Landesrechnungshofes gegenüber 
den Abgeordneten immer im Spannungsfeld zu der 
verfassungsrechtlich abgesicherten Unabhängig-
keit des Mandates. 

 

Zu dieser Frage und Ihrer Antwort kann ich nur sa-
gen: Wir haben sie als Landesregierung zur Kennt-
nis genommen, haben sie aber nicht zu kommen-
tieren und nicht zu bewerten, weil wir als Landes-
regierung in diese Problematik nicht involviert sind.  

 

Die Empfehlungen unter den Punkten 1 bis 3 so-
wie 5 berühren dagegen auch Arbeitsfelder der 
Landesregierung. Gerade die unter Punkt 1 ge-
nannte Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit zu 
Verbraucherschutzrechten hinsichtlich des Daten-
schutzes begrüße ich ausdrücklich. Federführend 
ist allerdings hierbei das Ministerium meines ge-
schätzten Kollegen Norbert Bischoff, nämlich das 
Ministerium für Arbeit und Soziales. Aber wir wer-
den sicherlich die Verbraucherschutzarbeit dabei 
unterstützen.  

 

Der zweite Punkt betrifft die schon heute abseh-
baren Entwicklungen zu vernetzten Datensamm-

lungen, die unter qualitativen und quantitativen As-
pekten zunehmend ausgewertet werden. Auf der 
Basis dieser Auswertung werden schon heute Pro-
duktionsentscheidungen getroffen. Sie können bei-
spielsweise dazu führen, dass ein neues Produkt 
durch Erschließung von Kundendaten nur noch in 
Höhe des ermittelten Bedarfes produziert wird. 
Das ist sicherlich ressourcenschonend, weil über-
schüssige Produktion vermieden werden kann.  

 

Auch der sprechende Kühlschrank, der auf fehlen-
de Nahrungsmittel und die dazu bekannten Son-
derangebote hinweist, ist zunächst sicherlich ein 
Fortschritt. Aber die Gefahren der Vernetzung wer-
den dann deutlich, wenn nur auf die Produktpalette 
der Supermarktkette hingewiesen wird, die sich 
zum Höchstpreis beim Kühlschrankhersteller ihre 
Präsentationsrechte gesichert hat. Es ist am Ende 
ein wettbewerbsrechtliches Problem, wenn ein 
Kühlschrank spricht und dabei diese Regeln nicht 
berücksichtigt. 

 

Die mögliche Profilbildung durch die ebenfalls 
mögliche Speicherung von Verbrauchsgewohn-
heiten stellt die datenschutzrechtliche Problematik 
dar. Hierbei kann nur größtmögliche Transparenz 
weiterhelfen. Der Verbraucher muss beim Erwerb 
solcher Technik auf die Tatsache hingewiesen 
werden, dass er bei einem Kühlschrank, der 
den aktuellen Bedarf ermittelt, seine Verbrauchs-
gewohnheiten offenlegt. 

 

Es muss - das ist noch viel wichtiger - bekannt 
sein, wenn seine Daten übermittelt werden. Dass 
über die Installation einer Handy-App mehr als 40 
dem Kunden nicht bekannte Firmen Zugriff auf die 
Daten des Nutzers erhalten, ist ein Beispiel aus 
den USA und sollte nicht Maßstab für den euro-
päischen Wirtschaftsraum sein.  

 

Ferner muss ein bewusstes Opt-out möglich sein. 
Der Konsument muss die Möglichkeit haben, auf 
diese Dienste zu verzichten. Konsumgüter müssen 
also dem Kunden auch die Möglichkeit bieten, auf 
diese Servicedienste zu verzichten. 

 

Ich darf in dem Zusammenhang auch daran er-
innern, dass mit der derzeit in der parlamenta-
rischen Beratung befindlichen dritten Novelle zum 
Datenschutzgesetz erstmals der Begriff der „Ver-
schlüsselung von Daten“ legal definiert wird: Die 
Verschlüsselung ist ein Mittel zur Wahrung der In-
tegrität und Vertraulichkeit von Daten.  

 

Natürlich kann jeder Code geknackt werden. Aber 
wenn Daten häufiger verschlüsselt werden, steigt 
der Aufwand für die Dekodierung. Je höher der 
Aufwand ist, umso unattraktiver wird die Dekodie-
rung. 

 

Wichtig scheint mir auch die an dritter Stelle ge-
nannte Vermittlung von Medienkompetenz im 
schulischen und außerschulischen Bereich zu 
sein. Hierbei ist natürlich das Kultusministerium 
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gefordert, das sich dieser Aufgabe sicherlich gern 
annimmt.  

 

Der Schüler, der unbefangen über Facebook und 
Whatsapp kommuniziert, muss wissen, dass er 
den Betreibern als Gegenleistung seine persön-
lichen Daten zur Verfügung stellt. Die sozialen 
Netzwerke sind keine gemeinnützigen Unterneh-
men, sondern machen ihren Gewinn mit dem Han-
del der gewonnenen persönlichen Daten ihrer Nut-
zer.  

 

Dieser Faktor kann nicht oft genug betont werden. 
Schulische und Erwachsenenbildung müssen die-
se Erkenntnis transportieren, damit der Schüler 
oder der Konsument frei entscheiden kann, wie 
weit - und ob überhaupt - er seine persönlichen 
Daten preisgibt.  

 

Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass das Netz 
nicht vergisst. Selbst die viel zitierte Google-Spain-
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes 
verpflichtet den Betreiber der Suchmaschine nur, 
die Verweise zu löschen. Die Fakten bleiben im 
Netz. Hier muss ein sechster datenschutzrecht-
licher Sinn bei den Konsumenten erwachsen. 

 

Daher begrüße ich, dass sich die EU des Daten-
schutzthemas angenommen hat. Mein Haus wird 
die Beratung des Rates der Innen- und Justiz-
minister zur Erarbeitung eines trialogfähigen 
Standpunktes zur EU-Datenschutz-Grundverord-
nung weiter verfolgen. Wir haben diesbezüglich ein 
eigenes Referat im Haus gebildet. Hierbei gilt es, 
das hohe deutsche Datenschutzniveau möglichst 
zu halten. Für den öffentlichen Bereich scheint 
dies möglich, da hier die Grundverordnung nur ei-
nen Mindeststandard vorschreiben soll. 

 

Aber auch der Datenschutz im nicht-öffentlichen 
Bedarf darf sich nicht am schwächsten Rechtslevel 
eines EU-Mitgliedstaates orientieren. Ich bin daher 
gespannt, wie sich das Parlament im Rahmen der 
ab dem dritten Quartal 2015 zur erwartenden Tria-
logverhandlung positioniert.  

 

Insgesamt kann ich Ihre Empfehlungen unter den 
Punkten 1 bis 3 und 5 nur unterstützen. - Herz-
lichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Minister Stahlknecht. - Wir treten 
jetzt in eine Dreiminutendebatte ein. Als erster De-
battenredner spricht der Abgeordnete Herr Wagner 
für die Fraktion DIE LINKE. 

 

 

Herr Wagner (DIE LINKE): 

 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr 
Dr. von Bose, das war ein längeres parlamentari-
sches Verfahren für diesen Tätigkeitsbericht und 

diese Stellungnahme der Landesregierung. Es ist 
jetzt Mitte 2015 und wir diskutieren den Tätigkeits-
bericht für die Zeit von 2011 bis 2013. Aus meiner 
Sicht ist dieses parlamentarische Verfahren zu 
lang; denn demnach werden wir den nächsten Tä-
tigkeitsbericht genauso wieder im parlamentari-
schen Verfahren haben; darauf komme ich gleich 
noch einmal zurück. 

 

Prinzipiell dankt auch die Fraktion DIE LINKE dem 
Landesdatenschutzbeauftragten für seinen uner-
müdlichen Einsatz im Sinne des Datenschutzes 
insbesondere im Berichtszeitraum. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Herr Dr. von Bose ist wirklich umtriebig, wenn es 
darum geht, uns zu aktuellen Datenschutzthemen 
- auch zwischendurch - eine Stellungnahme zu-
kommen zu lassen, auch zu Themen, die wir hier 
im Gesetzgebungsverfahren oder in regulären An-
tragsverfahren haben. Dabei haben sich für den 
Berichtszeitraum - auch im Vergleich zu vorher - 
noch einmal deutliche Schwerpunkte herauskristal-
lisiert. 

 

Sowohl der Bericht als auch die Stellungnahme 
der Landesregierung haben sich mit deutlich mehr 
Themen beschäftigt, die die Digitalisierung und 
Vermittlung von Medienkompetenz anbelangen. 
Das ist insofern trivial, als wir - auch während des 
Berichtszeitraums - hier immer wieder über die Di-
gitalisierung reden. Hierin liegen sicherlich auch 
die größten Datenschutzherausforderungen, die 
wir zurzeit zu bewältigen haben. 

 

Nun ist der Landesdatenschutzbeauftragte nicht 
nur für den Datenschutz, sondern auch für die In-
formationsfreiheit zuständig. Hierbei gibt es auch 
Schnittmengen. 

 

Ich will auf den Informationszugang nicht im Detail 
eingehen, will aber sagen, dass sich - wir haben 
das Thema Open Data ursprünglich eingebracht - 
Informationszugang und Datenschutz nicht ganz 
trennen lassen. Beides ist jedoch miteinander ver-
einbar und gehört in einer politischen Diskussion 
auch immer zusammen. Daher werden wir in der 
Zukunft an einem Transparenzgesetz nicht vorbei-
kommen, was Herr Dr. von Bose in seiner Funktion 
ebenfalls schon angeregt hat. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Wenn ich von einem langen parlamentarischen 
Verfahren rede, dann rede ich ausdrücklich nur 
vom Umstand des Tätigkeitsberichts und seiner 
Behandlung sowie der Stellungnahme der Regie-
rung. 

 

Was jetzt noch fehlt, ist eine parlamentarische Be-
handlung der vielen Stellungnahmen, die uns der 
Landesdatenschutzbeauftragte in den regulären 
Verfahren mit an die Hand gibt. Aus meiner Sicht 
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spielen sie bei den meisten Anträgen eine noch 
viel zu untergeordnete Rolle.  

 

Ich nehme ein Beispiel heraus: Wir werden heute 
etwas pro Integrität informationstechnischer Sys-
teme beschließen, wissen aber ganz genau, dass 
es - das fällt auch in den Berichtszeitraum - beim 
Polizeigesetz durchaus Wünsche gibt, diese In-
tegrität zu brechen.  

 

Wir werden heute - darüber bin ich sehr glücklich - 
noch einmal herausarbeiten, was es eigentlich für 
die Medienkompetenzvermittlung zum Beispiel im 
Schulbereich bedeutet, wenn wir fordern, dass Da-
tenschutz elementarer Bestandteil der Medienbil-
dung an Schulen sein soll. Nach meiner Kenntnis 
ist das im Prinzip in diesem Hohen Haus strittig.  

 

Trotzdem bin ich froh darüber, dass das Plenum 
unter der Federführung des Innenausschusses ei-
ne einstimmige Beschlussempfehlung hat erarbei-
ten können. Wir werden dieser natürlich zustim-
men. - Nochmals Danke an Herrn Dr. von Bose. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Kollege Wagner. - Für die CDU-
Fraktion spricht der Abgeordnete Herr Kolze. 

 
 

Herr Kolze (CDU): 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Der Elfte Tätigkeitsbericht des Landes-
beauftragten für den Datenschutz für die Zeit vom 
1. April 2011 bis 31. März 2013 und die Stellung-
nahme der Landesregierung wurden nach erfolgter 
Direktüberweisung in insgesamt neun Ausschüs-
sen und dem Ältestenrat intensiv beraten und aus-
gewertet. Wir danken unserem Landesbeauftrag-
ten Herrn Dr. von Bose für diese umfassende Dar-
stellung. 

 

Nach erfolgter Ausschussberatung liegt Ihnen nun-
mehr die Beschlussempfehlung des für den Da-
tenschutz federführend zuständigen Ausschusses 
für Inneres und Sport vor.  

 

Der Ausschussvorsitzende hat dankenswerterwei-
se die zahlreichen Anregungen aus dem Bera-
tungsgang in den Ausschüssen in einer Beschlus-
sempfehlung zusammengefasst, die alle Fraktio-
nen unterstützen. Hierbei werden auch bereits be-
stehende Beschlussfassungen dieses Hohen Hau-
ses aufgegriffen. 

 

Wir greifen eine Anregung aus dem hierfür feder-
führend zuständigen Sozialausschuss auf und bit-
ten die Landesregierung, die Öffentlichkeitsarbeit 
im Themenbereich Verbraucherschutzrechte zu 
verstärken und dabei den Aspekten des Daten-
schutzes besonderen Stellenwert zu geben. 

 

Weiterhin wird in der Beschlussempfehlung auf 
die Herausforderungen bei der Ausgestaltung des 

Grundrechts auf Gewährleistung der Vertraulich-
keit und Integrität informationstechnischer Syste-
me eingegangen, zum Beispiel bei der Entwicklung 
vernetzter Datensammlungen und deren Auswer-
tung.  

 

Wir betonen in unserer Beschlussvorlage mit einer 
Empfehlung erneut die besondere Bedeutung der 
Vermittlung von Medienkompetenz in der digita-
len Informations- und Kommunikationsgesellschaft. 
Hierfür brauchen wir verbindliche nachhaltige und 
vernetzte Angebote und Maßnahmen für den schu-
lischen und außerschulischen Bereich. 

 

Zum Beispiel müssen Jugendliche darüber aufge-
klärt werden, dass kostenlose Kommunikation über 
Facebook, Whatsapp und Co auch bedeutet, dass 
dem Betreiber persönliche Daten zur Verfügung 
gestellt werden. In der schulischen Bildung muss 
hierüber, meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, aufgeklärt werden.  

 

Wir halten es zusätzlich für bedeutsam, in den 
Trialog-Verhandlungen für die Datenschutz-Grund-
verordnung weiterhin auf ein einheitliches hohes 
europäisches Datenschutzniveau hinzuwirken. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte die Gelegenheit nutzen, um noch auf einen 
Punkt näher einzugehen: Es geht um das Verhält-
nis der Prüfrechte des Landesrechnungshofes ge-
genüber den Mitgliedern dieses Hohen Hauses. 

 

Der federführende Ausschuss für Inneres und 
Sport und der Ältestenrat teilen die Rechtsauffas-
sung des Landesbeauftragten, dass bei der Wahr-
nehmung der Prüfrechte gegenüber den Mitglie-
dern dieses Hohen Hauses durch den Landes-
rechnungshof nicht nur die Grundsätze der Ver-
hältnismäßigkeit und der Transparenz, sondern vor 
allem auch die ebenfalls durch die Verfassung ge-
währleistete Unabhängigkeit der Abgeordneten bei 
der Ausübung ihres Mandats zu beachten sind.  

 

Verdachtsunabhängige Beobachtungen der Man-
datsausübung beeinträchtigen die Freiheit des 
Mandats und sind nur in begründeten Ausnahme-
fällen gerechtfertigt. Maßgeblich ist hierbei für uns 
die Spruchpraxis des Bundesverfassungsgerichts. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte Sie bitten, der Beschlussempfehlung des 
federführenden Ausschusses für Inneres und Sport 
zuzustimmen, und danke Ihnen recht herzlich. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht 
nun der Abgeordnete Herr Striegel. 

 

 

Herr Striegel (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die digitale Durchdringung der Ge-
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sellschaft schreitet voran. Datenschutz, das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung und das 
Recht zum Schutz der Integrität informationstech-
nischer Systeme halten mit dieser Entwicklung 
kaum oder gar nicht Schritt.  

 

Speicher- und Überwachungskapazitäten wachsen 
schneller als jede Möglichkeit der Bürgerinnen und 
Bürger, sich dagegen zu wehren. Nicht nur das 
Wachsen der kommerziell genutzten und staatlich 
angelegten Datenbestände ist dabei ein Problem. 
Diese Datenbestände werden zunehmend kombi-
niert und Metadaten werden zusammengeführt.  

 

Der ausgeforschte Konsument und die gläserne 
Bürgerin werden und sind bereits Realität. Daten-
schutz durch Technik und der Selbstdatenschutz 
der Nutzer versagen oftmals angesichts moderner 
Überwachungssysteme. Der NSA-Ausspähskandal 
hat die Grundfragen nach dem Zustand der Grund-
rechte und von Demokratie und Rechtsstaat wie-
der neu aufgeworfen. 

 

Den Überwachungsparteien CDU und SPD ist das 
bisherige Überwachungsniveau aber nicht genug. 
Sie wollen mehr Daten von allen Bürgerinnen und 
Bürgern, ohne Anlass, ohne Verdacht, einfach so. 
Ich rede von den Plänen zur Vorratsdatenspeiche-
rung, die von Ihnen, meine Damen und Herren, 
vorangetrieben werden. 

 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird sich 
weiter gegen diese verfassungswidrige Speicher-
praxis stemmen. Die Vorratsdatenspeicherung ist 
nichts anderes als der Versuch, alle Bürger zu 
Kriminellen und Straftätern abzustempeln. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Sie verhindert nichts und sie wird - das sage ich 
Ihnen schon jetzt - vor dem Verfassungsgericht 
scheitern.  

 

Die Beschlussempfehlung zum Tätigkeitsbericht 
des Datenschutzbeauftragten ist dabei angesichts 
der Überwachungsbilanz der CDU und der SPD 
leider der kleinste gemeinsame Nenner. Wir hätten 
uns eine ambitioniertere Positionierung des Parla-
ments vorstellen können.  

 

Natürlich begrüßen wir, dass die Verhandlungen 
zur Datenschutz-Grundverordnung auf der EU-
Ebene in den vergangenen Monaten vorangetrie-
ben wurden. Vergessen wir aber auch nicht: Die 
Verordnung hätte bereits im vergangenen Jahr in 
Kraft gesetzt werden können. Wichtig ist weiterhin, 
in den Verhandlungen auf ein einheitliches hohes 
europäisches Datenschutzniveau hinzuwirken. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Ausgangspunkt des Persönlichkeitsschutzes ist 
das Recht jedes Einzelnen, selbst darüber zu be-
stimmen, welche seiner Daten andere verarbeiten 
können und sollen. Um dieser Entwicklung gerecht 
zu werden, muss der Datenschutz auch als Bil-

dungsaufgabe verstanden und praktiziert werden; 
der Kollege Wagner hat dazu Stellung genommen.  

 

Die Vermittlung von Medien- und Datenschutz-
kompetenz muss ausdrücklich in den Bildungs-
standards verankert und zum verbindlichen Ge-
genstand der Lehrerausbildung gemacht werden. 

 

Meine Damen und Herren! Lassen Sie mich ab-
schließend noch einen Punkt der Beschlussemp-
fehlung aufgreifen, und zwar die Prüfrechte des 
Landesrechnungshofes gegenüber den Mitgliedern 
dieses Hohen Hauses. 

 

Bei der Wahrnehmung dieser Prüfrechte sind nicht 
nur der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und 
das Transparenzgebot zu beachten, sondern vor 
allem auch die ebenfalls durch die Verfassung ge-
währleistete Unabhängigkeit der Abgeordneten bei 
der Ausübung ihres Mandats. Ich finde es wichtig, 
dass wir das noch einmal in der Entschließung 
festgestellt haben. 

 

Ich darf Sie nun alle bitten, der Beschlussempfeh-
lung zuzustimmen. - Herzlichen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Kollege Striegel. - Für die SPD-
Fraktion spricht der Abgeordnete Herr Dr. Brach-
mann. 

 

 

Herr Dr. Brachmann (SPD): 

 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wir befinden uns in einer Dreiminutendebatte. Das 
macht die Regie immer bei solchen Themen, zu 
denen hier im Haus große Einigkeit besteht und 
bei denen mit politischen Auseinandersetzungen 
nicht zu rechnen ist. 

 

In der Situation befinde ich mich jetzt. Ich könnte 
jetzt mit anderen Worten das Gleiche sagen, was 
meine Vorredner hier bereits vorgetragen haben. 
Inhaltlich beschäftigen wir uns mit den gleichen 
Problemen und Fragen und haben - das zeigt die 
einstimmige Beschlussempfehlung - hier auch 
gleiche Handlungsansätze verabredet. 

 

Daher kann ich nur das wiederholen, was ich vor-
hin gesagt habe: Ich bitte um Unterstützung die-
ser Beschlussempfehlung und möchte mir eine 
Wiederholung inhaltlicher Ausführungen ersparen. 
- Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Kollege Dr. Brachmann. - Damit 
ist die Debatte beendet. Nachdem der Landtag 
den Elften Tätigkeitsbericht des Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz sowie die Stellungnahme 
der Landesregierung zur Kenntnis genommen hat, 
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werden wir jetzt über die Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Inneres und Sport in Drs. 
6/4046 abstimmen. Wer der Beschlussempfehlung 
zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. 
- Das sind alle Fraktionen. Ist jemand dagegen? 
- Stimmenthaltungen? - Sehe ich nicht. Damit ist 
die Beschlussempfehlung angenommen worden. 
Wir verlassen den Tagesordnungspunkt. 

 

(Unruhe) 

 
 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 20 auf: 

 
 
 

Beratung 

 

Mehr Natur- und Umweltschutz für Sachsen-
Anhalt 

 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 
6/4087 

 
 
 

Einbringer ist der Abgeordnete Herr Weihrich. Bitte 
sehr, Sie haben das Wort. 

 

 

Herr Weihrich (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Heute ist Weltumwelttag. Deshalb ist 
es gut, auch heute hier im Hohen Hause über das 
Thema Umweltschutz zu diskutieren.  

 

Meine Damen und Herren! Noch vor 25 Jahren 
waren die Umweltprobleme durch die Luft- und 
Wasserverschmutzung gerade hier in Sachsen-
Anhalt mehr als offensichtlich. Diese Art der Um-
weltprobleme gehört der Vergangenheit an. Das 
bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht um unsere 
Umwelt sorgen müssten; ganz im Gegenteil: Die 
Umweltprobleme sind heute zwar weniger sichtbar, 
dafür aber umso dringender. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

So hat beispielsweise die National Oceanic and 
Atmospheric Administration der USA, NOAA, ge-
rade erst kürzlich darauf hingewiesen, dass die 
CO2-Konzentration in der Luft erstmals mit mehr 
als 400 ppm - also parts per million - einen neuen 
Höchststand erreicht hat.  

 

(Herr Kurze, CDU: Was?) 

 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hält 
Stickstoff für die zentrale Gefährdung der Umwelt 
hier und weltweit. 

 

Rund 70 % der Bürgerinnen und Bürger fühlen 
sich durch Straßenverkehrslärm belästigt. 

 

Es gelangen weiterhin gefährliche Schadstoffe in 
unsere Umwelt, zum Beispiel Quecksilber aus 
Kohlekraftwerken, Feinstaub und Stickoxide aus 
dem Verkehr und Dioxine aus Müllverbrennungs-
anlagen. Auch unser wichtigstes Lebensmittel, das 
Wasser, ist zunehmend belastet durch Nitrat, 

Uran, hormonell wirksame Stoffe und Arzneimittel-
rückstände. 

 

Schließlich: Das Bundesamt für Naturschutz bestä-
tigt in seinem aktuellen Artenschutzbericht, dass 
es um die Artenvielfalt nach wie vor sehr schlecht 
bestellt ist und sich der Zustand in den letzten Jah-
ren deutlich verschlechtert hat. 

 

Das alles ist längst bekannt; wir wissen es schon 
lange. Gerade in den letzten Wochen und Monaten 
häufen sich aber die Meldungen, die zeigen, wie 
groß der Handlungsbedarf tatsächlich ist. Leider 
scheint das bei der Landesregierung noch nicht 
angekommen zu sein; denn wie am Beispiel der 
FFH-Richtlinie zu erkennen ist, werden noch nicht 
einmal die Pflichtaufgaben fristgerecht erledigt. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Ich sage es ganz deutlich: Natur- und Umwelt-
schutz sind nicht mehr als ein ungeliebtes An-
hängsel am Landwirtschaftsministerium. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Es ist bezeichnend, dass Herr Dr. Aeikens in die-
ser Legislaturperiode vor dem Hohen Hause be-
reits zwei Regierungserklärungen zu seiner Land-
wirtschaftspolitik abgegeben hat, aber keine einzi-
ge zur Umweltpolitik. 

 

(Minister Herr Dr. Aeikens: Kommt noch!) 

 

Das war bisher wahrscheinlich auch folgerichtig; 
denn was sollte auch erklärt werden, wenn es kei-
ne umgesetzten - - 

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Er hat gewartet, 
bis Sie weg sind! - Heiterkeit und Beifall bei 
den GRÜNEN) 

 

Das ist schade, Herr Dr. Aeikens. Ich hätte gerne 
dazu Stellung genommen. Ich denke aber, die Re-
de heute ist so etwas wie eine Vorabstellungnah-
me zu der vielleicht noch kommenden Regie-
rungserklärung. 

 

(Herr Daldrup, CDU: Ist sie auch!) 

 

Was sollte auch erklärt werden in der Regierungs-
erklärung? Allein ein Blick in den Koalitionsvertrag 
zeigt, wie desaströs die Bilanz der letzten Jahre 
ist. Ich habe mir die Mühe gemacht und mir den 
Koalitionsvertrag einmal angeschaut. Wahrschein-
lich bin ich der Einzige hier im Hohen Hause. 

 

(Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE, lacht - Oh! 
bei der SPD - Herr Miesterfeldt, SPD: Jeden 
Tag!) 

 

Hier die Ergebnisse; einige Beispiele: Ausbau 
der Umweltallianz - Fehlanzeige; Vorhabens-
planung zum Klimaschutzprogramm - existiert 
nicht; Flächenmanagement gegen Versiegelung 
- nicht erkennbar; Kompensationsflächenmanage-
ment - funktioniert nicht, weil seit Jahren ein sim-
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ples Internettool fehlt; Biosphärenreservat Südharz 
- ein Trauerspiel; 

 

(Herr Schröder, CDU: Na, na!) 

 

Biosphärenreservat Drömling gibt es ebenfalls 
nicht, also den Antrag zur Ausweisung des Bio-
sphärenreservats Drömling; Moorschutzprogramm 
- Fehlanzeige; ressortübergreifende Gesamtkon-
zeption Umwelt und Gesundheit - bislang nicht er-
kennbar; Gewässerunterhaltungskataster ebenfalls 
nicht; zur Umsetzung der FFH-Richtlinie sollten 
Managementpläne erstellt werden. Wir haben dazu 
schon gestern gehört, dass hierbei auch keine 
Fortschritte zu verzeichnen sind. 

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Wir versuchen es 
noch einmal!) 

 

Also ist kein einziges konkretes Projekt umgesetzt 
worden; mit einer Ausnahme, und zwar die Ver-
einbarung, die Förderung der Naturschutzverbän-
de weiterzuentwickeln. Wie das aussah, wissen wir 
alle: Die Mittel für die Naturschutzverbände wur-
den gekürzt. Ich sage hier in aller Deutlichkeit: Das 
geht in die grundfalsche Richtung. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Das Engagement der Naturschutzverbände muss 
gewürdigt werden, indem die Mittel erhöht werden, 
statt sie zu kürzen. Das haben wir in den Haus-
haltsberatungen auch beantragt, aber leider wurde 
das abgelehnt. 

 

Meine Damen und Herren! Das alles zeigt, wel-
chen Stellenwert Natur- und Umweltschutz auf der 
Agenda dieser Landesregierung haben, nämlich 
gar keinen. Umwelt- und Naturschutz wird in der 
Regierungskoalition immer nur unter negativen 
Vorzeichen betrachtet. 

 

(Unruhe bei der CDU - Herr Kurze, CDU: 
Was?) 

 

Wenn vom Artenschutz die Rede ist, dann stets 
von Behinderungen und Problemen. Im Antrag der 
Koalitionsfraktionen zum Wolf ging es beispiels-
weise um die Schadensregulierung und Seuchen-
prävention. Deswegen sollte der Wolf ins Jagd-
recht. Im Antrag zum Biber ging es ebenfalls vor-
wiegend um die Kosten bei der Gewässerunterhal-
tung. Deswegen sollte eine Verordnung her, mit 
der er leichter getötet werden kann. Den Vogel ab-
geschossen, um vielleicht im Bild zu bleiben, hat 
Staatsminister Robra. Der hat nämlich mit der 
Blauen Keiljungfer gleich eine neue Tierart erfun-
den, um damit Versäumnisse beim Hochwasser-
schutz zu rechtfertigen.  

 

Meine Damen und Herren! Das ist so nicht hin-
nehmbar! Das muss sich ändern! Arten- und Na-
turschutz sind kein Luxus, den man sich leistet, 
wenn man gerade Geld hat, sondern Natur- und 

Umweltschutz sichern unsere Existenzgrundlage 
und bilden die Grundlage für wirtschaftliche Aktivi-
tät.  

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Dafür brauchen wir 
eine andere Landesregierung!) 

 

Ähnlich wie beim Klimawandel gilt: Handeln ist alle 
Mal billiger, als die Kosten der entstehenden Schä-
den zu tragen. Konsequentes Handeln ist tatsäch-
lich dringend erforderlich; denn die Geschwindig-
keit, mit der die Zahl der Arten zurückgeht und Le-
bensräume verschwinden, ist beängstigend. Sie 
liegt mittlerweile um das 100- bis 1000fache über 
der natürlichen Aussterberate.  

 

Aber nicht nur die Zahl der Arten geht zurück, son-
dern auch die Zahl der Individuen. Beispielsweise 
ist die Population der Feldlerche in den letzten 
30 Jahren drastisch eingebrochen. Mehr als die 
Hälfte der Vögel in der Agrarlandschaft sind in den 
letzten 30 Jahren verschwunden. Die Population 
des Rotmilans geht immer weiter zurück. 

 

(Herr Daldrup, CDU: Stichwort „Waschbär“!) 

 

Doch statt zu handeln, schaut die Landesregierung 
nur zu, und das muss sich ändern, meine Damen 
und Herren! 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Es geht um nichts anderes als den Erhalt unserer 
Lebensgrundlagen. Deswegen brauchen wir ein 
starkes Signal für die Erhaltung der Artenvielfalt in 
Sachsen-Anhalt. Wir brauchen ein Signal, um eine 
Trendwende einzuleiten. Dies wollen wir mit unse-
rem Antrag verdeutlichen, indem wir die wichtigs-
ten Punkte einer künftigen Agenda für eine Natur- 
und Umweltschutzpolitik in Sachsen-Anhalt aufge-
listet haben.  

 

Ganz oben auf dieser Agenda steht selbstver-
ständlich der Klimaschutz. Wir wissen, ohne ei-
nen ambitionierten Klimaschutz ist alles nichts. 
Die Klimakrise verschärft sich zusehends und 
Sachsen-Anhalt als hochentwickeltes Industrieland 
muss eine Vorbildfunktion im Hinblick auf die 
Senkung der CO2-Emissionen einnehmen und sich 
für Energieeffizienz einsetzen, für eine nachhaltige 
Mobilität und für die Entwicklung neuer Technolo-
gien. 

 

Deswegen haben wir vorgeschlagen, diesem 
Memorandum of Understanding „Global Climate 
Leadership“ beizutreten. Von einem Erfahrungs-
austausch mit Regionen wie Kalifornien könnte 
Sachsen-Anhalt sehr stark profitieren. Deswegen 
fordern wir den Beitritt zu diesem Memorandum. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Ich sage hier auch noch einmal: Sachsen-Anhalt 
braucht verbindliche Klimaziele. Wer international 
Zusagen zum Klimaschutz einfordert, der muss 
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sich auch national eigene Ziele setzen und diese 
einhalten, meine Damen und Herren!  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Herr Leimbach, 
CDU: Aber nationale!) 

 

Des Weiteren brauchen wir stärkere Aktivitäten zur 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Die von 
der EU gesetzte Frist steht im Raum, bis zum Jahr 
2015 die Gewässer Sachsen-Anhalts in einen gu-
ten Zustand zu bringen. Wir wissen alle, dass wir 
diese Frist nicht einhalten werden und auf eine 
ähnliche Situation zusteuern wie bei der FFH-
Richtlinie schon jetzt.  

 

Wenn auch wegen der Wasserrahmenrichtlinie 
ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet wird, 
dann ist das Desaster komplett, meine Damen und 
Herren. Das dürfen wir nicht hinnehmen!  

 

Im Antrag wird noch ein weiterer wichtiger Bereich 
angesprochen, der Bodenschutz. Gerade ein Land 
wie Sachsen-Anhalt mit seinen wertvollen und 
hochproduktiven Schwarzerdeböden sollte den Fo-
kus darauf richten, seine Böden besser zu schüt-
zen. Deswegen fordern wir ein Bodenschutzpro-
gramm. Die wichtigsten Ziele sind, die Bodenver-
siegelung zu stoppen, die Bodenqualität langfristig 
zu erhalten und Schadstoffeinträge in den Boden 
auszuschließen. Letzteres ist selbstverständlich 
auch im Sinne des Gewässerschutzes.  

 

Bereits jetzt weisen 20 % der Messstellen des 
Grundwassermessnetzes in Sachsen-Anhalt eine 
Überschreitung der Nitratgrenzwerte auf. Zuneh-
mend tritt auch Uran im Grundwasser auf, das von 
den eingesetzten Düngemitteln stammt. Des-
wegen, meine Damen und Herren: Der Handlungs-
bedarf ist mehr als offensichtlich und wir müssen 
auch in diesem Bereich handeln! 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Im Bereich des Hochwasserschutzes erneuern wir 
unsere Forderung nach zusätzlichen Retentions-
flächen. Wir mussten feststellen, dass in der novel-
lierten Hochwasserschutzkonzeption die Umset-
zungsfristen für die Projekte zur Deichrückver-
legung einfach nur nach hinten verschoben wur-
den. Meine Damen und Herren! Ich sage es noch 
einmal ganz deutlich: Wir müssen diese wichtigen 
Projekte jetzt beginnen, damit sie so schnell wie 
möglich wirksam werden. Nur allein mit techni-
schen Maßnahmen ist ein ausreichendes Schutz-
niveau für die Bevölkerung nicht sicherzustellen.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Herr Leim-
bach, CDU: Wer behauptet das? Das be-
hauptet doch keiner!) 

 

- Es ist aber ein Fakt, dass diese Projekte nicht 
umgesetzt werden, wenn wir jetzt nichts tun. 

 

(Herr Leimbach, CDU: Tun wir! - Herr Dal-
drup, CDU: Wird doch!) 

Sie haben die Diskussion im Umweltausschuss 
doch mitbekommen, Herr Leimbach. Wir haben 
keinerlei Informationen darüber, dass die Projekte 
überhaupt begonnen wurden. 

 

(Minister Herr Dr. Aeikens: Es laufen doch 
schon x Projekte, Herr Weihrich! - Zuruf von 
Herrn Leimbach, CDU) 

 

Wir haben mit einem Antrag eingefordert, dass ein 
Kataster der Hochwasserschutzprojekte erstellt 
wird, damit der aktuelle Arbeitsstand dieser Projek-
te jederzeit abzurufen ist. 

 

(Herr Daldrup, CDU: Dann sind Sie doch 
super informiert!) 

 

Das wurde abgelehnt. Es gibt keine aktuellen In-
formationen über den Arbeitsstand bei diesen Pro-
jekten, 

 

(Herr Leimbach, CDU: Das ist etwas ande-
res! - Herr Daldrup, CDU: Das ist was ganz 
anderes!) 

 

außer die sehr langen Umsetzungsfristen in der 
Hochwasserschutzkonzeption. 

 

Außerdem muss die Landschaftsplanung wieder 
belebt werden. Das Land Niedersachsen hat das 
erkannt und stellt ein neues Landschaftsprogramm 
auf. Auch hier in Sachsen-Anhalt fordern die re-
gionalen Planungsgemeinschaften aktuelle Land-
schaftspläne als Grundlage für die regionalen Ent-
wicklungspläne. 

 

(Herr Daldrup, CDU: Brauchen wir gar nicht!) 

 

Meine Damen und Herren! Die Landschaftspla-
nung ist ein hervorragendes Instrument, um die 
Naturschutzstrategie des Landes und der Kom-
munen festzulegen und die notwendigen Maßnah-
men vorzubereiten. Deswegen müssen das Land-
schaftsprogramm neu aufgestellt und die Land-
schaftsrahmenpläne novelliert werden. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Er-
folg von Umwelt- und Naturschutz hängt letztlich 
entscheidend von gesellschaftlicher Akzeptanz ab. 
Akzeptanz ist aber keine Selbstverständlichkeit, 
sondern kann nur durch Beteiligung und Koopera-
tion erreicht werden. Nur wenn die Menschen in 
unserem Land davon überzeugt sind, dass Natur- 
und Umweltschutz Nutzen für alle bringen, können 
wir vorankommen.  

 

Dazu müssen wir das Business as usual überwin-
den und mit einer Kommunikationsstrategie neue 
Wege gehen. Wir müssen zum Beispiel verdeut-
lichen, dass jeder Einzelne etwas für den Arten-
schutz tun kann. Jeder Einzelne in seinem Garten 
und sogar auf seinem Balkon kann einen Beitrag 
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zur Erhaltung der Biodiversität leisten, meine Da-
men und Herren!  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Frau Prof. 
Dr. Dalbert, GRÜNE: Oder bei der Baum-
scheibe vor dem Landtag!) 

 

Diese Strategie soll ressortübergreifend den Nut-
zen von Natur- und Umweltschutz darstellen: 
Chancen für die Erholung und den Tourismus, 
Chancen für die Lebensqualität in unserem Land 
und Chancen für das Image des Landes und damit 
auch für die wirtschaftliche Entwicklung; denn ein 
Bundesland mit einem modernen, progressiven 
Image und mit einer hohen Umweltqualität wird 
leichter Investoren finden, und genau das fehlt be-
kanntlich im Land der Frühaufsteher. 

 

Ziel muss es sein, in Zusammenarbeit mit allen 
Akteuren Lösungen zu suchen und Ökologie und 
Ökonomie zusammen zu denken; denn nur was 
ökologisch vernünftig ist, ist auch langfristig öko-
nomisch tragfähig, meine Damen und Herren. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Schließen möchte ich mit einem Wort von Klaus 
Töpfer. Der hat gesagt:  

 

„Umweltpolitik verursacht keine Kosten, 
sondern zeigt nur, warum wer wann welche 
Kosten trägt.“  

 

Ich kann dem nur zustimmen; denn es ist schlicht-
weg verantwortungslos, die jetzt auftretenden Kos-
ten der Umweltverschmutzung einfach den kom-
menden Generationen aufzubürden. Stattdessen 
müssen wir jetzt die Weichen dafür stellen, dass 
auch kommende Generationen in den Genuss ei-
ner intakten Umwelt kommen. Vorsorgender Um-
weltschutz sichert langfristig unsere Lebensgrund-
lagen.  

 

Aber dafür brauchen wir eine Umweltpolitik, die ih-
ren Namen verdient, eine Umweltpolitik, die nicht 
nur verwaltet, sondern engagiert für die Sache 
streitet. Wir wollen eine Landesregierung, die das 
Thema Umweltschutz als zentrale Herausforde-
rung erkennt, sich dieser Herausforderung stellt 
und konsequent handelt - gerade in Sachsen-An-
halt. Deshalb bitte ich um Zustimmung zu unserem 
Antrag. - Vielen Dank.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Danke sehr, Herr Kollege Weihrich, für die Ein-
bringung. - Für die Landesregierung spricht Minis-
ter Dr. Aeikens. Bitte sehr.  

 

 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  

 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Sehr geehrter Herr Weihrich, vielen 

Dank, dass Sie Professor Töpfer zitiert haben. Das 
ist Ausdruck der Tatsache, dass die Vordenker der 
Umweltpolitik in der CDU sind und nicht bei den 
GRÜNEN, meine Damen und Herren.  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

 

„Mehr Natur- und Umweltschutz für Sachsen-An-
halt“ - wer will sich dem verschließen? Die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat unter diesem Titel 
einen aus acht Punkten bestehenden Antrag vor-
gelegt. Mit dem ersten Satz kann man sich identifi-
zieren: „Der Schutz und die Erhaltung unserer Le-
bensgrundlage braucht eine ambitionierte Umwelt- 
und Naturschutzpolitik.“  

 

Aber dann wird behauptet, in den vergangenen 
Jahren wären die Aktivitäten der Landesregierung 
in diesen Punkten kaum zu erkennen gewesen.  

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Frechheit! - Zuruf 
von der CDU: Genau!)  

 

Ich frage mich schon: Wollen Sie das Engagement 
der Landesregierung nicht erkennen?  

 

(Zuruf von den GRÜNEN: Nein, wir können 
es nicht erkennen!)  

 

Haben Sie geschlafen? Das wäre die mildeste Va-
riante.  

 

(Heiterkeit bei der CDU)  

 

Oder ist das Ihr Wahlkampfauftakt in Sorge um die 
Fünfprozentklausel, meine Damen und Herren?  

 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU)  

 

Wie sind die Fakten? - Zum Thema Klimaschutz. 
Sachsen-Anhalt gehört in punkto Klimaschutz und 
erneuerbare Energien zu den Spitzenreitern in 
Deutschland. Wir können mit einem Anteil von 
über 40 % an der Nettostromerzeugung aufwarten. 
Damit gehören wir zu den Top 3 in Deutschland. 
Bei den energiebedingten CO2-Emissionen hat 
Sachsen-Anhalt die Ziele von Deutschland bis zum 
Jahr 2020 bereits jetzt erreicht.  

 

Sie regen an, das Klimaschutzprogramm 2020 zu 
überarbeiten. Wir werden noch im Jahr 2015 eine 
Halbzeitbilanz zum „Klimaschutzprogramm 2020“ 
vorlegen. Mit der Vorlage der Halbzeitbilanz wird 
auch über den Umfang und die Form einer Über-
arbeitung des Klimaschutzprogramms zu entschei-
den sein.  

 

Für den Teil kommunaler Klimaschutz fordern Sie 
ein eigenes Programm. Ist Ihnen entgangen, dass 
mit dem „Klimaschutzprogramm 2020“ des Landes 
Sachsen-Anhalt bereits Maßnahmen vorliegen, die 
die Klimaschutzaktivitäten in den verschiedenen 
Bereichen der Kommunen unterstützen? Zukünftig 
wird es über die integrierten Gemeindeentwick-
lungskonzepte auch möglich sein, die Themen er-
neuerbare Energien und Klimaschutz verstärkt in 
die Fläche zu bringen.  
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Ich bilanziere: Die Landesregierung ist im Bereich 
Klimaschutz engagiert unterwegs; es bedarf keiner 
Aufforderung durch diesen Antrag.  

 

(Zustimmung bei der CDU - Herr Gallert, 
DIE LINKE: Frechheit!) 

 

Zum Thema Artenschutz. Das Land Sachsen-An-
halt verfügt in seinen vielfältigen Landschaften 
über eine mannigfaltige Tier- und Pflanzenwelt, die 
es zu schützen gilt. Wir wollen die Biodiversität er-
halten und dem Aussterben von Arten und Gattun-
gen entgegenwirken.  

 

Wir waren eines der ersten Bundesländer, das 
hierzu programmatisch unterwegs war. Darüber 
hinaus wurde ein Aktionsplan für Sachsen-Anhalt 
aufgestellt, der über 60 Handlungsschwerpunkte 
enthält. Zu diesen Vorhaben zählen zum Beispiel 
die Aufstellung von Artenschutzprogrammen für 
Feldhamster, für Rotmilan oder für Wildbienen, um 
nur einige zu nennen. Ich denke hierbei auch an 
die Waldentwicklung im Nationalpark Harz. 75 % 
der Wälder sollen hier dem Prozessschutz über-
lassen werden. Vorhaben wie diese sind es, die 
zum Erhalt der Biodiversität im Land Sachsen-
Anhalt beitragen.  

 

Zum Thema Gewässerschutz. Ist Ihnen entgan-
gen, dass wir in den vergangenen Jahren ein 
äußerst ambitioniertes Maßnahmenprogramm um-
gesetzt haben, das 1 188 Maßnahmen umfasst? 
Ein neues Maßnahmenprogramm wird bis zum 
Jahr 2020 mit mehr als 1 000 Maßnahmen unter-
setzt. Dann sind wir bei über 2 000 Maßnahmen. 
Wir wollen im Bewirtschaftungszeitraum bis zum 
Jahr 2021 das realistisch Umzusetzende errei-
chen. Danach erfolgt eine abschließende Maß-
nahmenplanung bis zum Jahr 2027.  

 

Ich möchte ausdrücklich davor warnen, auf diesen 
letzten Bewirtschaftungszeitraum zu verzichten. 
Das wäre europaweit ein Novum. Das machen 
auch die grünen Kollegen nicht, meine Damen und 
Herren, weil es gibt gute Gründe dafür gibt, diesen 
Zeitraum bis zum Jahr 2027 zu nutzen.  

 

Ein weiteres Thema, das Sie angeschnitten haben, 
ist der Bodenschutz. Der Bodenschutz gehört zu 
den wichtigen umweltpolitischen Aufgaben. Wir 
wissen um die vielfältigen Funktionen des Bodens. 
Dazu ist aber auch zu sagen: Die aktuelle Flächen-
neuinanspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrs-
flächen liegt in Sachsen-Anhalt bereits nahe null.  

 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU) 

 

Der Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen an 
der Landesfläche liegt seit Jahren nahezu konstant 
bei 10,9 %. Dennoch fordern Sie ein eigenes Bo-
denschutzprogramm. Das haben bisher nur drei 
Bundesländer, die es nötig haben. Wir brauchen 
es nicht, meine Damen und Herren.  

 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU)  

Neben der Verringerung der Flächeninanspruch-
nahme spielt auch die Wiedernutzung brachliegen-
der Flächen eine wichtige Rolle im Land Sachsen-
Anhalt. Dazu haben wir erfolgreich ein Förderpro-
gramm zum Flächenrecycling aufgelegt. Auch die 
Altlastensanierung trägt wesentlich zur Nachnut-
zung gebrauchter Flächen bei.  

 

Ich glaube, meine Damen und Herren, wir haben 
Konsens in diesem Haus, dass wir mit unserer 
Landesanstalt hervorragend aufgestellt sind. Ich 
möchte an dieser Stelle Herrn Keil, der lange Jah-
re verdienstvolle Arbeit geleistet hat, und jetzt auch 
Herrn Stadelmann für die Arbeit in dieser Einrich-
tung außerordentlich danken.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Der fünfte Punkt Ihres Antrages zielt darauf ab, die 
im Entwurf der Hochwasserschutzkonzeption 2014 
bis 2020 enthaltenen Deichrückverlegungsmaß-
nahmen vorrangig umzusetzen. Sie wissen doch, 
dass die Schaffung von Retentionsflächen ein in-
haltlicher Schwerpunkt unserer Planung ist.  

 

(Zuruf von Herrn Weihrich, GRÜNE)  

 

Die Deichrückverlegungsmaßnahmen an Elbe, 
Mulde und Havel laufen doch. Davon werden et-
liche bis zum Jahr 2020 umgesetzt. Sie wissen, 
dass wir als Landesregierung den Retentions-
flächen besondere Priorität einräumen.  

 

(Zuruf von Herrn Weihrich, GRÜNE)  

 

Sie wissen doch, dass ich unseren Landesbetrieb 
für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft be-
auftragt habe, weitere mögliche Standorte für die 
Schaffung von Retentionsraum und Polderflächen 
zu ermitteln.  

 

Wir haben einen Katalog von 42 potenziell geeig-
neten Standorten vorliegen. Welches andere Bun-
desland hat das? Wir werden am Ende des Jahres 
sagen, welche von diesen 42 Vorhaben wir in 
Sachsen-Anhalt realisieren wollen, meine Damen 
und Herren. Wo findet sich ein solches Programm 
mit solchen ambitionierten Vorhaben bezüglich der 
Retentions- und Polderflächen?  

 

(Zuruf von den GRÜNEN)  

 

Der Lärmschutz ist für uns ebenfalls ein wichtiges 
Thema. Sie fordern eine verstärkte Zusammen-
arbeit mit den Kommunen. Wir arbeiten im Bereich 
der Lärmaktionsplanung eng mit den Kommunen 
zusammen. Die Kommunen werden fachlich durch 
das Landesamt für Umweltschutz angeleitet, mei-
ne Damen und Herren. Das müsste Ihnen, Herr 
Weihrich, in besonderer Weise bekannt sein.  

 

Der vorletzte Punkt Ihres Antrages beschäftigt sich 
mit der Landschaftsplanung. Es wird gefordert, ei-
ne Novellierung des Landschaftsprogramms und 
der Landschaftsrahmenpläne auf den Weg zu brin-
gen. Richtig ist, dass der Gebietszuschnitt in eini-
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gen Bereichen aktualisiert werden muss. Inwieweit 
aber inhaltliche Fortschreibungen erforderlich sind, 
müssen die Landkreise und kreisfreien Städte in 
eigener Verantwortung entscheiden.  

 

Wichtiger als eine Fortschreibung um der Fort-
schreibung willen ist es aus meiner Sicht, dass 
sich die Festlegungen in den zu treffenden poli-
tischen Entscheidungen wiederfinden.  

 

(Zuruf von Herrn Weihrich, GRÜNE) 

 

Im letzten Punkt des Antrages wird von Ihnen eine 
Kampagne vorgeschlagen, die die Schönheit der 
Landschaften Sachsen-Anhalts und die Chancen 
des Umwelt- und Naturschutzes aufzeigen sollen, 
um damit einen Beitrag für den naturverträglichen 
Tourismus zu leisten.  

 

Ich glaube, meine Damen und Herren, eine der er-
folgreichsten Kampagnen dieser Art läuft zurzeit in 
Havelberg. Der Buga-Standort in Havelberg ist ein 
Leuchtturmprojekt für die gelungene Verbindung 
zwischen Kultur, Natur und Tourismus. Mein Dank 
an dieser Stelle dem Bürgermeister und seinem 
Team für die gute Arbeit, die in Havelberg geleistet 
wird, und den Werbeeffekt für unser Bundesland 
mit dieser Bundesgartenschau.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Eine gute und moderne Grundlage für eine lan-
desweite Kampagne ist auch unsere Umwelt-App 
„Meine Heimat“, die ich vor kurzem vorgestellt ha-
be. Diese App soll in den kommenden Jahren um 
weitere Informationen zu Fragen der Umwelt, der 
Natur und zu den regionalen Freizeitmöglichkeiten 
erweitert werden. Sie sehen, meine Damen und 
Herren, auch hierbei sind wir engagiert unterwegs.  

 

Lassen Sie mich insgesamt ein Fazit ziehen: Ein 
umweltpolitischer Rundumschlag gegen die Lan-
desregierung in dieser Weise entbehrt jeder fach-
lichen Grundlage, meine Damen und Herren.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 

Die Bilanz der Landesregierung kann sich auch im 
Natur- und Umweltschutz sehen lassen. Der Um-
weltschutz ist kein ungeliebtes Kind in meinem Mi-
nisterium, meine Damen und Herren. Beide Berei-
che stehen gleichberechtigt nebeneinander.  

 

Ich freue mich besonders, wenn unser Engage-
ment, Herr Weihrich, von Ihrer Fraktionsvorsitzen-
den Frau Professor Dalbert gelobt wird. Auf der 
Homepage der GRÜNEN findet sich Folgendes 
- ich zitiere -:  

 

„Welches Potenzial bietet der Naturpark 
Drömling? - Die Fraktionsvorsitzende von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Frau Professor 
Dr. Claudia Dalbert, machte sich jetzt vor Ort 
ein Bild davon. Dalbert: ‚Der Drömling ist ei-
ne einzigartige Landschaft, von Menschen 
geschaffen und heute Heimat einer außer-

gewöhnlichen Artenvielfalt.‘ Besonders be-
eindruckt hat Dalbert in diesem Zusammen-
hang das örtliche Bildungsangebot. ‚Es ist 
toll, wie den Kindern hier die Natur näher 
gebracht wird und ihnen Grundkenntnisse 
der Natur vermittelt werden. Ich kann mir 
genau vorstellen, wie es gerade Kindern 
Spaß macht, an Tümpeltagen im Drömling 
mit dabei zu sein. Sie stehen dann in 
Wathosen in Tümpeln und dürfen mit ihrem 
Kescher einzelne Arten aus dem Wasser 
holen, um sie genauer zu betrachten.‘ Der 
Naturpark Drömling sei ein Paradebeispiel 
dafür, dass Naturschutz Freude bereitet und 
bildet.  

 

‚Beeindruckt haben mich auch die Initiativen, 
um den Tourismus naturverträglich und 
nachhaltig auszubauen. Besondere Events 
wie im Herbst die Beobachtung des Wild-
gänseflugs mit anschließendem (Zucht-) 
Gänseessen, der Ausbau der Radwander-
wege ebenso wie das Anlegen von Pferde-
wanderwegen sind gute Schritte, um mehr 
Menschen die wunderbare Natur des Dröm-
lings nahe zu bringen und eine nachhaltig 
Tourismuswirtschaft aufzubauen‘, sagt Dal-
bert. ‚Die Natur erhalten, Kenntnisse über 
die Natur vermitteln und naturnaher Touris-
mus, diese Dreieinigkeit ist im Drömling auf 
einem guten Weg.“ 

 

Vielen Dank, Frau Professor Dalbert, für das Lob 
der Arbeit unserer Landeseinrichtung „Naturpark 
Drömling“. - Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit.  

 

(Beifall bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Herr Minister, es gibt noch eine Nachfrage von 
Herrn Gallert.  

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  

 

Herr Aeikens, Ihre Rede zu diesem Antrag war er-
wartet worden. Ich habe gerade überlegt, ob Sie 
jemals auch nur im Ansatz eine Kritik an der Lan-
desregierung nicht ohnehin als „bodenlose Frech-
heit“ bezeichnet haben.  

 

(Heiterkeit und Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Ich kann mich einfach nicht erinnern. Es war im-
mer so.  

 

Meine Nachfrage bezieht sich aber auf etwas an-
deres. Habe ich Sie richtig verstanden, dass wir 
bei der Bilanz der Versiegelung von Flächen im 
Land Sachsen-Anhalt trotz des Ausbaus B 6n und 
trotz des Ausbaus der A 14 nahe null sind? Das 
heißt, wir haben inzwischen die Situation erreicht, 
dass wir genauso viel Flächen entsiegeln, wie wir 
neu versiegeln.  
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Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  

 

So weist es die mir vorliegende Statistik aus. 

 

(Zuruf von der LINKEN: Diese Statistik 
möchte ich mal sehen!) 

 

 

Herr Gallert (DIE LINKE):  

 

Okay, danke.  

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Es gibt eine weitere Nachfrage vom Kollegen 
Weihrich.  

 

 

Herr Weihrich (GRÜNE):  

 

Herr Dr. Aeikens, Sie haben wahrscheinlich in mei-
ner Rede gehört, dass ich mir sehr umfassend die 
Koalitionsvereinbarung angesehen habe. Ich wür-
de ich Sie gern fragen, wie Sie den Umsetzungs-
stand der Koalitionsvereinbarung einschätzen. 

 

 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  

 

Den schätze ich als gut ein. Wir beide wissen, 
dass diese Koalitionsvereinbarung bis zum Ende 
der Legislaturperiode gilt. Dort, wo wir noch nicht 
fertig sind, haben wir noch Zeit, diese Dinge zu 
beenden.  

 

(Zustimmung bei der CDU)  

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Danke sehr, Herr Minister. - Es ist eine Fünfminu-
tendebatte vereinbart worden. Der Herr Minister 
hat seine Redezeit mehr als verdoppelt. Ich würde 
bitten, dass das nicht in Gänze in Anspruch ge-
nommen wird. Wenn es kurz über die fünf Minuten 
Redezeit geht, werde ich nicht gleich einschreiten.  

 

Als erster Debattenredner spricht der Abgeordnete 
Herr Bergmann für die SPD-Fraktion.  

 

 

Herr Bergmann (SPD):  

 

Verehrte Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Vielen Dank an die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN für diesen Antrag. Ich habe lange über-
legt; denn es gibt einige ernstzunehmende Pres-
severtreter, die halten Schwarz-Grün für eine ech-
te Alternative in diesem Land. Da muss noch et-
was zusammenwachsen, wenn es wirklich dazu 
kommen will.  

 

(Lachen bei den GRÜNEN - Zuruf von Frau 
Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE)  

 

Kollege Weihrich, ich bin nicht die Regierung, und 
ich kritisiere auch einiges. Als ich diesen Antrag 
zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir: 

Wenn er diesen Antrag als Leitantrag auf dem Par-
teitag der GRÜNEN nicht durchbekommt, warum 
schiebt er es dann in den Landtag?  

 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU)  

 

Das war meine erste Frage, die ich mir gestellt ha-
be. Das erinnert mich ein wenig an „Haribo Colo-
rado“ nach dem Motto: „Da ist für jeden was drin“, 
und wir hauen einmal überall drauf.  

 

Ich weiß nicht, über welches Bundesland Sie ge-
sprochen haben, Kollege Weihrich, das muss ich 
ganz ehrlich sagen. Wenn es das Land ist, dem 
Sie im Tourismusbereich große Chancen aufzei-
gen, dann passt das nicht zusammen, dann sind 
das zwei verschiedene Bundesländer gewesen, 
über die Sie im Antrag gesprochen haben. Das 
muss ich ehrlicherweise auch mal sagen.  

 

(Zuruf von der CDU: Ehrlich währt am längs-
ten!)  

 

Zum Klimaschutz. Ich halte wenig davon, für Bun-
desländer eigene Klimaschutzziele zu entwickeln. 
Das passt dann unter Umständen nicht alles in die 
Gesamtbilanz der Bundesrepublik Deutschland. 
Und nationale Klimaschutzziele und -standards 
gibt es. Ich sage das auch deswegen ausdrücklich 
- Sie wissen das auch -: Sie waren vor wenigen 
Wochen viel näher an meinem Parteivorsitzenden 
als wohl unsere gesamte Fraktion. Und dafür gab 
es Gründe.  

 

(Herr Weihrich, GRÜNE: Gute Gründe!)  

 

Man muss aufpassen. Man schreibt hier immer 
ziemlich locker ins Vorwort, dass Ökologie und 
Ökonomie wunderbar zusammenpassen müssen. 
Das ist auch so. Aber dann stellen wir anschlie-
ßend die Schalter so um, dass Ökonomie gar nicht 
mehr geht. Das kann es nicht sein. Das sage ich 
Ihnen sogar als Umweltpolitiker.  

 

Deswegen finde ich es nicht korrekt, dass wir uns 
als Bundesland Klimaschutzziele geben, die wir 
gar nicht einhalten können. Wenn wir in die Vor-
gaben schauen, auch in das IPCC, dann können 
wir uns theoretisch zurücklehnen, weil wir die Vor-
gaben in Sachsen-Anhalt eigentlich alle schon er-
reicht haben. 

 

(Frau Frederking, GRÜNE: Aber nur relativ, 
nicht absolut!) 

 

- Ja, relativ und absolut, Frau Frederking.  

 

(Frau Frederking, GRÜNE: Aber absolut wir 
sind doch noch weit davon entfernt! Wir lie-
gen noch immer über dem Bundesdurch-
schnitt!)  

 

- Wir sind doch auf einem Superweg. Wir haben 
vieles erreicht. Was wollen Sie denn? 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU 
- Zuruf von Frau Frederking, GRÜNE) 
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Bei Ihnen geht es doch immer nur darum: Wenn 
wir etwas erreicht haben, dann wissen Sie es noch 
ein Stückchen besser. Um nichts anderes geht es 
Ihnen. Wenn wir irgendwo Recht haben, dann wis-
sen Sie es immer noch ein bisschen besser und 
haben noch ein bisschen mehr Recht.  

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

Aber mir wäre es lieber, wenn Sie nachher eine 
Frage stellen; sonst reichen meine fünf Minuten 
nicht aus. 

 

Wir haben über die kommunalen Klimaschutzthe-
men gesprochen. Wir haben, lieber Dietmar Weih-
rich, - deshalb finde ich das auch unfair; ich fand 
es an vielen Stellen unfair -, hier im Landtag, teil-
weise auf Initiative der SPD-Fraktion hin, viele 
Anhörungen durchgeführt. Wir haben auch zum 
Klimaschutz eine Anhörung durchgeführt. Wir ha-
ben Ihren Antrag damals übrigens abgelehnt. Da-
rin stand schon dasselbe. Jetzt kommt das noch 
einmal, nur anders verpackt. Es soll heute wieder 
beschlossen werden, was damals schon abgelehnt 
wurde. Auch das empfinde ich nicht gerade als 
einen vernünftigen Umgang miteinander.  

 

Ich sage Ihnen etwas zum Artenschutz. Wir haben 
einen Antrag gehabt zum Fledermausschutz an 
Windkraftanlagen. Jetzt sagen Sie bitte nicht, das 
hätte mit dem Artenschutz nichts zu tun. Wir haben 
hier über den Rotmilan geredet. Wir haben das 
Rotmilan-Kompetenzzentrum gemeinsam aus der 
Taufe gehoben. Dabei waren Sie mit initiativ, das 
will ich durchaus anerkennen.  

 

Wir haben auf einen Antrag der LINKEN hin eine 
Debatte geführt mit einem anderen Zungenschlag. 
Es ging um das Thema Neonikotinoide in der 
Landwirtschaft. Auch das ist für mich ein Thema, 
das man heutzutage nicht mehr ausklammern darf, 
wenn man über artenschonende Landwirtschaft 
reden will. All diese Dinge haben sowohl die Re-
gierung als auch die beiden regierungstragenden 
Fraktionen aufgenommen.  

 

Falsch war von dem, was Sie vorhin gesagt haben, 
dass es einen Antrag gegeben habe mit dem Ziel, 
den Wolf ins Jagdrecht zu überführen. Das stimmt 
überhaupt nicht. 

 

(Heiterkeit bei der SPD) 

 

Das stimmt in keiner Weise. Es gab mehrere An-
träge zum Wolf und in einem einzigen Antrag 
stand, dass die rechtliche Situation überprüft wer-
den soll. Damit war keineswegs eine Überführung 
ins Jagdrecht gemeint. Im Übrigen würde das 
nichts nützen, das wissen Sie so gut wie ich.  

 

(Herr Weihrich, GRÜNE: Herr Daldrup hat 
das explizit gesagt!)  

 

- Herr Daldrup ist einer von weit mehr als 60 Ab-
geordneten der Koalitionsfraktionen. Herr Daldrup 

ist auch nicht die Regierung. Ich glaube, Sie haben 
die Regierung kritisiert. Das spielt aber auch keine 
Rolle. Einzelmeinungen gibt es innerhalb der GRÜ-

NEN an der einen oder anderen Stelle sicherlich 
auch.  

 

Beim Hochwasserschutz haben Sie von gesell-
schaftlicher Akzeptanz gesprochen. Natürlich brau-
chen wir die. All das, was Sie hier schreiben, ist 
richtig. All das wird von uns auch getragen. Das 
wird, glaube ich, im Wesentlichen auch von der 
CDU-Fraktion und von der Regierung getragen. 
Worüber wir uns überhaupt streiten könnten, das 
sind ein paar Zahlen, die die Daten, die Erreich-
barkeit und die Schnelligkeit betreffen. Das sehen 
wir einfach realistischer. Nichts anderes ist es. 

 

Man kann natürlich jedes Mal, wenn sich die Re-
gierung bis zu einem bestimmten Termin ein Ziel 
setzt, fordern, die Frist um zwei Jahre zu verkür-
zen. Sie bringen dann einen Antrag in den Landtag 
ein und sagen, die Regierung ist nicht schnell ge-
nug. Das kann man so machen, aber das hilft uns 
nicht weiter. Denn genau Sie sind hinterher der-
jenige, der uns vorwirft, dass wir nicht sauber ge-
arbeitet hätten oder dass die Verfahren nicht rich-
tig gewesen seien. Oder wie wir es im Fall des 
Gimritzer Damms in Halle erlebt haben: Zum 
Schluss sagen Sie, dass hätten Sie schon vorher 
gewusst.  

 

Genau das wird dann auch passieren. Deswegen 
geht manchmal auch Sorgfältigkeit vor Schnellig-
keit. Denn wir wollen die Retentionsräume wirklich, 
und zwar basiert auf vernünftigen Verfahren. Dann 
klappt das Ganze auch. Es wird gar keine Alterna-
tive dazu geben. 

 

Die Landschaftsplanung ist der einzige Punkt, bei 
dem ich gesehen habe, dass wir übereinstimmend 
derselben Meinung sind. Diesbezüglich ist mir der 
Minister noch etwas schuldig, das weiß er auch. 
Wir haben einmal darüber gesprochen, dass die 
Landschaftsrahmenplanung wieder angeschoben 
werden müsste; denn ich glaube, dass die alte 
Datenbasis aus den Jahren 1990 bis 1992 nicht 
unbedingt hilfreich ist für Planungen in der heuti-
gen Zeit. Dass man das wieder in Angriff nehmen 
muss, ist gar keine Frage. 

 

Wenn man das nicht tut - das weiß auch Dietmar 
Weihrich -, dann haben diejenigen, die mit Planung 
zu tun haben, ein Problem. Sie müssen sich die 
Daten neu besorgen, müssen neu kartieren. Das 
führt übrigens auch zu einer gewissen wirtschaft-
lichen Tätigkeit im Land, insofern wäre das gar 
nicht so schlecht. Die Notwendigkeit, sich damit zu 
beschäftigen, ist natürlich gegeben.  

 

Noch ein paar abschließende Worte von mir zu 
diesem Antrag. Nach vier Jahren, die die GRÜ-
NEN in diesem Landtag sind, kommt das nun so-
zusagen als pauschaler Rundumschlag. Ich hätte 
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vorher gern einmal etwas substanziellere Anträge 
zum Natur- und Umweltschutz gesehen.  

 

(Herr Weihrich, GRÜNE: Das haben wir ge-
macht!) 

 

Das heutzutage noch einmal abzuarbeiten in ei-
nem solchen Otto-Katalog, das finde ich schon ein 
bisschen schräg. Aber Sie entscheiden das für 
sich allein. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Kollege Bergmann. Es gibt eine 
Nachfrage von Frau Frederking. 

 

 

Herr Bergmann (SPD): 

 

Fragen von Frau Frederking beantworte ich immer 
gern. 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Bitte sehr. 

 

 

Frau Frederking (GRÜNE): 

 

Es ist immer wieder die Rede davon, dass wir so 
großartig dazu beigetragen haben, die Klima-
schutzziele einzuhalten. Wir liegen bundesweit 
über dem Durchschnitt. Wir haben die Reduzie-
rungen Anfang bis Mitte der 90er-Jahre erreicht 
- ich habe mir alle Zahlen einmal angeschaut -, 
danach geht es in eine Stagnation über.  

 

Jetzt frage ich Sie: Wie wollen wir einen Beitrag 
dazu leisten, dass Deutschland - wir sind nun ein-
mal ein Teil von Deutschland - im Jahr 2020 im 
Vergleich zu 1990 eine Reduzierung um 40 % er-
reicht? Das ist die erste Frage.  

 

Was spricht dagegen, sich die Herausforderungen, 
vor denen wir stehen, vor Augen zu führen, indem 
wir eigene, auf Sachsen-Anhalt heruntergebroche-
ne Klimaschutzzielen definieren, und uns damit zu 
verdeutlichen, was wir tun müssen bzw. welche 
Maßnahmen wir daraus abzuleiten haben? 

 

 

Herr Bergmann (SPD): 

 

Frau Frederking, schönen Dank für die Frage. Ich 
hatte darum gebeten, damit ich noch etwas länger 
reden darf. Ich beantworte die Frage auch sehr 
gern; denn das ist eine Frage, die die SPD in den 
letzten Wochen mehrmals beantwortet hat.  

 

Das Referenzdatum des IPCC liegt bei Mitte der 
90er-Jahre, was den Vergleich der Klimaschutz-
daten angeht. Wir nehmen immer Bezug auf 1990. 
Es ist völlig unbestritten, dass in den neuen Bun-
desländern gerade in den ersten Jahren nach der 
Wende viel Industrie abgeschaltet wurde, viele 
Kraftwerke vom Netz genommen wurden. Des-
wegen waren die Ziele sehr schnell erreicht; denn 

man hat viele CO2-Emittenten sehr schnell vom 
Netz genommen. 

 

Wenn Sie heute sagen, wir müssten in der glei-
chen Geschwindigkeit weitermachen, dann kann 
man das tun. Das ist ein hehrer Anspruch. Fakt ist 
aber, dass Sie unsere Wirtschaft damit in ein un-
gleich schwierigeres Fahrwasser bringen als etwa 
die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Wenn man 
dort ein oder zwei Braunkohlekraftwerke vom Netz 
nimmt, dann erreicht man dort wirklich etwas; denn 
dort stehen noch richtig alte Kamellen, was bei uns 
schon lange nicht mehr der Fall ist.  

 

Das ist für uns ein Problem; damit verursachen wir 
für unsere Wirtschaft einen zusätzlichen Nachteil. 
Das möchte ich nicht; denn auf diese Art und Wei-
se entsiedeln wir die neuen Bundesländer noch 
weiter. Das kann nicht Ziel und Zweck der Politik 
sein.  

 

(Zustimmung bei der SPD)  

 

Das ist auch nicht Ziel und Zweck der Umwelt-
politik, die ich betreiben möchte. Wir möchten die 
Umwelt für die Menschen gestalten. Wir möchten 
nicht die Umwelt ohne die Menschen gestalten; 
denn die verlassen dann das Land.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Kollege Bergmann. - Für die 
Fraktion DIE LINKE spricht der Abgeordnete Herr 
Lüderitz. Bitte sehr.  

 
 

Herr Lüderitz (DIE LINKE): 

 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Auch für mich bleiben nach der Einbrin-
gung mehr Fragezeichen als Antworten, was die-
sen Antrag betrifft. Die Bezeichnung Antrag ist 
wohl eher unserer Geschäftsordnung geschuldet. 

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Ja, wir halten uns 
meistens daran!)  

 

Das, was uns vorliegt, ist ein wahlprogrammähn-
liches Dokument oder ein - so will ich es sagen - 
Dietmar-Weihrich-Memorandum. Kollege Weihrich, 
auch den Weltumwelttag kann man als Begrün-
dung für diesen Antrag allein nicht gelten lassen.  

 

Lieber Dietmar Weihrich, in meiner Fraktion hat 
man mir am Dienstag damit gedroht, diesen Antrag 
zu überweisen. Ich war fast froh, dass das bei 
einem Antrag nur mit Mehrheit möglich ist. Es hät-
te Ihrerseits eines Gesetzentwurfs bedurft, wenn 
wir mit den Stimmen unserer beiden Fraktionen 
eine Überweisung hätten stemmen wollen. Dann 
wäre auch ich etwas in Erklärungsnöte gekommen, 
obwohl - das will ich hier auch in aller Deutlichkeit 
sagen - wir bei vielen inhaltlichen Dingen zu 90 % 
die gleiche Auffassung haben, was die Umsetzung 
von Natur- und Umweltschutzpolitik in der jetzigen 
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Legislaturperiode betrifft. Dabei sind wir nicht sehr 
weit auseinander. Aber ob man das in dieser Form 
machen sollte, das würde ich mit einem großen 
Fragezeichen versehen.  

 

Man stelle sich vor, dieser Antrag wäre im Aus-
schuss. Ich frage einmal den jetzigen Vorsitzen-
den, wie er denn eine Berichterstattung dazu prak-
tikabel durchführen wollte, vielleicht noch mit nach-
geordneten Behörden. Das beträfe fast das kom-
plette Themenspektrum unseres Ausschusses. Es 
beträfe auch unzählige Anträge, die sich noch im-
mer im Geschäftsgang befinden. Das wäre parla-
mentarisch sehr schwer handhabbar. Ich denke, 
das wissen Sie. 

 

Letztlich soll damit eine Veränderung der bisheri-
gen Umweltpolitik erreicht werden. Das ist logi-
scherweise auch unsere Auffassung. Auch wir sind 
mit dem jetzt Erreichten nicht zufrieden. Dies zum 
jetzigen Zeitpunkt zu erreichen, erscheint mir aber 
eher unwahrscheinlich. Darüber wäre dann even-
tuell nach dem 13. März 2016 zu reden. Ich würde 
diesen Antrag als einen guten Merkposten an-
sehen, um diese Dinge dann abzuarbeiten.  

 

(Herr Borgwardt, CDU: In den Koalitionsver-
handlungen!) 

 

Noch vier Anmerkungen inhaltlicher Natur. Einige 
Dinge hat Kollege Bergmann schon vorweggenom-
men. Ich möchte nur kurz auf einige Dinge ein-
gehen. Auch ich halte die Zielstellung, bis 2021 die 
Gewässergüte in Gänze auf einen guten ökologi-
schen Zustand zu heben, für überaus optimistisch 
und für - das wissen Sie auch sehr gut - fachlich 
eigentlich nicht erreichbar. Wir müssen den Zeit-
korridor mindestens bis 2027 setzen. Selbst bis 
dahin wird es aus rein hydrologischen Gründen 
kaum möglich sein, alle Gewässer in einen guten 
ökologischen Zustand zu versetzen.  

 

Zum Bodenschutz und zu dem Null-Hektar-Ziel. 
Auch ich weiß, dass es in unseren beiden Parteien 
immer wieder diese Forderung gibt. Man kann, 
wie es der Minister gemacht hat, die Flächeninan-
spruchnahme schönrechnen und versuchen, das 
mit statistischen Tricks hinzukriegen. Aber realis-
tisch ist es nicht, die Flächeninanspruchnahme auf 
null Hektar zu reduzieren. Denn das funktioniert 
ganz einfach nicht.  

 

(Herr Borgwardt, CDU: Das glaubt ihr selber 
nicht!)  

 

Unter Punkt 5 - auch das hat Kollege Bergmann 
kurz angerissen - haben Sie nur die Deichrückver-
legung in den Fokus genommen. Das ist doch et-
was zu kurz gesprungen. Für uns sind Polder un-
verzichtbar.  

 

Sie versuchen, in der Umweltpolitik ein umfäng-
liches Bild zu zeichnen. Dazu habe ich noch eine 
letzte Anmerkung: Den Nachhaltigkeitsbeirat und 
ein vernünftiges und belastbares Nachhaltigkeits-

konzept nicht zu erwähnen, das finde ich ganz ein-
fach schade. Diesbezüglich hätten Sie bei uns ru-
hig einmal eine Anleihe nehmen können.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Lieber Dietmar Weihrich, danke für den Merk-
postenantrag. Ich gehe jedoch davon aus, dass er 
heute keiner Mehrheit erhalten wird. Auch wir wer-
den uns dazu nur der Stimme enthalten. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Herr Kollege Lüderitz. - Für die CDU-
Fraktion spricht der Abgeordnete Herr Leimbach. 
Bitte sehr. 

 
 

Herr Leimbach (CDU): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren Kollegen! Es ist zwar schönes Wetter 
draußen, und es gibt noch einige Tagesordnungs-
punkte, die uns vom Wochenende trennen, aber 
der Antrag der GRÜNEN ist so merkwürdig, dass 
ich doch mehr Worte als eigentlich beabsichtigt da-
für benötige.  

 

Nach unserer Auffassung ist der Antrag diffus. Und 
dies ist die freundliche Version; denn ich nehme es 
doch eher als einen Nachlass wahr,  

 

(Zuruf von Herrn Striegel, GRÜNE) 

 

- Sie müssen sich noch nicht aufregen; das Beste 
kommt noch -, der mit der heißen Nadel gestrickt 
ist und eigentlich keine praktische Substanz hat. 
Deswegen es richtig, ihn abzulehnen. 

 

(Zuruf von Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE)  

 

Ich hatte auch den Eindruck, dass sich der Antrag 
offensichtlich nicht an uns Fachpolitiker richtet, 
nicht einmal an Kollegen, die einen Einblick be-
kommen wollen, nicht einmal an interessierte Jour-
nalisten, sondern wahrscheinlich an abwesende 
und unbeteiligte Beobachter, die in Unkenntnis der 
Themenvielfalt und der Sorgfalt bei unserer bis-
herigen Arbeit im Ausschuss, aber auch der, wie 
ich finde, guten Arbeit der Landesregierung, irrig 
glauben könnten, den GRÜNEN sei hiermit ein 
großer, komplexer Wurf gelungen. Das ist in An-
betracht des schönen Wetters doppelt ärgerlich.  

 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der SPD) 

 

Wenn es zu einer Überweisung gekommen wäre, 
dann hätten wir uns unter Zurückstellung vieler an-
derer wichtiger Themen im Umweltausschuss und 
wahrscheinlich auch in vielen anderen zu beteili-
genden Ausschüssen bis zum Ende der Wahlperi-
ode mit dem Sammelsurium an Fachthemen un-
entwegt beschäftigen können, die Sie in Ihrem An-
trag aufgezählt haben. Es scheint auch fast das 
Ziel dieses Antrages gewesen zu sein, ein Be-
schäftigungsprogramm quasi in Abwesenheit zu 
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organisieren; denn Sie haben die Worte „Agenda 
für die nächsten Monate“ benutzt.  

 

Übrigens finde ich, dass der Kollege Daldrup 
Recht hatte, als er einwandte, dass der Lebens-
raumtyp Mensch in Ihrer gesamten Agenda über-
haupt nicht vorgekommen ist.  

 

Dann hätten wir also zu der Sitzung des Umwelt-
ausschusses regelmäßig wegen der Themenviel-
falt das halbe Ministerium zum Bericht und Rap-
port einbestellt.  

 

(Herr Borgwardt, CDU: Und Anhörungen!)  

 

Wenn es Ziel war, Arbeitsbeschaffung oder gar 
systematische Überlastung zu organisieren, dann 
hätte der Antrag das Zeug zu dieser Zielerreichung 
gehabt. 

 

Wir sind uns darin einig, lieber Herr Kollege Weih-
rich, dass viele Sätze in diesem Antrag wahr und 
auch richtig sind. Aber die Schlussfolgerungen, die 
Sie daraus ziehen, und die Beispiele, die Sie in 
Ihrer Rede erwähnt haben, tragen Ihren Antrag 
genauso wenig wie die Begründung. Diese ist 
übrigens - wenn Sie mir diese Bemerkung erlau-
ben - so schwach, dass man sich manchmal fra-
gen muss, ob die Begründung nur hinterher-
geschoben wurde, weil man eine braucht, oder ob 
sie tatsächlich die einzelnen Gliederungspunkte 
tragen soll - das tut sie nicht.  

 

Schon im zweiten Satz ist zu erkennen, was, wie 
ich glaube, das Credo des Antrages ist: die Lan-
desregierung einmal richtig Maß zu nehmen. Sie 
kritisieren sie, ohne irgendwie zu belegen, dass Ih-
re Kritik berechtigt wäre. Natürlich werden auch 
Punkte benannt, die in der Wahlperiode noch nicht 
zur vollständigen Befriedigung der GRÜNEN bei-
getragen haben. Aber die meisten dieser Punkte 
liegen vorrangig im Kompetenzbereich des Bundes 
und der Europäischen Union.  

 

Sie selbst räumen das ein, indem Sie sagen, dass 
wir zum Beispiel eine nationale Klimastrategie 
brauchen. Das hat aber mit dem Bundesland 
Sachsen-Anhalt herzlich wenig zu tun. Sie mögen 
im Nachhinein bedauern, dass Ihr Klimaschutz-
gesetz abgelehnt wurde, aber das sind die Realitä-
ten, mit denen Sie sich - jedenfalls im Moment - 
anfreunden müssen.  

 

Es werden Punkte benannt, die einen richtigen In-
halt beschreiben. Aber zu sagen, dass die Umset-
zung der Deichrückverlegungen innerhalb von 
zehn Jahren wünschenswert sei, das hat auch ein 
gewisses Maß an Realitätsverdrängung zum In-
halt. Wenn Sie wissen, wie lange Naturschutzver-
bände, die sich mit aller Unterstützung um Muster-
projekte kümmern, brauchen, um diesbezüglich 
überhaupt einen gesellschaftlichen Konsens zu er-
zielen, dann sind zehn Jahre eine absolut unrealis-
tische Perspektive. Deswegen ist es auch richtig, 
dass dieser Antrag heute abgelehnt wird.  

Wir brauchen meiner Meinung nach auch keine 
komplexe Natur- und Umweltschutzstrategie, ein 
weiteres Papiermonster mit überbordenden Büro-
kratieungetümen. Wir glauben, dass wir diese The-
men fachlich und spezifisch sehr viel besser um-
setzen können.  

 

Aber eines muss ich Ihnen sagen: Sie haben mich 
mit einem Detail in Ihrer Begründung ernsthaft be-
zaubert.  

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Oh!) 

 

Ihr Vorschlag zu einem Erfahrungsaustausch mit 
Kalifornien hat das Ministerium geradezu begeis-
tert - das vermute ich jedenfalls. Bei diesem Er-
fahrungsaustausch wäre zu vermuten, dass der 
Kohlendioxidausstoß der Hin- und Rückflüge den 
gesamten Wert des Erfahrungszuwachses leicht 
kompensieren könnte.  

 

(Zuruf von Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE 
- Zustimmung bei der SPD) 

 

Sehr apart auch die Idee, die Amerikaner zu einem 
Erfahrungsaustausch einzuladen. Es scheint also 
so zu sein, dass wir Erfolge im Umweltschutz vor-
zuweisen hätten; denn sonst würden wir uns eher 
schämen, sie einzuladen.  

 

Zu der Begründung. Herr Weihrich, Sie schreiben, 
dass sich die wirtschaftliche Entwicklung und der 
Umweltschutz nicht widersprechen. Bei solchen 
Sätzen ist es jedoch schwierig, Ihnen Glauben zu 
schenken. Wenn man liest, dass Frau Frederking 
gerade wieder einmal die Bundeskanzlerin gebe-
ten hat, den Ausstieg aus der Braunkohle zu be-
schleunigen - Frau Frederking, herzlichen Glück-
wunsch zu dieser Formulierung -, dann zeigt das 
Ihre möglicherweise naiv anmutende Vorstellung 
von Ökonomie. Wenn Sie sagen, dies vertrage 
sich gut, dann ist das wohl tatsächlich die grüne 
Vorstellungswelt.  

 

(Zustimmung von Herrn Rosmeisl, CDU) 

 

Wir glauben, dass der zukünftige Erfolg im Um-
welt- und Naturschutz in der Beteiligung des Men-
schen als verantwortlich handelndem Subjekt liegt, 
und nicht, wie Sie es sehen, als Objekt staatlicher 
Bevormundung. Der Schutz der natürlichen Le-
bensgrundlagen hat Verfassungsrang - das wis-
sen wir - und bedarf der ständigen pragmatischen 
Unterstützung durch jeden einzelnen handelnden 
Menschen. Jeder Mensch ist verantwortlich für den 
Schutz der natürlichen Umwelt, durch seine indivi-
duellen Entscheidungen bei Konsum, Mobilität, 
Freizeit und Wohnen.  

 

Anders als Sie setzen wir auf eine Umweltpolitik, 
die alle Betroffenen in einen konstruktiven Dialog 
integriert. Die CDU-Fraktion will gemeinsam mit 
Bildungseinrichtungen, Kommunen, Umwelt- und 
Naturschutzverbänden sowie mit Land- und Forst-
wirten umweltbewusstes Verhalten in der Gesell-
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schaft verankern. Wir glauben, dass nur mit die-
sem integrativen Ansatz eine nachhaltige Entwick-
lung gestaltet werden kann.  

 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD)  

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Kollege Leimbach. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat noch einmal der 
Abgeordnete Herr Weihrich das Wort.  

 
 

Herr Weihrich (GRÜNE): 

 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Eigentlich ist diese ganze Diskussion so 
verlaufen, wie ich es mir vorgestellt habe: Die wirk-
lich wichtigen Punkte, die wir in unserem Antrag 
aufgelistet haben, werden in ihrer Bedeutung ein-
fach völlig verkannt.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Ich möchte auf einige Punkte eingehen, die in die-
ser Diskussion genannt worden sind. Zum Thema 
Klimaschutz. Frau Frederking hat es schon vor-
weggenommen. Es geht mir auf die Nerven, dass 
ich immer wieder höre, wie gut Sachsen-Anhalt im 
Klimaschutz aufgestellt sei.  

 

(Frau Weiß, CDU: Das ist aber so!) 

 

Das ist schlicht nicht wahr.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Unruhe bei der 
CDU) 

 

Wir sind in Deutschland beim CO2-Ausstoß pro 
Einwohner mit an der Spitze. Sich dann der Er-
folge zu rühmen, die, das wissen wir alle, ganz an-
dere Gründe haben, finde ich völlig vermessen.  

 

Ich weiß selbst, wie das Klimaschutzprogramm zu-
stande gekommen ist, Herr Dr. Aeikens. Ich habe 
mir auch ganz genau angesehen, welche Maßnah-
men dort aufgelistet sind. Ich könnte jetzt, wenn 
ich es vorbereitet hätte, eine Maßnahme nach der 
anderen durchgehen und würde feststellen, dass 
keine dieser Maßnahmen umgesetzt worden ist. 
Ich bin sehr gespannt auf Ihre Halbzeitbilanz, in 
der Sie darstellen, was tatsächlich getan wurde.  

 

Ich kann Ihnen jetzt ankündigen, dass wir eine 
Große Anfrage stellen werden, mit der wir im Detail 
genau abfragen, was passiert ist. Ich bin sicher, 
dass dabei herauskommt, dass eben nichts pas-
siert ist.  

 

(Zustimmung von Frau Prof. Dr. Dalbert, 
GRÜNE) 

 

Die Anhörung zum Klimaschutz wurde als große 
Leistung erwähnt. Ich muss sagen, das war einer 
der Tiefpunkte der Arbeit des Umweltausschusses. 
Den ausgemachten Klimaskeptiker Herrn Vahren-
holt zu dieser Anhörung einzuladen, empfand ich 
als einen Affront gegen alle, die sich ernsthaft mit 

dem Umweltschutz beschäftigen, meine Damen 
und Herren.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Herr Borgwardt, 
CDU: Das ist Demokratie; jede Fraktion 
kann einladen, wen sie möchte! - Herr Ros-
meisl, CDU: Sie müssen auch andere Mei-
nungen zulassen! - Herr Leimbach, CDU: 
Darf man Kritiker nicht mehr einladen? Nur 
noch Jasager?)  

 

Zur Braunkohle ist auch schon sehr viel gesagt 
worden. Uns werfen Sie Naivität vor. Ich bin ge-
spannt, wie solche Aussagen in zehn oder 20 Jah-
ren ankommen. Ich kann aber jetzt als Befürworter 
für den Braunkohleausstieg zwei Minister nennen, 
nämlich Herrn Gabriel und Frau Hendricks. Wenn 
Sie der Meinung sind, dass auch die beiden Bun-
desminister auf dem Holzweg sind und naiv sind, 
dann kann das doch nicht Ihr Ernst sein, meine 
Damen und Herren.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Ich komme zu dem Thema Artenschutz. Die Bio-
diversitätsstrategie ist genannt worden. Ich habe 
im Ausschuss bereits mehrfach erwähnt, dass die 
Biodiversitätsstrategie eigentlich nur Prosa ist. Es 
fehlt an der Umsetzung dieser Maßnahmen. Natür-
lich gibt es ein Artenhilfsprogramm, auch für den 
Rotmilan. Das ist klar und das habe ich auch aus-
drücklich gewürdigt. Dies ist ein sehr gutes Instru-
ment. Aber seit 20 Jahren sehe ich keine Maß-
nahmen, um die Population tatsächlich zu unter-
stützen. Deswegen geht sie auch so massiv zu-
rück. Daran krankt es hier in Sachsen-Anhalt, mei-
ne Damen und Herren.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 

Dann zu Aussagen wie: 50 % der Wälder im Na-
tionalpark Harz sind aus der Nutzung genommen 
worden. Ich war immer der Meinung, dass alle 
Wälder im Nationalpark nicht genutzt werden dür-
fen, dass im Nationalpark eigentlich keine Nutzung 
möglich ist. 

 

(Zuruf von Herrn Czeke, DIE LINKE) 

 

Herr Dr. Aeikens, Sie wissen selbst - oder Sie soll-
ten es wissen, wenn Sie sich damit beschäftigt ha-
ben -, dass es Ziele gibt, beispielsweise 5 % des 
Waldes generell aus der Nutzung herauszuneh-
men. Das ist das Ziel auf der Bundesebene. Es 
sollen 2 % als Wildnisgebiete ausgewiesen wer-
den. Von all diesen Zielen ist in Sachsen-Anhalt 
keine Rede. Deswegen ist es so wichtig, heute hier 
darüber zu diskutieren.  

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Die Versiegelung ist erwähnt worden. Mir ist durch-
aus bewusst, dass die Netto-Neuversiegelung 
nicht hoch ist. Aber ich sage eines ganz deutlich: 
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Jeder Quadratmeter wertvollen Ackerbodens, wert-
vollen Schwarzerdebodens in Sachsen-Anhalt, der 
versiegelt wird, ist einer zu viel.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Deswegen muss die Versiegelung auf null zurück-
gefahren werden. Ihre Aussage, ein Bodenschutz-
programm sei nicht notwendig, weil die Versiege-
lung nahe null ist, ist auch für einen Umweltminis-
ter sehr fragwürdig. Denn damit ignorieren Sie all 
die anderen Probleme, die in Sachsen-Anhalt exis-
tieren, Versiegelung, Verdichtung und Verschmut-
zung, völlig. Deswegen sage ich noch einmal: Ein 
Bodenschutzprogramm ist für Sachsen-Anhalt drin-

gend erforderlich, meine Damen und Herren.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Über das Thema Hochwasserschutz und Reten-
tionsflächen haben wir viel geredet. Ich weiß, dass 
viele Vorhaben realisiert werden sollen und dass 
Sie - um mit Ihren Worten zu sprechen - da enga-
giert unterwegs sind, um neue Projekte zu identifi-
zieren.  

 

(Herr Czeke, DIE LINKE: Wir sind gut auf-
gestellt!) 

 

Aber es wird eben nichts umgesetzt. Ich sehe 
nicht, dass wir bei der Realisierung dieser Vor-
haben, die kompliziert und langwierig sind - das 
habe ich nie in Abrede gestellt -, wirklich weiter-
kommen. Aber gerade weil sie so kompliziert sind, 
müssen wir jetzt damit anfangen, damit sie bald 
wirksam werden.  

 

Herr Dr. Aeikens, deswegen kann ich nur konsta-
tieren: Ja, Sie sind auf diesem Gebiet engagiert 
unterwegs - Sie sind engagiert dabei, Vorhaben 
anzukündigen, aber nicht, Maßnahmen umzuset-
zen.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Ein letztes Wort zu dem Thema Lärmschutz; denn 
das ist mir wirklich wichtig. Das Thema Lärmschutz 
ist nicht ein einziges Mal im Rahmen der Arbeit 
im Plenum oder im Umweltausschuss erwähnt 
worden, obwohl es ein so wichtiges Thema ist. Ich 
habe dazu zwei Kleine Anfragen gestellt, die sich 
auf die Umsetzung der strategischen Lärmkarten 
beziehen. Dabei sind wir relativ weit vorange-
kommen, aber wir sind damit noch immer nicht 
fertig, Herr Dr. Aeikens. Auch hierbei liegt das gro-
ße Problem darin: Es gibt keine Maßnahmen; es 
gibt keinerlei finanzielle Mittel für die Lärmsanie-
rung.  

 

(Zustimmung von Herrn Czeke, DIE LINKE)  

 

Die Kommunen werden nicht unterstützt.  

 

(Zuruf von Minister Herrn Dr. Aeikens) 

Aufseiten des Landes wird kein einziger Euro für 
die Lärmsanierung an Landesstraßen oder Ähn-
liches vorgesehen. Daran krankt es. Und das muss 
hier im Plenum auch einmal deutlich gesagt wer-
den. Das muss sich in Zukunft ändern, meine Da-
men und Herren. 

 

(Zuruf von Frau Niestädt, SPD) 

 

Herr Lüderitz, das Thema Nachhaltigkeit ist ein 
wichtiger Punkt. Aber nachdem wir unseren Antrag 
eingebracht hatten und gerade dieses Thema im 
Plenum völlig abgelehnt worden ist, habe ich mich 
dazu entschieden, gerade dieses wichtige Thema 
in diesem Antrag nicht noch einmal aufzugreifen. 
Herr Dr. Aeikens, ich bin sehr gespannt, was Sie in 
Ihrer Regierungserklärung zu diesem Punkt auf-
listen wollen; denn außer einer öffentlichen Ver-
anstaltung ist doch hier in den fünf Jahren über-
haupt nichts passiert. Deswegen sage ich, weil es 
angesprochen worden ist: Wir brauchen eine 
Nachhaltigkeitsstrategie für Sachsen-Anhalt. Ich 
wünsche mir, dass die neue Landesregierung dies 
nach der nächsten Wahl auch wirklich engagiert 
angeht.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Herr Leimbach, Sie sagten, wir müssten, wenn wir 
diesen Antrag überweisen würden, wichtige The-
men im Umweltausschuss zurückstellen. - Also, ich 
sehe das überhaupt nicht so. 

 

(Herr Leimbach, CDU: Nee!) 

 

Wenn wir engagiert dabei sind, diese Themen 
wirklich behandeln zu wollen, dann findet sich im 
Umweltausschuss auch die Zeit, diese Themen zu 
behandeln. Sie sind genauso wichtig wie die The-
men, die wir in der Vergangenheit behandelt ha-
ben, Herr Leimbach. 

 

Weiterhin haben Sie gesagt, Sie wundern sich 
nicht, dass wir mit der Umweltpolitik nicht zufrieden 
sind. - Das ist ganz klar. Es ist selbstverständlich, 
dass wir nicht zufrieden sind. Das wollten wir mit 
diesem Antrag auch zum Ausdruck bringen. 

 

Aber ich bin der Auffassung, dass auch Sie selbst 
mit der Umwelt- und Naturschutzpolitik in den letz-
ten fünf Jahren nicht zufrieden sein sollten. Wenn 
Sie sich nämlich die Koalitionsvereinbarung genau 
anschauen, dann werden Sie merken, dass von 
dem, was Sie sich als Agenda gesetzt haben, eben-

falls nichts umgesetzt wurde. 

 

Deswegen sage ich es noch einmal: Sie selbst 
sollten mit der Naturschutz- und der Umweltpolitik 
nicht zufrieden sein. 

 

Daher würde ich mich freuen, wenn Sie diesem 
Antrag heute zustimmen würden, damit wir über 
diese Themen auch im Umweltausschuss diskutie-
ren können. - Vielen Dank, meine Damen und Her-
ren.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Herr Kollege Weihrich, es gibt eine Nachfrage von 
Herrn Bergmann.  

 
 

Herr Weihrich (GRÜNE):  

 

Ja.  

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  

 

Bitte sehr, Herr Bergmann. - Dann gibt es noch ei-
ne Nachfrage von Herrn Harms. 

 
 

Herr Bergmann (SPD): 

 

Ich mache es kurz und knapp. Ich will gar nicht, 
dass wir jetzt noch unendlich diskutieren. Ich hoffe 
nur, Kollege Weihrich, dass Sie mir heute wenigs-
tens in diesem Punkt Recht geben.  

 

Sie haben gesagt, es ist für die Kommunen nichts 
getan worden. Sind Sie aber nicht doch meiner 
Meinung, dass Stark III auch ein Klimaschutzpro-
gramm und ein energetisches Sanierungskonzept 
für Schulen ist und dass das irgendwo auch etwas 
mit Umwelt zu tun hat?  

 
 

Herr Weihrich (GRÜNE):  

 

Natürlich ist Geld für Stark III bereitgestellt worden. 
Das habe ich schon immer gesagt. Das ist ein sehr 
gutes und sinnvolles Programm. Aber wir wissen 
auch, dass jetzt durch die Nachforderungen, also 
durch die Probleme, die bei diesem Programm auf-
treten, genau diese Erfolge schon wieder infrage 
gestellt werden und sich das deswegen insgesamt 
sehr stark relativiert, was die Zukunft betrifft. 

 

(Unruhe) 

 

Aber wissen Sie - ich erwähne das, gerade weil 
Sie Stark III erwähnen -: Ich bin einmal mit einer 
Wärmebildkamera durch Halle gefahren. Das war 
für mich wirklich eines der Schlüsselerlebnisse. 
Wenn Sie mit einer Wärmebildkamera durch eine 
Stadt fahren, dann werden Sie merken, wie groß 
die Bedarfe für die energetische Sanierung der öf-
fentlichen Gebäude tatsächlich sind. 

 

Stark III ist ein wichtiger Beitrag, aber eben nur ein 
Tropfen auf den heißen Stein. Wir müssen dabei in 
Zukunft noch viel weiter kommen, um auch Geld 
für die Kommunen zu sparen. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Herr Harms, bitte sehr. 

 
 

Herr Harms (CDU): 

 

Herr Weihrich, ist denn dieser Antrag mit Ihrer Frak-

tion vollumfänglich abgestimmt; denn sie müsste 
die Detailarbeit dann nachliefern?  

 

(Oh! bei der LINKEN)  

Ich vermute, dass Sie selbst die Aufgabe gar nicht 
wahrnehmen wollen. 

 

(Oh! bei der LINKEN) 

 
 

Herr Weihrich (GRÜNE): 

 

Herr Harms, nein, den Antrag habe ich an den offi-
ziellen Gremien vorbeigeschmuggelt. Er ist auch 
im Ältestenrat ohne Wissen meiner Fraktionsvor-
sitzenden abgestimmt worden. 

 

(Herr Striegel, GRÜNE: Und das sagst du 
uns jetzt! - Heiterkeit bei den GRÜNEN) 

 

Nein, sorry. Natürlich ist das abgestimmt worden 
und meine Fraktion steht voll und ganz dahinter.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

 

Das ist die Agenda, die wir gesetzt haben. Das sind 

Themen, bei denen wir uns alle vollkommen darin 
einig sind, dass es wichtige Themen sind, die wir 
auch in Zukunft - wenn nicht mehr in dieser Legis-
laturperiode, dann in der nächsten Legislaturperio-
de - engagiert weiterverfolgen werden. Diesbezüg-
lich können Sie ganz beruhigt sein, Herr Harms. 

 

 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 

 

Danke sehr, Kollege Weihrich. Weitere Nachfragen 
gibt es nicht. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

Damit ist die Debatte beendet und wir treten in das 
Abstimmungsverfahren zur Drs. 6/4087 ein. Eine 
Überweisung in den Ausschuss ist nicht verlangt 
worden. Also stimmen wir direkt ab.  

 

Wer der Drs. 6/4087 zustimmt, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. - Das ist die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? - Das 
sind die Koalitionsfraktionen. Wer enthält sich der 
Stimme? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit 
ist der Antrag abgelehnt worden und der Tages-
ordnungspunkt 20 erledigt. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir fahren mit 
dem Tagesordnungspunkt 21 fort:  

 
 
 

Erste Beratung 

 

Open Educational Resources (OER) fördern 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/4088 

 
 
 

Die Überschrift des Antrags können Sie in der 
Drucksache nachlesen.  

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Jetzt haben wir es 
aber eilig! - Heiterkeit) 

 

Der Einbringer ist der Kollege Wagner. Sie haben 
das Wort. 
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Herr Wagner (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren!  

 

„Medienbildung gehört zum Bildungsauftrag 
der Schule; denn Medienkompetenz ist ne-
ben Lesen, Rechnen und Schreiben eine 
weitere wichtige Kulturtechnik geworden.“  

 

Dieser vermeintlich triviale Satz stammt nicht von 
mir, sondern wurde von der Kultusministerkonfe-
renz 2012 in ihrem Papier „Medienbildung in der 
Schule“ formuliert. 

 

Weil durch die Vernetzung und durch die Digitali-
sierung heutige Medien sich unlängst zu einer 
neuen Kulturtechnik entwickelt haben, steht die 
Frage im Raum, wie wir besonders unsere Schüle-
rinnen und Schüler mit dieser Kulturtechnik be-
trauen. 

 

Wir wollen dabei darauf achten, dass der hohe An-
spruch an die Persönlichkeitsbildung auch bei der 
Medienbildung erhalten bleibt. Das ist das zentrale 
Bildungsziel, welches DIE LINKE bei der Imple-
mentierung der Medienbildung im Schulbereich 
formuliert.  

 

Ein Beispiel, an dem deutlich wird, wie schwierig 
das mit der Vernetzung insgesamt ist, will ich 
gleich einmal darlegen. Es ist durchaus so, dass 
es für Politik und Verwaltung tatsächlich schwer 
ist, auf gesellschaftliche Umwälzungen unverzüg-
lich oder vielleicht auch nur schnell zu reagieren. 

 

Zur Frage Digitalisierung im Schulbereich gab es 
im Jahr 2012 eine Debatte. Diese wurde kurz ge-
führt. Diese wurde bundesweit geführt. Dabei ging 
es um das Urheberrecht im Schulbereich, weil die 
Länder mit Verwertungsgesellschaften vereinbart 
hatten, einen Schultrojaner in den Schulen zu nut-
zen.  

 

DIE LINKE hatte im Zuge dieser Debatte einen 
Antrag eingebracht und nicht nur den Stopp des 
Schultrojaners gefordert. Die Forderung nach 
freien Bildungsmaterialien fand sich schon damals 
im Antrag wieder. Zugegebenermaßen war sie 
damals noch nicht in der Form formuliert, wie wir 
das heute machen können. 

 

Das Schlagwort Open Educational Resources be-
stand natürlich schon damals. Aber das, was in 
den letzten drei Jahren unter dem Fachbegriff 
OER erarbeitet wurde, ist durchaus beachtlich.  

 

Auf einem Weltkongress zu Open Educational Re-
sources der Unesco im Juni 2012 formuliert sie 
den Anspruch, weltweit OER voranzutreiben. Die 
Unesco formuliert hierbei zehn Ziele: die Bekannt-
heit und Nutzung von OER zu fördern, günstige 
Rahmenbedingungen für den Einsatz von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien zu schaf-
fen, die Entwicklung von OER-Strategien und Re-
gelungen zu verstärken, das Verständnis und die 

Nutzung offener Lizenzen zu fördern, den Kapazi-
tätsaufbau für die nachhaltige Entwicklung hoch-
wertiger Lehrmaterien zu unterstützen, strategi-
sche Allianzen zugunsten OER zu fördern, die Ent-
wicklung und Bearbeitung von OER in einer Viel-
zahl an Sprachen und kulturellen Kontexten anzu-
regen, Forschung zu OER anzuregen, das Auffin-
den, Abrufen und Verarbeiten von OER zu erleich-
tern und offene Lizenzen für öffentlich finanzierte 
Bildungsmaterien zu fördern. 

 

Im Jahr 2013 veröffentlichte die deutsche Unesco-
Kommission den Leitfaden „Was sind Open Edu-
cational Resources? Und andere häufig gestellte 
Fragen zu OER“.  

 

Die für die oberste Schulbehörde wohl wichtigste 
Schrift beschloss die Bund-Länder Arbeitsgruppe 
zu OER im Januar dieses Jahres. Dabei motiviert 
die Arbeitsgruppe OER wie folgt:  

 

„Vor allem aber ermöglichen OER einen ein-
fachen Austausch von Materialien unter 
Lehrenden und Lernenden und können so 
eine deutliche Erleichterung bei der Vor-
bereitung von Schulstunden, Vorträgen, Se-
minaren usw. sein. Durch das gemeinsame 
Arbeiten an den Materialien kann ein moti-
vierendes Gemeinschaftsgefühl aufgebaut 
werden. Mit der Weiterverarbeitung von Ma-
terialien erfahren die Ersteller oder Bearbei-
ter von Materialien Wertschätzung für ihre 
Arbeiten. Zugleich erwerben die Lernenden 
Fähigkeiten zum Bewerten und zum kriti-
schen Umgang mit Materialien aus dem In-
ternet.“ 

 

Auch beschließen Bund und Länder in dem Papier: 

 

„Die Potenziale von OER sollen auch für 
Deutschland gezielt nutzbar gemacht wer-
den.“  

 

Hierin hat die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Recht. 
- Letztlich gibt das „Bündnis für freie Bildung“ im 
Februar dieses Jahres noch ein Positionspapier 
heraus, das dezidiert auf die Schulsituation in 
Deutschland eingeht.  

 

Meine Damen, meine Herren! Sie sehen also, es 
ist in der letzten Zeit wirklich viel passiert. Es wird 
Zeit, diese Entwicklung nach Sachsen-Anhalt zu 
holen. 

 

Bevor ich unseren Antrag näher begründe, erlau-
ben Sie mir noch einige wenige Zitate aus anderen 
Papieren, in denen man sich im Vorfeld damit be-
schäftigt hat.  

 

Der Bundestag hat in der letzten Legislaturperiode 
die Enquete-Kommission „Internet und digitale Ge-
sellschaft“ einberufen und in einer Unterarbeits-
gruppe einen Zwischenbericht verfasst, der sich 
ausdrücklich auf die Medienkompetenz stützt und 
den Ländern natürlich Handlungsempfehlungen 
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gibt, weil wir in den meisten Fragen die Hoheit ha-
ben. 

 

Zwei Zitate. Das erste Zitat lautet:  

 

„Technische Fähigkeiten sollten dabei tech-
nologieneutral und unabhängig von Herstel-
lern vermittelt werden.“  

 

Das war Konsens im Bundestag. 

 

Das zweite Zitat. Förderung des Peer-to-Peer-Ler-
nens:  

 

„Die Enquete-Kommission empfiehlt den 
Ländern, Rahmenbedingungen für selbstän-
diges medienbezogenes Handeln zu schaf-
fen. Dabei sind sowohl Räume für formelle 
als auch informelle Bildungsprozesse vorzu-
sehen.“ 

 

In einem Beschluss der Kultusministerkonferenz 
aus dem Jahr 2012, den ich zu Beginn zitiert hatte 
und der mit „Medienbildung in der Schule“ betitelt 
ist, heißt es darüber hinaus weiter:  

 

„Wichtiges Ziel der Medienbildung ist die al-
tersangemessene Fähigkeit, das wachsende 
Medienangebot kritisch zu reflektieren, dar-
aus sinnvoll und bedürfnisbezogen auszu-
wählen und Medien sowohl für die Entwick-
lung der eigenen Persönlichkeit als auch für 
die individuelle Lebensgestaltung angemes-
sen kreativ und sozial verantwortlich zu nut-
zen.“ 

 

Ich komme nun zum Antrag im Konkreten. In 
Punkt 1 möchte DIE LINKE, dass sich der Landtag 
im Grundsatz positiv zur Pariser Erklärung der Un-
esco sowie auf den Bund-Länder-Bericht bezieht. 

 

Den Verzug, den Politik und Verwaltung ange-
sichts der sehr schnell ändernden gesellschaft-
lichen Bedingungen natürlicherweise haben, habe 
ich schon dargestellt. Es bietet sich an, dann aber 
jene, die bereits in den letzten Jahren verstärkt am 
Thema freie Bildungsmaterialien gearbeitet haben, 
als Partner des Landes zu gewinnen.  

 

Daher fordern wir im zweiten Punkt, die Zusam-
menarbeit mit dem „Bündnis für freie Bildung“ zu 
suchen. Ob das - ähnlich wie bei dem Eintritt in 
das „Bündnis für Bildung" - in einen Eintritt mündet, 
soll diese Zusammenarbeit zeigen. 

 

Drittens. Die heute in Rede stehenden Bildungs-
ziele lassen sich aus meiner Sicht nur schwer mit 
den Partnern des „Bündnisses für Bildung“ er-
reichen. Ich habe darüber hinaus wenig beobach-
ten können, wie die Mitgliedschaft des Landes 
- nicht nur des MK, sondern des gesamten Lan-
des - im Hinblick auf die Bildungsziele nützt, so-
dass ein Austritt aus meiner Sicht doch unschäd-
lich ist.  

 

Im vierten Punkt wollen wir einen konkreten Vor-
schlag der unterschiedlichen Handlungsempfeh-

lungen herausnehmen, weil aus unserer Sicht die 
Frage nach einer neuen digitalen Lernkultur an un-
seren Schulen im Wesentlichen an einem Punkt 
krankt. Das ist das noch nicht flächendeckende 
Bewusstsein dieser Herausforderung vor Ort. Wir 
müssen also als Land, welches sich grundsätzlich 
für OER ausspricht, einen Hebel nutzen, um OER 
bekanntzumachen. Beliebt wird es - darin bin ich 
mir sicher - dann von allein.  

 

Dieser Hebel soll sein, einen Wettbewerb zu den 
Materialien auszuloben. Am Ende steht sogar die 
Möglichkeit, dass Sachsen-Anhalt im Länderkon-
zert tatsächlich einmal die berühmte Spitze der 
Bewegung sein könnte. Dann wäre die Rück-
koppelung in den Gremien der KMK naheliegend. 
- Das ist die Forderung in unserem fünften Punkt. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Natür-
lich ist dieser Antrag auch eine Redaktion auf die 
rasante Gegenentwicklung in Sachsen-Anhalt seit 
der CeBIT. DIE LINKE war dazu bereits im April 
2015 parlamentarisch aktiv. Ich möchte aus dieser 
Debatte noch einmal zwei Aspekte betonen: 

 

Erstens. Wir haben im Land Infrastruktur und Köp-
fe, die das Thema Medienbildung in der Schule 
voranbringen. Wir haben den Landesbildungsser-
ver. Dieser ist sogar ein Teil der OER-Suchmaschi-
ne Elixier. Es liegen bereits digitale Lehrmateria-
lien vor. Der tatsächliche Arbeitsaufwand, um mit 
OER zu starten, ist nicht mehr so hoch. 

 

Zweitens. Wir haben ausgebildete Medienpädago-
gen, die im Vorfeld des Abkommens mit Microsoft 
nicht konsultiert worden waren. IT-Ausstattungen 
als notwendige Herausforderung ist das eine,  

 

(Zuruf: Oh!)  

 

Personen, die eine digitale und gegebenenfalls mit 
Mitteln informeller Bildung oder der Einbeziehung 
von Peer-to-Peer-Lernprozessen leisten, sind das 
andere. 

 

Deswegen sage ich auch: DIE LINKE weiß, dass 
Infrastruktur - sowohl in technischer Hinsicht als 
auch verfügbare Lehr-/Lerninhalte - allenfalls die 
notwendige Grundlage moderner Medienbildung 
ist. Wir werden also an den Themen Medienkom-
petenz in der Lehrerausbildung und der -fortbil-
dung sowie im außerschulischen Bildungsbereich 
genauso dran bleiben. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
freue mich, mit Ihnen über dieses Thema im Aus-
schuss für Bildung und Kultur diskutieren zu kön-
nen. Wir brauchen kollaboratives Arbeiten im 
Schulbereich. Wir brauchen ein vielfältiges Ange-
bot an Bildungsmaterialien und Maßnahmen, die 
sich von unseren Bildungszielen ableiten. Mithin 
brauchen wir in Sachsen-Anhalt OER. - Haben Sie 
vielen Dank.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 
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Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. - Für die Lan-
desregierung spricht jetzt der Minister Herr Dorger-
loh. Bitte schön, Herr Minister. Sie haben das 
Wort.  

 

 

Herr Dorgerloh, Kultusminister: 

 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Die Bedeutung digitaler Lehr- und Lern-
mittel für den Unterricht wächst; wir haben das 
eben sehr deutlich gehört. In diesem Zusammen-
hang nutzen Schulen viele Materialien, die von öf-
fentlichen Einrichtungen, wie etwa Bibliotheken, 
Museen oder Rundfunkanstalten, wie bei uns dem 
MDR, hergestellt und veröffentlicht und Nutzern 
frei zur Verfügung gestellt werden. Ich konnte 
selbst einmal dabei sein, als der MDR für die Rei-
he „Heimatkunde“ Material im Grundschulbereich 
zur Verfügung gestellt und auch ausprobiert hat. 

 

Aktuell ist eine neue Form freier Lehr- und Lern-
mittel auch internationaler Organisationen, wie 
OECD und Unesco, verstärkt in das Blickfeld ge-
rückt - auch davon hat Herr Wagner eben gespro-
chen -, die Open Educational Resources, kurz 
OER. 

 

Wesentliches Kennzeichen dieser Materialien ist, 
dass der Produzent durch eine bestimmte Form 
der Lizensierung seines Werks dem Nutzer gestat-
tet, dieses zu bearbeiten und in der Regel unter 
Auflagen weiter zu verbreiten.  

 

Ziel eines internationalen Kongresses in Paris im 
Jahr 2012 war es, bei den Regierungen der 
Unesco-Mitgliedstaaten für eine verstärkte Unter-
stützung von OER zu werben. Internationale Ex-
perten und Vertreter von weltweiten Organisatio-
nen, die OER unterstützen, präsentierten dabei 
Hintergründe, Sichtweisen und Projekte. Im Er-
gebnis wurde die sogenannte Pariser Erklärung zu 
OER verabschiedet.  

 

Wir halten fest: OER könnte unter anderem einen 
gleichberechtigten Zugang zu Wissen fördern und 
zur Demokratisierung von Bildung beitragen.  

 

(Zustimmung von Herrn Wagner, DIE LIN-
KE) 

 

Wir wissen auch: Lehrende stehen vor der Heraus-
forderung einer zunehmenden Vielfalt an Inhalten 
und einem wachsenden Bedarf nach Differenzie-
rung im Unterricht. Daraus ergibt sich auch ein 
entsprechender Bedarf an differenzierten Lehr- 
und Lernmitteln, die an die jeweilige Unterrichts-
situation und Schülerschaft angepasst werden 
können, gerade auch mit Blick auf den Einsatz 
elektronischer Medien.  

 

Die Auswahl und Verwendung der Materialien liegt 
grundsätzlich in der Verantwortung der Lehrkräfte, 
was auch der schulgesetzlich verbrieften Eigen-

ständigkeit der Schulen entspricht. OER bieten in 
diesem Zusammenhang einige Vorteile, sowohl für 
Lehrende als auch für Lernende. Daher unterstützt 
mein Haus das Bekenntnis zur Pariser Erklärung 
zu OER der Unesco, aufgestellt auf dem Weltkon-
gress zu Open Educational Resources 2012. 

 

Auf dem Landesbildungsserver und dem Landes-
portal Sachsen-Anhalt halten wir bereits jetzt eine 
Reihe digitaler Angebote für den Unterricht vor. 
Das Medienportal „emuTUBE“, also elektronische 
Medien im Unterricht, ist vielleicht am bekanntes-
ten. Damit haben wir seit 2011 einen umfangrei-
chen Medienpool im Netz, der den Schulen digitale 
Lehr- und Lernmittel online zur Verfügung stellt.  

 

Wir sind dabei, „emuTUBE“ zu einem Mitmachpor-
tal weiterzuentwickeln, in dem sich Lehrende zum 
Beispiel unmittelbar an der Filmbewertung und der 
Systematisierung von Schlagwörtern beteiligen so-
wie eigene Unterrichtsmaterialien für andere Fach-
kollegen zur Nutzung anbieten können. Ebenso 
können die Praktiker jederzeit Medienwünsche 
einbringen.  

 

Darüber hinaus gibt es bereits seit 2001 für alle 
Schulen einen zentralen E-Mail-Dienst durch den 
zentralen Bildungsserver. Ebenso werden alle bil-
dungsrelevanten Informationen zentral auf dem 
Bildungsserver veröffentlicht. Es besteht außer-
dem die Möglichkeit für alle Schulen, die Schul-
homepage auf den technischen Ressourcen des 
Bildungsservers kostenlos zu betreiben. Weiter-
entwicklungen dieses Angebots finden bereits jetzt 
permanent statt. 

 

Die Nutzung von OER fügt sich in den Kreis dieser 
Entwicklung ein. Wir sind mit dem Bekenntnis zur 
Erweiterung des Einsatzes von OER in den unter-
schiedlichen Bildungsbereichen und besonders im 
Schulbereich nicht allein.  

 

Am 27. Januar dieses Jahres hat eine Arbeitsgrup-
pe aus Vertreterinnen und Vertretern der Länder 
und des Bundes einen Bericht zu OER beschlos-
sen und Empfehlungen zu den rechtlichen und 
technischen Voraussetzungen sowie zu den Hand-
lungsfeldern einer Implementierung von OER in 
die staatliche Bildungslandschaft gegeben.  

 

In den Empfehlungen wird als vorrangige Maß-
nahme der Aufbau einer neuen bzw. die Unterstüt-
zung bereits bestehender Plattformen im Internet 
empfohlen, auf der Verweise zu unterschiedlichen 
OER-Quellen bereitgestellt und heruntergeladen 
werden können.  

 

Gleichzeitig wird auf die zwingende Notwendigkeit 
hingewiesen, dass alle mit OER befassten Per-
sonen entsprechende Medienkompetenzen beim 
Umgang mit Lizenzdaten und Metadaten erwer-
ben. Auch hierbei sind fachliche Diskussion und 
die Klärung diverser technischer und rechtlicher 
Fragen länderübergreifend anzugehen.  
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Insbesondere die Rechtssicherheit der Lehrkräfte 
sowie der Schülerinnen und Schülern in Bezug auf 
Lizenzfragen und Urheberrechte muss final ge-
sichert und die offenen Fragen dazu müssen ge-
klärt sein. Dies ist auch eine Frage der Fürsorge 
für alle Beteiligten.  

 

Darüber hinaus sollte bedacht werden, dass Bund 
und Länder gemeinsam an diesem Thema arbei-
ten und daher ein gemeinsamer Preis des Bundes 
und der Länder ausgelobt werden sollte. Sie haben 
in Ihrem Antrag auf einen Wettbewerb hingewie-
sen. Dies hätte auch den Vorteil, dass einheitliche 
Kriterien bei einer Preisvergabe angelegt werden 
könnten und nicht - trotz aller Wertschätzung des 
föderalen Systems - am Ende wieder unterschied-
lich hohe Maßstäbe bei der Bewertung angelegt 
werden.  

 

In der KMK sollen Projekte zur Förderung von 
OER in den Ländern unter Einbeziehung der Er-
fahrungen aus Sachsen-Anhalt und als Konse-
quenz der Vorschläge der Bund-Länder-Arbeits-
gruppe koordiniert werden. Daran nimmt übrigens 
Staatssekretär Herr Dr. Hofmann teil. Die Leitung 
dieser Arbeitsgruppe obliegt Hamburg. Es ist aber 
eine länderoffene Arbeitsgruppe und wir sind von 
Anfang an mit dabei. Daher befinden wir uns mit 
an der Spitze der Bewegung; das war ja Ihr großer 
Wunsch. 

 

Die erste Sitzung der länderoffenen Arbeitsgruppe 
der Staatssekretäre hat am 3. Juni 2015 getagt. 
Staatssekretär Herr Dr. Hofmann hat daran teilge-
nommen. Somit ist auch gewährleistet, dass die 
Erfahrungen aus Sachsen-Anhalt Mittel unmittelbar 
in die länderoffene Arbeitsgruppe einfließen.  

 

Alle in dem Antrag berührten Einzelfragen in Be-
zug auf die Situation in Sachsen-Anhalt und weite-
re Vorgehensweisen, wie potenzielle Partner usw., 
müssen behandelt werden. Wir befinden uns auch 
bundesweit noch nicht am Ende der Diskussion, 
aber auch nicht mehr ganz am Anfang. Wir haben 
uns auf den Weg gemacht, aber wir sind noch 
nicht an dem Punkt angelangt, an dem finale Fest-
legungen getroffen wurden.  

 

Darum schlage ich Ihnen vor, auf dem Weg, über 
den wir uns einig sind, einen Schritt nach dem an-
deren zu gehen und zunächst die genannte Ar-
beitsgruppe ihre Ergebnisse vorlegen zu lassen, 
ohne auf eine Weiterentwicklung unserer bereits 
vorhandenen Angebote zu verzichten. - Vielen 
Dank.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Minister. - Es wurde eine Fünf-
minutendebatte zu diesem Tagesordnungspunkt 
vereinbart. Sie wird von der CDU eröffnet. Herr 
Dr. Schellenberger spricht für sie. Bitte schön. 

Herr Dr. Schellenberger (CDU): 

 

Danke, Herr Präsident. - Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Vorab gesagt: Wir werden dem 
Antrag zustimmen. Wir werden den Antrag über-
weisen. Vorausgesetzt, dass Sie alle meiner Mei-
nung sind, wovon ich ausgehe, haben wir die Ta-
gesordnung für die Sitzung des Ausschusses für 
Bildung und Kultur am 17. Juni 2015 bereits vor-
sorglich erstellt. 

 

Der Tagesordnungspunkt 1 a) beschäftigt sich mit 
der Bildungspartnerschaft des Landes Sachsen-
Anhalt mit Microsoft. 

 

(Zustimmung von Herrn Scheurell, CDU)  

 

Unter Tagesordnungspunkt 1 b) wollen wir das 
interessante Thema der weiteren Entwicklung 
der Schule 4.0 behandeln. Der Tagesordnungs-
punkt 1 c) passt auch dazu; er lautet: Open Educa-
tion Resources (OER) fördern. - Wunderbar. Wir 
können also konkret an dieser Stelle einsteigen. 
Das finde ich persönlich gut.  

 

Denn Sie wissen, mein Einsatz auf diesem Gebiet 
geht auch schon einige Zeit. So gesehen habe ich 
mich über diesen Antrag von der Idee her zu-
nächst gefreut.  

 

Zum Antrag selbst werden wir noch kommen. 
Nehmen Sie es mir nicht übel; dazu habe ich in ei-
nigen Punkten eine andere Auffassung als Sie. 
Aber das ist auch legitim. 

 

(Herr Wagner, DIE LINKE: Es wäre schlimm, 
wenn es anders wäre!) 

 

- Selbstverständlich. Aber es gibt auch einige Din-
ge, in denen wir uns einig sind.  

 

Ich möchte es kurz machen. Sie haben die Pariser 
Erklärung genannt. Selbstverständlich ist das voll-
kommen okay. Sie haben auch die Empfehlung 
des Berichts der Arbeitsgruppe genannt, also der 
Vertreterinnen und Vertreter der Bund-Länder-
Kommission. Diese ist einstimmig verabschiedet 
worden. Wir wären schlecht beraten, wenn wir sa-
gen würden, sie hätten alle keine Ahnung. An die-
ser Stelle kann man sich auf jeden Fall anschlie-
ßen.  

 

Aber Sie haben einen interessanten Aspekt unter 
Punkt 1 Buchstabe b Ihres Antrages genannt, und 
zwar in der Begründung dazu. Darin heißt es - das 
finde ich mehr als spannend -:  

 

„Das Land Sachsen-Anhalt braucht gut aus-
gestattete Schulen ...“  

 

Wir müssen darüber nachdenken, wie wir das 
gemeinsam organisieren. Das heißt, es sind die 
Finanzen gefragt. Wir werden uns also ganz inten-
siv über technische Ausstattungen unterhalten 
müssen. Das betrifft die Frage von WLAN. Das be-
trifft die Frage: Welche Strategie werden wir beim 
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Einsatz im Unterricht verfolgen? Über „Bring your 
own device“ oder andere Sachen haben wir ge-
sprochen. Darauf muss man sich einmal verstän-
digen. Dabei man muss einmal vorwärtsgehen.  

 

Wir dürfen an der Stelle Folgendes nicht verges-
sen: Wir haben eine Kooperation zwischen den 
Schulträgern und dem Land. Wir müssen auch die 
Frage der Finanzierung entsprechend organisieren 
und darüber reden.  

 

Wir müssen natürlich auch die technische Betreu-
ung organisieren. Herr Dr. von Bose war vorhin 
anwesend. Auch die Frage der Datensicherheit 
wird eine Rolle spielen. Darüber werden wir ge-
meinsam im Ausschuss diskutieren.  

 

In diesem Zusammenhang werden wir auch un-
ter den vorgesehenen Tagesordnungspunkten 1 a) 
und 1 b) die Frage der Partnerschaft mit Microsoft 
mit Blick auf den Letter of Intent klären.  

 

Diese Fragen sind nämlich nur in ihrer Gesamtheit 
zu lösen. Deshalb freue ich mich auf die Diskus-
sion. Beide Staatssekretäre sind dazu eingeladen; 
der Kultusminister ist auch immer dabei. Wir wer-
den dann gemeinsam beraten, wie wir diese Digi-
talisierung der Bildung in unseren Schulen voran-
bringen. Darauf freue ich mich. - Danke.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Dr. Schellenberger. Ich habe ei-
ne Frage an Sie: Habe ich Sie richtig verstanden, 
dass Sie für die Überweisung des Antrages plä-
diert haben? 

 

 

Herr Dr. Schellenberger (CDU): 

 

Jawohl. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Wunderbar. - Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN spricht nun Frau Professor Dr. Dalbert. 
Bitte schön, Frau Abgeordnete. 

 

 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE) 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Nichts wird die Bildungslandschaft und damit den 
Unterricht in den Schulen und an anderen Bil-
dungsorten so stark revolutionieren, wie es die Di-
gitalisierung von Bildung und die Digitalisierung 
von Lernmedien zur Folge haben werden.  

 

Deswegen bin ich der Fraktion DIE LINKE dank-
bar, dass sie das Thema mit diesem Antrag in den 
Landtag trägt und wir die Möglichkeit haben, eine 
Debatte hierzu zu führen.  

 

Zunächst stellt sich dir Frage: Sind wir im Land gut 
aufgestellt? - Ich hatte bereits in meinem Zwie-
gespräch mit dem Finanzminister beim letzten Mal 

das Gefühl, dass wir in diesem Bereich schlecht 
aufgestellt sind. Wenn ich heute dem Kultusminis-
ter zuhöre, hat sich bei mir der Eindruck vertieft, 
dass wir in der Tat schlecht aufgestellt sind, weil 
wir die Weichen im Land völlig falsch stellen.  

 

Was erleben wir im Augenblick im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung von Medien? - Wir erleben 
eine Wirtschaftsschlacht, bei der die alten Schlacht-
rösser ihre Geschäftsfelder verteidigen wollen. Die 
alten Schlachtrösser - das sind vor allem Microsoft, 
also Inhaber proprietärer Software, mit der sie alle 
an die Angel legen, und die großen Schulbuchver-
lage, wie Cornelsen.  

 

Deswegen gibt es das Bündnis für Bildung. Darin 
sind all diejenigen vertreten, die die Uhr anhalten 
wollen, die eben nicht die freie Digitalisierung wol-
len, sondern die ihre alten Geschäftsfelder vertei-
digen wollen und ihnen nur ein kleines digitales 
Mäntelchen umhängen wollen.  

 

Deswegen ist es richtig, dass das Land aus die-
sem Bündnis muss. Ob es dann mit dem Bündnis 
für freie Bildung zusammenarbeitet, muss man 
dann sehen; das haben Sie richtig dargestellt. 
Aber natürlich muss das Land aus dem Bündnis 
für Bildung heraus. Denn das Bündnis für Bildung 
ist ein Bündnis für die Verteidigung alter Pfründe 
und das bringt uns im Land nicht nach vorn.  

 

(Zustimmung von Herrn Striegel, GRÜNE, 
und von Herrn Wagner, DIE LINKE) 

 

Wir brauchen eine Digitalisierung der Bildung. Wir 
brauchen diese Digitalisierung auf der Grundlage 
von freier Software, damit zwar die Autoren ge-
schützt sind, aber alle anderen ihre eigenen Lern-
inhalte auf dieser Basis weiterentwickeln können, 
kreative Prozesse schaffen können. 

 

Das schafft vor allen Dingen am Ende auch 
Rechtssicherheit für die Lehrerinnen und Lehrer, 
weil sie mit freier Software gut umgehen können 
und nicht mit einem Wust von Vorschriften, wie viel 
Zeilen sie aus einem Schulbuch in ihrer eigenen 
Vorbereitung aufnehmen können, den Schülern 
zeigen können und ähnliche Dinge. Das, was dort 
betrieben wird, ist Absurdistan. Die Lehrerinnen 
und Lehrer benötigen Rechtssicherheit im Umgang 
mit den digitalen Medien. - Das ist das Erste, was 
das Land tun muss.  

 

Dann muss das Land eine Reihe anderer Dinge 
tun, die Sie hierin auch aufgeschrieben haben. Es 
muss dafür sorgen, dass weiterhin digitale Lern-
medien entwickelt werden - hierzu ist einiges pas-
siert - und dass sie verbreitet werden.  

 

Das Land muss aber noch mehr tun. Da will ich 
drei Punkte nennen. Was gar nicht im Antrag vor-
kommt und worüber wir im Ausschuss sicher de-
battieren werden, ist, dass wir eine Bildungsfor-
schung zum Lernen mit digitalen Medien brau-
chen. Denn das sind andere Lern- und Aufnahme-
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prozesse. Wir wissen noch nicht so viel darüber, 
wie Lernen mit digitalen Medien tatsächlich erfolg-
reich stattfindet. Insofern brauchen wir dazu auch 
eine Forschung. Wir haben Hochschulen, die das 
leisten können. Ich denke, es ist auch eine Auf-
gabe des Landes, das anzustoßen. 

 

Zweiter Punkt. Herr Schellenberger hat das ange-
sprochen. Es ist die große Frage der Ausstattung 
von Schulen. Damit ist einmal der Breitbandaus-
bau gemeint, über den wir im Landtag schon viel 
geredet haben. Damit ist aber auch die konkrete 
Ausstattung mit technischen Geräten in der Schule 
gemeint. Dazu nur eine Zahl: In der Bundesrepu-
blik Deutschland hat nur jeder zehnte Schüler und 
jede zehnte Schülerin Zugang zu einem Tablet, um 
zu lernen. In Australien ist es beispielsweise jeder 
zweite Schüler und jede zweite Schülerin.  

 

Wenn wir eine Digitalisierung der Lernkultur wol-
len, müssen wir uns darüber Gedanken machen, 
wie wir unsere Schülerinnen und Schüler mit 
Tablets ausstatten. Das ist die schlichte Anforde-
rung. Schulausstattung ist Sache der Schulträger, 
und diese werden uns sagen: Wenn ihr das wollt, 
wunderbar, Konnexität; dann gebt uns dafür das 
Geld. - So einfach ist das. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN - Zuruf von 
Frau Niestädt, SPD) 

 

Der dritte Job, den das Land zu erfüllen hat, ist die 
Entwicklung von Medienkompetenz. Unsere Acht-
klässler sind schlecht aufgestellt. Es gibt inter-
nationale Vergleichsuntersuchungen, die zeigen, 
dass nur 30 % unserer Achtklässler über eine 
durchschnittliche Medienkompetenz verfügen. Da-
mit sind wir im internationalen Vergleich schlecht 
aufgestellt.  

 

Wir erfahren aus der gleichen Untersuchung, dass 
die Medienkompetenz vom sozio-ökonomischen 
Hintergrund im Elternhaus abhängt. Wenn ich das 
mit der schlechten Ausstattung mit Tablets und mit 
technischen Geräten zusammenfüge, dann sehe 
ich eine Situation auf uns zukommen - vor allen 
Dingen, wenn das Land sich weiter verkauft an die 
alten Schlachtrösser Microsoft und Cornelsen -, 
dass der sogenannte Digital Devide, also die Tren-
nung von Menschen über die digitalen Kompeten-
zen, immer größer wird. 

 

Das ist die Anforderung, die wir an die Landes-
regierung stellen. Hieran müssen wir arbeiten: 
Raus aus dem Bündnis für Bildung, Forschung 
zum digitalen Lernen, die Klärung der Frage, wie 
statten wir unsere Schulen in diesem Bereich or-
dentlich aus, wie bringen wir Medienkompetenz 
zu den Schülerinnen und Schülern. Wenn wir 
die Fragen beantworten, dann leisten wir auch 
etwas für Bildungsgerechtigkeit hier bei uns im 
Land.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN)  

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Herr Wagner würde Ihnen gern Zeit spenden. Ich 
habe einmal festgestellt, dass die Digitalisierung 
nicht zu Zeitgewinnen geführt. - Jetzt hat Herr 
Wagner das Wort. 

 
 

Herr Wagner (DIE LINKE): 

 

Eine kurze Intervention, weil Frau Professor Dal-
bert ein paar Sachen angesprochen hat, die wir 
nicht mit in unseren Antrag aufgenommen haben. 
Kurz gesagt: Ja, das haben wir ganz bewusst 
nicht, weil wir uns dezidiert auf OER im Schul-
bereich konzentriert haben, auch mit dem Ziel, 
dass dieser Antrag gegebenenfalls sogar noch in 
dieser Legislaturperiode in eine Beschlussempfeh-
lung münden kann. 

 

Ich stimme Ihnen in allen Ihren Ausführungen zu. 
Ich habe keinen einzigen Punkt, wo ich anderer 
Meinung bin. Aber wir wollten uns speziell auf ei-
nen Kernbereich konzentrieren und sicherlich auch 
in Reaktion auf den Letter of Intent. 

 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  

 

Worauf beziehen Sie sich jetzt? Auf den Punkt 
Forschung? Ich habe nicht verstanden, worauf Sie 
sich beziehen? 

 
 

Herr Wagner (DIE LINKE): 

 

Ich beziehe mich auf Ihre Aussage, dass sich be-
stimmte Punkte nicht in unserem Antrag befinden. 
Das bezieht sich insbesondere auf die Frage der 
didaktischen Forschung, die die Frage beantwor-
ten muss, wie digitale Lernkultur langfristig aus-
sehen wird. 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Vielen Dank. - Für die SPD spricht Frau Reinecke. 
Bitte, Frau Abgeordnete. 

 
 

Frau Reinecke (SPD):  

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Die Bedeutung der offenen 
Lehr- und Lernmaterialen wurde ausreichend be-
nannt. Darauf wurde auch eingegangen. Die offe-
nen Lehr- und Lernmaterialen - wir haben es ge-
hört - fördern einerseits die Flexibilität der Schüle-
rinnen und Schüler und erweitern andererseits die 
ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und 
Wahlfreiheiten. Sie stärken unabhängig davon 
auch ihr Denken und Handeln. 

 

Das Anliegen des Antrages ist es, den digitalen 
Zugang zu Bildungsmaterialen zu fördern. Das ist 
auch das Ziel der Unesco, wie wir gehört haben, 
nämlich Lehr- und Lernmaterialien unter einer 
freien Lizenz zu veröffentlichen und damit zur Ver-
fügung zu stellen und von den Nutzern weiterent-
wickeln zu lassen. 
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Diese Idee wurde bereits Anfang der 2000er-Jahre 
von der Unesco geboren. In der Pariser Erklärung 
wurden zehn Jahre später, nämlich 2012, entspre-
chende Beschlüsse gefasst. Denen können wir zu-
stimmen.  

 

Dennoch steckt unsere Entwicklung noch in den 
Kinderschuhen - wir haben das gehört; auch die 
Vorredner haben das noch einmal betont -, insbe-
sondere weil dafür noch Strategien und Rahmen-
bedingungen auf verschiedenen Ebenen unter Be-
achtung internationaler Erfahrungen zu schaffen 
sind. 

 

Gemeint ist hierbei die notwendige ebenen- und 
sektorenübergreifende Zusammenarbeit aller Ak-
teure, die im Bildungssystem sind und die diesen 
Blick auf dieses Thema haben und verstärkt set-
zen müssen.  

 

Wir haben vom Kultusminister gehört, dass sich 
die Online-Angebote entwickelt haben; noch 
einmal unter dem Stichwort des Medienportals 
emuTUBE. Ich denke, darauf lässt sich gut auf-
bauen. 

 

Ich möchte darauf hinweisen, dass im Koalitions-
vertrag der Bundesregierung Kernbotschaften zu 
dem Thema aufgegriffen wurden hinsichtlich einer 
gemeinsamen Strategie, digitale Bildung anzustre-
ben.  

 

Besonders möchte ich Eckpunkte einer Open-
Education-Strategie erwähnen, die bereits im Juni 
2014 vom Netzwerk Bildung der Friedrich-Ebert-
Stiftung veröffentlicht wurde. Daraus abgeleitet un-
terstützt die SPD die Idee, dass benötigte Lern-
materialien frei verfügbar werden, unabhängig von 
den sozialen Verhältnissen der Lernenden und den 
Lernvoraussetzungen. 

 

Es geht hierbei um das Thema der gerechten Teil-
habe. Den grundlegenden Wandel, den die Digita-
lisierung bringt, sollten wir als Chance nutzen. Da-
zu braucht es wiederum Kompetenzen, die unser 
Bildungssystem noch nicht hinreichend im Fokus 
hat. 

 

Der im Antrag erwähnte Bund-Länder-Bericht vom 
Januar dieses Jahres stimmt inhaltlich OER zu, 
geht auch auf die Potenziale für eine systema-
tische Integration und Förderung eines freien Zu-
gangs zu digitalen Bildungsmaterialien ein. 

 

Ich bin der Meinung, dass wir wesentliche Punkte 
aus diesem Bericht auf der Landesebene noch ein-
mal diskutieren sollten. Die konkreten Forderun-
gen, die Sie in Ihrem Antrag aufmachen, sollten wir 
prüfen.  

 

Es wurden angesprochen das Bündnis für freie 
Bildung und das Bündnis für Bildung. Ich denke, 
den geforderten Austritt sollten wir noch einmal kri-
tisch prüfen. Die einfache Definition: „die großen 
Schlachtrösser auf der einen Seite und der freie 

Zugang auf der anderen“ würde ich in der Tat diffe-
renzierter sehen.  

 

Herr Wagner sagte, der Austritt wäre unschädlich. 
Inwieweit er nützen wird, muss man sich auch ge-
nau anschauen.  

 

Ob der Bedarf an verfügbaren digitalen Lehrinhal-
ten tatsächlich durch freie Lehrmaterialien insge-
samt gedeckt werden kann, muss man sich an-
schauen. Aus meiner Sicht ist das fraglich. Ob 
man Schulbücher und auch die großen Verlage 
nach wie vor benötigt, die bestimmte Rahmen-
bedingungen an Schule ermöglicht haben, oder ob 
man sie in Bausch und Bogen verteufeln soll, wür-
de ich mir noch einmal genau ansehen. 

 

Wir sollten auf die Parameter hinsichtlich der Ver-
änderungen der Lehr- und Lernkultur eingehen 
und diskutieren, darüber, dass das Wissen nicht 
nur vermittelt wird, sondern dass man es gemein-
sam entdecken und konstruieren kann.  

 

Die technischen Voraussetzungen, die Infrastruk-
tur, die Lehre, Aus-, Fort- und Weiterbildung, die 
Qualitätsstandards und sicherlich auch die Finan-
zierung zu all den Sachen wurden angesprochen. 
Ich denke, dass wir die Möglichkeiten und den Um-
setzungsstand der IKT-Strategie „Sachsen-Anhalt 
Digital 2020“ als Vorhaben insgesamt begleiten 
und beobachten sollten. 

 

Zu dem Stichwort Evaluation. Das Thema würde 
ich auf jeden Fall mit aufgreifen.  

 

Ich freue mich dann auf eine interessante Aus-
sprache in beiden Ausschüssen. Ich weiß nicht, ob 
es schon deutlich geworden ist. Wir plädieren da-
für, dass die Federführung beim Ausschuss für 
Bildung und Kultur liegt und die Mitberatung der 
Ausschuss für Finanzen hat. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Vielen Dank, Frau Kollegin Reinecke. Frau Profes-
sor Dalbert würde Sie gern etwas fragen. Wollen 
Sie antworten? 

 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  

 

Danke, Herr Präsident. - Frau Reinecke, ich habe 
zu einem Punkt eine Nachfrage. Sie sind ja in der 
Tat in Ihrer Rede noch einmal auf das Bündnis für 
Bildung eingegangen und haben implizit eine Rede 
gehalten, in der Sie gesagt haben, dass Sie zu-
mindest auch Vorteile sehen bei proprietärer Soft-
ware. Ich würde gern von Ihnen wissen, welche 
Vorteile Sie sehen, wenn Sie das Land langfristig 
an proprietäre Software binden. 

 

 

Frau Reinecke (SPD):  

 

Ich kenne Ihre Kleine Anfrage dazu. Das finde ich 
auch sehr hilfreich. Ich habe einfach nur in Aus-
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sicht gestellt, dass man diesen geforderten Austritt 
mit den Pro- und Kontrapunkten einmal prüfen soll-
te. Mehr stand jetzt nicht dahinter. 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Vielen Dank. - Für die Fraktion DIE LINKE - -  

 

(Herr Wagner, DIE LINKE: Ich bin für heute 
zufrieden!) 

 

- Sie sind für heute zufrieden. Sie Glücklicher. 
- Dann ist die Debatte damit beendet.  

 

Die Überweisungen sind jetzt noch einmal klar de-
finiert worden: federführend in den Ausschuss für 
Bildung und Kultur, zur Mitberatung in den Aus-
schuss für Finanzen. Ich stelle das so zur Abstim-
mung. Wer stimmt dem zu? - Das sind alle Frak-
tionen des Hauses. Ist jemand dagegen? - Enthält 
sich jemand der Stimme? - Nein. Damit ist der An-
trag einstimmig überwiesen worden und der Ta-
gesordnungspunkt 21 ist erledigt. 

 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 22 auf: 

 
 
 

Erste Beratung 

 

Angleichung der Rentenwerte Ost und West 
jetzt durchsetzen 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/4089 

 
 
 

Einbringerin ist die Abgeordnete Frau Dirlich. Bitte, 
Frau Abgeordnete.  

 
 

Frau Dirlich (DIE LINKE):  

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! „Nach mehr als 20 Jahren der deutschen 
Einheit sind die Unterschiede im Rentenrecht in 
Deutschland nicht akzeptabel“ - Zitiert aus einer 
Stellungnahme des Sozialministers Herrn Bischoff 
zum Antrag „Altersarmut bekämpfen, gesetzliche 
Rente“ stärken vom 11. Mai 2005. 

 

„Nach 30 Jahren muss es möglich sein, die we-
sentlichen Unterschiede zwischen Ost und West 
aufzulösen.“ - Ministerpräsident Haseloff, zitiert 
nach einen Beitrag auf der MDR-Homepage zum 
Thema „Ost-West-Debatte“: „Haseloff pocht auf 
Rentenangleichung“. 

 

„Es kann nicht sein, dass die Rentenangleichung 
länger dauert, als die Mauer gestanden hat.“ - Mi-
nisterpräsident Woidke, zitiert aus dem gleichen 
Beitrag. Zum 1. Juli 2016 wird geprüft, wie weit 
sich Angleichungsprozess bereits vollzogen hat 
und ob mit Wirkung ab 2017 eine Teilangleichung 
notwendig ist.  

 

„Zum Ende des Solidarpaktes 2019 soll die end-
gültige Angleichung vollzogen sein.“ - Sinngemäß 
entnommen aus dem Koalitionsvertrag der Par-
teien CDU und SPD im Bund. 

„Die einfache Reduzierung auf die Formel: Gleiche 
Renten sind bei unterschiedlichen Löhnen und Le-
benshaltungskosten ist in der Tendenz verzer-
rend.“ - Finanzminister Schäuble, zitiert aus der 
„Sächsischen Zeitung“ vom 22. Mai 2015.  

 

Die Bundesregierung, die Koalition im Bundestag, 
bricht ihre eigene Koalitionsvereinbarung. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das ist nicht der erste Wortbruch. Es war die Bun-
deskanzlerin Merkel selbst, die schon auf dem 
9. Deutschen Seniorentag, der im Juni 2009 in 
Leipzig stattfand, eine Lösung für die Angleichung 
der Ostrenten noch in der ersten Hälfte der Legis-
laturperiode versprochen hatte. Wohl gemerkt: der 
Legislaturperiode von 2009 bis 2013. 

 

Dass die Bundesregierung in dieser Legislatur-
periode ein zweites Mal wortbrüchig werden will, 
ist ein Skandal. Gregor Gysi hat nicht ohne Grund 
vom Verrat an den Ostrentnerinnen gesprochen. 
Denn: Weshalb sagt der Finanzminister Schäuble 
einen solchen Satz? - Er sagt es deshalb, weil jetzt 
schon klar ist, dass der Angleichungsprozess zur-
zeit keine Fortschritte macht. Im Gegenteil! In den 
letzten Jahren hat sich der Abstand bei den Ren-
ten wieder erhöht, zum Beispiel von 138 € Rück-
stand im Jahr 2010 auf 142 € im Jahr 2012. - Das 
sind nur die Durchschnittsrenten, die hierbei eine 
Rolle spielen.  

 

Zurzeit beträgt das Rentenniveau Ost etwa 92 % 
des Westniveaus. Der Rentenwert liegt zurzeit in 
den alten Bundesländern bei 28,61 € und in den 
neuen Bundesländern bei 26,39 €.  

 

Dazu kommt, dass die Produktivität nach wie vor 
um etwa 20 % unter der im Westen liegt. Zudem 
müssen Ostdeutsche für einen annähernd gleichen 
Lohn oft länger arbeiten und auf im Westen übliche 
Sonderzahlungen verzichten. Und nach wie vor 
werden unterschiedliche Tarifabschlüsse zwischen 
Ost und West vorgenommen - ich nenne nur die 
Pflege -, wird also der Unterschied weiter zemen-
tiert.  

 

Dass sich das bis zum 1. Juli 2016 nicht ändern 
wird, haben die Ministerpräsidenten der Länder 
immerhin begriffen. Sie haben die Bundesregie-
rung aufgefordert, die zum Juli 2016 avisierte Ar-
beitsgruppe sofort zu installieren.  

 

Der Sozialminister Bischoff schreibt in seiner Stel-
lungnahme zu dem oben schon angeführten An-
trag unserer Fraktion zur Begründung dieser Auf-
fassung: Der Bundesrat hat am 6. Februar 2015 
die Bundesregierung aufgefordert, diese Arbeits-
gruppe sofort zu installieren, da bereits jetzt 
schon absehbar sei, dass sich bis zum 1. Juli 
2016 der Angleichungsprozess gegenüber dem 
jetzigen Zeitpunkt nicht entscheidend verändern 
werde. 



 Landtag von Sachsen-Anhalt  Plenarprotokoll 6/91  05.06.2015 7603 

 

Ministerpräsident Haseloff wird in diesem Zusam-
menhang in der „Mitteldeutschen Zeitung“ mit der 
Äußerung zitiert: Der letzten Rentenbericht macht 
klar, dass eine Angleichung der Löhne bis zum 
Jahr 2019 nicht zu erwarten ist, sodass die Renten 
weiter auseinanderklaffen. Für diesen Fall sieht 
der Koalitionsvertrag einen Zwischenschritt vor, 
um die Differenz zu schließen. - Ich frage mich, 
warum Sie jetzt nicht schreien. Das hab ja nicht ich 
gesagt, sondern Ihr eigener Ministerpräsident. 

 

(Zurufe von Herrn Schröder, CDU, und von 
Herrn Borgwardt, CDU) 

 

Beides sind Äußerungen, die übrigens auch klar-
stellen, dass selbst die Einrichtung der Arbeits-
gruppe nichts als Verzögerungstaktik ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Schon jetzt ist ja klar - der Ministerpräsident hat es 
gesagt -, was die Arbeitsgruppe feststellen wird. 
Schon jetzt, sofort, können und müssen Schritte 
eingeleitet werden, die versprochene Teilanglei-
chung anzugehen. 

 

Was wird denn nach der Einrichtung der Arbeits-
gruppe passieren? - Ganz genau: nichts! 

 

(Herr Rotter, CDU: Das wissen die Leute 
auch! Oder was? - Herr Gallert, DIE LINKE: 
Deshalb wird sie doch eingerichtet!) 

 

Zumindest nicht mehr in der aktuellen Legislatur-
periode. Die endet nämlich bereits im Jahr 2017, 
wie wir wissen. Das bedeutet, kurz bevor die Ar-
beitsgruppe ihre Arbeit aufnimmt, ist alles schon 
wieder im Wahlkampfmodus und wir werden uns 
die nächsten leeren Versprechungen anhören dür-
fen. 

 

(Zuruf von Herrn Rotter, CDU) 

 

Der „Fokus“ hat mal rechnen lassen, und zwar das 
Deutsche Institut für Altersvorsorge, wie lange der 
Aufholprozess bei den Renten noch dauern wird, 
wenn nichts getan wird. Nominal werden die Ren-
ten schon im Jahr 2040 angeglichen sein, real be-
reits im Jahr 2050.  

 

Dann - ich verweise auf die Äußerungen des Mi-
nisterpräsidenten Woidke - werden die Unter-
schiede zwischen Ost und West nicht nur länger 
bestanden haben als die Mauer, sondern sogar 
eineinhalb Mal so lange, wie die DDR überhaupt 
existiert hat. Dann werden vor allem wohl auch die 
letzten DDR-Rentnerinnen nicht mehr unter den 
Lebenden weilen. Wobei: Es werden Jahr für Jahr 
neue produziert. Selbst im Wendejahr und danach 
Geborene werden auf ihrem Rentenbescheid wie-
der daran erinnert werden, dass sie im Osten ge-
boren worden sind, dass sie dort aufgewachsen 
sind und dort auch noch gearbeitet haben.  

 

Also: Weshalb sagt der Bundesfinanzminister ei-
nen solchen Satz? - Weil er die Ostrentnerinnen 

schon einmal darauf hinweisen will, dass sie die 
versprochene Angleichung ein weiteres Mal ver-
gessen können.  

 

Seine Begründung ist übrigens höchst fragwürdig. 
Die Löhne im Osten sind niedriger? - Genau. Ge-
nau deshalb wurde den Rentnerinnen dieser Zwi-
schenschritt versprochen. Eben deshalb diskutie-
ren wir das hier überhaupt.  

 

Die Lebenshaltungskosten im Osten sind niedri-
ger? Mal abgesehen davon, dass diese Behaup-
tung so pauschal wohl kaum haltbar sein dürfte, 
sind die Lebenshaltungskosten in der gesamten 
Bundesrepublik unterschiedlich, zum Beispiel zwi-
schen Großstädten und kleinen Dörfern, zwischen 
Nord und Süd, - das hat übrigens auch der Minis-
terpräsident festgestellt -, und das hat bei der Fest-
legung der Rentenwerte in der Geschichte der 
Bundesrepublik niemals je eine Rolle gespielt.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wir wollen mit unserem Antrag erreichen, meine 
Damen und Herren von der Koalition, dass sich 
der Landtag von Sachsen-Anhalt zu diesem The-
ma eindeutig positioniert. Sie sollen sich positionie-
ren. Wir wollen, dass sich der Landtag von Sach-
sen-Anhalt hinter die von ihm vertretenen Rentne-
rinnen und Rentner stellt und von der Bundes-
regierung die Einhaltung ihres eigenen Koalitions-
vertrages einfordert. Es ist schlimm genug, dass 
man das tun muss. Wir wollen, dass der Landtag 
von Sachsen Anhalt den Bundesfinanzminister für 
seine Äußerungen kritisiert und ihn auffordert, 
nach Lösungen und nicht nach Ausreden zu su-
chen. 

 

(Zuruf von Frau Feußner, CDU) 

 

Der Landtag von Sachsen-Anhalt muss und soll 
das heute tun. Alles andere würden wir zumindest 
wieder als Ausweichmanöver interpretieren. Dieser 
Antrag muss in keinem Ausschuss beraten wer-
den; er gehört hier und heute abgestimmt. - Danke 
für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Frau Kollegin Dirlich. - Für die Lan-
desregierung spricht jetzt Minister Bischoff. Bitte 
schön, Herr Minister. 

 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Bereits 
im November - - Eine Vorbemerkung wollte ich 
noch machen: So viel Lob von der Opposition an 
den Ministerpräsidenten hätte diesen, wenn er hier 
gesessen hätte, vielleicht gewundert. 

 

(Herr Dr. Thiel, DIE LINKE: Wir nehmen ihn 
ernst! - Herr Grünert, DIE LINKE: Ab und 
zu!) 
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Das hat er beim letzten Mal beim Zuwanderungs-
gesetz ja auch schon bekommen. Erstaunlich.  

 

Ich will nur sagen: Ich kenne keinen, jedenfalls hier 
im Haus, der eine andere Position hat als die, dass 
die Renten bis zum Jahr 2020 angeglichen werden 
sollen. Inwieweit das erreichbar ist - das war ja der 
Vorbehalt, der in Koalitionsvereinbarung steht - 
wäre zumindest noch einmal zu überprüfen.  

 

Bereits im Herbst 2013 haben die Arbeits- und So-
zialminister hier in Magdeburg den Bund aufgefor-
dert, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, der die 
vollständige Angleichung des aktuellen Renten-
werts Ost an den aktuellen Rentenwert West in 
Stufen bis zum 1. Januar 2020 zum Ziel hat.  

 

Ich kann mich auch daran erinnern, wie wir zumin-
dest in der Partei, in der ich zu Hause bin, darum 
gerungen haben, dass das in die Koalitionsverein-
barung ganz fest hineingeschrieben wird, weil wir 
auch wissen, da sind wir manchmal im Osten zwar 
einer Meinung, aber ob die West-Länder mitspie-
len, das steht noch in einem anderen Papier; des-
halb kommt der Länderkammer schon eine relativ 
große Bedeutung zu.  

 

Ich brauche jetzt vielleicht nicht zu zitieren, wo im 
Koalitionsvertrag steht, dass in einem Rentenüber-
leitungsabschlussgesetz, also zum Ende des Soli-
darpakts, 30 Jahre nach der Wiederherstellung der 
Einheit Deutschlands, festgeschrieben wird:  

 

„Wenn die Lohn- und Gehaltsangleichung 
weiter fortgeschritten sein wird, erfolgt in ei-
nem letzten Schritt die vollständige Anglei-
chung der Rentenwerte. Dazu wird zum 
1. Juli 2016 geprüft, inwieweit sich der An-
gleichungsprozess bereits vollzogen hat, 
und auf dieser Grundlage entschieden, ob 
mit Wirkung ab dem Jahr 2017 eine Teil-
angleichung notwendig ist.“ 

 

So weit erst mal der Text aus der Koalitionsverein-
barung. - Sie haben richtig zitiert: Herr Ministerprä-
sident Dr. Haseloff hat in der 930. Sitzung des 
Bundesrates am 6. Februar 2015 erklärt - auch ich 
war anwesend; er hat dort gesprochen -, dass be-
reits zum heutigen Zeitpunkt zu erkennen ist, dass 
der vorgegebene Automatismus für die Anglei-
chung der Rentenwerte im Rentenrecht durch An-
gleichung der Löhne als Voraussetzung nicht zu 
erwarten ist. Es war und ist ja auch abzusehen, 
dass das schwierig sein wird.  

 

Nach den zum 1. Juli 2015, also in den nächsten 
Wochen, stattfindenden Rentenanpassungen be-
trägt der Rentenwert Ost 92,6 % des aktuellen 
Rentenwertes West. Aber richtig: Bei einer weiter-
hin nur geringfügigen Einkommensangleichung 
wird auch die sich an der Einkommensentwicklung 
orientierende Rentenangleichung in den nächsten 
Jahren nicht zum Abschluss kommen; das ist der 
eigentliche Grund. Zu dem anderen kann man 

sagen: Mit einer Jahr für Jahr stärkeren Erhöhung 
im Osten als im Westen könnte man die knapp 
7,3 % vielleicht erreichen. 

 

Der Bundesrat hat daher in seiner damaligen Sit-
zung auf Initiative von Mecklenburg-Vorpommern 
und Sachsen Anhalt hin beschlossen, die Bundes-
regierung aufzufordern, vor dem Hintergrund der 
Komplexität dieser Aufgabe eine Bund-Länder-
Arbeitsgruppe bereits jetzt einzusetzen.  

 

Der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik hat in 
seiner Sitzung am 28. Mai 2015 neben der Zu-
stimmung zur Rentenwertbestimmungsverordnung 
2015 dem Bundesrat auch empfohlen, eine Ent-
schließung zu fassen, nach der mit den Vorberei-
tungen zur Vereinheitlichung der Rentenwerte 
nicht erst im Jahr 2016, sondern umgehend be-
gonnen werden soll. Der Bundesrat möge daher 
die Bundesregierung in Umsetzung seines Be-
schlusses vom 6. Februar 2015 auffordern, zeitnah 
die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Erarbeitung 
von Lösungsvorschlägen einzusetzen und unver-
züglich mit den Arbeiten zu beginnen. 

 

Obwohl aus dem Bundeskanzleramt bereits signa-
lisiert worden ist, dass das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales an den Vorgaben des Zeit-
plans im Koalitionsausschuss festhalten wird und 
derzeit nicht beabsichtigt, das Thema der Renten-
angleichung zu dem jetzigen Zeitpunkt anzugehen, 
wird sich die Landesregierung Sachsen-Anhalt 
auch in der Sitzung des Bundesrates am 12. Juni, 
also in der nächsten Woche, für die sofortige Auf-
nahme der Arbeit zur Rentenangleichung einset-
zen. Das ist sozusagen mein Beitrag hier.  

 

Vielleicht eine Randbemerkung zu dem, wozu Sie 
sagen, das müsste jetzt hier beschlossen werden: 
Das macht ja der Landtag. Da will ich keine Emp-
fehlung abgeben.  

 

In den Punkt 2 will ich nicht einsteigen, weil es zu 
kompliziert wird, wie man eine Rentenangleichung 
jetzt schon ermöglichen kann. Sie alle und ich 
kriegen mit, dass das ein gar nicht so einfacher 
Prozess ist. Mittlerweile gibt es ja auch Diskussio-
nen in dem Sinne, dass auch Lohnangleichungen 
in bestimmten Regionen notwendig sind. Im Wes-
ten Deutschlands sind die Löhne auch noch weiter 
auseinander. Also, das Problem zu lösen, gleich-
zeitig im Westen Gerechtigkeit walten zu lassen 
und die Erhöhung, die wir hier haben, die unter-
schiedliche Höherbewertung der Entgelte Ost bei-
zubehalten, bis das andere geregelt ist, ist auch 
nicht ganz so einfach.  

 

Ich kenne die genialen Vorschläge noch nicht, wie 
man das möglichst schnell machen kann. Aber ich 
halte es für richtig, dass die Arbeitsgruppe jetzt ta-
gen wird; denn Berechnungen und Möglichkeiten 
liegen schon auf dem Tisch. Man muss das viel-
leicht noch einmal neu berechnen, neu bewerten.  
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Ich hoffe, dass der Bundesrat das tut. Es ist aber 
ein schwieriges Unterfangen, unter allen Ländern 
diesem Antrag zu einer Mehrheit zu verhelfen. Das 
ist im Rentenrecht sowieso, auch bei anderen Be-
rufsgruppen, relativ schwierig. Für die Landes-
regierung steht jedenfalls außer Zweifel, dass wir 
dort zustimmen und weiter Druck machen werden. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank. Herr Minister. - Für die CDU-Fraktion 
spricht jetzt der Kollege Rotter. Er eröffnet damit 
die Fünfminutendebatte. Bitte schön, Herr Abge-
ordneter. 

 

 

Herr Rotter (CDU): 

 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sehr 
verehrte Kolleginnen und Kollegen! Angleichung 
der Renten in Ost und West ja, aber nicht um je-
den Preis. 

 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von Frau 
Dirlich, DIE LINKE) 

 

Es scheint so, als hätte die Linkspartei für sich ein 
besonderes Aktionsfeld im Vorfeld des anstehen-
den Landtagswahlkampfs ausgemacht. 

 

(Oh! bei der LINKEN) 

 

Frau Kollege Dirlich, Ihre Rede vorhin war dafür ja 
wohl ein ganz beredtes Beispiel; besser konnte 
man es ja wohl in der Richtung nicht dokumentie-
ren. Sie haben die Angleichung der Renten in den 
neuen Bundesländern an das Westniveau für sich 
entdeckt. Das scheint ganz im Sinne aller Men-
schen in den ostdeutschen Bundesländern zu sein. 
Ist das aber tatsächlich so?  

 

(Zuruf von der LINKEN: Klar!) 

 

Ich bin der Überzeugung, dass das geltende Ren-
tenrecht für die Rentner und für die Beitragszahler 
in den neuen Bundesländern nach wie vor vorteil-
haft ist.  

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Meine Damen und Herren! Es war vor nunmehr 
über zwei Jahrzehnten eine gesamtdeutsche Soli-
darleistung, die ostdeutschen Rentner und Arbeit-
nehmer in die deutsche Rentenversicherung ein-
zubeziehen. Das ist bekanntlich unter Bundes-
kanzler Helmut Kohl geschehen. Es war ein wich-
tiger Schritt auf dem Weg zur Vollendung der 
deutschen Einheit. Ich darf daran erinnern, dass 
mit dem Ende der DDR auch das Rentensystem 
dieses Staates verschwunden ist. Das dort gelten-
de Rentensystem unterschied sich grundsätzlich 
von dem in der Bundesrepublik.  

 

Die Rente war statisch und nicht dynamisch, orien-
tierte sich an dem aktuellen Verdienstniveau. Ei-
gentlich war die Rente nicht mehr als eine feste 
Alterssicherung auf niedrigem Niveau, zum Teil 

sogar auf niedrigstem. Sie war dem Gefüge der 
staatlich festgelegten Lebenshaltungskosten ange-
passt. All das ist Geschichte. Und ich sage: Das ist 
gut so. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Eine der Solidarleistungen im geeinten Deutsch-
land war auch, dass die in der DDR erworbenen 
Rentenansprüche auf eine solide Basis gestellt 
wurden. Es würde hier zu weit führen, die kompli-
zierten Berechnungen bei der Rentenüberleitung 
im Detail auszuführen. Ich gebe ganz ehrlich zu: 
Ich könnte das auch gar nicht so richtig.  

 

Der politische Wille hat Anfang der 90er-Jahre da-
zu geführt, dass die Rentenansprüche der Ost-
deutschen mit dem tatsächlichen Verdienstniveau 
im Westen verbunden wurden. Zudem ist es gelun-
gen, auch die ostdeutschen Rentner an den star-
ken Lohnsteigerungen in Ostdeutschland nach 
1990 zu beteiligen. Leider ist dieser Prozess Ende 
der 90er-Jahre stagniert, sodass die anfangs ra-
sante Steigerung des Rentenwertes im Osten fort-
an ausgeblieben ist. Deshalb war es auch weiter-
hin vorteilhaft, dass die Höherwertung der Ansprü-
che für den Osten bestehen blieb.  

 

Meine Damen und Herren! Der Bundesrat, die 
SPD und andere politische Mitbewerber haben es 
bei der Rentenangleichung von Ost und West eilig. 
Natürlich halten auch wir diese Angleichung für 
zwingend erforderlich. Allerdings darf diese nicht 
zu einer Verschlechterung der aktuellen renten-
rechtlichen Lage von Teilen der ostdeutschen Be-
völkerung führen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Das bestehende System hat für die Mehrzahl der 
Menschen im Osten im Moment noch mehr Vortei-
le als eine sofortige Vereinheitlichung des Renten-
rechts. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Lassen Sie mich das kurz erläutern. Erstens. Die 
Rentenformel wurde für die neuen Länder modifi-
ziert. Weil das Lohnniveau Ost niedriger und damit 
der Rentenwert kleiner ist, werden die aus der 
Lohnhöhe abgeleiteten Entgeltpunkte mit einem 
Faktor aufgewertet.  

 

Zweitens. Dieses System hat zu einer beachtlichen 
Rentenangleichung geführt. Das Rentenniveau 
liegt mit Stand vom 1. Juli 2014 bei 92,2 % des 
Westens. Der Minister hat, wenn ich es richtig ge-
hört habe, ausgeführt, dass zum 1. Juli 2015 die-
ser Wert auf 92,6 % ansteigen wird. 

 

Drittens. Das Durchschnittsentgelt hat sich im 
gleichen Zeitraum weniger angeglichen als das 
Rentenniveau; es liegt im Osten aktuell bei 84,2 % 
des Westniveaus. Dieser Unterschied wird im be-
stehenden System der Rentenberechnung ausge-
glichen. Die Rentenanwartschaften im Osten wer-
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den durch die Aufstockung der Entgeltpunkte Ost 
auf 100 % angehoben. Wer heute im Osten arbei-
tet, soll einen Rentenanspruch erwerben, der dem 
entspricht, den er erwerben würde, wenn er im 
Westen gearbeitet hätte. 

 

Viertens. Da der Rentenwert Ost bei 92,2 % des 
Rentenwertes West liegt, die Entgeltpunkte Ost 
aber um 18,7 % aufgewertet werden, erhält bereits 
im Bezugsjahr 2014 ein Ostrentner eine um 9,2 % 
höhere Rente als ein Westrentner, der das gleiche 
Bruttomonatsgehalt hatte. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Das erscheint angesichts des durchschnittlich 
niedrigen Lohnniveaus Ost nicht ungerecht, wird 
aber zunehmend problematisch. 

 

Meine Damen und Herren! Die sofortige Verein-
heitlichung des Rentenrechts würde bedeuten, 
dass die Bestandsrentner zwar ca. 8 % mehr Ren-
te hätten, die beitragszahlenden Ostarbeitsnehmer 
müssten aber real so viel verdienen wie ihre West-
kollegen, wenn sie den gleichen Rentenanspruch 
haben wollen. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

Angesichts der leider noch immer erheblichen 
Lohnunterschiede sollten wir einer Vereinheit-
lichung des Rentenrechts nur zustimmen, wenn 
diese sowohl den berechtigten Interessen der 
Bestandsrentner als auch denen der aktuellen 
Beitragszahler angemessen Rechnung trägt. Ein 
Ausspielen der Interessen der einen Gruppe ge-
gen die der anderen Gruppe ist mit uns nicht zu 
machen. - Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 

 

(Beifall bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Kollege Rotter. Der Kollege Gal-
lert wollte Sie etwas fragen, aber er war jetzt 
schwer beschäftigt. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Nein, hat sich er-
ledigt! - Frau Weiß, CDU: Nein, lass das! 
- Weitere Zurufe von der CDU) 

 

 

Herr Rotter (CDU): 

 

Herr Präsident, da ich weiß, dass der Kollege 
Steppuhn die Überweisung dieses Antrags in den 
Ausschuss beantragen wird, denke ich, dass wir 
im Ausschuss ausreichend Gelegenheit haben 
werden, offen gebliebene Fragen zu klären. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Dann können Sie nur intervenieren, Herr Kollege 
Fraktionsvorsitzender. 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Damit werde ich fertig. - Ich stelle fest, dass der 
Kollege Rotter erheblichen Widerstand aus der ei-
genen Fraktion erhalten hat, als es darum ging, mir 
eine Frage zu beantworten. 

 

(Zurufe von der CDU) 

 

Davon abgesehen: Herr Rotter, ich wollte im 
Grunde genommen nur auf eine Geschichte rea-
gieren, und zwar haben Sie gesagt: Das ist jetzt of-
fensichtlich Wahlkampfthema wegen der Land-
tagswahl, und deswegen hätten wir es entdeckt. 
Also: Entdeckt haben wir es vor sehr langer Zeit. 
Das ist es also nicht. 

 

(Zurufe von der CDU) 

 

Ich möchte nur darauf hinweisen: Diejenigen, die 
sich jetzt öffentlich dazu geäußert haben, waren 
der Bundesfinanzminister, und reagiert hat in die-
ser Art und Weise der Kollege Ministerpräsident. 
Offensichtlich müssten Sie ihm dann den Vorwurf 
machen, dass er sich nur wegen des Wahlkampfs 
geäußert hat. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Zuruf: Wir 
sind nicht ganz so vorsichtig wie Sie!) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht 
jetzt Frau Lüddemann. Bitte, Frau Abgeordnete. 

 

 

Frau Lüddemann (GRÜNE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Ja, auch ich und 
meine Fraktion finden es ärgerlich, was Finanz-
minister Schäuble dazu von sich gegeben hat. Ich 
kann es Ihnen nicht ersparen, liebe Kollegen von 
der CDU, Folgendes hier noch einmal zu erwäh-
nen: In den letzten beiden Koalitionsverträgen 
stand die Rentenangleichung; und jetzt wird der 
Umstand, dass das nicht umgesetzt wird, mehr 
oder weniger unverhohlen als quasi vorsätzlich un-
terlassene Hilfeleistung kommuniziert und eben 
nicht nur als fahrlässiges Versäumnis. Ich deute 
das so: Die CDU will eine Angleichung der Ost- 
und Westrenten nicht wirklich. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Denn sonst hätte sie über Jahre hinweg die Ge-
legenheit gehabt, das zu tun. 

 

(Herr Borgwardt, CDU: Das wollt ihr gern so 
darstellen!) 

 

- Sie schreiben es regelmäßig in Ihre Koalitions-
verträge, aber es passiert nichts. Was, bitte schön, 
soll man als Wählerin oder Wähler davon halten? 

 

(Zurufe von der CDU und von den GRÜ-
NEN) 
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Was gut ist: Wir wissen jetzt zumindest, woran 
wir sind. Die Passagen zu den Ostrenten - zu an-
deren Passagen will ich mich an dieser Stelle ent-
halten - sind nicht das Papier wert, auf das sie ge-
druckt sind. Das muss man konstatieren, wenn 
man die Fakten vergleicht - ob einem das gefällt 
oder nicht. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Wir als GRÜNE fordern deswegen nicht zum ers-
ten Mal: Der Rentenwert Ost muss auf den Ren-
tenwert West angehoben werden, und zwar nicht 
in Stufen, nicht über 20, 30 Jahre, sondern in 
einem Schritt. Auch wir wollen eine Rentenver-
sicherung, die nicht mehr zwischen Ost und West 
unterscheidet. Wir wollen eine Angleichung aller 
maßgeblichen Größen zur Entstehung und Be-
rechnung der Rente. Wir wollen eine formale 
Gleichbehandlung in Ost und West. Ich denke, 
- darin stimme ich der Kollegin Dirlich ausdrücklich 
zu - 25 Jahre nach der Wiedervereinigung, 26 Jah-
re nach der friedlichen Revolution ist das mehr als 
überfällig. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Der Unterschied zwischen Ost und West darf kein 
faktischer Unterschied mehr sein. Niemand soll 
sich bei der Rente als Bürger zweiter Klasse füh-
len. Alle Bürger in Ost und West, Nord und Süd 
sind in diesem Fall als Bürger einer Klasse, der 
ersten Klasse, zu behandeln. 

 

Ich erlaube mir dennoch die Zuspitzung, dass 
wir als GRÜNE die innerdeutsche Gleichbehand-
lung in Fragen der Rente etwas weiter gehend be-
trachten, als es DIE LINKE tut. Ich weise auf den 
kleinen Dissens bezüglich der Höherbewertung 
hin; auch das haben wir im Hohen Hause schon 
diskutiert und in anderen Debatten bereits ausge-
führt. 

 

Zwei konkrete Gründe sprechen für ein Rentensys-
tem, das in allen Belangen nicht mehr zwischen 
Ost und West unterscheidet. Erstens. Durch die 
Erhöhung des Rentenwerts Ost auf das West-
niveau werden die Unterschiede in der konkreten 
Rentenhöhe ohnehin abnehmen. 

 

Zweitens - das ist der für uns zentrale Grund -: Die 
Höherbewertung wird einkommensunabhängig voll-
zogen. Aber hohe Osteinkommen - es gibt sie, 
zwar vereinzelt, aber es gibt sie - brauchen keine 
Höherbewertung. Statt der Höherbewertung für al-
le plädieren wir für eine grüne Garantierente, eine 
Garantierente, von der diejenigen profitieren, die 
ein geringes Einkommen haben, in Ost wie in 
West, in Nord wie in Süd. Es ist für uns GRÜNE 
Priorität, Rentenarmut und damit Altersarmut in 
Ost und in West gleichermaßen anzugehen. Wir 

schauen bundesweit und wollen allen Menschen, 
die ein geringes Einkommen haben, eine Garantie-
rente in Höhe von 30 Rentenpunkten bei 30 Ver-
sicherungsjahren garantieren, wie es der Name 
sagt. 

 

Die Rente nur im Osten anzuheben birgt aus unse-
rer Sicht Gerechtigkeitslücken für Rentnerinnen 
und Rentner im Westen. Wir brauchen in Gesamt-
deutschland - das ist schon eine Frage des sozia-
len Friedens - einen einheitlichen Schutz vor Al-
tersarmut. 

 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 

 

Lassen Sie uns unsere Kräfte und natürlich die 
finanziellen Mittel fokussiert auf die Bekämpfung 
der Altersarmut in Gesamtdeutschland lenken. An-
sonsten produzieren wir rentenpolitisch soziale 
Schieflagen, wenn eine Interessengruppe, die es 
materiell nicht so nötig hat, protektiert wird. Mit der 
abschlagsfreien Rente mit 63 und der Mütterrente 
haben wir das erlebt. 

 

Lassen Sie mich auch Folgendes abschließend 
ganz klar sagen: Es gibt insbesondere im Osten 
Deutschlands bestimmte Gruppen, die benachtei-
ligt sind. Sie sind schlicht und einfach durch den 
Einigungsvertrag gefallen - wenn ich das so salopp 
sagen darf. Diese brauchen eine Sonderbehand-
lung. Ich möchte an die Gruppe der in der DDR 
geschiedenen Frauen erinnern. Ich möchte an die 
Gruppe derjenigen erinnern, die aus der DDR aus-
gereist sind, geflüchtet sind oder ausgewiesen 
wurden. Das haben wir in einigen Anträgen schon 
thematisiert. Diesen Gruppen widerfährt Ungerech-
tigkeit. Auch das darf man nicht aushalten. Hierfür 
braucht man spezielle Lösungen, einen Härtefall-
fonds. 

 

Unsere grüne Bundestagsfraktion hat all das de-
tailliert in einem Antrag mit dem Titel „Gleiches 
Rentenrecht in Ost und West, Rentenüberleitung 
zum Abschluss bringen“ in der Drs. 17/12507 vor-
gelegt. Ich darf diesen Antrag empfehlen, man 
kann ihn ein wenig als Alternativantrag zu dem von 
der LINKEN vorgelegten Antrag verstehen. Des-
wegen haben wir uns in diesem Hohen Hause, in 
dem Rentenrecht nicht dezidiert zur Abstimmung 
steht, darauf verständigt, keinen Änderungsantrag 
zu stellen. - Vielen Dank. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Frau Kollegin Lüddemann. - Jetzt 
spricht der Kollege Steppuhn für die SPD-Fraktion. 
Bitte, Herr Abgeordneter. 

 

 

Herr Steppuhn (SPD): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Sehr geehrte Frau Dirlich, 
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Sie strahlten bei Ihrer Rede zur Rentenanglei-
chung Ost viel Pessimismus aus. 

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Lebenserfahrung, 
Herr Steppuhn! Lebenserfahrung!) 

 

Ich glaube, bei dem Thema ist es vielleicht einmal 
an der Zeit, dass man das nicht nur unter Wahl-
kampfaspekten sieht, sondern auch optimistisch 
an die Dinge herangeht. 

 

(Zuruf von der LINKEN) 

 

Ich weiß es durchaus zu schätzen, wenn sich der 
Ministerpräsident für die Rentenangleichung aus-
spricht. 

 

(Zuruf von Frau Tiedge, DIE LINKE) 

 

Im Übrigen - das wissen Sie, Frau Dirlich - haben 
wir im Sozialausschuss ständig mit dem Thema zu 
tun. Es wird darüber berichtet und darüber infor-
miert. Wir wissen, dass das Land auch in Richtung 
Bundesrat aktiv ist, sodass wir den Tagesord-
nungspunkt heute eigentlich nicht gebraucht hät-
ten. 

 

Frau Lüddemann, es ist schon interessant, welche 
Vorschläge Sie haben, also die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN. 

 

(Frau Lüddemann, GRÜNE: Ja, das finde 
ich auch!) 

 

Auch wenn es zehn Jahre her ist - Sie haben auch 
einmal in Berlin mitregiert und hätten all das schon 
umsetzen und beschließen können. Da hätten wir 
das heute vielleicht schon. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU 
- Zuruf von der CDU: Genau!) 

 

Ich möchte auch sagen, weil ich die Zeit teilweise 
selbst erlebt habe 

 

(Frau Lüddemann, GRÜNE: Da hatten wir 
aber noch keine Kanzlerin!) 

 

- lassen Sie mich einmal ausreden -: Wenn das 
nur die Ost-Bundestagsabgeordneten alleine wä-
ren, quer durch alle Parteien, auch Fraktionen, 
oder dieser Landtag von Sachsen-Anhalt, hätten 
wir wahrscheinlich die Rentenangleichung schon 
lange beschlossen. Wir wissen, dass das ein sehr 
schwieriger Prozess ist.  

 

Dennoch muss es erlaubt sein zu sagen - das sa-
ge ich auch für die Sozialdemokratie -: Für uns ist 
die Angleichung der Renten in Ostdeutschland an 
das Westniveau nach wie vor eine sozialdemokra-
tische Herzensangelegenheit. Wir wollen das, wir 
arbeiten daran, wissen aber, dass es manchmal 
nicht ganz so einfach ist, die Dinge umzusetzen. 
Es geht dabei auch um viel Geld. Dennoch ist, 
glaube ich, die Zeit reif dafür, die Rentenanglei-
chung umzusetzen. Die Positionen sind bekannt. 
Minister Bischoff hat deutlich gemacht, welche Ak-
tivitäten auf der Bundesebene entwickelt worden 

sind, sodass das Thema auch im Bundesrat am 
Laufen gehalten wird. 

 

Es ist angesprochen worden: Auf der Basis der 
Koalitionsvereinbarung von CDU und SPD auf der 
Bundesebene gibt es einen klaren Fahrplan zur 
Angleichung des Rentenniveaus. Daran zweifle ich 
im Moment nicht. Natürlich haben wir auch schon 
Erfahrungen mit den Koalitionsvereinbarungen ge-
macht, wir wissen, dass das ein schwieriges The-
ma ist. Bereits für das Jahr 2017 ist ein erster Teil-
schritt zur Angleichung verabredet worden, wenn 
vorab die Datenlage eruiert wird und sich die Da-
ten so darstellen, dass dieser Zwischenschritt not-
wendig ist.  

 

Jetzt wissen wir, dass dieser Rentenbericht schon 
vorliegt. Und ich gehe zum heutigen Zeitpunkt da-
von aus, dass auf dieser Basis der Angleichungs-
schritt im Jahr 2017 erfolgen wird. Es ist auch fest-
gelegt worden, dass die Angleichung bis zum 
1. Januar 2020 erreicht sein wird. Wir gehen davon 
aus, dass dieser Fahrplan eingehalten wird.  

 

Es wäre eine schlechte Politik, wenn wir an unse-
ren eigenen Beschlusslagen und Koalitionsverein-
barungen zweifeln würden. Ich erwarte - das sage 
ich auch sehr deutlich - von der Bundesregierung 
in Berlin, von dieser Koalition, dass das, was dort 
festgelegt worden ist, auch umgesetzt wird. 

 

(Zurufe von der LINKEN) 

 

Bei der prognostizierten Altersarmut ist das etwas 
anderes. Ich glaube, wir sind gut beraten, dies 
als ein gesamtdeutsches Problem zu sehen, wohl 
wissend dass wir auch Probleme im Bereich der 
Altersarmut aufgrund von Erwerbsbiografien und 
von Niedriglöhnen in einigen Sektoren haben. Ich 
glaube, auch wenn der Osten vom Ausmaß her 
stärker betroffen sein wird, wird es uns in der poli-
tischen Diskussion eher helfen, wenn wir es als ein 
gesamtdeutsches Problem betrachten. Wir dürfen 
nicht nur sagen, hier in Ostdeutschland steht uns 
Altersarmut bevor. Dieses Problem muss man, 
denke ich, gesamtdeutsch lösen.  

 

Ich sage hier auch noch einmal deutlich - wir ha-
ben heute Morgen über gute Arbeit diskutiert -: 
Das beste Rezept gegen Altersarmut sind bessere 
Löhne und bessere Einkommensbedingungen. Ich 
glaube, daran müssen wir ansetzen; denn die Sys-
tematik unseres Rentensystems folgt dem Ein-
kommen. Das System, dass sich eine Rente da-
nach bemisst, wie lange und für welchen Lohn 
man gearbeitet hat, werden wir, glaube ich, nicht 
aufgeben können.  

 

Deshalb, Frau Lüddemann, halten wir von einer Art 
Garantierente nicht allzu viel. Wir werden aber 
Folgendes tun: Wir werden Ihren Antrag nicht ab-
lehnen - Kollege Rotter hat es schon angekün-
digt -, sondern wir werden im Ausschuss darüber 
beraten und werden diesen Antrag zum Anlass 
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nehmen, über dieses Thema im Ausschuss weiter 
zu diskutieren und auf diesem Wege gleichzeitig 
die Landesregierung zu bitten, weiter an der An-
gleichung zu arbeiten und Druck auf Berlin zu ma-
chen, damit das, was dort festgelegt worden ist, 
auch so kommt. - Vielen Dank für die Aufmerk-
samkeit. 

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Danke schön, Herr Kollege Steppuhn. - Für die 
Fraktion DIE LINKE spricht jetzt erneut Frau Dir-
lich. Bitte schön, Frau Dirlich. 

 
 

Frau Dirlich (DIE LINKE): 

 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Niemand hat jemals behauptet, dass das 
Rentenrecht ein einfaches Thema ist. Niemand! 
Das ist aber kein Grund dafür, meine Damen und 
Herren, zweimal in eine Koalitionsvereinbarung 
das Versprechen hineinzuschreiben, dass in dieser 
Legislaturperiode die Rentenangleichung stattfin-
den wird - egal wie -, und dieses Versprechen 
zweimal zu brechen. Das ist kein Grund!  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Herr Steppuhn, warum sagt Herr Schäuble einen 
solchen Satz wie den, der in der „MZ“ und auch 
vom MDR zitiert worden ist? Warum sagt er einen 
solchen Satz, wenn nicht mit der Absicht, den Ost-
rentnerinnen und Ostrentnern schon einmal zu sa-
gen: Leute, vergesst es. 

 

(Herr Steppuhn, SPD: Schreiben Sie doch 
einen Brief und sagen Sie es ihm! - Herr 
Gallert, DIE LINKE: Das machen Sie doch 
immer!) 

 

- Das wird helfen. Ja, das wird helfen, davon gehe 
ich aus. 

 

(Heiterkeit bei der LINKEN) 

 

Meine Damen und Herren! Es geht in diesem An-
trag nicht darum, inhaltlich genau zu bestimmen, 
wie diese Angleichung stattfinden soll, und irgend-
einen Weg dafür festzulegen. Es geht auch nicht 
darum, alle möglichen anderen Probleme mit zu 
betrachten, die Rentenüberleitung und die An-
gleichung von Löhnen usw. Um all das geht es 
nicht. Es geht auch nicht um Geschichtsaufarbei-
tung. Auch darum geht es nicht. Also um all das, 
was Sie, Herr Rotter, angeführt haben zur Über-
führung des DDR-Rentensystems in das Westsys-
tem, geht es heute nicht. Das hat niemand infrage 
gestellt.  

 

(Herr Weigelt, CDU: Was?) 

 

- Lesen Sie sich einmal den Antrag durch. 

 

(Herr Rotter, CDU: Sie stellen das perma-
nent infrage, Frau Dirlich!) 

- Nein, das tue ich nicht. - Es geht heute um ein 
Signal aus dem Landtag. Wenn Sie diesen Antrag 
heute nicht beschließen, dann sagen wir: Sie ma-
chen die Verzögerungstaktik Ihrer Bundesregie-
rung mit. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Das werden Sie uns auch nicht ausreden. Gleich-
zeitig gibt Ihr Ministerpräsident den Rächer der 
Entnervten und tut so, als müsse er sich jetzt vor 
die Leute stellen. Sie stellen sich nicht hinter ihn, 
das werden wir hier heute feststellen, wenn Sie 
diesen Antrag heute nicht beschließen. 

 

(Herr Rotter, CDU: Das ist gar nicht wahr! 
- Herr Kurze, CDU: Wir stellen uns perma-
nent hinter ihn!) 

 

Wir sind bei diesem Thema nicht im Wahlkampf-
modus, sondern Ihr Ministerpräsident war es. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN - Lachen und 
Oh! bei der CDU) 

 

Das können Sie ihm gern ausrichten.  

 

Wir brauchen diesen Antrag nicht im Ausschuss. 
Ich sage Ihnen auch, wieso: weil wir diesen Antrag 
im Ausschuss haben. Wir haben über diesen An-
trag beim letzten Mal diskutiert und haben be-
schlossen, dass wir die Stellungnahme der Lan-
desregierung abwarten. Diese liegt jetzt auch vor. 
Dieser Antrag beschäftigt sich in der Tat mit ein 
paar mehr Dingen, aber unter Punkt 11 geht es 
um die Angleichung Ost-West. Wir haben darüber 
diskutiert. Wir werden darüber diskutieren. Wir ha-
ben es im Ausschuss. Wir brauchen es nicht 
zweimal.  

 

(Herr Scharf, CDU: Na, sehen Sie mal, da 
lehnen wir sie konsequent ab, Ihre Lügen-
geschichten! - Lachen bei der LINKEN 
- Herr Knöchel, DIE LINKE: Warum so ag-
gressiv? - Herr Gallert, DIE LINKE: Dann 
waren es dieses Mal die Lügengeschichten 
des Herrn Haseloff!) 

 

- Sie müssen entschuldigen, Herr Scharf, aber 
ich habe jetzt nicht wirklich begriffen, was Sie 
meinten. 

 

(Heiterkeit bei der LINKEN - Herr Gallert, 
DIE LINKE: Er wollte nur etwas sagen!) 

 

- Er wollte mal etwas sagen. 

 

(Herr Scharf, CDU: Seien Sie konsequent 
und fordern Sie die Wiedereinführung der 
gesetzlichen Rentenversicherung der DDR 
und dann ist es gut!) 

 

Über diesen Antrag, über den ich jetzt geredet ha-
be - Herr Steppuhn, Sie haben behauptet, wir wür-
den darüber ununterbrochen reden -, haben wir 
mehr als zwei Jahre lang nicht geredet. Er stammt 
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aus dem Jahr 2012. Sehen Sie einmal auf die Uhr, 
wie spät es ist. 

 

(Herr Kurze, CDU: Das sind doch Lügen! 
- Herr Steppuhn, SPD: Sie hätten es doch 
machen können! - Unruhe) 

 

Wir haben es gestattet, erst auf die Bundestags-
wahl zu warten, dann auf den Koalitionsvertrag 
und dann auf die Umsetzung. Ich sage an vielen 
Stellen schon: Wir warten nur noch. Wir warten nur 
noch! 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

An diesem Tag hat es uns gereicht, weiter zu war-
ten. An diesem Tag haben wir gesagt, jetzt thema-
tisieren wir es hier im Landtag. Wir fordern Sie auf, 
ein klares Signal an die Öffentlichkeit zu geben. 
Ansonsten werden wir es tun. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Ich sage jetzt nichts mehr zum Thema Höher-
bewertung. Diese Frage ist in der Tat kompliziert. 
Ich sage nur einen Satz: Die Rente wird für jeden 
Einzelnen und für jedes einzelne Jahr einzeln und 
individuell berechnet, sodass man auch den Lohn 
für jeden Einzelnen und für jedes einzelne Jahr 
und auch die Höherbewertung für jeden Einzelnen 
und für jedes einzelne Jahr ganz genau berechnen 
könnte, sodass die Behauptung nicht stimmen 
muss, dass Leute im Osten überdimensionale 
Renten und höhere Renten als die im Westen be-
kommen. Das kann man alles regeln. Das muss 
man auch alles regeln, das ist überhaupt nicht die 
Frage.  

 

Wir wollen von Ihnen heute ein Signal. Ich bin dar-
auf gespannt. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Frau Kollegin Dirlich, würden Sie eine Frage des 
Kollegen Steppuhn beantworten? - Dann, Herr Kol-
lege. 

 
 

Herr Steppuhn (SPD): 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin Dirlich, sind Sie bereit, 
zur Kenntnis zu nehmen, dass dieses Parlament, 
der Landtag von Sachsen-Anhalt, eine klare Posi-
tion zur Rentenangleichung hat und dass es eine 
derartige Vereinbarung zur Rentenangleichung Ost 
gibt, vereinbart in einer Koalitionsvereinbarung, ge-
rade weil dieser Landtag und auch andere in Ost-
deutschland aktiv gewesen sind? Sind Sie bereit, 
dies anzuerkennen und so zu bestätigen? 

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Nein!) 

 
 

Frau Dirlich (DIE LINKE): 

 

Nein. 

 

(Heiterkeit und Beifall bei der LINKEN) 

Herr Steppuhn (DIE LINKE): 

 

Dann empfehle ich Ihnen - - 

 

 

Frau Dirlich (DIE LINKE): 

 

Aber Sie können sie mir gern zeigen. Also, ich las-
se mich gern überzeugen. Aber es tut mir herzlich 
leid - nein. 

 

 

Herr Steppuhn (DIE LINKE): 

 

Dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. 

 

(Zustimmung bei der SPD - Herr Krause, 
Salzwedel, DIE LINKE: Man muss nicht 
dem Menschen aufs Maul schauen, sondern 
gucken, was er tut!) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Ich bin hier vorn kein Richter und kann nicht ent-
scheiden, wer Recht hat. Das Rentenrecht ist 
schwierig, unsere Geschäftsordnung ist einfach. 
Deshalb stimmen wir jetzt über den Antrag auf 
Überweisung dieses Antrags in der Drs. 6/4089 ab. 
Wer dafür ist, dass der Antrag an den Ausschuss 
für Arbeit und Soziales überwiesen wird, den bitte 
ich jetzt um das Handzeichen. - Das sind die Koali-
tionsfraktionen je nach Beweglichkeit des rechten 
Armes und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Wer ist dagegen? - Das sind die Antragstel-
lerin und einige Mitglieder der CDU-Fraktion. Ich 
würde aber sagen, aufgrund der Menge der An-
wesenden ist der Antrag damit an den Ausschuss 
überwiesen worden. 

 

(Frau Dirlich, DIE LINKE: Haben Sie auch 
die Enthaltungen abgefragt? Ich habe ganz 
viele SPD-Abgeordnete gesehen, die sich 
nicht gemeldet haben!) 

 

Dann frage ich jetzt nach den Enthaltungen. - Es 
gibt deren keine. Also ist der Antrag mit Mehrheit 
an den Ausschuss für Arbeit und Soziales über-
wiesen worden. Damit ist der Tagesordnungs-
punkt 22 erledigt. 

 

 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 23 auf:  

 
 
 

Beratung 

 

Bericht über den Stand der Beratungen zum 
Antrag Runderlass über Zuweisungen aus dem 
Ausgleichsstock überarbeiten, Recht auf kom-
munale Selbstverwaltung sichern (Drs. 6/3403) 

 

Berichterstattungsverlangen Fraktion DIE LINKE 
- Drs. 6/4094 

 
 

 

Wir kommen damit zu einer Verfahrensweise, die 
wir nicht so häufig handhaben. Nach § 14 Abs. 2 
unserer Geschäftsordnung können fünf Monate 
nach Überweisung eines Beratungsgegenstands 
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eine Fraktion oder acht Mitglieder des Landtags 
verlangen, dass der Ausschuss durch den Vorsit-
zenden oder Berichterstatter dem Landtag einen 
Bericht über den Stand der Beratungen erstattet. 
Von dieser Regelung unserer Geschäftsordnung 
macht die Fraktion DIE LINKE Gebrauch und ver-
langt von dem federführenden Ausschuss für Fi-
nanzen einen Bericht über den Stand der Beratun-
gen.  

 

Deshalb erteile ich jetzt zunächst der Fraktion DIE 
LINKE zur Begründung ihres Verlangens das Wort. 
Danach wird der federführende Ausschuss einen 
Bericht geben. Anschließend findet die vereinbar-
te Fünfminutendebatte mit der Reihenfolge CDU, 
GRÜNE, SPD und DIE LINKE statt.  

 

Das Wort erhält zunächst die Antragstellerin, die 
Fraktion DIE LINKE. Für diese spricht Herr Grü-
nert. Herr Kollege, Sie haben das Wort.  

 
 

Herr Grünert (DIE LINKE): 

 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Mir ist bekannt, dass der Runderlass mit 
dem Mitteilungsblatt, erschienen am 1. Juni 2015, 
mittlerweile in einer veränderten Form veröffent-
licht worden ist. Das macht die Sache nicht besser. 
Ich werde in meiner Erwiderungsrede in der Fünf-
minutendebatte auf diesen Sachverhalt näher ein-
gehen.  

 

Im Vorfeld der Beschlussfassung über den Dop-
pelhaushalt stellte meine Fraktion am 19. Sep-
tember 2014 den Antrag in Drs. 6/3403 unter dem 
Titel „Runderlass über Zuweisungen aus dem 
Ausgleichsstock überarbeiten - kommunale Selbst-
verwaltung sichern“ und bezog sich auf den Rund-
erlass des Finanzministeriums mit dem Titel „Zu-
weisungen aus dem Ausgleichsstock nach § 17 
des Finanzausgleichsgesetzes“, Runderlass des 
MF vom 15. April 2014 - 27.10611 -, veröffentlicht 
im Ministerialblatt des Landes Sachsen-Anhalt 
22/2014 vom 14. Juli 2014. Ziel war es, eine Ver-
ordnungsermächtigung im Finanzausgleichsgesetz 
zu verankern und damit rechtskonforme Regelun-
gen zu schaffen.  

 

Meine Damen und Herren! Dieser Erlass als un-
tergesetzliche Regelung ist aus unserer Sicht nach 
wie vor verfassungswidrig. Er greift erheblich in 
das verfassungsrechtlich geschützte Recht der 
kommunalen Selbstverwaltung nach Artikel 28 
Abs. 2 des Grundgesetzes und Artikel 87 und 88 
der Landesverfassung Sachsen-Anhalt ein. Er 
wurde entgegen den Bestimmungen des § 40 der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Ministerien 
- Allgemeiner Teil - ohne Erörterung und Rück-
sprache mit den kommunalen Spitzenverbänden 
verfasst.  

 

Meine Fraktion fordert bereits seit dem Jahr 2009, 
dass die Vergabe von Mitteln aus dem Ausgleichs-
stock über eine gesonderte Rechtsverordnung er-

folgen soll, die gewährleistet, dass die Bedarfs-
zuweisungen nach einheitlichen Maßstäben und 
eindeutig bestimmten Kriterien zur Milderung oder 
zum Ausgleich außergewöhnlicher Belastungen 
und Notlagen im Haushalt der Kommunen erbracht 
werden. Daran halten wir nach wie vor fest.  

 

Der federführende Ausschuss für Finanzen über-
wies den kritisierten Runderlass in unveränderter 
Fassung und ohne eine Wertung der Stellungnah-
me der kommunalen Spitzenverbände vom 25. No-
vember 2014 an den mitberatenden Ausschuss für 
Inneres und Sport.  

 

Am 27. November 2014 befasste sich der Innen-
ausschuss mit dem Antrag meiner Fraktion in 
Drs. 6/3403. Im Ergebnis der Beratung gab es eine 
Verständigung zum Verfahren zur Überarbeitung 
des in Rede stehenden Erlasses gemeinsam mit 
den kommunalen Spitzenverbänden.  

 

Nach der Übersendung der Stellungnahmen der 
kommunalen Spitzenverbände an den Innenaus-
schuss vom 18. November 2014 und vom 19. Ja-
nuar 2015 erfolgte die Übersendung der Vorstel-
lungen des Finanzministeriums am 9. März 2015. 
Mit Schreiben vom 5. Mai 2015 erfolgte dann die 
Darstellung des nunmehr durch das Ministerium 
für Finanzen geänderten Runderlasses. 

 

Seit rund neun Monaten herrschte also Funkstille, 
wird die inhaltliche Befassung mit den Regelinhal-
ten des Runderlasses ausgesessen. Daher unser 
Antrag nach § 14 Abs. 2 der Geschäftsordnung. 

 

Meine Damen und Herren! Die bereits in meiner 
Einbringungsrede dargestellten Kritikpunkte haben 
an ihrer Aktualität, wenn man diesen jetzt ver-
öffentlichten Runderlass noch einmal zur Hand 
nimmt, nichts eingebüßt. Trotz einiger Abmilderun-
gen möchte ich die wesentlichen Punkte noch 
einmal benennen. 

 

Erstens. Eingriff in bestehende gesetzliche Rege-
lungen ohne Befugnis und Ignorieren gesicherter 
Rechtsprechung. In den allgemeinen Grundsätzen 
des Runderlasses formuliert die Landesregierung, 
dass eine zwingende Voraussetzung für die Bewil-
ligung der Bedarfszuweisungen und Liquiditäts-
hilfen die Wahrung der Grundsätze der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit bei der Haushaltsführung 
nach § 98 Abs. 2 des Kommunalverfassungs-
gesetzes sei; andernfalls sei die Gewährung von 
Zuweisungen ausgeschlossen.  

 

(Herr Erben, SPD: Das ist richtig so!) 

 

- Das ist eine allgemeine Feststellung wie: Die 
Sonne ist gelb, der Himmel ist blau und der Rasen 
ist grün. Herr Erben, ich gehe nachher noch darauf 
ein. 

 

(Herr Erben, SPD: Das ist aber richtig!) 

 

Grundsätzlich haben die Kommunen in Sachsen-
Anhalt für ihre eigenen Aufgaben nach dem Kom-
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munalverfassungsgesetz das Satzungsrecht. Sie 
entscheiden, inwieweit die allgemeinen Haushalts-
grundsätze, bezogen auf ihre ganz konkreten ge-
meindlichen Bedingungen, konkret angewendet 
werden. Dabei sollten sie sich auf die in Artikel 88 
der Landesverfassung festgeschriebene Konnexi-
tät verlassen können. 

 

Folgende weitere Verstöße ergeben sich nach wie 
vor aus dem Runderlass. Die antragstellende 
Kommune muss alle verfügbaren Möglichkeiten 
zur Erhöhung der Einzahlungen und Erträge sowie 
zur Reduzierung der Auszahlungen und Aufwen-
dungen ausschöpfen.  

 

Spannend ist diese Frage vor dem Hintergrund, 
dass auf der einen Seite über Stark II eine Teil-
entschuldung unter der Maßgabe passierte, zehn 
Jahre keine neuen Kredite aufzunehmen, mit dem 
Programm Stark III aber im Rahmen der ener-
getischen Sanierung die Stringenz aufgelöst und 
gesagt wurde: Wenn ihr das macht, könnt ihr 
natürlich neue Kredite aufnehmen. - Das ist schi-
zophren. Das ist im Prinzip so, als würde man das 
Kind mit dem Bad ausschütten.  

 

Weiterhin wird entgegen dem Beschlusses des 
Oberverwaltungsgerichts Sachsen-Anhalt vom 
3. Juni 2014 - Aktenzeichen 4 L 162/13 -, wel-
ches keine Revision zuließ, oder zumindest unter 
Nutzung eigener Interpretation wiederum der Griff 
in bestehende Gebietsänderungsverträge, wenn 
auch abgemildert, angeordnet: 

 

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B sind um 
mindestens 50 % über den gewichteten Durch-
schnittshebesatz - Grundlage dafür ist die Gemein-
degrößenklasse des Jahres 2013 - anzuheben und 
der Gewerbesteuerhebesatz ist um mindestens 
25 % über den gewichteten Durchschnittshebesatz 
zu heben.  

 

Hierzu hat die 9. Kammer des Verwaltungsgerich-
tes Magdeburg einer Klage der Stadt Hecklin-
gen - -  

 

(Unruhe) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Einen kleinen Moment, bitte, Herr Kollege Grünert. 
- Ich verstehe, dass das für den einen oder ande-
ren nicht so das ganz heiße Thema ist. Aber es 
wäre nicht schlecht, den Lärmpegel ein klein wenig 
abschwellen zu lassen. Wir sollten dem Kollegen 
Grünert zuhören. - Bitte schön, Herr Grünert.  

 

 

Herr Grünert (DIE LINKE):  

 

Der Klage der Stadt Hecklingen gegen den Salz-
landkreis wurde vom Verwaltungsgericht Magde-
burg stattgegeben, dass die Hebesatz-Anordnung 
so nicht hinzunehmen ist. Mich verwunderte nicht 
nur, sondern bestärkte mich auch in meiner Auf-

fassung, dass selbst die Richter den Kopf ge-
schüttelt haben, wie man auf der Grundlage eines 
Runderlasses in verfassungsrechtlich geschützte 
Bereiche eingreifen kann. - Das kann man nach-
lesen. Sie können sich die diesbezügliche Presse-
erklärung dazu herunterladen.  

 

Bei leitungsgebunden Einrichtungen der Trinkwas-
serversorgung und Abwasserbeseitigung sowie 
Abfallentsorgung ist ein Kostendeckungsgrad von 
100 % zu gewährleisten. Hierbei werden im Prinzip 
sowohl das Kommunalverfassungsgesetz als auch 
die Regelungen der §§ 5 und 6 des Kommunal-
abgabengesetzes ausgehebelt.  

 

Zur Erhebung kostendeckender Gebühren im Be-
stattungswesen. Es ist bereits jetzt sichtbar, dass 
die Kommunen insbesondere für sozial Schwache 
die Bestattungskosten übernehmen. Das heißt, 
wenn ich auf der einen Seite erhöhe, erhöhe ich 
gleichzeitig den Anteil, den die Kommune bereit-
stellen muss, um insbesondere sozial Schwachen 
an der Stelle zu helfen.  

 

Zum Zwang zur kostendeckenden Erhebung von 
Verwaltungsgebühren. So steht es nach wie vor 
drin. Ich erinnere an zwei Beispiele: Die Stadt 
Egeln hat Bescheide über 90 Cent per Einschrei-
ben mit Rückantwort und der WWAZ Wolmirstedt 
Bescheide über 25 Cent ebenfalls per Einschrei-
ben mit Rückantwort verschickt. Hierbei stehen 
Aufwand und Ergebnis total im Widerspruch.  

 

Des Weiteren müssen die antragstellenden Kom-
munen ihre Kreativität zur Definition neuer Ein-
nahmequellen verstärken. Mit diesen konkreten 
Vorgaben wird aus unserer Sicht in das kommuna-
le Selbstverwaltungsrecht unzulässig eingegriffen 
und die Finanz- und Satzungshoheit erheblich ein-
geschränkt.  

 

Weitere Kritikpunkte, die inhaltlich nicht beraten 
bzw. korrigiert wurden: Der Ausgleichsstock ist 
nicht ausreichend bemessen, um der zu erwarten-
den Zahl von Anträgen auf Bedarfszuweisungen 
und Liquiditätshilfen gerecht zu werden.  

 

Beim Finanzausgleichsgesetz 2015/2016 wurden 
die ursprünglich für das Jahr 2015 vorgesehenen 
40 Millionen € auf 30 Millionen € und für das Jahr 
2016 von 50 Millionen € auf 40 Millionen € redu-
ziert.  

 

Das Finanzausgleichsgesetz 2013/2014 weist al-
lein aufgrund der Mehrbelastung für Asylbewerber 
nach § 17 FAG einen nennenswerten Umfang von 
40 Millionen € für 2013 und von 47 Millionen € für 
2014 aus.  

 

Laut Doppelhaushalt 2015/2016 werden ab dem 
Jahr 2016 jährlich für das vorgesehene Entschul-
dungsprogramm Stark IV vorab 10 Millionen € ge-
bunden sein, das heißt, von dieser Ausgleichsmas-
se sind noch einmal 10 Millionen € abzuziehen. 
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Meine Damen und Herren! Jede Konsolidierung in 
der laufenden Verwaltung führt zu zeitlichem Ver-
zug und zu einer tendenziellen Verringerung des 
Finanzausgleichs. Daher bleibt die Forderung, kei-
ne nachgelagerte Anrechnung der Konsolidie-
rungserfolge beim FAG zu vollziehen, bestehen.  

 

Artikel 88 Abs. 2 Satz 2 der Verfassung des Lan-
des Sachsen-Anhalt bestimmt ausdrücklich, dass 
bei besonderen Zuweisungen des Landes an leis-
tungsschwache Kommunen oder bei der Bereit-
stellung sonstiger Fördermittel das Selbstverwal-
tungsrecht zu wahren ist.  

 

Der Runderlass sieht jedoch insgesamt eine dras-
tische Verschärfung der Voraussetzungen für die 
Ausreichung von Liquiditätshilfen und Bedarfs-
zuweisungen vor. Zudem werden - anders als in 
dem bisherigen Erlass vom 3. Mai 2011 - die ge-
nannten Maßnahmen zur Einnahmenverbesserung 
bzw. zur Ausgabenreduzierung als kumuliert zu be-

trachtende, zwingende Voraussetzung formuliert.  

 

Bei der Feststellung des Personals für Bauhöfe 
von 1 VbE pro 1 000 Einwohner werden der ört-
liche Bezug und die konkreten Aufgabenbestände 
ausgeblendet. Auch an der Stelle wiederum ein 
unzulässiger Eingriff in die Satzungs-, Organisa-
tions-, Personal- und Finanzhoheit der Kommunen.  

 

Im Zusammenhang mit dem Schuldendienst hält 
der Erlass fest, dass die Kommunen darauf achten 
sollen, die aktuellen Kreditverbindlichkeiten bedie-
nen zu können. - Die meisten Städte und Gemein-
den dürften kaum in der Lage sein, diese aus den 
laufenden Einnahmen zu realisieren. Hierfür muss 
es den Kommunen möglich sein, deutliche Finan-
zierungsüberschüsse im Bereich der laufenden 
Verwaltungstätigkeit zu realisieren, was jedoch 
nicht der Realität entspricht. 

 

Dies ist neben den FAG-Kürzungen in den letzten 
Jahren vor allem auf den erhöhten Liquiditäts-
bedarf im Finanzhaushalt aufgrund des mit Stark II 
verbundenen erhöhten Schuldendienstes zurück-
zuführen.  

 

Soweit sich Umlageverpflichtungen daraus erge-
ben, dass eine Kostendeckung bei der umlage-
berechtigten Einrichtung aufgrund gesetzlicher 
Regelungen nicht erzielbar ist, führt die Aufforde-
rung zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Um-
lagezahlungen ins Leere. Dieser Zusammenhang 
ist bei der Beurteilung ebenso zwingend zu be-
rücksichtigen wie die Tatsache, dass die entspre-
chenden Beschlüsse nicht von einer einzelnen 
Kommune, sondern durch Mehrheitsbeschluss des 
zuständigen Gremiums herbeigeführt werden.  

 

Der Entwurf des Erlasses sieht im Bereich der frei-
willigen Leistungen vor, dass der Anteil der freiwil-
ligen Leistungen 2 v. H. der Auszahlungen - bisher 
Einzahlungen - aus laufender Verwaltungstätigkeit 
des betroffenen Haushaltsjahres nicht übersteigen 

darf. Diese Regelung ist eindeutig verfassungs-
widrig und mit aller Entschiedenheit abzulehnen.  

 

Damit ist die Frage nach dem Umfang der Pflich-
tigkeit von Aufgaben verbunden. Diese kann nicht 
anhand einer jahresbezogenen Prozentzahl be-
urteilt werden. Das Gleiche gilt für Vorgaben sei-
tens des Landesentwicklungsplanes, der das Vor-
halten von bestimmten Aufgaben für das gesamte 
Jahr verlangt.  

 

Hinsichtlich der Auflage, dass zur Konsolidierung 
des Haushalts Investitionen zu vermeiden sind, 
soweit diese nicht unabweisbar sind, oder die 
Deckung unter Einhaltung des Konsolidierungs-
ziels gewährleistet ist, gilt Folgendes zu beachten: 

 

Wenn im Haushalt keine zeitlich unabweisbaren 
Investitionen durchzuführen sind, hat das zur Fol-
ge, dass die Investitionspauschale als Einmalzah-
lung im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ge-
bucht und in einem Sonderposten zugeführt wird. 
Zeitgleich kann keine Rücklage gebildet haben, 
insbesondere dann nicht, wenn Liquiditätskredite 
in Anspruch genommen werden. In den Folge-
jahren fehlen dazu dann die entsprechenden liqui-
den Mittel für unabweisbare Investitionen.  

 

Der verlangte Zwangsverkauf von nicht zwingend 
benötigten Immobilien vermag zwar kurzfristig die 
Liquiditätslage zu verbessern - falls überhaupt -, 
verschlechtert aber aller Voraussicht nach die Er-
gebnislage durch nicht zu verhindernde Buchver-
luste und verschärft bzw. schafft dadurch Konsoli-
dierungserfordernisse.  

 

Ein Beispiel für die unzulässige Verknüpfung zeigt 
die Auflassung an die Stadt Oberharz am Brocken, 
ihren Bestand an Kommunalwald zu veräußern, 
um damit den Eigenanteil den Projekten des Pro-
gramms Stark III finanzieren zu können.  

 

Strittig sind weitere Fragen, wie die Art der Zuwei-
sung, die Bestimmung des Zeitraums der Rück-
zahlung von Liquiditätshilfen im Bereich der Kom-
munen mit dauerhafter und damit struktureller Un-
terfinanzierung, da es sich nicht um kurzfristige 
bzw. einmalige Liquiditätshilfen handelt.  

 

Auf die Angemessenheit der finanziellen Ausstat-
tung des Ausgleichsstockes bin ich bereits einge-
gangen.  

 

Letztlich - dabei möchte ich es erst einmal bewen-
den belassen -  

 

(Oh! bei der SPD) 

 

gewährt das Finanzministerium - -  

 

(Zurufe von der SPD) 

 

- Ja, das sind alles Probleme, die wir im Aus-
schuss hätten diskutieren können.  

 

(Beifall bei der LINKEN - Frau Niestädt, SPD: 

Ja!) 
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Dazu sage ich im zweiten Teil noch etwas.  

 

Letztlich gewährt das Finanzministerium den Ge-
meinden die Möglichkeit, dass die Kreisumlage für 
ein Jahr gestundet wird. Auch hierbei bleibt die 
Landesregierung die Antwort schuldig, woraus 
dann der Landkreis die fehlenden Einnahmen rek-
rutieren soll.  

 

Meine Damen und Herren! Dafür, dass die Kom-
munen auch zukünftig ihren Aufgaben gerecht 
werden, Entwicklungsperspektiven aufbauen sowie 
zukünftigen Generationen eine Heimstatt bieten 
können, trägt das Land Verantwortung. Es muss 
sich diesen Herausforderungen stellen und hat die 
Landesregierung in die Pflicht zu nehmen. Dies 
kann man nicht, indem man notwendige Entschei-
dungen in der Koalition parteipolitisch geprägt 
aussitzt.  

 

Im Rahmen unseres Antrages in der Drs. 6/4094 
wollen wir daher ernsthafte und klare Aussagen 
zum weiteren Prozedere der Beratungen und zur 
zeitlichen Abfolge des durch meine Fraktion ein-
gebrachten Antrages. - Ich bedanke mich für die 
Aufmerksamkeit.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Vielen Dank, Herr Grünert. Sie haben Ihre Rede-
zeit nicht ausgeschöpft - allen Gefühlen zum Trotz. 
Die Kollegen Erben und Hövelmann würden das 
gern verlängern. Sie wollen Ihnen Fragen stellen. 
Wollen Sie diese beantworten? 

 

 

Herr Grünert (DIE LINKE):  

 

Wenn ich es kann.  

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Bitte, Herr Kollege Erben.  

 

 

Herr Erben (SPD):  

 

Dann lasse ich mich jetzt einmal überraschen. Herr 
Kollege Grünert, ich habe das getan, wozu der 
Präsident ermahnt hat. Ich habe Ihnen sehr auf-
merksam zugehört.  

 

 

Herr Grünert (DIE LINKE):  

 

Ah ja.  

 

 

Herr Erben (SPD):  

 

Sie haben kundgetan, dass entgegen der Ent-
scheidung des OVG - ich vermute, Sie meinten 
die Entscheidung des OVG in Sachen der Stadt 
Güsten im Zusammenhang mit der Erhöhung der 
Hebesätze aus dem Gebietsänderungsvertrag -  

Herr Grünert (DIE LINKE):  

 

Genau. 

 

 

Herr Erben (SPD):  

 

dieser Erlass Kommunen zwinge, ihre Hebesätze 
zu erhöhen und die Gebietsänderungsverträge zu 
ignorieren.  

 

Ich habe den Erlass in seiner Endfassung, wie er 
im Ministerialblatt abgedruckt ist, sehr aufmerksam 
gelesen. Ich habe das darin nicht gefunden. Viel-
leicht können Sie mir sagen, wo es steht.  

 

 

Herr Grünert (DIE LINKE):  

 

Im Erlass steht die Regelung, dass bei der Be-
antragung von Liquiditätshilfen die Möglichkeit der 
Erhöhung der Hebesätze im Bereich der Grund-
steuer A und B sowie der Gewerbesteuer über den 
gewichteten Landesdurchschnitt von 50 % bzw. 
25 % zu vollziehen ist.  

 

 

Herr Erben (SPD):  

 

Ja.  

 

 

Herr Grünert (DIE LINKE):  

 

Das OVG hat drei Ausnahmetatbestände doku-
mentiert, worin ein Gebietsänderungsvertrag über-
haupt - -  

 

 

Herr Erben (SPD):  

 

Herr Grünert, das war nicht meine Frage. Ich muss 
jetzt schon auf der Beantwortung meiner Frage 
bestehen.  

 

Sie haben vorhin gesagt, dass entgegen der Ent-
scheidung des OVG dieser Erlass den Kommunen 
aufgebe, den Gebietsänderungsvertrag zu verlet-
zen und die Erhöhung der Hebesätze durchzufüh-
ren.  

 

Wo steht das? Das, was Sie hier referieren, habe 
ich auch alles gelesen. Aber das bezieht sich auf 
die Kommunen im Allgemeinen. Also: Wo steht, 
dass, obwohl es ein rechtliches Hindernis gibt, die 
Hebesätze zu erhöhen, es trotzdem zu tun ist? Wo 
steht das in diesem Erlass? 

 

 

Herr Grünert (DIE LINKE):  

 

Weil dieser Erlass das als zwingende Vorausset-
zung vorschreibt. So einfach ist das. Lesen Sie es 
noch einmal durch!  

 

(Lachen bei der SPD - Unruhe) 

 

Herr Erben, Sie scheinen ja ein paar Mal Nachfra-
gebedarf gehabt zu haben. Aber Ihre Fraktion hat 
sich auch nicht maßgeblich angestrengt, damit wir 
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über diesen Runderlass noch einmal diskutieren 
konnten.  

 

(Zuruf von der SPD) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Nun der nächste Landrat a. D., Herr Kollege Hö-
velmann.  

 

 

Herr Hövelmann (SPD): 

 

Vielen herzlichen Dank. - Herr Kollege Grünert, ich 
kenne Sie als jemanden, der sehr engagiert für die 
Interessen der Kommunen in unserem Land strei-
tet. Das ist erst einmal etwas, was Sie mir sehr 
sympathisch macht.  

 

Sie haben vorhin gesagt, dass es jedenfalls aus 
Ihrer Sicht in einem Erlass nicht zulässig sei, die 
Kommunen daran zu erinnern bzw. aufzufordern, 
dass sie die geltenden gesetzlichen Regelungen 
einzuhalten haben, wenn sie denn einen entspre-
chenden Antrag auf Sonderzuweisung stellen.  

 

Vielleicht habe ich es nicht richtig verstanden: 
Können Sie mir erklären, was falsch daran ist, je-
manden, der eine zusätzliche finanzielle Leistung 
der öffentlichen Hand, also aus dem Landeshaus-
halt, erhalten will, daran zu erinnern, dass er diese 
Mittel nur dann bekommt, wenn er sich an die für 
die Bundesrepublik Deutschland und für das Land 
Sachsen-Anhalt geltenden Gesetze hält? Was ist 
daran falsch? 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 

 

Herr Grünert (DIE LINKE):  

 

Herr Hövelmann, ich gehe gern auf Ihre Frage ein. 
Die Landesverfassung regelt, dass insbesondere 
für den übertragenen Wirkungskreis eine aus-
kömmliche Finanzierung durch das Land sicherzu-
stellen ist.  

 

Sie wissen genauso gut wie ich, dass der soge-
nannte übertragene Wirkungskreis nicht ausfinan-
ziert ist, dass es dort eine Finanzierungslücke gibt, 
das sogenannte strukturelle Defizit. Das wissen 
Sie. Das brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Dazu 
waren Sie lange genug Innenminister.  

 

Das heißt, ich muss als Kommune aus meinem 
freiwilligen Bereich für den übertragenen Bereich 
bereits Geld umschichten, um die pflichtigen Auf-
gaben erfüllen zu können.  

 

Dabei gibt es einen Unterschied: Es gibt Kom-
munen, die durch eigenes Tun, durch Nichtbeach-
tung rechtlicher Vorschriften in eine Schieflage ge-
kommen sind, und es gibt Kommunen, die durch 
die Nichtzuwendung der entsprechenden Finanz-
ausgleichsmassen in eine Schieflage geraten sind, 
und zwar über Jahre hinweg. Das Spiel kennen 
Sie.  

In diesem Zusammenhang besteht für diejenigen, 
die tatsächlich dieses strukturelle Defizit haben 
- das ist die Mehrheit der Gemeinden im Land 
Sachsen-Anhalt -, keine Chance, das über Ver-
äußerungen oder sonstige Dinge, die im Rund-
erlass durch eine untergesetzliche Regelung von 
ihnen verlangt werden, für die Antragstellung zu 
berücksichtigen; denn sie sollen ja anhand der An-
lagen nachweisen, die im Runderlass dargestellt 
sind, mit welchen konkreten Schritten sie das ma-
chen wollen. Das heißt, sie haben überhaupt nicht 
die Chance, diese Defizite abzubauen. Damit greift 
der Runderlass unzulässigerweise in ein Verfas-
sungsrecht.  

 

Die Verfassung besagt eindeutig, ich kann kom-
munale Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze 
umsetzen; das heißt nicht, frei von Gesetzen. 
Wenn ich also Gesetze habe, muss ich sie be-
rücksichtigen. Dann kann ich nicht mit einer unter-
gesetzlichen Regelung kommen, einem Rund-
erlass, und damit kommunale Selbstverwaltung als 
Verfassungsgut einschränken.  

 

Unser Anliegen war von Anfang an klar. Das habe 
ich von Anfang auch so gesagt, dass in den Rah-
men des Finanzausgleichsgesetzes - dazu gehört 
es - eine Verordnungsermächtigung gehört, in der 
dargestellt wird, unter welchen Bedingungen die 
Liquiditätshilfen bzw. die anderen Hilfen für in Not 
geratene Kommunen zu finanzieren sind, und zwar 
nur über eine Verordnungsermächtigung, weil die 
einem Gesetz nahe kommt.  

 

Es gibt ja zwei Möglichkeiten - das wissen Sie 
selbst -, ein Gesetz und eine Verordnung. Alles 
andere sind untergesetzliche Regelungen. Das 
war der Punkt. Damit habe ich nicht gesagt, dass 
die Kommune geltendes Recht nicht einhalten 
kann. Ich kann aber als Land nicht vorschreiben, 
dass die Kommune in ihrer Satzung dies oder je-
nes zu machen hat. 

 

(Herr Leimbach, CDU: Das macht das Land 
doch gar nicht!) 

 

- Herr Leimbach, sind Sie so blauäugig oder wis-
sen Sie es nicht? Sie waren doch lange genug im 
Landesverwaltungsamt. Ich kann Ihnen genug Auf-
lassungen zeigen, auch der Kommunalaufsicht, die 
dann im Prinzip an die Kommunen herangetreten 
ist und einen ganzen Katalog von Maßnahmen 
vorgeschlagen hat unter der Maßgabe: Bitte be-
schließt das, und wenn ihr es nicht tut, müsst ihr 
damit rechnen, dass euer Haushalt nicht geneh-
migt wird. Damit wird eine indirekte Anweisung er-
teilt. 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Jetzt wollen wir zu den Regelungen unserer Ge-
schäftsordnung zurückkommen. Der Kollege Hö-
velmann hat Ihnen eine Frage gestellt. 
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Herr Grünert (DIE LINKE): 

 

Ich habe versucht, sie zu beantworten.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Sie scheint beantwortet zu sein, vielleicht nicht be-
friedigend, aber okay. Dann können sich Frage-
steller und Redner wieder setzen.  

 

Jetzt hat der Berichterstatter das Wort, nämlich der 
Vorsitzende des Finanzausschusses Herr Knöchel. 
Ich bitte um Ihren Bericht. 

 
 

Herr Knöchel, Berichterstatter des Ausschus-
ses für Finanzen: 

 

Herr Präsident! Meine Damen, meine Herren! Ge-
mäß § 14 Abs. 2 unserer Geschäftsordnung be-
richte ich auf Verlangen der Fraktion DIE LINKE 
über die Beratungen zum Runderlass - -  

 

(Frau Weiß, CDU: Ins Mikro sprechen! Sie 
sind nicht zu hören!) 

 

- Sie hören mich schon wieder nicht, Frau Weiß?  

 

(Frau Weiß, CDU: Nein! - Unruhe) 

 

- Ich kann natürlich in das Mikrofon beißen, aber 
das sieht albern aus. Im Raum ist auch noch eine 
Reserve, was das Zuhören betrifft, meine Damen, 
meine Herren. 

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

Ich berichte also über den Stand der Beratungen 
zum Antrag „Runderlass über Zuweisungen aus 
dem Ausgleichsstock überarbeiten, Recht auf kom-
munale Selbstverwaltung sichern“. Es handelt sich 
um einen Antrag der Fraktion DIE LINKE in der 
Drs. 6/3403. 

 

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE wurde vom 
Landtag in der 74. Sitzung am 19. September 
2014 beraten und zur federführenden Beratung an 
den Ausschuss für Finanzen sowie zur Mitbera-
tung an den Ausschuss für Inneres und Sport 
überwiesen.  

 

Mit dem Antrag soll die Landesregierung aufgefor-
dert werden, den in Rede stehenden Erlass im 
Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenver-
bänden bis zum 1. Dezember 2014 zu überarbei-
ten und in den Ausschüssen für Finanzen sowie 
für Inneres und Sport vorzustellen.  

 

Die antragstellende Fraktion DIE LINKE sah mit 
dem Erlass einen massiven Eingriff in das Selbst-
verwaltungsrecht der Kommunen und kritisierte, 
dass der Erlass ohne Erörterung und Rückspra-
chen mit den kommunalen Spitzenverbänden ver-
fasst wurde.  

 

Der federführende Ausschuss für Finanzen hat 
den Antrag erstmals in der 73. Sitzung am 5. No-
vember 2014 zur Beratung aufgerufen. Seitens der 
Fraktion der SPD wurde gebeten, die Behandlung 

des Antrages zurückzustellen. Dem ist der Aus-
schuss gefolgt mit der Absicht, den Antrag in der 
Sitzung am 19. November 2014 zu beraten. Der 
Ausschuss für Finanzen vereinbarte außerdem auf 
den Vorschlag des Vorsitzenden hin, eine Anhö-
rung der kommunalen Spitzenverbände in schrift-
licher Form durchzuführen.  

 

Mit Schreiben vom 11. November 2014 wurden die 
kommunalen Spitzenverbände um die Abgabe ih-
rer Stellungnahme gebeten.  

 

Der mitberatende Ausschuss für Inneres und Sport 
hat den Antrag erstmals in der 53. Sitzung am 
12. November 2014 auf die Tagesordnung gesetzt. 
Der Punkt wurde jedoch wieder abgesetzt, da die 
vorläufige Beschlussempfehlung noch nicht vorlag. 

 

In der 77. Sitzung des federführenden Ausschus-
ses für Finanzen am 20. November 2014 fand eine 
erste inhaltliche Beratung zum genannten Antrag 
statt mit dem Ergebnis, dass eine vorläufige Be-
schlussempfehlung erarbeitet wurde. Mit sieben 
Für- und fünf Gegenstimmen und ohne Enthaltun-
gen empfahl der Ausschuss für Finanzen dem mit-
beratenden Ausschuss, den Antrag abzulehnen.  

 

Zu dieser Beratung lag ihm die Stellungnahme der 
kommunalen Spitzenverbände mit Schreiben vom 
18. November 2014 vor, die jedoch nicht diskutiert 
wurde. Die kommunalen Spitzenverbände äußer-
ten sich kritisch zu den Regelungen des Erlasses 
sowie dazu, dass der Runderlass vor der Ver-
öffentlichung nicht mit ihnen erörtert worden ist.  

 

Der mitberatende Ausschuss für Inneres und Sport 
hat sich in der 54. Sitzung am 27. November 2014 
mit dem Antrag und der vorläufigen Beschluss-
empfehlung befasst. Die mit übergebene Stellung-
nahme der kommunalen Spitzenverbände, in der 
rechtliche Bedenken gegenüber dem Runderlass 
vorgebracht wurden, wurde in die Beratung einbe-
zogen. Das Ministerium der Finanzen erläuterte 
die im Runderlass geplanten Änderungen.  

 

Im Ergebnis der Beratung folgte der Ausschuss für 
Inneres und Sport einer Anregung der Fraktion der 
SPD, das Ministerium der Finanzen zu bitten, den 
überarbeiteten Runderlass vor seiner Veröffent-
lichung mit den kommunalen Spitzenverbänden 
abzustimmen und ihre Stellungnahme dem Aus-
schuss zur Kenntnis zu geben. Sobald die Ab-
stimmung erfolgt ist, wollte sich der Ausschuss er-
neut mit diesem Thema befassen.  

 

Am 4. Dezember 2014 hat das Ministerium der 
Finanzen dem Ausschuss für Inneres und Sport 
den in Rede stehenden Runderlass vom 15. April 
2014, veröffentlicht im Ministerialblatt des Landes 
Nr. 22/2014 vom 14. Juli 2014, übermittelt.  

 

Mit Schreiben des Ministeriums der Finanzen vom 
14. Februar 2015 wurde dem Ausschuss für Inne-
res und Sport die gemeinsame Stellungnahme der 
kommunalen Spitzenverbände zum überarbeiteten 
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Runderlass zur Kenntnis gegeben. Der mitbera-
tende Ausschuss hat den erstmals überarbeiteten 
Runderlass mit Schreiben vom 9. März 2015 erhal-
ten.  

 

Der Ausschuss für Inneres und Sport hatte die 
nächste Beratung über den Antrag für die Tages-
ordnung der 59. Sitzung am 12. März 2015 vorge-
sehen. Hier wurde dieser Punkt auf Antrag der 
Fraktion DIE LINKE jedoch wieder von der Tages-
ordnung genommen, da zur nächsten Sitzung am 
9. April 2015 die kommunalen Spitzenverbände 
eingeladen werden sollten, um zu den im Erlas-
sentwurf vorgenommenen Änderungen Stellung zu 
nehmen.  

 

In einem Schreiben des Vorsitzenden des Aus-
schusses für Inneres und Sport vom 14. April 2015 
an den Vorsitzenden des Ausschusses für Finan-
zen wurde zwischenzeitlich mitgeteilt, dass der 
mitberatende Ausschuss die Erarbeitung der vor-
läufigen Beschlussempfehlung verschoben hat, 
weil noch nicht alle Fragen geklärt werden konn-
ten. Der federführende Ausschuss wurde gebeten, 
sich erst dann wieder mit dem Antrag zu befassen, 
wenn ihm die Beschlussempfehlung des mitbera-
tenden Ausschusses für Inneres und Sport vor-
liegt.  

 

Auch in der 60. Sitzung am 9. April 2015 und in der 
61. Sitzung am 7. Mai 2015 wurde der Antrag in 
der Drs. 6/3403 vom Innenausschuss nicht behan-
delt. Die Sprecher der Fraktionen im Innenaus-
schuss verständigten sich vorab jeweils auf die 
weitere Vertagung.  

 

Zwischenzeitlich ist dem mitberatenden Ausschuss 
die Endfassung des Runderlasses mit Schreiben 
des Ministeriums der Finanzen vom 4. Mai 2015 
zugegangen und als Vorlage 7 zur Drs. 6/3403 
verteilt worden. Dieser wurde am 8. Mai 2015 
durch das Ministerium der Finanzen in Kraft ge-
setzt und im Ministerialblatt vom 1. Juni 2015 
veröffentlicht. Die vom Innenausschuss beabsich-
tigte Anhörung der kommunalen Spitzenverbän-
de vor dem Inkrafttreten des Erlasses fand nicht 
statt.  

 

Die nächste Beratung des Ausschusses für Inne-
res und Sport über den Antrag und die vorläu-
fige Beschlussempfehlung ist nunmehr für den 
18. Juni 2015 vorgesehen. Die Tagesordnung die-
ser 63. Sitzung weist diesen Punkt aus. - Vielen 
Dank, meine Damen, meine Herren.  

 

(Zustimmung bei der LINKEN) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Vielen Dank, Herr Kollege Knöchel. - Jetzt steigen 
wir in die vereinbarte Fünfminutendebatte ein. Als 
erste Rednerin spricht für die CDU-Fraktion die 
Kollegin Feußner. Bitte Frau Abgeordnete.  

Frau Feußner (CDU): 

 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Das Berichterstattungsverlangen der Fraktion DIE 
LINKE ist zunächst nachvollziehbar. Sie haben als 
Ausschussvorsitzender soeben die noch einmal 
dargelegt, warum es zu einer solchen erheblichen 
zeitlichen Verzögerung gekommen ist.  

 

Seit der Diskussion um das FAG im Zusammen-
hang mit den Haushaltsberatungen diskutieren der 
Innen- und der Finanzausschuss über den Rund-
erlass über Zuweisungen aus dem Ausgleichs-
stock nach § 17 des FAG, woraus auch der Antrag 
der Fraktion DIE LINKE in der Drs. 6/3403 ent-
standen ist.  

 

Durch unterschiedliche Begründungen - das haben 
Sie auch zum Teil schon benannt -, auch von-
seiten des Innenausschusses, ist diese Bericht-
erstattung immer wieder verschoben worden. Die-
ser Runderlass ist aber deshalb von wesentlicher 
Bedeutung, weil er häufig zur Grundlage kommu-
nalaufsichtlicher Genehmigungen gemacht wird.  

 

Herr Grünert, Sie haben das Urteil zu Hecklingen 
genannt. Sie hatten noch andere Beispiele ge-
nannt. Es gibt noch wesentlich mehr Beispiele.  

 

Wir als Koalitionsfraktionen sind mit der Landes-
regierung, insbesondere mit dem Finanzministe-
rium diesbezüglich seit einiger Zeit sehr intensiv im 
Gespräch.  

 

Zu erwähnen ist auch, dass innerhalb unserer 
Fraktion, auch innerhalb der Fachressorts und in-
nerhalb der SPD-Fraktion ganz unterschiedliche 
Auffassungen bestehen. Es ist vielleicht klar, dass 
selbst innerhalb der jeweiligen Gruppen, vielleicht 
auch von den Kommunalparlamenten ganz unter-
schiedliche Intentionen vertreten werden. Das ist 
nicht ganz einfach, was zu verändernde Inhalte 
des Erlasses anbelangt. Das hat auch zusätzlich 
- das muss ich hier eingestehen - zu zeitlichen 
Verzögerungen geführt und es hat auch das Ver-
fahren in Gänze nicht einfacher gemacht.  

 

Wir als CDU-Fraktion haben eigens dazu einen 
Beschluss für unsere Änderungswünsche herbei-
geführt. Teilweise sind diese auch in den über-
arbeiteten Entwurf übernommen worden. Darüber 
hinaus blieben aber auch Punkte offen, die nicht 
nur wir, sondern auch die kommunalen Spitzen-
verbände kritisierten. 

 

Ich nenne zum Beispiel den Punkt „Stundung der 
Kreisumlage“, den Sie, Herr Grünert, auch erwähnt 
haben. Hierzu haben wir Folgendes beschlossen 
- ich will es einmal kurz vortragen:  

 

Die Landkreise sollen sich an der fehlenden Liqui-
dität ihrer kreisangehörigen Städte, Gemeinden 
und Verbandsgemeinden beteiligen, indem sie ge-
gebenenfalls die Kreisumlage stunden, soweit die 
eigene Zahlungsfähigkeit nach § 98 Abs. 4 KGV 
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sichergestellt ist. - Das ist noch etwas anderes als 
die Formulierung im Erlass.  

 

Die Höhe der Kreisumlage darf nicht dazu führen, 
dass das absolute Minimum der Finanzausstattung 
der kreisangehörigen Gemeinden unterschritten 
wird. Dazu gibt es - darauf sind Sie schon einge-
gangen - auch bereits Urteile des Bundesverwal-
tungsgerichts.  

 

Weiterhin haben wir aufgenommen: Das Landes-
verwaltungsamt hat zur Einhaltung dieser Grenze 
Stellung zu nehmen.  

 

Wir haben weiterhin den Punkt 2.1.2.1 kritisiert, in 
dem der Personalaufwand von 1 VbE pro 1 000 
Einwohner vorgeschrieben wird. Wir sagen, hierbei 
muss die kommunalspezifische Situation unbe-
dingt mit einbezogen werden. Wir haben vorschla-
gen, eventuell einen Flächenfaktor, vor allem für 
den ländlichen Bereich, für die kleinen Gemeinden, 
Verbandsgemeinden und Einheitsgemeinden ein-
zuführen.  

 

Des Weiteren haben wir dafür plädiert, eine Öff-
nungsklausel einzuführen. Das heißt, dass man 
den zeitlichen Ablauf besser korrigieren kann. Ge-
meinden könnten sofort einen Antrag auf Liquidi-
tätshilfe oder Bedarfszuweisung stellen, ohne dass 
sie die Bedingungen des Erlasses sofort erfüllen 
müssen.  

 

Ich weiß, dass das verwaltungstechnisch sicherlich 
nicht ganz einfach ist, wenn dann alle Gemeinden 
plötzlich Anträge stellen und die Verwaltung zu 
prüfen hat, wer es schafft, diese Kriterien umzu-
setzen, und wer nicht. Aber das war ein weiterer 
Punkt.  

 

Zu den rechtlichen Bedenken, die Sie bezogen auf 
den Erlass des Ministeriums für Inneres und Sport 
geäußert haben, über das Recht zur Abweichung 
von Regelungen in Gebietsänderungsverträgen 
aufgrund der Pflicht zur Haushaltskonsolidierung.  

 

Diesen Punkt wollten wir auch streichen, da eine 
Erhöhung der im Gebietsänderungsvertrag verein-
barten Realsteuersätze nach der aktuellen Recht-
sprechung sehr schwierig ist und nur unter ganz 
engen Voraussetzungen in Betracht kommt. 

 

Das steht natürlich nicht im Erlass. Die Frage von 
Herrn Erben ist berechtigt. Das ist kein Muss. Aber 
wir wissen, dass es vor Ort schwer zu realisieren, 
wenn man im Gebietsänderungsvertrag über zehn 
Jahre festgelegte Regelsteuersätze hat, die dann 
aufgrund eines eingetroffenen Liquiditätsengpas-
ses verändert werden müssten, wenn ich Liquidi-
tätshilfen oder Bedarfszuweisungen haben möch-
te. Das haben wir vor Ort schon öfter erlebt.  

 

Dies ist nur unter engen Voraussetzungen in Be-
tracht zu ziehen. Überwiegend dürfte von den Ge-
richten eine strikte Bindungswirkung immer wieder 
bestätigt werden. Dies hat auch das Urteil gezeigt. 

Die Kommunen dürfen nicht in aussichtslose Kla-
geverfahren geschickt werden. Das ist auch unse-
re Überzeugung.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Liebe Kollegin, wir sind jetzt bei einer Redezeit von 
5:45 Minuten.  

 
 

Frau Feußner (CDU):  

 

Ich bin gleich fertig, habe ich gedacht. Ich ver-
suche, mich ganz kurz zu fassen.  

 

(Heiterkeit bei der CDU und bei der SPD)  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Ich würde Sie herzlich bitten, zum Ende zu kom-
men.  

 
 

Frau Feußner (CDU): 

 

Ich versuche es.  

 

(Heiterkeit bei der CDU und bei der SPD)  

 

Dass jetzt die jeweiligen Steuersätze der Grund-
steuer A und B - dies möchte ich noch erwähnen - 
und die der Gewerbesteuer für die jeweiligen Ge-
meindegrößenklassen halbiert worden sind, ist ein 
Ergebnis der Verhandlungen zwischen CDU und 
SPD.  

 

Ebenfalls ist erfolgreich verhandelt wurde, dass 
die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Täti-
ge nicht mehr zur Haushaltskonsolidierung heran-
gezogen wird.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Jetzt kommt der letzte Satz.  

 
 

Frau Feußner (CDU): 

 

An dieser Stelle möchte ich enden. Ich hatte noch 
mehrere Punkte notiert. Darüber können wir aber 
im Ausschuss diskutieren. - Vielen Dank. 

 

(Zustimmung bei der CDU) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank. - Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN spricht jetzt Herr Meister.  

 
 

Herr Meister (GRÜNE):  

 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Der Wunsch der Fraktion DIE LINKE auf Erstat-
tung eines Berichts über den Stand der Beratung 
ist berechtigt und nachzuvollziehen. Die Kollegen 
Grünert und Knöchel haben zu den Gründen, die 
zu der Verzögerung führten, umfänglich ausge-
führt. 

 

Positiv ist anzuerkennen, dass sich inhaltlich durch-

aus Bewegung erkennen lässt. Man muss aber 
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sagen, dass sie leider am Finanzausschuss gänz-
lich vorbeigegangen ist. Ärgerlich finde ich insbe-
sondere, dass die Anhörung, die vor dem Inkraft-
treten des Runderlasses geplant gewesen war, 
nicht stattfinden konnte. Das ist unschön und kein 
fairer Umgang mit den Spitzenverbänden.  

 

Zur Sache selbst. Das Recht auf kommunale 
Selbstverwaltung impliziert auch die Pflicht zur fi-
nanziellen Selbstverantwortung. Dieses Prinzip gilt 
grundsätzlich in den Bereichen, in denen die 
Kommune die Art und den Umfang ihrer Tätigkeit 
frei bestimmen kann. Führt die Kommune Auf-
gaben im übertragenen Wirkungskreis aus, so 
muss sie von Auftraggeber, also vom Land, voll-
umfänglich bezahlt werden. - So weit die Theorie.  

 

In der Praxis stehen viele Kommunen vor großen 
finanziellen Problemen oder, wie man es euphe-
mistisch gern sagt, vor großen Herausforderungen. 
Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten bei 
Gemeinden und verbandsangehörigen Gemeinden 
stieg seit dem Jahr 2010 um 40,4 % auf mehr als 
440 Millionen € im Jahr 2013.  

 

Im Jahr 2014 gab es einen erneuten Sprung - die 
Zahlen liegen vor - um 27 % auf jetzt 558 Millio-
nen €. Diese Entwicklung spiegelt die angespannte 
Haushaltslage der Kommunen in Sachsen-Anhalt 
wider.  

 

Die kommunalen Kassenkredite haben mit 495 € je 
Einwohner im Jahr 2013 eine bedenkliche Höhe 
erreicht. Sachsen-Anhalt hält hiermit im Osten den 
traurigen Rekord und baut den Vorsprung noch 
aus.  

 

In der aktuellen Systematik des FAG wird den 
Kommunen kein Anreiz zur Konsolidierung gege-
ben. Meine Fraktion hat diesbezüglich im Zuge der 
Beratung zum FAG denkbare Lösungsvorschläge 
aufgezeigt und auch in den Beratungsprozess ein-
gebracht, ohne dass wir uns durchsetzen konnten.  

 

Die Kritik der LINKEN am Runderlass über Zuwei-
sungen aus dem Ausgleichsstock haben wir geteilt 
und den Antrag dazu unterstützt. Dass Gemeinden 
zwangsweise ihren Gewerbesteuersatz auf 50 Pro-
zentpunkte über den Durchschnitt anheben müs-
sen, um Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock 
zu erhalten, trotz der negativen Folgen, die damit 
verbunden sind, hilft der Finanzkraft nicht, sondern 
schadet ihr eher.  

 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LIN-
KEN) 

 

Anzumerken ist auch, dass sich die bisherige Pra-
xis als nicht gerichtsfest erwiesen hat bzw. dies 
zumindest fraglich ist. Das Verwaltungsgericht 
Magdeburg hat - Herr Grünert hat darauf hinge-
wiesen - in einer einstweiligen Verfügung der be-
troffenen Stadt Hecklingen Recht gegeben. Bei ei-
ner einstweiligen Verfügung muss man sehen, wie 
es ausgeht, aber es ist durchaus ein Punkt.  

Erfreulich ist, dass der jetzt überarbeitete Rund-
erlass deutliche Verbesserungen gegenüber dem 
kritisierten Erlass aufweist und die zwangsweisen 
Anhebungen deutlich absenkt; obgleich aus unse-
rer Sicht die wesentlichen ökonomischen Aspekte 
immer noch nicht richtig einsortiert worden sind.  

 

Erstens. Die zwangsweise Erhöhung von Real-
steuerhebesätzen bei Gewerbe- und Grundsteuer 
mag kurzfristig zu einem höheren Steueraufkom-
men, das heißt zu einer Verbesserung, führen. 
Welche mittelfristigen Folgen sind aber zu erwar-
ten? Es ist erstens ein verordneter Standortnach-
teil für die Wirtschaft und zweitens ein Entzug von 
Kaufkraft bei Eigentümern und Mietern.  

 

Zweitens. Einsparungen sollen die Kommunen im 
Personalbereich und im Bereich der freiwilligen 
Leistungen erzielen. Investitionen sollen unterblei-
ben. Welche mittelfristigen Folgen sind zu erwar-
ten? - Die Qualität öffentlicher Dienstleistungen 
wird in den betroffenen Kommunen weiter abneh-
men und die Unzufriedenheit der Bürgerinnen und 
Bürger mit der Arbeit der öffentlichen Verwaltung 
wird zunehmen. Der Werteverzehr der öffentlichen 
Infrastruktur nimmt zu, die Lebensqualität nimmt 
ab. Die Attraktivität der betroffenen Gemeinden als 
Wohn-, aber auch als Gewerbestandorte nimmt 
gerade in Konkurrenz zu anderen, nicht betroffe-
nen Kommunen ab mit negativen Folgen für die 
zukünftige Finanzkraft.  

 

Selbstverständlich müssen sich Kommunen auch 
selbst aktiv um eine Konsolidierung bemühen und 
eigene sinnvolle Anstrengungen unternehmen. 
Diese müssen sich aber auch für sie lohnen. Das 
strukturelle Finanzierungsproblem der Kommunen, 
insbesondere der Kommunen mit Liquiditätspro-
blemen, wird durch den Runderlass auch in seiner 
neuen Fassung nicht gelöst werden.  

 

Ich möchte noch einen erfreulichen Punkt anmer-
ken. Die im Ursprungsantrag der Fraktion DIE LIN-
KE an erster Stelle kritisierte Regelung zu den Auf-
wandsentschädigungen ist in diesem Runderlass 
entfallen; immerhin. - Danke. 

 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Kollege Meister. - Für die SPD-
Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Erben. Bitte, 
Herr Abgeordneter. 

 

 

Herr Erben (SPD): 

 

Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich will es heute bei einigen Erwiderungen be-
lassen, weil wir dieses Thema bereits bei der Ein-
bringung dieses Antrages sehr umfangreich er-
örtert haben. Ich habe schon den Eindruck - zu-
mindest mit Blick auf die bisherigen Beiträge der 
Opposition -, dass wir eher in eine Grundsatz-
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debatte zum Finanzausgleich und zu der kommu-
nalen Finanzausstattung abgleiten.  

 

Herr Grünert, ich weiß, dass Sie sich seit vielen, 
vielen Jahren an der Form eines Erlasses zur Re-
gelung der Vergabe der Zuwendungen aus dem 
Landesausgleichsstock stören. Aber nur weil Ihnen 
etwas nicht passt, ist es nicht verfassungswidrig.  

 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 

 

Ihre Auffassung ist nicht die Verfassung. Ich ken-
ne niemanden, der ernsthaft behauptet, dass es 
aufgrund einer gesetzlichen Regelung, nach der 
Zuwendungen aus dem Landesausgleichsstock 
gewährt werden, verfassungswidrig wäre, wenn 
dies nicht aufgrund einer Verordnungsermäch-
tigung und einer sogenannten Verteilungsverord-
nung passieren würde. 

 

Der Einzige, der das immer wieder wiederholt und 
mittlerweile in den Verfassungsrang stellt, sind Sie. 
Darum muss man an dieser Stelle auch einmal be-
tonen, wenn es eine Verordnung wäre und kein Er-
lass, dann hätten wir auch nicht darüber zu brat-
wurstieren; denn dann wäre es eine Entscheidung 
des Finanzministers oder der Landesregierung 
gewesen, eine solche Regelung zu treffen.  

 

(Herr Leimbach, CDU: Ganz genau!)  

 

Deswegen sollten wir vielleicht an dieser Stelle auf 
dem Teppich bleiben.  

 

Wir haben als SPD-Fraktion an der ursprünglichen 
Fassung des Runderlasses zwei Dinge auszuset-
zen gehabt. Ich will sie auch noch einmal kurz be-
nennen. Zum einen ging es um die Heranziehung 
von Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Täti-
ger zur Haushaltskonsolidierung. An dieser Stelle 
hatten wir durchaus das Gesetz auf unserer Seite 
gehabt; denn wir haben aus meiner Sicht dazu ei-
ne klare Regelung in der Kommunalverfassung. 
Dies ist nunmehr aus dem Erlass verschwunden.  

 

Zum anderen ging es um die Frage der notwendi-
gen Erhöhung von Hebesätzen. Es gab diesbezüg-
lich die Regelung, 150 Prozentpunkte je nach 
Steuerart, jetzt sind es 50 und 25 Prozentpunkte. 
Aus unserer Sicht ist dies eine maßvolle Vorgabe, 
die dort betrieben wird, auch deshalb, weil nicht 
alle, die entsprechende Anträge stellen, unver-
schuldet in diese Notlagen geraten. Häufig sind sie 
deswegen in diese Notlagen geraten, weil sie im 
Unterschied zu anderen Kommunen, die ihre 
Haushalte ausgleichen, ihren Bürgern erhebliche 
Lasten auferlegt haben.  

 

Einige Gemeinden dieser Kategorie sind heute 
schon benannt worden. Dabei ging es nicht immer 
nur um Steuern, sondern es ging beispielsweise 
auch um Nutzungsgebühren. Wenn ich diesbezüg-
lich an Teile der Bodeniederung denke oder die 
bereits benannte Stadt Hecklingen, dann ist dies 
die letzten 20 Jahre historisch nachvollziehbar.  

Deswegen sind wir schon der Meinung, dass der-
jenige, der die Hilfe der Solidargemeinschaft in An-
spruch nimmt, auch höhere Lasten zu tragen hat. 
Dies findet an vielen anderen Stellen auch statt.  

 

Ein weiterer Punkt - ich glaube, die Kollegin Feuß-
ner hat das auch angesprochen - betrifft an die-
ser Stelle die Frage des kommunalaufsichtlichen 
Handelns. Ich verstehe nicht, warum der Bedarfs-
zuweisungserlass für alle anderen Gemeinden in 
diesem Land, also auch für diejenigen, die über-
haupt nicht vorhaben, Liquiditätshilfe oder Bedarfs-
zuweisungen zu beantragen, zum Gegenstand 
kommunalaufsichtlichen Handelns geworden ist.  

 

Insofern - das muss man so ehrlich sagen - war 
die Entscheidung, die in Bezug auf die Stadt Heck-
lingen vom Verwaltungsgericht getroffen ist, aus 
meiner Sicht eigentlich eine Niederlage mit An-
sage; denn man kann nicht einen Runderlass 
nehmen und sagen, den habt ihr jetzt zu erfüllen, 
sonst bekommt ihr euren Haushalt nicht genehmigt 
oder erhaltet eine Anordnungsverfügung. Dies ist 
sicherlich nicht die entsprechende Grundlage ge-
wesen.  

 

Herr Grünert, ich möchte einen letzten Punkt auf-
greifen. Sie haben gesagt, der übertragene Wir-
kungskreis werde nicht ausfinanziert. Für den 
übertragenen Wirkungskreis haben wir seit der 
Umstellung des Finanzausgleichgesetzes im Jahr 
2009/2010 die Auftragskostenpauschale einge-
führt.  

 

Dabei kommt es nicht mehr darauf an, ob die Ge-
meinde, die die Auftragskostenpauschale erhält, 
eine hohe oder eine niedrige Steuerkraft hat. Das 
wird überhaupt nicht herangezogen. Gerade der 
übertragende Wirkungskreis ist derjenige, von dem 
nicht einmal die Kommunen behaupten, dass er 
nicht ausfinanziert sei. Er ist allein aufgrund der 
Systematik der Auftragskostenpauschale ausfi-
nanziert. Jetzt habe ich meine Redezeit doch aus-
geschöpft. - Herzlichen Dank. 

 

(Zustimmung bei der SPD) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Kollege Erben. Herr Kollege Er-
ben, der Kollege Gallert will Sie etwas fragen.  

 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Kollege Erben, ich komme noch einmal zurück zu 
Ihrer Aussage, dass in dem Erlass nicht steht, 
dass die Gemeinden ihre Gebietsänderungsver-
träge brechen müssten, um an Liquiditätshilfe zu 
kommen.  

 

Dazu will ich Folgendes wissen: Wir haben Ge-
bietsänderungsverträge, die verbieten, dass die 
Grundsteuern angehoben werden. Die haben Sie 
damals mit genehmigt, zumindest in letzter In-
stanz. Nun haben wir die Situation, dass eine 
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solche Gemeinde Liquiditätshilfe beantragt, die da-
von betroffen ist. Die Gemeinde sagt, sie könne ih-
re Steuersätze gar nicht wie gewollt anheben; da 
damit die Gebietsänderungsverträge gebrochen 
würden. Die Frage ist, was jetzt passiert. 

 

Gibt es Kommunen, die Liquiditätshilfe erhalten 
haben, obwohl sie den Mindestsatz der Steuer-
erhöhung, der von ihnen verlangt worden ist, nicht 
realisiert haben, weil sie das gar nicht dürfen? Gibt 
es solche Kommunen, die nach der entsprechen-
den Erlasslage nun Liquiditätshilfe erhalten oder 
nicht? 

 

 

Herr Erben (SPD): 

 

Die Frage müssen Sie an die Landesregierung 
richten. Ich bin nicht der Chefstatistiker des Fi-
nanzministeriums oder des dortigen FAG-Referats. 

 

(Zuruf von Herrn Leimbach, CDU)  

 

Ob sie etwas beantragt haben, weiß ich natürlich 
nicht. Fakt ist doch eines: Es wird immer in den 
Raum gestellt, dass es Kommunen gäbe, die einen 
solchen Vertrag hätten und von der Kommunal-
aufsicht gezwungen worden seien, diesen zu bre-
chen, damit sie Liquiditätshilfe erhielten. Ich kenne 
nur einen Fall, und zwar Güsten. Nach meinem 
Wissen ist Güsten nicht Kostgänger des Landes-
ausgleichstocks.  

 

Die Frage, ob es jemand beantragt hat und es 
trotzdem erhalten hat, sollte besser Gegenstand 
einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung und 
nicht an den Abgeordneten Erben sein.  

 

(Herr Leimbach, CDU: Er hält Sie für kompe-
tent!)  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Herr Gallert würde gern nachfragen.  

 

 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Ich könnte sagen, ich frage Sie in Ermangelung 
der Landesregierung. Aber das ist nicht die Frage. 
Das Problem ist doch Folgendes: Wir reden nicht 
über die Kommunalaufsicht, sondern wir reden 
über denjenigen, der den Ausgleichsstock verteilt. 
Das ist, so glaube ich, noch immer das Ministe-
rium. 

 

 

Herr Erben (SPD): 

 

Ja.  

 

 

Herr Gallert (DIE LINKE):  

 

Würde denn nach dem jetzigen Erlass das Ministe-
rium in der Lage sein - das ist der eigene Erlass -, 
einer solchen Kommune, wie ich sie eben be-
schrieben habe, in den Genuss von Liquiditätshilfe 
kommen zu lassen, ja oder nein? 

Herr Erben (SPD): 

 

Ja, zweifelsohne. Wenn keine der Voraussetzun-
gen der Entscheidung des OVG zum Brechen des 
Gebietsänderungsvertrages erforderlich ist, würde 
von der Kommune etwas verlangt werden, was 
eindeutig rechtswidrig ist. Wenn die Kommune ers-
tens die Liquiditätshilfe zur Erhaltung ihrer Liquidi-
tät braucht und zweitens die anderen Anforderun-
gen an die Gewährung der Liquiditätshilfe erfüllt, 
dann kann sie selbstverständlich nach diesem Er-
lass Liquiditätshilfe erhalten. 

 

 

Herr Gallert (DIE LINKE): 

 

Okay.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank dem Fragesteller und dem Antwort-
geber. - Jetzt hat Herr Grünert für die Fraktion DIE 
LINKE das letzte Wort.  

 

 

Herr Grünert (DIE LINKE):  

 

Herr Erben, Sie hatten vorhin den Vorteil, dass Sie 
das gedruckte Exemplar schon vor sich hatten. Ich 
habe es jetzt vor mir. Unter 2.1.1 steht Folgendes: 

 

Für Kommunen, die einen Antrag auf Liquiditäts-
hilfe stellen, soweit sie nicht einen kurzfristigen 
Engpass haben, ist festgelegt, dass sie Steuern, 
Gebühren, Beiträge und Entgelte wie folgt zu er-
heben haben. Unter Punkt a) ist aufgeführt: Für 
die Grundstücksteuer A und B einen Hebesatz 
von mindestens 50 Prozentpunkten über dem ge-
wichteten Durchschnittshebesatz, bei der Gewer-
besteuer einen Hebesatz von mindestens 25 Pro-
zentpunkten über dem gewichteten Durchschnitts-
satz. Wenn darin also steht, dass festgelegt wird, 
dass sie es haben, dann frage ich mich, wie Sie 
ansonsten so einen Satz interpretieren. Wahr-
scheinlich dann bloß, das ist Spiegelfechterei usw.  

 

(Zurufe von der SPD)  

 

- Nein, das funktioniert an der Stelle nicht. Dann 
lesen Sie bitte nach. Ich denke schon, es ist sehr 
rigide. - Übrigens hat Hecklingen nach dem alten 
Runderlass eine Erhöhung um 100 % gemacht 
und wurde im Prinzip dann durch das Verwaltungs-
gericht zurückgepfiffen, weil die Anordnung der 
Kommunalaufsicht an der Stelle falsch war. 

 

(Herr Leimbach, CDU: Ja!)  

 

Warum war sie falsch?  

 

(Herr Leimbach, CDU: Warum?) 

 

So. Ich komme zum anderen, zu den Gebietsände-
rungsverträgen. Sie sagen, das ist ganz schlimm 
usw. 

 

(Herr Erben, SPD: Das ist aber nicht die Fra-
ge hier!) 
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Wer hat denn die zehn Jahre Bindung letztendlich 
erst hoffähig gemacht? Bisher galt eine Über-
gangsfrist von fünf Jahren. Durch einen Kabinetts-
beschluss wurden die fünf Jahre auf zehn Jahre 
erweitert.  

 

(Zuruf von Herrn Erben, SPD)  

 

Durch den Kabinettsbeschluss wurde also eine 
Möglichkeit für eine Streckung hingenommen.  

 

(Herr Erben, SPD: Ja!) 

 

Die fällt jetzt auch im Zusammenhang mit der Er-
reichung einer Liquidität von betroffenen Kommu-
nen, die diesen Grundsatz umgesetzt haben in ih-
rem Gebietsänderungsvertrag, der letztlich durch 
die Kommunalaufsicht genehmigungspflichtig war.  

 

(Herr Erben, SPD: Also hätte nicht geneh-
migt werden sollen! Davon habe ich auch 
etwas gehört!)  

 

- Sie denken, Sie können sich hier permanent 
rausreden. Ihr eigenes Leitbild 

 

(Heiterkeit bei der SPD) 

 

- ja, da können Sie lachen, so viel Sie wollen - 
schreibt vor, eine der Grundlagen der Gemeinde-
gebietsreform war, die Gemeinden langfristig in si-
chere wirtschaftliche und finanzielle Bedingungen 
zu überführen. Das war Ihr Grundsatz, um damit 
auch die Möglichkeit zu haben, weitere Aufgaben 
auf den kommunalen Bereich zu übertragen. Das 
war der Grundsatz. 

 

Wenn ich aber nach einem dreiviertel Jahr oder ei-
nem Jahr feststelle, das ist alles gar nicht einge-
troffen, dann frage ich mich, unter welchen Bedin-
gungen Sie damals geprüft haben. Das ist der 
zweite Punkt an der Stelle. 

 

Was mich eigentlich viel eher erregt, ist - -  

 

(Herr Erben, SPD: Noch mehr?) 

 

- Ja, noch mehr. Ich bin da im Gegensatz zu Ihnen 
vielleicht ein bisschen leidenschaftlich. Mich erregt 
an dieser Stelle, wie wir mit uns umgehen lassen. 
Aus dem Ablauf der Abstimmung zwischen den 
Fraktionen zur Beratung über den veränderten 
Runderlasses - das können Sie nachlesen, ich 
kann es auch noch schriftlich nachreichen - geht 
hervor, dass alle Fraktionen - da schließe ich Ihre 
Fraktion mit ein - ein gesteigertes Interesse daran 
hatten, dass es eine Regelung gibt, die sowohl die 
Bedingungen der Kommunen als auch die Bedin-
gungen des Landes reflektiert. Das war allen Frak-
tionen anheim. 

 

Das heißt, nachdem wir diesen neuen Runderlass, 
also den überarbeiteten Runderlass, erhalten ha-
ben, hat Herr Kolze durch das Ausschusssekreta-
riat signalisieren lassen, dass die CDU, bevor sie 
sich dazu positioniert, einen Beratungswunsch mit 
ihren finanz- und kommunalpolitischen Sprechern 

hat, um dann noch einmal mit der Koalition abzu-
klären, wie man vorgeht. Das war am 5. Mai 2015. 

 

Am 7. Mai 2015 wurde dieser Tagesordnungs-
punkt, obwohl er auf der Tagesordnung stand, auf-
grund des Wunsches der Koalitionsfraktionen von 
der Tagesordnung genommen nach der Maßgabe, 
Sie verständigen sich und wir führen dann eine 
entsprechende Beratung im Ausschuss durch. Zu 
dieser Beratung sollten auch die kommunalen Spit-
zenverbände eingeladen werden.  

 

Jetzt passiert Folgendes: Einen Tag später wird 
der Runderlass, der uns am 4. Mai 2015 zuge-
schickt worden ist, faktisch durch das Ministerium 
schon veröffentlicht, sodass also die Beratung, die 
wir hier anstrengen, nur noch Spiegelfechterei ist. 
Das ist der Affront, der hier passiert ist. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Wie nehmen wir uns denn als Landtag überhaupt 
ernst, wenn jede Verwaltung gegen die Intentionen 
des Hohen Hauses entscheiden kann, was sie 
will? 

 

Natürlich können Sie jetzt kommen und sagen, ein 
Runderlass ist eine Aufgabe der laufenden Verwal-
tung. Das kann jedes Ministerium festlegen. Es ist 
nicht verpflichtet, dabei den Landtag einzubezie-
hen. Das können Sie machen. Aber wir haben hier 
alle signalisiert, und zwar querbeet, dass wir hierzu 
Verständigungsbedarf haben. An der Stelle, muss 
ich sagen, ist das schon ein Affront, der in 25 Jah-
ren hier so noch nie vorgekommen ist. Das ist der 
eigentliche Affront. 

 

Da, denke ich einmal, sollten wir uns als Abgeord-
nete, egal wie unterschiedlich wir zu bestimmten 
Positionen stehen, doch ernst nehmen und sagen, 
das ist das letzte Mal, dass wir so etwas zugelas-
sen haben. 

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 

Deshalb bitte ich darum, dass dieser Gegenstand 
auch im Ältestenrat behandelt wird, weil das ein 
Ding ist, das so nicht geht.  

 

(Beifall bei der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Ich hätte mir mein Hüsteln sparen können, weil Sie 
erstens aufgehört haben und zweitens weil die Kol-
legin Feußner Sie noch etwas fragen möchte.  

 
 

Herr Grünert (DIE LINKE):  

 

Gern.  

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  

 

Das finde ich charmant von ihr.  

 

(Heiterkeit)  

 

Bitte. 



 Landtag von Sachsen-Anhalt  Plenarprotokoll 6/91  05.06.2015 7623 

 

Frau Feußner (CDU): 

 

Ich sage das Folgende, auch wenn ich mich jetzt 
unbeliebt mache, weil ich zur späten Stunde noch 
eine Frage stelle. Herr Grünert, Sie haben natür-
lich Recht. Rein formal ist es ein Affront, weil die 
Ausschüsse um die Vorlage einer Berichterstat-
tung gebeten haben, um darüber diskutieren zu 
können, welche Änderungen in diesem bisherigen 
Erlass, also nicht in dem jetzt gültigen, sondern in 
dem überarbeiteten Erlass, vorgenommen werden 
sollten. 

 

Ist Ihnen aber bewusst, dass dann, wenn das Mi-
nisterium jetzt den zeitlichen Rahmen verändert 
und gewartet hätte - ich habe auch von unserem 
Eigenverschulden gesprochen, dass wir als Koali-
tionsfraktionen uns lange nicht auf die zu ver-
ändernden Tatbestände einigen konnten - und die-
sen Erlass später erlassen hätte, also nach dem 
30. Juni 2015, die rein rechtliche Möglichkeit für 
die Kommunen nicht mehr bestanden hätte, dass 
sie die Regelsteuersätze verändern können? Denn 
es gibt da einen klaren Schnitt, dass man das nur 
bis zum 30. Juni des laufenden Jahres rückwir-
kend machen kann, sodass die Kommunen dann 
mit dem alten Erlass und damit mit den noch viel 
höheren Regelsteuersätzen hätten leben müssen. 

 
 

Herr Grünert (DIE LINKE):  

 

Ja. 

 
 

Frau Feußner (CDU):  

 

Das war wohl einer der Anlässe für das Ministe-
rium, das jetzt zu tun, unabhängig davon, dass 
natürlich der Affront gegenüber dem Parlament 
bleibt. Darin gebe ich Ihnen ja Recht. Aber wir ha-
ben das selbst - Sie nicht als Oppositionsfraktion, 
aber wir als Koalitionsfraktionen - mit verschuldet. 

 
 

Herr Grünert (DIE LINKE): 

 

Frau Feußner, Sie haben im Prinzip Recht. Das ist 
so. Aber wir haben - da steht auch der Ausschuss-
vorsitzende dahinter - darauf hingewiesen, wenn 
also der Minister nicht zugegen ist, weil er zum 
damaligen Zeitpunkt an einer Beratung in Berlin 
mit den Finanzministern der anderen Bundeslän-
der teilnahm, dass dann natürlich auch ein Staats-
sekretär oder ein Bereichs- oder Abteilungsleiter 
berechtigt wäre, zu verhandeln.  

 

(Zustimmung von Herrn Loos, DIE LINKE) 

 

Das heißt also, das ist für mich kein Grund für die 
Absetzung. Für mich war ein Grund, dass Sie als 
Fraktion gemeinsam mit der SPD noch Klärungs-
bedarf hatten. Das war für mich ein Grund. Wir ha-
ben bisher immer, wenn es darum ging, Termine 

zu finden oder Lösungen zu finden, Termine letzt-
endlich auch durch Sondersitzungen herbeigeführt. 
Das hat immer funktioniert, auch wenn man 
manchmal ein bisschen gegrummelt hat, weil man 
irgendwann mehr Sondersitzungen als reguläre 
hatte. Daran liegt es nicht. 

 

Das heißt also, diese zeitliche Frist haben wir 
schon gesehen. Aber wir haben vermutet, dass 
über den geänderten Runderlass noch diskutiert 
werden kann. Das taten übrigens auch die kom-
munalen Spitzenverbände. Wissen Sie, was das 
für ein Außenbild abgibt? Der Landtag macht Hoff-
nung, dass man sich darüber noch einmal ver-
ständigen kann, weil es nicht um irgendetwas geht, 
und dann kommt im Prinzip durch die Hintertür der 
Runderlass schon in gedruckter Form und man 
sagt, tschüss, das war es. 

 

Das heißt also, vor dem Hintergrund haben wir 
sehr wohl darauf gehofft, dass es tatsächlich zu 
einer Verständigung kommt, auch wenn es keine 
100-prozentige Übereinstimmung gibt - da wir un-
terschiedliche Interessen haben; das ist vollkom-
men klar - weil es letztendlich auch eine Ebene be-
trifft, auf der sich das Leben maßgeblich vollzieht. 
Das war der Hintergrund. Sie haben vollkommen 
Recht, was die Terminsetzung betrifft. Die hätten 
wir aber auch noch regeln können, indem wir dar-
über am 7. Mai 2015 oder eine Woche später be-
raten hätten. 

 

Dann wäre die Veröffentlichung sicherlich zum 
1. Juni 2015 oder zum 15. Juni 2015 passiert. 
Dann hätte die Inkraftsetzung durchaus noch im 
Rahmen der Regel erfolgen können, nämlich 
rückwirkend zum 1. Januar 2015. 

 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Okay!) 

 

 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 

 

Vielen Dank, Herr Kollege Grünert.  

 

(Beifall bei der LINKEN)  

 

Meine Damen und Herren! Dem Berichterstat-
tungsverlangen nach § 14 Abs. 2 unserer Ge-
schäftsordnung wurde damit entsprochen. Be-
schlüsse werden hierzu nicht gefasst. Wir haben 
den Tagesordnungspunkt 23 abgearbeitet und sind 
damit an das Ende der 91. Sitzung des Landtages 
angekommen. 

 

Ich berufe den Landtag zu seiner 45. Sitzungsperi-
ode für den 1., 2. und 3. Juli 2015 ein. 

 

Ich wünsche Ihnen allen ein sommerliches Wo-
chenende mit der einen oder anderen Abkühlung. 
Die Sitzung des Landtages ist damit geschlossen. 

 

Schluss der Sitzung: 18.09 Uhr.  
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